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7.5.3 Dienstleistungen auf öffentlichem Gelände . . . . 138
7.5.4 Pflege- und Betreuungsleistungen . . . . . . . . . 138
7.5.5 Vergleichbare Dienstleistungen mit einer

Haushaltshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.6 Handwerkerleistungen . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.6.1 Begünstigte Tätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.6.2 Einzelfälle aus der Rechtsprechung . . . . . . . . 139
7.6.3 Beauftragtes Unternehmen . . . . . . . . . . . . . 140
7.6.4 Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen . . . . . 140
7.6.5 Gutachtertätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
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8.5 Abzug als außergewöhnliche Belastungen . . . 149

8.6 Energetische Maßnahmen aus den Vorjahren . 149

8.7 Angaben zu Miteigentumsanteilen . . . . . . . 149
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9.13 Übertragung des Behinderten-/Hinter-
bliebenen-Pauschbetrags . . . . . . . . . . . . . 176
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11.3.4 Steuerabzugsbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
11.3.5 Korrektur des Bruttoarbeitslohns im Veranla-

gungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
11.3.6 Energiepreispauschale bei Arbeitnehmern . . . . 188
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verhältnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
11.5.3.4 Zusammenballung von Einkünften . . . . . . . . 192
11.5.3.5 Einzelfälle zu Entschädigungen . . . . . . . . . . 192
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zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

11.15.1 Rechtslage ab VZ 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . 224
11.15.2 Geltendmachung der Aufwendungen . . . . . . . 224

Seite

11.15.3 Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

11.15.3.1 Auslegung durch die Rechtsprechung . . . . . . . 225
11.15.3.2 Bestimmung des Tätigkeitsmittelpunkts . . . . . 225
11.15.3.3 Mehrere Tätigkeiten, einschließlich Nebentätig-

keiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
11.15.3.4 Nutzung des Arbeitszimmers durch mehrere

Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
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12.5 Eigener Hausstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
12.5.1 Unterhalten eines Hausstands am Lebensmittel-

punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
12.5.2 Beteiligung an der Haushaltsführung . . . . . . . 261
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rungen von Anteilen an Kapitalgesellschaften . . 281
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einer REIT-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
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14.9 Bezüge und Einnahmen i.S. des § 32d Abs. 2
Nr. 4 EStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

14.10 Einkünfte aus Spezial-Investmentanteilen
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 3a EStG . . . . . . . . . . 293

14.11 Ermäßigte Besteuerung . . . . . . . . . . . . . . . 293
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Leistungen aus ausländischen Versicherungen/
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19.7 Tatsächliche Werbungskosten, Werbungs-
kostenpauschbetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

19.8 Steuerstundungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . 317

20. Anlage SO 2023 für sonstige Einkünfte . . . . . 318

20.1 Begriff der sonstigen Einkünfte . . . . . . . . . . 318
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21.10.6 Gewinnzurechnung bei Einlagen- oder Haftungs-

minderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
21.10.7 Gesonderte Feststellung des verrechenbaren

Verlustes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Inhaltsverzeichnis

15



Seite

21.10.8 Ausscheiden eines Kommanditisten mit einem
nicht verrechneten Verlust . . . . . . . . . . . . . 346

21.10.9 Vergleichbare Unternehmer (§ 15a Abs. 5 EStG) . 346
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21.18.11 Vermögenszuwachs i.S. des § 6 AStG . . . . . . . 374
21.18.12 Besteuerung der Gesellschafter der übertragenden

Körperschaft nach § 13 UmwStG . . . . . . . . . . 375
21.18.13 Behandlung des Veräußerungsgewinns als laufen-
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für bestimmte Veräußerungsgewinne . . . . . . . 377

Seite

21.19 Einkommen der Organgesellschaft bei Gewinn-
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21.21 Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG . . . 378

21.22 Abzugsbeschränkung bei Verlusten aus ge-
werblicher Tierzucht, gewerblicher Tierhal-
tung und gewerblichen Termingeschäften . . . 378
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22.11.4 Ermäßigter Steuersatz für bestimmte Veräuße-
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vorauszahlungen aus Baukostenzuschüssen . . . 409
24.2.8 Einnahmen aus der Vermietung von Garagen,
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27.7 Steuerermäßigung für Kinder bei Inanspruch-
nahme eines Abzugsbetrags nach § 10e Abs. 1
bis 5 EStG – Baukindergeld nach § 34f Abs. 2
und 3 EStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

27.8 Zusätzliche Angaben . . . . . . . . . . . . . . . . 452

28. Anlage L 2023 für Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Seite

28.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft . . . . 453

28.2 Liebhabereibetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

28.3 Zurechnung der Einkünfte . . . . . . . . . . . . . 456

28.4 Freibetrag für Land- und Forstwirte . . . . . . . 456

28.5 Sonderregelungen für Land- und Forstwirte in
den neuen Bundesländern . . . . . . . . . . . . . 456

28.5.1 Laufende Besteuerung der landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG) . . . . . . . 456

28.5.2 Umwandlung und Auflösung von LPG . . . . . . 456
28.5.3 Laufende Besteuerung der Mitglieder von LPG . 456

28.6 Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft . . . . . 456
28.6.1 Gewinnermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
28.6.2 Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen

(§ 13a EStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
28.6.3 Einkünfte als Mitunternehmer und bei gesonder-

ter Feststellung für ein Einzelunternehmen . . . . 457
28.6.4 Teileinkünfteverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . 458
28.6.5 Einkünfte i.S. des § 2 Abs. 4 UmwStG . . . . . . . 458
28.6.6 Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG . 458
28.6.7 Steuerfreie Sanierungserträge nach § 3a EStG . . 458

28.7 Begünstigte sonstige Gewinne . . . . . . . . . . 458

28.8 Antrag nach § 13a Abs. 2 EStG . . . . . . . . . . 458

28.9 Besonderheiten bei bestimmten Veräußerungs-
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künfte (§ 34c Abs. 5 EStG) . . . . . . . . . . . . . 476
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Veräußerungsgeschäften nach § 23 EStG . . . . 481

32.12 Auslandsverluste und Progressionsvorbehalt . 481

33. Anlage WA-ESt 2023 – Weitere Angaben und
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den Steuergestaltungen . . . . . . . . . . . . . . . 486

34. Hauptvordruck ESt 1 C 2023 für beschränkt
steuerpflichtige Personen . . . . . . . . . . . . . 488

34.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

34.2 Einkommensteuererklärung bei beschränkter
Einkommensteuerpflicht . . . . . . . . . . . . . . 488

34.2.1 Pflicht zur Erklärungsabgabe . . . . . . . . . . . . 488
34.2.2 Antrag auf Behandlung als »unbeschränkt

einkommensteuerpflichtig« . . . . . . . . . . . . . 489
34.2.3 Antragsveranlagung von Arbeitnehmern . . . . . 489
34.2.4 Steuererklärungsfristen . . . . . . . . . . . . . . . 489
34.2.5 Ermittlung der Einkünfte/Einkommensteuer . . 489

34.3 Art der Erklärung/des Antrags . . . . . . . . . . 490
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34.11 Länderbezogener Bericht multinationaler
Unternehmensgruppen . . . . . . . . . . . . . . . 500

34.12 Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuer-
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1.7.2.1 Gebäude und durch Baumaßnahmen entstan-

dene Nutzungsrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
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u.Ä.: Marktmiete oder Kostenmiete bis 1998 . . . 524

1.7.5 Erhöhte Absetzungen für Schutzräume . . . . . . 525

2. Betriebsausgaben 2022 . . . . . . . . . . . . . . . 526

2.1 Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

2.2 Aufwendungen für Geschenke, Bestechungs-
und Schmiergelder . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

2.2.1 Aufwendungen für Geschenke . . . . . . . . . . . 527
2.2.2 Bestechungs- und Schmiergelder . . . . . . . . . . 528

2.3 Aufwendungen für die Bewirtung von Ge-
schäftsfreunden, Mitarbeitern und Arbeits-
kollegen aus unterschiedlichen Anlässen . . . 528
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doppelter Haushaltsführung – Entfernungspau-
schale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

2.7.1 Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte
sowie Privatfahrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

2.7.2 Familienheimfahrten bei doppelter Haushalts-
führung – Entfernungspauschale . . . . . . . . . . 537

2.8 Andere die Lebensführung berührende Aus-
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schaffungskosten) – Höhe der Grundförderung
(Abzugsbetrag) – Abzugszeitraum – unentgelt-
licher oder entgeltlicher Erwerb – Miteigentümer 563
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4.3.6 Objektbeschränkung (Objektverbrauch) . . . . . 569
4.3.7 Folgeobjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
4.3.8 Weitere Auswirkungen der Regelung nach

§ 10e EStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
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Abkürzungsverzeichnis 2023

a.A. = anderer Auffassung

a.a.O. = am angegebenen Ort
abl. = ablehnend

ABl. = Amtsblatt der Europäischen Union
Abs. = Absatz

abzgl. = abzüglich
a.D. = außer Dienst

ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobilclub
a.E. = am Ende

AEAO = Anwendungserlass zur Abgabenordnung
a.F. = alte (auch: bisher gültige, aber ausgelaufene)

Fassung
AfA = Absetzung für Abnutzung

AfaA = Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung

AktG = Aktiengesetz
AltEinkG = Alterseinkünftegesetz

AltvDV = Altersvorsorge-Durchführungsverordnung
AltZertG = Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz

AnwZpvV = Verordnung zur Festlegung eines späteren
Anwendungszeitpunktes der Verpflichtungen
nach § 5b des Einkommensteuergesetzes

AO = Abgabenordnung
Art. = Artikel

AStG = Außensteuergesetz
ATAD = Anti Tax Avoidance Directive (Anti-Steuer-

vermeidungsrichtlinie der EU)
ATE = Auslandstätigkeitserlass

AufenthG = Aufenthaltsgesetz
AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

AuslInvG = Auslandsinvestitionsgesetz
AUV = Verordnung über die Umzugskostenvergütung

bei Auslandsumzügen (Auslandsumzugs-
kostenverordnung)

Az. = Aktenzeichen
BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle
BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz

BAnz AT = Amtlicher Teil des Bundesanzeigers
BauGB = Baugesetzbuch

BB = Betriebs-Berater
BBauG = Bundesbaugesetz

BeamtVG = Beamtenversorgungsgesetz
BEG = Bundesentschädigungsgesetz

BEG EM = Richtlinie für die Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude – Einzelmaßnahmen

BerlinFG = Berlinförderungsgesetz
BetrAVG = Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-

tersversorgung (Betriebsrentengesetz)
BewG = Bewertungsgesetz

BFH = Bundesfinanzhof
BFH-GrS = Bundesfinanzhof, Großer Senat

BFH/NV = Sammlung nicht veröffentlichter Entscheidun-
gen des BFH

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl = Bundesgesetzblatt
BGH = Bundesgerichtshof

BKGG = Bundeskindergeldgesetz
BMF = Bundesministerium der Finanzen

Brexit-StBG = Brexit-Steuerbegleitgesetz

BRKG = Bundesreisekostengesetz
BStBl = Bundessteuerblatt

BT-Drs.
Buchst.

=
=

Bundestagsdrucksache
Buchstabe

BUKG = Bundesumzugskostengesetz
BVerfG = Bundesverfassungsgericht

BVG = Bundesversorgungsgesetz
BvR = Registerzeichen beim Bundesverfassungsgericht

BZSt = Bundeszentralamt für Steuern
bzw. = beziehungsweise

CHF = Schweizer Franken
DA-KG = Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem

Einkommensteuergesetz
DB = Der Betrieb

DDR = Deutsche Demokratische Republik
DMBilG = Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher

Mark und die Kapitalneufestsetzung
d.h. = das heißt

DRV = Deutsche Rentenversicherung
DSGVO = Datenschutz-Grundverordnung

DStRE = Deutsches Steuerrecht – Entscheidungsdienst
DStZ/E = Deutsche Steuerzeitung/Eilnachrichten

eDaten = elektronische Daten
EFG = Entscheidungen der Finanzgerichte

EGAO = Einführungsgesetz zur Abgabenordnung

Eh. = Einzelhandel
EigRentG = Eigenheimrentengesetz

EigZulG = Eigenheimzulagengesetz
EPA = Europäisches Patentamt

EPP = Energiepreispauschale
EPPSG = Energiepreispauschalengesetz für Studierende

und Berufsfachschüler
ErbStG = Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

ESanMV = Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verord-
nung

ESchG = Embryonenschutzgesetz
ESt = Einkommensteuer

EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG = Einkommensteuergesetz

EStG-E = Einkommensteuergesetz – Entwurf
EStH = Einkommensteuer-Handbuch oder Einkom-

mensteuer-Hinweis
EStR = Einkommensteuer-Richtlinien 2012 (falls

keine andere Angabe)
EU = Europäische Union

EUR = Euro
EuGH = Europäische Gerichtshof

EÜR = Einnahmenüberschussrechnung
EWR
EWSG

=
=

Europäischer Wirtschaftsraum
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz

FAQ = frequently asked questions (Sammlung von
Fragen und Antworten)

FELEG = Gesetz zur Förderung der Einstellung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit

f./ff. = (und) folgende/fortfolgende

FG = Finanzgericht/-e
FördG = Fördergebietsgesetz

Forst-
SchAusglG

= Forstschäden-Ausgleichsgesetz

GBl = Gesetzblatt
GEG = Gebäudeenergiegesetz

25



gem. = gemäß
GewSt = Gewerbesteuer

GewStG = Gewerbesteuergesetz
GG = Grundgesetz

ggf. = gegebenenfalls
GIZ = Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit GmbH
GKV = gesetzliche Krankenversicherung

GMBl = Gemeinsames Ministerialblatt

grds. = grundsätzlich
GmbHG = GmbH-Gesetz

GoBD = Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff

GrS = Großer Senat
GV NRW = Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land

Nordrhein-Westfalen
GVBl. BB = Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land

Brandenburg
GVoBl.
Schl.-H.

= Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land
Schleswig-Holstein

H = Hinweis

HBeglG = Haushaltsbegleitgesetz
HFR = Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung

HGB = Handelsgesetzbuch
HRG = Hochschulrahmengesetz

i.d.F. = in der Fassung
i.d.R. = in der Regel

IfSG = Infektionsschutzgesetz
i.H = in Höhe

inkl. = inklusive
InsO = Insolvenzordnung

InvStG = Investmentsteuergesetz
InvZulG = Investitionszulagengesetz

i.S. = im Sinne
i. V. = in Verbindung

JArbSchG = Jugendarbeitsschutzgesetz
JStG = Jahressteuergesetz

KBV = Kleinbetragsverordnung
Kind-
ArbSchG

= Kinderarbeitsschutzgesetz

KfW-Bank = Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiSt = Kirchensteuer

KGaA = Kommanditgesellschaft auf Aktien
Kj. = Kalenderjahr

KStG = Körperschaftsteuergesetz
LPartG = Lebenspartnerschaftsgesetz

LfSt = Landesamt für Steuern
LSt = Lohnsteuer

LStDV = Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStH = Lohnsteuer-Handbuch oder Lohnsteuer-Hinweise

LStR = Lohnsteuer-Richtlinien
lt. = laut

MaBV = Makler- und Bauträgerverordnung
Mio. = Million/-en

MoMiG = Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts
und zur Bekämpfung von Missbräuchen

MuSchG = Mutterschutzgesetz
m.w.N. = mit weiteren Nachweisen

n.F. = neue Fassung
NJW = Neue Juristische Wochenschrift

Nr. = Nummer/-n
NWB = Neue Wirtschaftsbriefe

o.a. = oben angegebene/-r
o.Ä. = oder Ähnliches

OECD-MA = OECD-Musterabkommen
OFD = Oberfinanzdirektion

o.g. = oben genannte/-r
OWiG = Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

qm = Quadratmeter

R = Richtlinie/-n
RentEPPG
rkr.

=
=

Energiepreispauschalengesetz für Rentner
rechtskräftig

Rn = Randnummer/-n

Rspr. = Rechtsprechung
Rz = Randziffer/-n

S. = Seite/-n
SEStEG = Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen

zur Einführung der Europäischen Gesellschaft
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften

SGB = Sozialgesetzbuch

s.o. = siehe oben
sog. = sogenannte/-r

SolZG = Solidaritätszuschlagsgesetz
StAbwG = Steueroasen-Abwehrgesetz

StEntlG = Steuerentlastungsgesetz
StGB = Strafgesetzbuch

StMBG = Missbrauchsbekämpfungs- und Steuerberei-
nigungsgesetz

stpfl. = steuerpflichtig/-e(m/n/r/s)
StPO = Strafprozessordnung

s.u. = siehe unten
Tz = Textziffer/-n

u.a. = unter anderem
u. Ä. = und Ähnliches

u.E. = unseres Erachtens
UmwStG = Umwandlungssteuergesetz

USt = Umsatzsteuer
UStG = Umsatzsteuergesetz

usw. = und so weiter
u.U. = unter Umständen

VEPP-
GewG
VermBG

=

=

Energiepreispauschalengesetz für Versor-
gungsempfänger des Bundes (Energ
Vermögensbildungsgesetz

VersAusglG = Versorgungsausgleichsgesetz
v. g. = vorgenannte/-r

vgl. = vergleiche
VO = Verordnung

VZ = Veranlagungszeitraum
WEG = Wohnungseigentumsgesetz

Wj. = Wirtschaftsjahr
WoBauG = Wohnungsbaugesetz

WoFlV = Wohnflächenverordnung
WoPG = Wohnungsbauprämiengesetz

WoPR = Richtlinien zum Wohnungsbauprämiengesetz
z.B. = zum Beispiel

ZfA = Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
zit. = zitiert/-e

ZPO = Zivilprozessordnung
z.T. = zum Teil

ZÜ = zwischenstaatliches Übereinkommen
zzgl. = zuzüglich
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Neues ab 2023 im Überblick

Das Steuerjahr 2023 stand ganz im Zeichen der Bekämpfung der
Inflation und der hohen Energiepreise. Hierauf hat der Gesetz-
geber mit einem ganzen Bündel von steuerlichen Maßnahmen und
Entlastungen reagiert:

Der steuerliche Grundfreibetrag wurde weiter erhöht, ebenso der
daran anknüpfende Höchstbetrag für Unterhaltsleistungen an be-
dürftige Personen. Der Steuertarif wurde an die Inflation angepasst,
ebenso die Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag. Aufwendungen
für die Altersvorsorge können nun vollständig von der Steuer abge-
setzt werden. Für Eltern mit Kindern wurden das Kindergeld, die
Freibeträge für Kinder und der Ausbildungsfreibetrag erhöht.
Alleinerziehende werden durch einen höheren Entlastungsbetrag
unterstützt. Im Arbeitnehmerbereich wurden der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag erneut angehoben sowie die Regelungen zum Home-
office verbessert. Arbeitnehmer können von ihrem Arbeitgeber ei-
ne steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3 000 e er-
halten. Der Sparer-Pauschbetrag wurde angehoben. Klimagerech-
tes Bauen wird durch eine höhere Abschreibung gefördert. Für
Einnahmen aus dem Betrieb von kleinen Photovoltaikanlagen
wurde eine rückwirkende Ertragsteuerbefreiung eingeführt. Auch
für 2023 gilt der auf zwei zurückliegende VZ erweiterte Verlustrück-
trag mit einem Höchstbetrag von 10 Mio. e/20 Mio. e (Einzel-/Zu-
sammenveranlagung).

Um private Haushalte sowie Unternehmen von den stark gestie-
genen Energiekosten zu entlasten, gilt vorerst bis Jahresende 2023
für Strom, Gas und Fernwärme eine staatliche Preisbremse. Anders
als bei der »Dezember-Soforthilfe 2022« ist für die Letztverbraucher
bislang keine Besteuerung der Entlastungsmaßnahmen durch die
Energiepreisbremsen vorgesehen. Ob an der grundsätzlichen Steu-
erpflicht der »Dezember-Soforthilfe 2022« nach den §§ 123 bis 126
EStG festgehalten wird, bleibt im Übrigen noch abzuwarten; der
Entwurf eines Wachstumschancengesetzes sieht eine ersatzlose
Streichung dieser Regelungen vor (vgl. Teil II Tz 12).

Die Finanzverwaltung hat die Steuererklärungsvordrucke für
2023 um folgende neue Anlagen erweitert:
. Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung sind

von Arbeitnehmern mit der neuen »Anlage N-Doppelte Haus-
haltsführung« geltend zu machen (vgl. Teil I Tz 12). Die dies-
bezüglichen Angaben wurden aus der »Anlage N« (Seite 4) auf
die neue Anlage ausgelagert und um Abfragen zu Verpflegungs-
mehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung im
Ausland ergänzt.

. Die grundsätzliche Struktur der Abfragen zu den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung wurde überarbeitet und auf drei
separate Anlage-Vordrucke aufgeteilt. Die bisherige »Anlage V«
ist nur noch für die Erklärung der Einnahmen und Werbungs-
kosten für bebaute Grundstücke vorgesehen und weiterhin
mehrfach abgebbar (vgl. Teil I Tz 24). Für die weitergehenden
Abfragen zu Ferienwohnungen und kurzfristigen Vermietun-
gen ist die neue »Anlage V-FeWo« zu verwenden (vgl. Teil I
Tz 25). Die Abfragen zu Beteiligungseinkünften und anderen
Einkünften (z.B. aus der Untervermietung von gemieteten Räu-
men oder aus unbebauten Grundstücken) wurden auf eine neue
»Anlage V-Sonstige« ausgelagert (vgl. Teil I Tz 26).

Auf folgende wichtige Neuerungen für die Einkommensteuererklä-
rung 2023 wird im Übrigen besonders hingewiesen:
. Für nicht beratene Steuerpflichtige endet die Abgabefrist für die

Einkommensteuererklärung 2023 mit Ablauf des 2.9.2024. Für
steuerlich beratene Steuerpflichtige gilt eine allgemein verlän-
gerte Abgabefrist bis zum 2.6.2025. Für Land- und Forstwirte mit
einem vom Kj. abweichenden Wj. verlängern sich diese Fristen
in der Regel um weitere 6 Monate (vgl. Vorbemerkungen Tz 5).

. Anknüpfend an die verlängerten Erklärungsfristen verlängern
sich die Zeitpunkte, ab denen bei verspäteter Abgabe der Steu-
ererklärung 2023 vom Finanzamt ein obligatorischer Verspä-
tungszuschlag festgesetzt wird (vgl. Vorbemerkungen Tz 6).

. ELSTER bietet mit »ElsterSecure« und »MeinELSTER+« neue
Anwendungen, die die Erstellung der elektronischen Steuererklä-
rung unterstützen (vgl. Vorbemerkungen Tz 12.5.2 und Tz 14.4).

. Die Finanzverwaltung hat ihr Verfahren »DIVA« zur elektro-
nischen Bekanntgabe von Steuerbescheiden erweitert (vgl. Vor-
bemerkungen Tz 12.8).

. Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt als Inflationsausgleich eine
weitere Anhebung des Grundfreibetrags und eine Verschiebung
der Tarifeckwerte. Im VZ 2023 wird hiernach ein Grundfrei-
betrag von 10 908 e berücksichtigt; bei zusammen veranlagten
Ehegatten/Lebenspartnern verdoppelt sich dieser Betrag auf
21 816 e (vgl. Teil I Tz 1.5.5).

. Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt eine inflationsbedingte
weitere Anhebung der für die Erhebung des Solidaritäts-
zuschlags maßgebenden Freigrenzen. Der BFH hat in einem
neuen Grundsatzurteil die Verfassungsmäßigkeit der Erhe-
bung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 2021
bestätigt. Aufgrund der noch beim BFH und BVerfG anhängigen
Verfahren erfolgt die Festsetzung des Solidaritätszuschlags in
den Steuerbescheiden jedoch weiterhin vorläufig (vgl. Teil I
Tz 1.5.6).

. Der Gesetzgeber will ab dem Jahr 2023 den Prozentsatz und den
Höchstbetrag für den Altersentlastungsbetrag für jeden neuen
Jahrgang langsamer als bisher verringern (vgl. Teil I Tz 1.6).

. Mitgliedsbeiträge an einen gemeinnützigen Verein, der auch
kulturelle Betätigungen fördert, die in erster Linie der Freizeit-
gestaltung dienen, können nach einer neuen BFH-Entscheidung
nicht als Spenden abgezogen werden (vgl. Teil I Tz 2.5.2.4).

. Spenden für Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen an die vom
Krieg in der Ukraine geschädigten Personen können für 2023
weiter ohne betragsmäßige Begrenzung in einem vereinfachten
Verfahren nachgewiesen werden. Das vereinfachte Nachweis-
verfahren für Spenden sowie Erleichterung bei Spendenaktionen
von steuerbegünstigten Körperschaften gelten im Jahr 2023 auch
für Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen an die Opfer des
Erdbebens in der Türkei und in Syrien (vgl. Teil I Tz 2.5.3.4).

. Die Finanzverwaltung hat sein Anwendungsschreiben zum Son-
derausgabenabzug von Leistungen im Zusammenhang mit ei-
nem Versorgungsausgleich aktualisiert (vgl. Teil I Tz 2.7.3,
Tz 2.7.4).

. Der Höchstbetrag für die Berücksichtigung von Beiträgen zur
Altersvorsorge als Sonderausgaben beträgt im VZ 2023 bei
Einzelveranlagung 26 528 e und bei Zusammenveranlagung
53 056 e. Der ursprünglich erst ab 2025 vorgesehene vollstän-
dige Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen wurde auf das
Jahr 2023 vorgezogen, sodass im aktuellen VZ die Beträge
bereits zu 100 % als Sonderausgaben berücksichtigt werden
(vgl. Teil I Tz 3.2.4.2).

. Die Finanzverwaltung hat sein Anwendungsschreiben zur steu-
erlichen Förderung der privaten Altersvorsorge aktualisiert
(vgl. Teil I Tz 4.2).

. Aufwendungen für eine Liposuktion zur Behandlung eines Li-
pödems sind nach einer neuen Entscheidung des BFH regelmä-
ßig ohne Vorlage eines vor den Operationen erstellten amtsärzt-
lichen Gutachtens oder einer Bescheinigung eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung als außergewöhnliche
Belastung zu berücksichtigen (vgl. Teil I Tz 5.5.4.2).

. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Ansatzes der zumut-
baren Belastung ist eine neue Verfassungsbeschwerde beim
BVerfG anhängig. Da die Finanzverwaltung Steuerbescheide
wegen dieser Frage nicht mehr vorläufig erlässt, sollte gegen
den Steuerbescheid Einspruch eingelegt werden, wenn die als
außergewöhnliche Belastungen geltend gemachten Aufwendun-
gen um die zumutbare Belastung gekürzt wurden (vgl. Teil I
Tz 5.5.5).

. Der Höchstbetrag für die Unterstützung bedürftiger Personen
steigt für den VZ 2023 – aufgrund der Anknüpfung an den
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steuerlichen Grundfreibetrag – ebenfalls auf 10 908 e (vgl. Teil I
Tz 6.2).

. Für Aufwendungen für ein Hausnotrufsystem in der häuslichen
Wohnung kann nach Ansicht des BFH keine Steuerermäßigung
für haushaltsnahe Dienstleistungen gewährt werden (vgl. Teil I
Tz 7.5.1).

. Müll- und Abwassergebühren können nach einem inzwischen
rechtskräftigen Urteil des FG Münster nicht als haushaltsnahe
Dienstleistungen von der ESt abgezogen werden. Der BFH hat
die gegen dieses Urteil eingelegte Revision als unzulässig ver-
worfen (vgl. Teil I Tz 7.5.3).

. Das monatliche Kindergeld wurde ab dem 1.1.2023 auf einheit-
lich 250 e je Kind angehoben (vgl. Teil I Tz 9.2.2).

. Für ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind werden im VZ 2023
Freibeträge für Kinder von insgesamt 4 476 e/8 952 e abge-
zogen (vgl. Teil I Tz 9.2.3.1).

. Ab dem 1.1.2023 wurde der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende (Grundbetrag) auf 4 260 e erhöht. Die Finanzverwaltung
hat zudem ihr Anwendungsschreiben überarbeitet. Die neuen
BFH-Urteile zur zeitanteiligen Gewährung des Entlastungs-
betrags für Alleinerziehende im Trennungsjahr von Ehegatten
bzw. im Jahr der Eheschließung werden hiernach allgemein
angewendet (vgl. Teil I Tz 9.10.1).

. Der Ausbildungsfreibetrag wurde ab dem VZ 2023 auf 1 200 e

jährlich angehoben (vgl. Teil I Tz 9.11.1).
. Verluste aus dem Jahr 2023 können bei Einzelveranlagung bis

zu einem Höchstbetrag von 10 Mio. e und bei Zusammenver-
anlagung bis zu einem Höchstbetrag von 20 Mio. e als Verlust-
rücktrag in den beiden vorangegangenen VZ 2022 und 2021
berücksichtigt werden (vgl. Teil I Tz 10.5.1).

. Der Gesetzgeber will beginnend ab dem Jahr 2023 den Prozent-
satz und den Höchstbetrag für den Versorgungsfreibetrag und
den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag langsamer als bisher
verringern; vgl. Teil I Tz 11.4.2.

. Zur Minderung der tariflichen ESt nach dem DBA Belgien steht
für in Belgien ansässige Arbeitnehmer eine neue Abfrage zur
Verfügung (vgl. Teil I Tz 11.10.1).

. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wurde ab dem 1.1.2023 auf
1 230 e angehoben (vgl. Teil I Tz 11.11.2).

. Bei der Prüfung, ob eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt, sind bei
einem Angehörigen der Betriebs-/Werksfeuerwehr nach An-
sicht des BFH auch die Arbeitsbereitschafts- und Bereitschafts-
ruhezeiten in einer Einrichtung des Arbeitgebers als Tätigkeiten
i.S.des § 9 Abs. 4 EStG anzusehen, die arbeitsvertraglich ge-
schuldet und dem Berufsbild der Betriebs-/Werksfeuerwehr ent-
sprechen (vgl. Teil I Tz 11.12.2.2).

. Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte mit einem Taxi können nach einer neuen Entschei-
dung des BFH lediglich in Höhe der Entfernungspauschale als
Werbungskosten abgezogen werden (vgl. Teil I Tz 11.12.11).

. Für die Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer gelten ab dem VZ 2023 weitere Einschränkun-
gen. Der Abzug der Aufwendungen kommt nur noch dann in
Frage, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Anstelle der
tatsächlichen Aufwendungen kann eine Jahrespauschale in
Höhe von 1 260 e geltend gemacht werden. Bildet das Arbeits-
zimmer nicht das ganze Jahr den Mittelpunkt der betrieblichen
und beruflichen Betätigung, sind sowohl die tatsächlichen Auf-
wendungen als auch die Jahrespauschale zeitanteilig zu kürzen
(vgl. Teil I Tz 11.15.1).

. Für jeden Tag, an dem der Steuerpflichtige ganz oder überwie-
gend zu Hause betrieblich oder beruflich tätig wird und keine
außerhalb der Wohnung belegene erste Tätigkeitsstätte auf-
gesucht hat, kann eine Tagespauschale von 6 e (maximal
1 260 e jährlich) berücksichtigt werden. Die Tagespauschale
können ab dem VZ 2023 auch Steuerpflichtige geltend machen,
denen für die im häuslichen Arbeitszimmer ausgeübte Tätigkeit
dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die
neuen Regelungen zur Tagespauschale sind – im Gegensatz zur

bisherigen Homeoffice-Pauschale – zeitlich nicht mehr befristet
(vgl. Teil I Tz 11.16.1).

. Ein neues Revisionsverfahren ist wegen der Frage anhängig, ob
die Kosten für einen separat angemieteten Kfz-Stellplatz oder
eine Garage – neben den auf monatlich 1 000 e beschränkten
Kosten für die Unterkunft – als sonstige Mehraufwendungen
einer doppelten Haushaltsführung geltend gemacht werden kön-
nen (vgl. Teil I Tz 12.7.5.2).

. Die Finanzverwaltung hat mit Wirkung ab dem 1.1.2023 den
Auslandstätigkeitserlass (ATE) erneuert. Er gilt weiter nur bei
bestimmten »Montagetätigkeiten« in einem Staat, mit dem kein
DBA besteht. Neue Voraussetzung für die Anwendung des ATE
ist der Nachweis einer ausländischen Mindestbesteuerung, um
sog. »weiße Einkünfte« zu vermeiden (vgl. Teil I Tz 13.2.3).

. Der Sparer-Pauschbetrag wurde ab dem VZ 2023 auf 1 000 e

erhöht. Bei Ehegatten, die zusammenveranlagt werden, erhöht
sich der Sparer-Pauschbetrag auf 2 000 e (vgl. Teil I Tz 14.6.8).

. Der Besteuerungsanteil von Renten, insbesondere aus den
gesetzlichen Rentenversicherungen im sog. Kohortenmodell,
steigt in 2023 auf 83 % (vgl. Teil I Tz 17.1), mit dem Wachs-
tumschancengesetz ist ein Anstieg auf nur 82,5 % geplant.

. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Systems der nachgela-
gerten Besteuerung ohne Eintritt einer Doppelbesteuerung von
Beiträgen und Leistungen sind (»weiterhin«) Verfahren vor dem
BVerfG anhängig (vgl. Teil I Tz 17.1)

. Der Grundrentenzuschlag für Renten langjähriger Versicherter
wird rückwirkend ab 2021 steuerfrei gestellt (vgl. Teil I Tz 17.3),
ggf. steuerpflichtig behandelte Zuschläge werden von der Fi-
nanzverwaltung von Amts wegen steuerfrei gestellt.

. Lt. BFH-Urteil vom 1.7.2021 könnte sich die Besteuerung bei
Renten aus nicht geförderten Rentenversicherungsverträgen än-
dern (Teil I Tz 17.5).

. Zur Minderung der tariflichen ESt nach dem DBA Belgien für
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung stehen neue
Abfragen zur Verfügung (Teil I Tz 17.7).

. Die Gewinne aus der Veräußerung von im Privatvermögen ge-
haltenen Einheiten einer virtuellen Währung werden besteuert
(vgl. Teil I Tz 19.8.3).

. Einnahmen der Sportförderung bei einem Berufssportler führen
auch zu gewerblichen Einkünften (Teil I Tz 21.2.1).

. Bei virtuellen Währungen können gewerbliche Einkünfte ent-
stehen (vgl. Teil I Tz 21.2.1).

. Einnahmen und Entnahmen aus kleinen Photovoltaik-Anla-
gen werden steuerfrei gestellt (vgl. Teil I Tz 21.2.1).

. Es gibt eine Übergangsregelung bei mittelbar über eine Kaptal-
gesellschaft bestehende Beteiligungen zur Begründung einer
personellen Verflechtung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung
(Teil I Tz 21.2.2).

. Die Buchführungsgrenzen werden durch das Wachstumschan-
cengesetz angehoben (Teil I Tz 21.3.1).

. Für Eintragungen von Gewinnanteilen an Mitunternehmer-
schaften stehen mehr Eintragungsmöglichkeiten zur Verfügung
(Teil I Tz 21.8).

. Verlust des Verlustausgleichsvolumens eines Kommanditisten
bei freiwilliger Einlage im Rahmen des § 15a EStG (vgl. Teil I
Tz 21.10.4).

. Die Betriebsausgabenpauschalierung bei hauptberuflicher und
nebenberuflicher Tätigkeit als Schriftsteller und/oder Journalist
sowie für Tagespflegepersonen wurde angehoben (vgl. Teil I
Tz 22).

. Bei der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG sind nach
dem Wachstumschancengesetz umfangreiche Änderungen ge-
plant (Teil I Tz 23).

. Für nach dem 31.12.2022 fertiggestellte Gebäude beträgt die
jährliche Gebäude-AfA 3 % (vgl. Teil I Tz 24.8.2).

. Der Zeitraum für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung
nach § 7b EStG wurde verlängert. Für Wohnungen, die aufgrund
eines nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.1.2027 gestellten
Bauantrags oder getätigten Bauanzeige hergestellt wurden, kann
unter den weiteren Voraussetzungen die Sonderabschreibung
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nach § 7b EStG in Anspruch genommen werden (vgl. Teil I
Tz 24.8.12).

. Die Besteuerung von Einkünften aus sonstigen Rechten (z.B.
Patent-, Marken- oder Sortenrechte), bei denen beschränkt steu-
erpflichtige Einkünfte nur aufgrund der Eintragung in ein inlän-
disches öffentliches Buch oder Register vorliegen (sog. »Regis-
terfälle«), wurde gesetzlich neu geregelt (vgl. Teil I Tz 34.6.3.5
und Tz 34.6.5).

. In 2023 zurückgezahlte Corona-Beihilfen sind mit zu erklären
(vgl. Teil I Tz 33).

. Bei der Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG ist mit dem
Wachstumschancengesetz eine deutliche Verbesserung geplant
(vgl. Teil II Tz 1.1.2).

. Mit dem Wachtumschancengesetz ist eine Verlängerung des
Anwendungszeitraums von degressiver AfA für bewegliche
Wirtschaftsgüter geplant (vgl. Teil II Tz 1.2).

. Für neue Wohngebäude soll es nach den Planungen im Wachs-
tumschancengesetz wieder eine degressive Gebäude-AfA geben
(vgl. Teil II Tz 1.7.1).

. Es gibt ein neues BMF-Schreiben zum Nachweis einer kürzeren
Nutzungsdauer bei Gebäuden (vgl. Teil II Tz 1.7.2.2).

. Die Geschenkegrenze als Betriebsausgaben wird angehoben
durch das Wachstumschancengesetz (vgl. Teil II Tz 2.2.1).

. Das LfSt Niedersachsen gibt Hinweise zur Abgrenzung zwischen
Bewirtung und Aufmerksamkeit (vgl. Teil II Tz 2.3).

. Der Anwendungszeitraum von Hilfsmaßnahmen zugunsten von
Corona- und vom Ukrainekrieg-Geschädigten und neue Hilfs-

maßnahmen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und
Syrien als Spenden/Sponsoring werden verlängert (vgl. Teil II
Tz 2.11.12.2).

. Der Schuldzinsenbegriff durch den BFH bzgl. § 4 Abs. 4a EStG
wird konkretisiert (vgl. Teil II Tz 2.11.13.1).

. Es gibt einen Überblick über die geplanten Änderungen bei der
Zinsschranke durch das Wachstumschancengesetz (vg. Teil II
Tz 2.11.13.2).

. Es gibt einen Überblick über die geplante Einführung einer Zins-
höhenschranke durch das Wachstumschancengesetz (vgl. Teil II
Tz. 2.11.13.3).

. Die Pauschbeträge für Sachentnahmen wurden aktualisiert (vgl.
Teil II Tz 3).

. Die geplante Änderung bei GWG (Sofortabzug und Sonderpos-
ten) durch das Wachstumschancengesetz wird dargestellt (vgl.
Teil II Tz 6.1).

. Das Wahlrecht zwischen Sofort- und Zuflussbesteuerung bei
betrieblichen Veräußerungsrenten im Rahmen einer Betriebs-
aufgabe wird angewendet (vgl. Teil II Tz 7.4.1.1).

. Die Besteuerung der sog. Dezember-Hilfe mit Hinweis auf die
geplante Abschaffung durch das Wachstumschancengesetz wird
eingeführt (vgl. Teil II Tz 12).

. Die Neuregelungen bzgl. der Energiepreispauschale werden fort-
geführt (vgl. Teil II Tz. 13).
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Vorbemerkungen 2023

1 Allgemeines

Diese Anleitung informiert Sie über die steuerliche Rechtslage und
die Möglichkeiten der Steuerersparnis und hilft Ihnen, die Steuerer-
klärungsvordrucke 2023 richtig auszufüllen. Sie hat den Rechts-
stand zum 1. November 2023 (Redaktionsschluss).

Die Anleitung enthält gezielte Hinweise auf künftige Rechts-
änderungen. Diese werden zwar erst in späteren Veranlagungs-
jahren wirksam, sie helfen Ihnen jedoch, sich auf diese Änderungen
frühzeitig einzustellen und mögliche steuerliche Weichenstellungen
zum eigenen Vorteil noch veranlassen zu können. Diese Hinweise
sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Steuererklärungsvor-
drucken mit »Rechtsänderungen ab .. .« besonders gekennzeichnet.

Bei der Überarbeitung dieser Anleitung wurden grds. alle rele-
vanten Gesetzesänderungen aufgrund neuer Steuergesetze berück-
sichtigt. Darüber hinaus ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich
durch weitere Vorhaben des Gesetzgebers auch für den aktuellen
VZ 2023 Rechtsänderungen ergeben werden, die noch für die Ein-
kommensbesteuerung und die Steuererklärung 2023 von Bedeutung
sind. In der Onlineversion der Anleitung werden spätere Rechts-
änderungen bis zum Start der Veranlagung des jeweiligen VZ (mit
Stand Mitte März des Folgejahrs) als Nachträge ergänzt. Nutzer der
Printfassung der Anleitung können ab Mitte März des Folgejahres
entsprechende Aktualisierungen als PDF-Datei über den am Ende
des Buches angegebenen QR-Code abrufen (Aktualisierungsservice
in mybook+).

Im Anhang dieser Anleitung (Printfassung) befindet sich neben
den amtlichen Steuererklärungsformularen ein Auszug der Ein-
kommensteuertabellen (Grund- und Splittingtabelle) für den
VZ 2023. Mit Hilfe dieser nicht amtlichen Tabellen lassen sich die
Steuerabgaben im Einzelfall annähernd bestimmen (vgl. Teil I
Tz 1.5.7).

2 Steuererklärungsvordrucke 2023

Für die Einkommensteuererklärung 2023 stehen der Hauptvor-
druck ESt 1 A sowie verschiedene Anlage-Vordrucke für die Erklä-
rung der Einkünfte bzw. für die Geltendmachung von Steuervergüns-
tigungen zur Verfügung. Der zweiseitige Hauptvordruck ESt 1 A
(vgl. Teil I Tz 1) ist von allen unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tigen Personen auszufüllen. Zum Hauptvordruck ESt 1 C für be-
schränkt einkommensteuerpflichtige Personen vgl. Tz 8, Teil I Tz 34.

Zur Steuererklärung gehören neben den Hauptvordrucken
ESt 1 A oder ESt 1 C ggf. zusätzlich die folgenden Anlage-Vordru-
cke:

Anlage Verwendungszweck Kapitel

Sonder-
ausgaben

Berücksichtigung von z.B. Kirchen-
steuer, Spenden und Mitgliedsbei-
trägen, Berufsausbildungskosten

vgl. Teil I
Tz 2

Vorsorge-
aufwand

Berücksichtigung von Versiche-
rungsbeiträgen

vgl. Teil I
Tz 3

AV Angaben zur steuerlichen Förderung
von Altersvorsorgebeiträgen
(sog. Riester-Verträge)

vgl. Teil I
Tz 4

Außerge-
wöhnliche
Belastun-
gen

Berücksichtigung von außerge-
wöhnlichen Belastungen (z.B.
Krankheitskosten) und Pauschbeträ-
gen nach § 33b EStG

vgl. Teil I
Tz 5

Anlage Verwendungszweck Kapitel

Unterhalt Berücksichtigung von Unterhalts-
leistungen an bedürftige Personen

vgl. Teil I
Tz 6

Haus-
haltsnahe
Aufwen-
dungen

Inanspruchnahme der Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse, Dienst- und
Handwerkerleistungen

vgl. Teil I
Tz 7

Energeti-
sche Maß-
nahmen

Inanspruchnahme der Steuerermä-
ßigung für energetische Sanierungs-
maßnahmen bei zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden

vgl. Teil I
Tz 8

Kind Angaben zur steuerlichen Berück-
sichtigung von Kindern

vgl. Teil I
Tz 9

Sonstiges Sonstige Angaben und Anträge
(z.B. Antrag zur Aufteilung der Ab-
zugsbeträge bei Einzelveranlagung
von Ehegatten/Lebenspartnern,
Verlustabzug, Spendenvortrag)

vgl. Teil I
Tz 10

N Arbeitnehmer: Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit, Angaben zum
Arbeitslohn und zu Werbungskosten
(ohne Mehraufwendungen für dop-
pelte Haushaltsführung)

vgl. Teil I
Tz 11

Anlage
N-Dop-
pelte Haus-
haltsfüh-
rung – neu
ab VZ 2023

Angaben zu den Mehraufwendun-
gen für doppelte Haushaltsführung
bei Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit

vgl. Teil I
Tz 12

N-AUS Ausländische Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit

vgl. Teil I
Tz 13

KAP Kapitalanleger: Einkünfte aus
Kapitalvermögen

vgl. Teil I
Tz 14

KAP-BET Einkünfte aus Kapitalvermögen/an-
rechenbare Steuern lt. gesonderter
und einheitlicher Feststellung (Be-
teiligung)

vgl. Teil I
Tz 15

KAP-INV Investmenterträge, die nicht dem in-
ländischen Steuerabzug unterlegen
haben

vgl. Teil I
Tz 16

R Rentner: Angaben zu Renten und
anderen Leistungen aus dem Inland

vgl. Teil I
Tz 17

R-AV/bAV Angaben zu Leistungen aus inländi-
schen Altersvorsorgeverträgen und
aus der inländischen betrieblichen
Altersversorgung

vgl. Teil I
Tz 18

R-AUS Angaben zu Renten und anderen
Leistungen aus ausländischen Ver-
sicherungen, ausländischen Renten-
verträgen und ausländischen betrieb-
lichen Versorgungseinrichtungen

vgl. Teil I
Tz 19
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Anlage Verwendungszweck Kapitel

SO Angaben zu sonstigen Einkünften
(z.B. Unterhaltsleistungen, wieder-
kehrende Bezüge, Einkünfte aus
Leistungen, Abgeordnetenbezüge,
private Veräußerungsgeschäfte)

vgl. Teil I
Tz 20

G Gewerbetreibende: Einkünfte aus
Gewerbebetrieb

vgl. Teil I
Tz 21

S Selbständige und Freiberufler: Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit

vgl. Teil I
Tz 22

34a Antrag auf Begünstigung des nicht
entnommenen Gewinns nach § 34a
EStG – gesonderte Anlage zu den
Anlagen G, S und L –

vgl. Teil I
Tz 23

V Haus- und Wohnungseigentümer:
Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung

vgl. Teil I
Tz 24

Anlage V –
FeWo –
neu ab
VZ 2023

Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung von Ferienwohnungen
und kurzfristiger Vermietung

vgl. Teil I
Tz 25

Anlage V –
Sonstige –
neu ab
VZ 2023

Weitere Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung und Beteiligungen

vgl. Teil I
Tz 26

FW Steuerbegünstigung zur Förderung
des Wohneigentums

vgl. Teil I
Tz 27

L Land- und Forstwirte: Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft

vgl. Teil I
Tz 28

34b Einkünfte aus außerordentlichen
Holznutzungen nach § 34b EStG

vgl. Teil I
Tz 29

13a Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittssätzen (§ 13a EStG)

vgl. Teil I
Tz 30

AV 13a Anlageverzeichnis zur Gewinner-
mittlung nach § 13a EStG

vgl. Teil I
Tz 31

AUS Angaben zu ausländischen Einkünf-
ten und Steuern

vgl. Teil I
Tz 32

WA-ESt Angaben und Anträge in Fällen mit
Auslandsbezug (z.B. Beginn oder
Beendigung der unbeschränkten
Steuerpflicht, erweiterte unbe-
schränkte Steuerpflicht, weiterer
Wohnsitz im Ausland)

vgl. Teil I
Tz 33

Zins-
schranke

Begrenzung des Schuldzinsen-
abzugs nach § 4h EStG – gesonderte
Anlage zu den Anlagen G, S und L –

vgl. Teil I
Tz 21.24,
vgl. Teil II
Tz 2.11.13.2

Anlage Verwendungszweck Kapitel

U Angaben zu Unterhaltsleistungen
und Ausgleichsleistungen zur Ver-
meidung des Versorgungsausgleichs
an den geschiedenen Ehegatten/Le-
benspartner einer aufgehobenen Le-
benspartnerschaft oder dauernd ge-
trenntlebenden Ehegatten/Lebens-
partner – gesonderte Anlage zur
Anlage Sonderausgaben –

vgl. Teil I
Tz 2.7.2.5

Mobilität-
sprämie

Angaben zum Antrag auf Mobilität-
sprämie

vgl. Teil I
Tz 35

Corona-
Hilfen

Angaben zu Corona-Soforthilfen,
Überbrückungsbeihilfen und ver-
gleichbare Zuschüsse bei betriebli-
chen Einkünften

vgl. Teil I
Tz 36

Die Finanzverwaltung verzichtet in Steuererklärungsvordrucken
auf die Angabe der von Dritten (z.B. Arbeitgeber, Versicherungs-
unternehmen) elektronisch übermittelten Daten, sodass die Ab-
gabe der Anlagen N, R, R-AV/bAV und Vorsorgeaufwand entfällt,
wenn über die vorliegenden elektronisch übermittelten Daten (sog.
eDaten) hinaus in diesen Anlage-Vordrucken keine abweichenden
Eintragungen vorzunehmen sind (vgl. Tz 13). Steuerpflichtige, für
die darüber hinaus keine Steuerermäßigung in Betracht kommt,
können nur den unterschriebenen zweiseitigen Hauptvordruck ESt
1 A als »wirksame« Steuererklärung beim Finanzamt abgeben. Die
Bundesländer Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen ermöglichen darüber hinaus Rentnern und Pensionä-
ren im Rahmen eines Pilotprojekts die Abgabe einer vereinfachten
»Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften«. Näheres zu
diesem Service erfährt man unter www.bundesfinanzminsteri-
um.de (Rubrik »Themen > Steuern > Steuerliche Themengebiete
> Rentenbesteuerung«).

Die von nicht buchführungspflichtigen Weinbaubetrieben früher
abzugebende »Anlage Weinbau« wird seit dem VZ 2019 nicht mehr
angeboten. Die notwendigen Angaben zu den im Weinbau maßge-
benden Richtbeiträgen für Betriebsausgaben sind nun in der »Anlage
LuF« zur Einnahmen-Überschussrechnung enthalten. Die Anlage
EÜR ist auch von nicht buchführungspflichtigen Weinbaubetrieben
elektronisch abzugeben (vgl. Tz 12.2).

Die »Anlage VL« für den Antrag auf Festsetzung der Arbeitneh-
mer-Sparzulage wurde bereits seit dem VZ 2017 durch die »elektro-
nische Vermögensbildungsbescheinigung« ersetzt. Diese ist vom
Anbieter der vermögenswirksamen Anlage unter Angabe der Identi-
fikationsnummer des Arbeitnehmers auf elektronischem Weg an die
Finanzverwaltung zu übermitteln (vgl. Teil I Tz 1.9).

Sämtliche Steuererklärungsvordrucke sind bundeseinheitlich;
sie enthalten weiße Felder und Kästchen, die für die Eintragungen
des Steuerpflichtigen bestimmt sind. Die am Rand der Anleitung
angegebenen Zahlen stimmen mit den Zeilennummern in den
amtlichen Vordrucken überein.

Zur Abgabe elektronischer Steuererklärungen einschließlich
der Anlage EÜR vgl. Tz 12.

In der Einkommensteuererklärung 2023 (einschließlich der An-
lagen) sind alle Beträge in Euro einzutragen. Beim Ausfüllen der
Vordrucke können Cent-Beträge zugunsten des Steuerpflichtigen
auf volle Euro-Beträge auf- oder abgerundet werden, wenn der
Vordruck nicht ausdrücklich die Eintragung von Cent-Beträgen vor-
sieht. Zu weiteren allgemeinen Ausfüllhinweisen in den Steuerer-
klärungsvordrucken vgl. Tz 9.
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3 Angaben zu den Einkünften

Im Hauptvordruck ESt 1 A hat der Steuerpflichtige nicht gesondert
anzugeben, welche Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten des
EStG er im VZ erzielt hat und welche Anlage-Vordrucke deshalb der
Steuererklärung beigefügt sind. Es ist jedoch darauf zu achten, dass
alle im Einzelfall relevanten Einkünfte in den jeweiligen Anlage-
Vordrucken erklärt werden.

Zu den sieben Einkunftsarten des EStG gehören die
. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und
. sonstige Einkünfte i.S. des § 22 EStG.

Angaben zur Berechnung der vorgenannten Einkünfte sind in den
Anlage-Vordrucken zu machen (vgl. Anlagen N, KAP, KAP-BET,
KAP-INV, R, R-AV/bAV, R-AUS, SO, G, S, V und L sowie bei
ausländischen Einkünften die Anlagen N-AUS und AUS).

Unter Einkünften versteht das Einkommensteuerrecht die sog.
Reineinkünfte, d.h. die Einnahmen nach Abzug der Ausgaben, die
je nach der Einkunftsart Betriebsausgaben oder Werbungskosten
genannt werden. Einkünfte sind bei Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit der Gewinn; bei den
anderen oben bezeichneten Einkunftsarten der Überschuss der
Einnahmen über die Werbungskosten. Als Einkünfte sind nicht nur
positive, sondern auch negative Ergebnisse (Verluste) aus den sie-
ben Einkunftsarten zu verstehen. Negative Beträge sind mit einem
deutlichen Minuszeichen (nicht in rot) in die Vordrucke einzutra-
gen, soweit dort nichts anderes gesagt ist.

Zu den stpfl. Einkünften des VZ 2023 gehört auch die Energie-
preispauschale (EPP), sofern diese an Versorgungsempfänger oder
Rentner erst im Jahr 2023 ausgezahlt wurde (vgl. Teil I Tz 11.4.5 und
Tz 17.0); zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Besteuerung der
EPP vgl. Teil II Tz 13.

Alle Einkünfte aus dem In- und Ausland, die zu den o.g. sieben
Einkunftsarten gehören, unterliegen bei unbeschränkter Steuer-
pflicht grds. der ESt (sog. »Welteinkommensprinzip«). Bei auslän-
dischen Einkünften können aufgrund von DBA allerdings vorran-
gige Besteuerungsrechte der ausländischen Staaten bestehen. Ob
Einkünfte stpfl. oder steuerfrei sind, entscheidet im Zweifelsfalle
das Finanzamt. Alle Einkünfte aus dem Inland und dem Ausland
sind deshalb in der Steuererklärung aufzuführen. Dies empfiehlt
sich auch dann, wenn fraglich ist, ob die im Einzelfall erzielten
Einkünfte überhaupt zu den o.a. sieben Einkunftsarten gehören,
und ggf. nicht steuerbar sind. Auch darüber entscheidet das zustän-
dige Finanzamt. Ggf. sind Einzelheiten zu den erzielten Einkünften
in einer besonderen Anlage »Ergänzende Angaben zur Steuerer-
klärung« (Zeile 37 des Hauptvordrucks ESt 1 A, vgl. Teil I Tz 1.11;
Zeile 86 des Hauptvordrucks ESt 1 C, vgl. Teil I Tz 34.13.3) gegen-
über dem Finanzamt näher zu erläutern. Entsprechendes gilt für die
mit diesen Einkünften in Zusammenhang stehenden Ausgaben,
wenn in den Anlage-Vordrucken dafür keine Eintragungsmöglich-
keiten vorgesehen sind.

Zu den Einkünften gehören auch Entschädigungen, die als
Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen oder für die
Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit oder für die Aufgabe
einer Gewinnbeteiligung gewährt worden sind (§ 24 Nr. 1 Buchst. a
und b EStG). Eine Versicherungsleistung, die einem minderjähri-
gen Kind nach einem schweren Unfall als »Verdienstausfall« für
künftiges Erwerbseinkommen gezahlt wird, ist nach Ansicht des
BFH keine steuerbare Entschädigung für entgehende Einnahmen
(BFH-Urteil vom 26.5.2020, BStBl 2021 II S. 901). Eine von der Haft-
pflichtversicherung des Schädigers geleistete Verdienstausfallent-
schädigung infolge eines medizinischen Behandlungsfehlers un-
terliegt nach Ansicht des FG Baden-Württemberg dagegen stets in
voller Höhe der Besteuerung, unabhängig davon, welche zivilrecht-
liche Berechnungsmethode (Bruttolohnmethode oder modifizierte

Nettolohnmethode) angewandt wird. Aufgrund fehlender Zusam-
menballung der Versicherungsleistungen in einem VZ lehnte das FG
auch eine ermäßigte Besteuerung der Nachzahlungen nach § 34
EStG ab (Urteil vom 23.11.2022, 7 K 195/21, EFG 2023 S. 836 –
Revision eingelegt, Az. beim BFH: IX R 5/23). In vergleichbaren
Fällen kommt daher ein Ruhen des Einspruchsverfahrens (§ 363
Abs. 2 Satz 2 AO) in Betracht. Erfasst werden auch Einkünfte aus
einer ehemaligen Tätigkeit oder aus einem früheren Rechtsver-
hältnis, und zwar auch dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen als
Rechtsnachfolger zufließen (z.B. dem Erben).

Ist ein Steuerpflichtiger im Laufe des Kj. 2023 gestorben, so endet
am Tag des Todes seine unbeschränkte Steuerpflicht. Deshalb sind
seine Einkünfte vom 1.1.2023 bis zum Todestag in der vom Rechts-
nachfolger (Erben) abzugebenden Steuererklärung für den VZ 2023
anzugeben.

Ob für die Zeit nach einer Auswanderung (Wegzug ins Ausland)
eine beschränkte Steuerpflicht im Inland besteht, richtet sich da-
nach, ob noch inländische Einkünfte i.S. des § 49 EStG vorhanden
sind oder die Voraussetzungen der § 2, § 5 AStG vorliegen (vgl. Teil I
Tz 34.2.2). Personen mit Wohnsitz im Ausland und fast ausschließ-
lich inländischen Einkünften können nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG auf
Antrag unbeschränkt stpfl. sein (vgl. Teil I Tz 33.5). Wegen der
Rechtslage bei einem Wechsel zwischen unbeschränkter und be-
schränkter Steuerpflicht anlässlich einer Aus- oder Einwanderung
vgl. Teil I Tz 33.3.

4 Statistische Angaben

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Steuerstatistiken werden die
Erhebungsmerkmale für die Durchführung der Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik auf der Grundlage der vorliegenden Steuerer-
klärungsdaten jährlich erfasst. Ergänzende Angaben nur für statis-
tische Zwecke werden mit der Einkommensteuererklärung nicht
erhoben.

Die Daten für die Lohnsteuerzerlegung, nach denen sich der
Länderfinanzausgleich richtet, werden ebenfalls jährlich ermittelt
(§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über Steuerstatistiken). Grundlage hierfür
bilden die von den Arbeitgebern an die Finanzverwaltung elektro-
nisch übermittelten Daten der Lohnsteuerbescheinigungen. Hier-
durch ergeben sich keine Auswirkungen auf die Einkommensteu-
ererklärung.

5 Steuererklärungsfristen

Die allgemeine Steuererklärungsfrist für Steuererklärungen, die
sich auf ein Kj. beziehen, beträgt nach Ablauf des Kj. grds. sieben
Monate (§ 149 Abs. 2 Satz 1 AO). Mit dem Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetzes vom 19.6.2022 (BGBl 2022 I S. 911) wurden die gesetz-
lichen Steuererklärungsfristen für den VZ 2023 wie folgt verlängert:
. Für Steuerpflichtige, die nicht von einem Steuerberater, Lohn-

steuerhilfeverein oder einer anderen zur Beratung befugten Per-
son beraten werden (»nicht beratene Steuerpflichtige«), verlän-
gert sich die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für die Steuerer-
klärung um einen Monat. Die Einkommensteuererklärung 2023
ist von nicht beratenen Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung
des § 108 Abs. 3 AO (s.u.) bis zum 2.9.2024 abzugeben.

. Für nicht beratene Land- und Forstwirte, deren Gewinn nach
einem vom Kj. abweichenden Wj. ermittelt wird, endet die
Erklärungsfrist nicht vor Ablauf des achten Kalendermonats,
der auf den Schluss des Wj. 2023/2024 folgt. Endet das Wj.
2023/2024 am 30.6.2024, ist die Einkommensteuererklärung
2023 von diesem Personenkreis bis zum 28.2.2025 abzugeben.

. Sofern die Steuererklärungen für das Kj. 2023 durch Personen,
Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden oder Kör-
perschaften i.S. der §§ 3 und 4 Steuerberatungsgesetz angefer-
tigt werden (»beratene Steuerpflichtige«), gilt eine allgemein
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verlängerte Erklärungsfrist bis zum 2.6.2025 (§ 149 Abs. 3
AO). Beratene Land- und Forstwirte mit einem vom Kj. abwei-
chenden Wj. haben für die Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung 2023 Zeit bis zum 31.10.2025 (unter Berücksichtigung des
§ 108 Abs. 3 AO bis zum 3.11.2025, soweit dieser Tag in dem
Bundesland, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher
Feiertag ist). Um sicherzustellen, dass die Berater die Steuerer-
klärungen ihrer Mandanten auch künftig kontinuierlich abge-
ben, hat das Finanzamt weiter die gesetzlich verankerte Mög-
lichkeit einer anlassbezogenen oder zufallsbasierten »Voraban-
forderung« von Steuererklärungen mit 4-monatiger Erklärungs-
frist (§ 149 Abs. 4 AO).

§ 108 Abs. 3 AO regelt, dass sich das Ende einer auf einen Sonntag,
gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend fallenden Frist bis zum Ablauf
des nächstfolgenden Werktags verlängert.

Aufgrund begründeter Einzelanträge können die genannten Er-
klärungsfristen weiterhin vom Finanzamt verlängert werden (§ 109
Abs. 1 AO). In Beraterfällen kommt allerdings eine zusätzliche Frist-
verlängerung nur noch dann in Betracht, wenn die Erklärungsfrist
ohne Verschulden nicht eingehalten werden konnte (§ 109 Abs. 2
AO). Zu Anwendungsfragen in Bezug auf die verlängerten Steuerer-
klärungsfristen ist im Übrigen das BMF-Schreiben vom 23.6.2022
(BStBl I S. 938) zu beachten.

Rechtsänderungen geplant:
Auch die Steuererklärungsfristen für den VZ 2024 wurden im
Rahmen des o.g. Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes verlängert,
allerdings in geringerem Umfang als für den VZ 2023. Im Einzel-
nen sind folgende Abgabefristen für die Einkommensteuererklä-
rung vorgesehen:

. Für nicht beratene Steuerpflichtige endet die Erklärungsfrist
für den VZ 2024 wieder regulär am 31.7.2025. Nichtberatene
Land- und Forstwirte mit einem vom Kj. abweichenden Wj.
müssen die Einkommensteuererklärung 2024 unter Berück-
sichtigung des § 108 Abs. 3 AO bis zum 2.2.2026.

. Die Einkommensteuererklärung 2024 von beratenen Steuer-
pflichtigen ist bis zum 30.4.2026 einzureichen. Beratene
Land- und Forstwirte mit einem vom Kj. abweichenden Wj.
haben für die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2024
Zeit bis zum 30.9.2026.

Ab dem VZ 2025 gelten auch für beratene Steuerpflichtige
wieder die regulären Steuererklärungsfristen des § 149 Abs. 3
AO (28.2. bzw. 31.7. des zweiten auf den Besteuerungszeit-
raum folgenden Kj.).

Ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung 2023 von Arbeit-
nehmern nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG (sog. Antragsveranlagung) ist
bis spätestens 31.12.2027 (24:00 Uhr) beim örtlich zuständigen
Finanzamt einzureichen. Die Steuererklärung kann nicht frist-
wahrend bei einem örtlich unzuständigen Finanzamt eingereicht
werden (BFH-Urteil vom 13.2.2020, BStBl 2021 II S. 856). Für die
Abgabe des Antrags auf Einkommensteuerveranlagung gilt eine
Vierjahresfrist; die für Pflichtveranlagungen geltende Anlauf-
hemmung gemäß § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO von maximal drei
Jahren greift bei der Antragsveranlagung nicht (AEAO zu § 170
AO, BFH-Urteile vom 14.4.2011, BStBl II S. 746 und vom
18.10.2012, VI R 16/11, BFH/NV 2013 S. 340). Es besteht insoweit
kein Rechtsanspruch auf Gleichbehandlung mit Pflichtveranla-
gungsfällen, bei denen Steuererklärungen unter Berücksichtigung
der dreijährigen Anlaufhemmung innerhalb von sieben Jahren
abgegeben werden können (BFH-Urteil vom 6.6.2007, BStBl II
S. 954, m.w.N., und BFH-Beschluss vom 23.2.2012, VI B 118/11,
BFH/NV 2012 S. 919; die gegen den vorgenannten BFH-Beschluss
vom 23.2.2012 eingelegte Verfassungsbeschwerde hat das BVerfG
nicht zur Entscheidung angenommen – Beschluss des BVerfG vom
18.9.2013, 1 BvR 924/12). Eine nach Ablauf der vierjährigen Fest-

setzungsfrist abgegebene Steuererklärung entfaltet auch dann
keine anlaufhemmende Wirkung, wenn durch eine behördliche
Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung oder einen Antrag
des Steuerpflichtigen nach § 46 Abs. 2 EStG ein Pflichtveranla-
gungstatbestand erst begründet wird (BFH-Urteile vom 28.3.2012,
BStBl II S. 711 und vom 4.10.2017, BStBl 2018 II S. 123); entspre-
chendes gilt, wenn nach Eintritt der Festsetzungsverjährung ein
Antrag auf Überprüfung des Steuereinbehalts oder Günstigerprü-
fung für Kapitalerträge nach § 32d Abs. 4 oder 6 EStG gestellt wird
(FG Berlin-Brandenburg vom 30.1.2020, 4 K 4033/19, EFG 2020
S. 532 – rkr.).

Eine Verlängerung der vierjährigen Festsetzungsfrist für Antrags-
veranlagungen ist gesetzlich ausgeschlossen; ebenso scheidet eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO aus.

Eine Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvor-
trages kann grds. nur innerhalb von sieben Jahren nach dem
Verlustfeststellungsjahr abgegeben werden (z.B. für einen Verlust
aus dem Jahr 2017 noch bis 31.12.2024). Da für die Verlustfest-
stellung eine allgemeine Erklärungspflicht nach § 181 Abs. 1 Satz 2
i. V. mit Abs. 2 Satz 1 AO besteht, ist die (dreijährige) Anlaufhem-
mung nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO zu beachten. Hat das
Finanzamt demgegenüber ihm aus einer Steuererklärung bekannte
Verluste pflichtwidrig nicht festgestellt, kann die Feststellung unbe-
fristet nachgeholt werden (§ 10d Abs. 4 Satz 6 2. Halbsatz EStG,
§ 181 Abs. 5 AO). Zu Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der
gesonderten Verlustfeststellung vgl. Teil I Tz 10.5.2.

Der Steuerpflichtige ist zur Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung verpflichtet, wenn zum Schluss des vorangegangenen VZ
ein verbleibender Verlustabzug festgestellt worden ist (§ 56 Satz 2
EStG; vgl. Tz 7). In diesem Sonderfall ist für die Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung für den unmittelbar auf den festgestellten Ver-
lustabzug folgenden VZ stets eine siebenjährige Verjährungsfrist
maßgebend; dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige für
diesen VZ nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG nur auf seinen Antrag hin zur
ESt zu veranlagen ist (BFH-Urteil vom 30.3.2017, BStBl II S. 1046).

Für den Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage
(vgl. Teil I Tz 1.9) gilt die allgemeine vierjährige Festsetzungsfrist
nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO. Der Antrag auf Festsetzung der Arbeit-
nehmer-Sparzulage für das Kj. 2023 muss daher bis spätestens
31.12.2027 gestellt werden.

Seit dem VZ 2021 erhalten Steuerpflichtige, bei denen sich auf-
grund eines zu versteuernden Einkommen bis zur Höhe des Grund-
freibetrags die erhöhte Entfernungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer (ab VZ 2022: 38 Cent/km) als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten steuerlich nicht auswirkt, auf Antrag eine
Mobilitätsprämie (vgl. Teil I Tz 35). Die vierjährige Abgabefrist für
den Antrag auf Festsetzung der Mobilitätsprämie für das Kj. 2023
endet ebenfalls mit Ablauf des 31.12.2027.

6 Verspätungszuschlag

Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Steuererklärung kann
das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von bis zu 25 000 e

festsetzen. Im Regelfall steht die Festsetzung von Verspätungs-
zuschlägen weiter im pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde
(§ 152 Abs. 1 AO). Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags ist
insbesondere naheliegend, wenn der Steuerpflichtige seine Erklä-
rungspflichten wiederholt verletzt hat.

In folgenden Fällen ist die Festsetzung des Verspätungszuschlags
gesetzlich vorgeschrieben (§ 152 Abs. 2 AO):
. Die Steuererklärung wird pflichtwidrig nicht innerhalb von

14 Monaten nach Ablauf des Kj. abgegeben.
. Von Land- und Forstwirten mit einem vom Kj. abweichenden

Wj. wird die Steuererklärung nicht binnen 19 Monaten nach
Ablauf des Kj. abgegeben.

. Im Fall einer Vorabanforderung (vgl. Tz 5) wird die von einem
Berater zu erstellende Steuererklärung pflichtwidrig nicht inner-
halb der viermonatigen Frist abgegeben.
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Als Folge der verlängerten Steuererklärungsfristen (vgl. Tz 5)
kommt die Regelung zur Festsetzung von Verspätungszuschlägen
für den VZ 2023 (sog. »Muss-Fall« ohne Ermessensspielraum der
Finanzbehörde) erst zur Anwendung, wenn die Steuererklärung
2023 pflichtwidrig nicht innerhalb von 17 Monaten nach Ablauf
des Kj. 2023 abgegeben wird, also erst nach dem 31.5.2025 (§ 152
Abs. 2 Nr. 1 AO i.d.F. des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes vom
19.6.2022, BGBl I S. 911). Steuererklärungen 2023 von Land- und
Forstwirten mit einem vom Kj. abweichenden Wj. sind erst nach
22 Monaten nach Ablauf des Kj. 2023 verspätet abgegeben, also erst
nach dem 31.10.2025.

Rechtsänderungen geplant:
Für den VZ 2024 sind infolge der verlängerten Steuererklärungs-
fristen Verspätungszuschläge erst dann festzusetzen, wenn die
Steuererklärung nicht binnen 16 Monaten nach Ablauf des Kj.
2024 abgegeben wird, also erst nach dem 30.4.2026. Bei Land-
und Forstwirten mit einem vom Kj. abweichenden Wj. wird ein
Verspätungszuschlag festgesetzt, wenn diese ihre Steuerklärung
nicht binnen 21 Monaten nach Ablauf des Kj. 2024 abgeben, also
erst nach dem 30.9.2026.

Der obligatorische Verspätungszuschlag wird nicht erhoben, wenn
die Steuererklärungsfrist vom Finanzamt verlängert und die Steu-
ererklärung innerhalb der verlängerten Frist abgegeben wurde,
wenn die Steuer auf »0 e« festgesetzt wird oder es zu einer Erstat-
tung kommt (§ 152 Abs. 3 AO). Die Festsetzung eines Verspätungs-
zuschlags steht allerdings auch in diesen Fällen weiterhin im pflicht-
gemäßen Ermessen der Finanzbehörde.

Für verspätet eingereichte Einkommensteuererklärungen beträgt
der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat der einge-
tretenen Verspätung 0,25 % der um die festgesetzten Vorauszah-
lungen und die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten
festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 25 e für jeden angefange-
nen Monat der eingetretenen Verspätung (§ 152 Abs. 5 Satz 2 AO).
Der Mindestverspätungszuschlag kann auch in Erstattungsfällen
erhoben werden.

7 Steuererklärungspflichten

Unbeschränkt stpfl. Personen sind für das Kj. 2023 in folgenden
Fällen verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben:

1. Für den Fall, dass keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte vor-
liegen:
a) Ehegatten/Lebenspartner, die zu Beginn des Kj. 2023

nicht dauernd getrennt gelebt haben oder bei denen diese
Voraussetzung im Laufe des Kj. 2023 eingetreten ist, wenn
der Gesamtbetrag der Einkünfte mehr als 21 816 e betra-
gen hat oder einer der Ehegatten/Lebenspartner die Ein-
zelveranlagung wählt;

b) andere Personen, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte
mehr als 10 908 e (Grundfreibetrag) betragen hat;

c) wenn neben inländischen stpfl. Einkünften auch

aa) Einkünfte aus dem Ausland bezogen worden sind,
die nach einem DBA, nach anderen zwischenstaatli-
chen Übereinkommen oder nach dem Auslandstätig-
keitserlass im Inland steuerfrei sind, oder

bb) Arbeitslosengeld, Arbeitslosenbeihilfe, Elterngeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld,
Mutterschaftsgeld oder andere Einkommensersatz-
leistungen i.S. des § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG
bezogen worden sind, und zwar ohne Rücksicht auf
die Höhe und Zusammensetzung der inländischen
steuerpflichtigen Einkünfte;

2. für den Fall, dass lohnsteuerpflichtige Einkünfte vorliegen:
a) Ehegatten/Lebenspartner (siehe 1a) und andere Per-

sonen, wenn
aa) die positive Summe ihrer Einkünfte, die nicht der LSt

zu unterwerfen waren oder die nach einem DBA, nach
anderen zwischenstaatlichen Übereinkommen oder
nach dem Auslandstätigkeitserlass freigestellten aus-
ländischen Einkünfte und die dem Progressionsvor-
behalt unterliegenden steuerfreien Lohn-/Einkom-
mensersatzleistungen (siehe 1c, bb) jeweils mehr als
410 e betragen haben oder

bb) einer der Ehegatten/Lebenspartner oder eine andere
Person

– Einkünfte aus mehreren Dienstverhältnissen
bezogen hat oder

– von einem Arbeitgeber verschiedenartige Be-
züge im Sinne des § 39e Abs. 5a EStG erhalten hat,
von denen mindestens einer der Bezüge dem
Lohnsteuerabzug nach Steuerklasse VI unterwor-
fen worden ist oder

cc) die Summe der beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
berücksichtigten Teilbeträge der Vorsorgepauschale
für die Kranken- und Pflegeversicherung größer ist als
die als Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeauf-
wendungen und der im Kj. insgesamt erzielte Ar-
beitslohn 12 174 e, bei zusammenveranlagten Ehe-
gatten/Lebenspartnern der im Kj. von den Ehegat-
ten/Lebenspartnern insgesamt erzielte Arbeitslohn
23 118 e übersteigt, oder

dd) vom Finanzamt ein Freibetrag für den Steuerabzug
vom Arbeitslohn ermittelt worden ist (ausgenommen
Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen,
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, Hinterblie-
bene und Zahl der Kinderfreibeträge) und der im Kj.
insgesamt erzielte Arbeitslohn 12 174 e, bei zusam-
men veranlagten Ehegatten/Lebenspartnern, der im
Kj. von den Ehegatten/Lebenspartnern insgesamt er-
zielte Arbeitslohn 23 118 e übersteigt oder

ee) bei geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden
Eltern oder bei Eltern nichtehelicher Kinder (dies gilt
entsprechend für Lebenspartner)

– beide Elternteile eine Aufteilung des Freibetrags
zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsaus-
bildung eines volljährigen Kindes in einem ande-
ren Verhältnis als je zur Hälfte beantragen oder

– beide Elternteile eine Aufteilung des einem Kind
zustehenden Pauschbetrags für Behinderte/Hin-
terbliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte beantragen oder

ff) für einen Steuerpflichtigen ein sonstiger Bezug (z.B.
Entlassungsabfindung) vom Arbeitgeber ermäßigt
besteuert wurde oder

gg) der Arbeitgeber die LSt von einem sonstigen Bezug
berechnet hat und dabei der Arbeitslohn aus früheren
Dienstverhältnissen des Kj. außer Betracht geblieben
ist (Großbuchstabe S in der Lohnsteuerbescheini-
gung) oder

hh) für einen unbeschränkt Steuerpflichtigen i.S. des
§ 1 Abs. 1 EStG bei der Bildung der Lohnsteuer-
abzugsmerkmale (§ 39 EStG) ein Ehegatte/Lebens-
partner i.S. des § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG berücksichtigt
worden ist oder

ii) für einen Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis
des § 1 Abs. 3 oder des § 1a EStG gehört, Lohnsteuer-
abzugsmerkmale nach § 39 Abs. 2 EStG gebildet wor-
den sind.

35



b) Ehegatten/Lebenspartner (siehe 1a), wenn
aa) beide Ehegatten/Lebenspartner Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit bezogen haben, einer von ihnen
nach der Steuerklasse V oder VI besteuert oder bei
Steuerklasse IV der Faktor nach § 39f EStG berück-
sichtigt worden ist oder

bb) die Ehe im Kj. 2023 durch Tod, Scheidung oder
Aufhebung aufgelöst worden ist und ein Ehegatte der
aufgelösten Ehe im Kj. 2023 wieder geheiratet hat
(dies gilt entsprechend für Lebenspartner) oder

cc) einer der Ehegatten/Lebenspartner die Einzelver-
anlagung beantragt;

3. für den Fall, dass stpfl. Kapitalerträge vorliegen, die nicht
der Kapitalertragsteuer unterlegen haben (§ 32d Abs. 3
Satz 3 EStG);

4. für den Fall, dass zum 31.12.2022 ein verbleibender Verlust-
vortrag festgestellt worden ist (§ 56 Satz 2 EStDV);

Darüber hinaus besteht für Kirchensteuerpflichtige, bei denen die
als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer zu erhebende Kirchensteuer
vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten (z.B. Bank) nicht einbehal-
ten wurde, eine gesonderte Verpflichtung zur Abgabe einer Erklä-
rung zur Festsetzung von Kirchensteuer auf Kapitalerträge. Dies gilt
nicht, wenn bereits eine Verpflichtung zur Abgabe von Einkommen-
steuererklärungen (siehe oben) besteht.

Außerdem ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wer
hierzu vom Finanzamt besonders aufgefordert wird. Wer später
erkennt, dass eine abgegebene Steuererklärung unrichtig oder un-
vollständig ist, ist verpflichtet, dies dem Finanzamt unverzüglich
mitzuteilen (§ 153 Abs. 1 AO).

Geklärt ist, dass es in Fällen, in denen das Finanzamt die
Besteuerungsgrundlagen zunächst nach § 162 AO geschätzt hat,
für die Durchführung der Veranlagung keines fristgemäßen An-
trags nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG mehr bedarf (BFH-Urteil vom
22.5.2006, BStBl II S. 912). Der Steuerpflichtige ist in einem solchen
Fall auch dann zur Einkommensteuer zu veranlagen, wenn sich
aus der im Rechtsbehelfsverfahren eingereichten Einkommensteu-
ererklärung ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Pflichtver-
anlagung nicht vorliegen.

8 Einkommensteuererklärung bei beschränkter
Steuerpflicht

Beschränkt einkommensteuerpflichtige Personen (ohne Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland) haben eine jährliche
Steuererklärung über ihre im abgelaufenen Kj. bezogenen inländi-
schen Einkünfte i.S. des § 49 EStG abzugeben, soweit für diese
Einkünfte die ESt nicht durch den Steuerabzug vom Arbeitslohn
oder vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug nach § 50a EStG als
abgegolten gilt (§ 50 Abs. 2 EStG). Zur Einkommensteuererklärung
bei beschränkter Einkommensteuerpflicht gehören der gesonderte
Hauptvordruck ESt 1 C sowie zusätzlich die für die Erklärung der
inländischen Einkünfte erforderlichen Anlagen L, G, S, V, N usw.
(vgl. Teil I Tz 34). Bei beschränkter Steuerpflicht in Frage kom-
mende Steuerbegünstigungen (z.B. für Spendenvorträge und Ver-
lustabzüge) können mit der Anlage Sonstiges geltend gemacht
werden (vgl. Teil I Tz 10.1).

Zur Abgrenzung der beschränkten von der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht vgl. Teil I Tz 33.2 unter Erläuterungen zur
Anlage WA-ESt. Ggf. können beschränkt einkommensteuerpflich-
tige Personen unter bestimmten Voraussetzungen mit dieser Anlage
einen Antrag auf Behandlung als »unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig« stellen (vgl. Teil I Tz 33.5.1)

9 Amtliche Vordruckmuster

Steuererklärungen in Papierform sind grds. auf den »amtlich vor-
geschriebenen Vordrucken« abzugeben. Diese Anforderung erfüllen
. Vordrucke, die mit den von der Steuerverwaltung freigegebenen

Druckvorlagen hergestellt worden sind und z.B. in Finanz-
ämtern zur Mitnahme ausliegen (»amtliche Vordrucke«);

. Vordrucke, die auf den Internetseiten der Steuerverwaltung
(z.B. unter www.formulare-bfinv.de) bereitgestellt und aus-
gedruckt werden (»amtliche Internet-Vordrucke«) und

. Vordrucke, die nach dem Muster einer amtlich freigegebenen
Druckvorlage – insbesondere durch Steuererklärungssoftware –
erzeugt und ausgedruckt werden (»nichtamtliche Vordrucke«,
vgl. Tz 11).

Internet-Vordrucke und nichtamtliche Vordrucke müssen im DIN-
A4-Hochformat ausgedruckt werden. Die Ausdrucke müssen über
einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren haltbar und ebenso lange
gut lesbar sein.

Für die Einkommensteuererklärung 2023 werden für alle Bun-
desländer einheitliche beleglesegerechte Vordrucke aufgelegt.
Die Beleglesevordrucke können von den Finanzämtern über Scan-
ner eingelesen und maschinell weiterverarbeitet werden. Um eine
reibungslose Verarbeitung zu gewährleisten, ist nach Rz 6 und 7 des
BMF-Schreibens vom 12.8.2022 (BStBl I S. 1334) beim Ausfüllen der
Vordrucke auf Folgendes zu achten:
. Feldeinteilungen müssen eingehalten werden.
. Die Zuordnung von Beträgen zu Kennzahlen muss eindeutig sein

und die Kennzahlen dürfen nicht überschrieben werden.
. Eintragungen müssen deutlich erkennbar sein (z.B. Druckschrift

bei handschriftlichen Eintragungen oder Fettdruck bei maschi-
nellen Eintragungen).

. (Firmen-)Stempel, z.B. zur Eintragung von Adressen, sind nicht
zu verwenden.

. Felder, in denen kein Eintrag erforderlich ist, bleiben leer – sie
sollen weder durchgestrichen noch ausgenullt noch mit sons-
tigen Vermerken ausgefüllt werden.

. Negative Beträge sind nicht in roter Schrift, sondern mit einem
deutlichen Minuszeichen vor dem Betrag einzutragen.

. Mehrseitige Steuererklärungsvordrucke sind vollständig abzu-
geben. Dazu gehören auch Seiten ohne Eintragungen. Nicht
abgegeben werden müssen Anlagen ohne jegliche Eintragung,
z.B. eine leere Anlage N für den im VZ nicht berufstätigen
Ehegatten.

. Die Seiten mehrseitiger Vordrucke dürfen nicht miteinander
verbunden werden (z.B. durch Heft- oder Büroklammern).

Die Steuererklärung ist von dem Steuerpflichtigen eigenhändig zu
unterschreiben. Eine Einkommensteuererklärung kann allerdings
fristwahrend auch per Telefax – ohne Originalunterschrift des Steu-
erpflichtigen – abgegeben werden (BFH-Urteil vom 8.10.2014,
BStBl II S. 438; vgl. Teil I Tz 1.12.2).

Die »amtlichen Vordrucke« sind bei allen Finanzämtern und auch
bei vielen Kommunen erhältlich. Vordrucke aus anderen Bundes-
ländern können ohne Einschränkungen verwendet werden; diese
stimmen inhaltlich in allen Bundesländern überein.

10 Internet-Formulare

Formulare, für die eine elektronische Übermittlungspflicht besteht
(Anlagen L, G, S, 34b, 13a, AV 13a, 34a, Zinsschranke, Corona-
Hilfen), werden nicht im Formularcenter der Bundesfinanzverwal-
tung unter www.formulare-bfinv.de angeboten. Steuerpflichtige,
bei denen auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine
elektronische Übermittlung der Steuererklärung verzichtet wurde,
erhalten die notwendigen Papiervordrucke von ihrem zuständigen
Finanzamt. Zur elektronischen Übermittlung von Steuererklärun-
gen vgl. Tz 12.
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11 Nichtamtliche Vordrucke

Die Verwendung nichtamtlicher Vordrucke, d.h. von Vordrucken,
die nach dem Muster einer amtlich freigegebenen Druckvorlage z.B.
mittels Steuererklärungssoftware maschinell ausgefüllt und aus-
gedruckt worden sind, ist zulässig (vgl. Tz 9). Wer nichtamtliche
Steuererklärungsvordrucke herstellt, muss nach Rz 3 des BMF-
Schreibens vom 12.8.2022 (BStBl I S. 1334) insbesondere Folgendes
beachten:
. Die drucktechnische Ausgestaltung (Layout) und die Abmes-

sung der amtlichen Vordrucke sind einzuhalten.
. Wortlaut, Kennzahlenbeschriftung, Zeilennummerierung sowie

Seitenzahl und -folge der amtlichen Druckvorlagen sind in vol-
lem Umfang zu übernehmen.

. Der Gründruck in den amtlichen Vordrucken ist durch entspre-
chende Graustufen zu ersetzen.

. In der Fußzeile ist der Herstellername anzugeben.

Diese und weitere Anforderungen an die Herstellung nichtamtlicher
Vordrucke für Steuererklärungen ergeben sich aus einem als Anlage
zu o.a. BMF-Schreiben vom 12.8.2022 beigefügten Merkblatt.

12 Elektronische Steuererklärungen

12.1 Verpflichtung zur elektronischen Abgabe
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften (Land- und Forstwirte, Ge-
werbetreibende, Selbständige und Freiberufler) sind gesetzlich ver-
pflichtet, ihre Steuererklärung in authentifizierter Form elektro-
nisch durch Datenfernübertragung beim Finanzamt einzureichen.
Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige nur
geringfügige Gewinne erzielt (FG Rheinland-Pfalz vom 15.7.2015,
1 K 2204/13, BB 2015 S. 2134) oder Sicherheitsbedenken gegen die
elektronische Datenübermittlung über das Internet hat (BFH-Be-
schluss vom 14.2.2017, VIII B 43/16, BFH/NV 2017 S. 729; so auch
schon BFH-Urteil vom 14.3.2012, BStBl II S. 477). Die von der Fi-
nanzverwaltung kostenlos bereitgestellte Übermittlungssoftware
»ELSTER« gewährleistet ein ausreichendes Maß an Datensicherheit
(vgl. Tz 12.5.1).

Die Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Steuererklä-
rung gilt auch für Arbeitnehmer, die nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG zur
Einkommensteuer veranlagt werden, wenn neben dem Arbeitslohn
positive stpfl. Nebeneinkünfte oder Progressionseinkünfte von
mehr als 410 e vorliegen (§ 25 Abs. 4 Satz 1 EStG). Wenn ein
Steuerpflichtiger zwar Gewinneinkünfte von mehr als 410 e erzielt,
aber daneben einen weiteren Pflichtveranlagungsgrund i.S. des § 46
Abs. 2 Nr. 2 bis 8 EStG erfüllt, besteht dagegen keine Verpflichtung
zur elektronischen Übermittlung der Steuererklärung (BFH-Urteil
vom 28.10.2020, BStBl 2021 II S. 841). Das Gleiche gilt weiter für
Arbeitnehmer, die nur nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 EStG veranlagt
werden, insbesondere bei einer Antragsveranlagung. Aber auch in
diesen Fällen ist selbstverständlich eine freiwillige elektronische
Übermittlung der Steuererklärung möglich.

Für die elektronische authentifizierte Übermittlung der Steuerer-
klärung wird ein Zertifikat benötigt. Dieses erhält man im An-
schluss an eine einmalige Registrierung im Internet unter
www.elster.de über das Anmeldeportal »Mein ELSTER« (vgl.
Tz 12.5.2). Der Registrierungsvorgang kann bis zu zwei Wochen
dauern; den für den Abschluss der Registrierung benötigten Aktivie-
rungscode übersendet die Finanzverwaltung aus Sicherheitsgrün-
den per Brief.

Das Finanzamt kann auf Antrag zur Vermeidung unbilliger
Härten auf eine elektronische Übermittlung der Steuererklärung
verzichten. Eine unzumutbare Härte kann vorliegen, wenn eine
Datenübermittlung wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar
ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn die erforderliche technische
Ausstattung für eine elektronische Übermittlung der Steuererklä-
rung nicht vorhanden ist und diese nur mit nicht unerheblichem
finanziellen Aufwand beschafft werden könnte oder wenn der

Steuerpflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähig-
keiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglich-
keiten der elektronischen Übermittlung zu nutzen (§ 25 Abs. 4 EStG
i. V. mit § 150 Abs. 8 AO). Hiernach kann es z.B. bei geringen jähr-
lichen Gewinneinkünften wirtschaftlich unzumutbar sein, die für
den elektronischen Verkehr mit dem Finanzamt erforderliche Tech-
nik anzuschaffen (BFH-Urteile vom 16.6.2020, BStBl 2021 II S. 288
und 290). Bei der Entscheidung über die Frage der wirtschaftlichen
Zumutbarkeit darf nach Auffassung des BFH nur auf die Gewinn-
einkünfte i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG abgestellt wer-
den, nicht auf die ansonsten bestehenden finanziellen Verhältnisse
des Steuerpflichtigen aufgrund weiterer Einkünfte oder des Ver-
mögens. Die Gewährung der Härtefallregelung entfaltet allerdings
keine Dauerwirkung. Verfügt der Steuerpflichtige bereits über die
für die elektronische Übermittlung der Steuererklärung erforderliche
Hard- und Software (einschließlich Internetzugang), kommt die
Anwendung der Härtefallregelung wegen wirtschaftlicher Unzu-
mutbarkeit nicht in Betracht.

Eine persönliche Unzumutbarkeit der elektronischen Übermitt-
lung (z.B. aufgrund Medieninkompetenz des Steuererklärungs-
pflichtigen) entfällt nicht dadurch, dass der Steuererklärungspflich-
tige auf medienkompetente, gelegentlich unentgeltlich in seinem
Betrieb mithelfende Familienangehörige zurückgreifen könnte. Die
zwangsweise Durchsetzung der elektronischen Steuererklärungs-
abgabe – nach erklärungsgemäßer Veranlagung aufgrund einer in
Papierform abgegebenen Steuererklärung – kann in diesen Fällen
daher rechtsmissbräuchlich sein; die Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlags bleibt dagegen möglich (FG Berlin-Brandenburg
vom 14.2.2018, 3 K 3249/17, EFG 2018 S. 706).

Eine entsprechende Verpflichtung zur elektronischen Übermitt-
lung besteht auch für Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-
nungen (§ 5b EStG). Einzelheiten zur Anwendung des § 5b EStG
und zur technischen Umsetzung der »E-Bilanz« enthalten das BMF-
Schreiben vom 28.9.2011 (BStBl I S. 855) sowie die ergänzenden
BMF-Schreiben vom 9.7.2021 (BStBl I S. 911), vom 21.6.2022
(BStBl I S. 954) und vom 9.6.2023 (BStBl I S. 994). Weitere Informa-
tionen zur »E-Bilanz« können im Internet unter »www.esteuer.de«
abgerufen werden. Auf Antrag kommt auch für die E-Bilanz die
Härtefallreglung nach § 150 Abs. 8 AO in Betracht, wenn eine Daten-
übermittlung der E-Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar ist (§ 5b Abs. 2 EStG).
Ein finanzieller Aufwand in Höhe von 40 e jährlich für die elektro-
nische Übermittlung der E-Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung ist jedoch auch für einen »Kleinstbetrieb« wirtschaftlich nicht
unzumutbar (BFH-Urteil vom 21.4.2021, BStBl 2022 II S. 52). Der
BFH hat im Übrigen mit v.g. Urteil die Verfassungsmäßigkeit des
§ 5b Abs. 1 EStG bestätigt.

12.2 Anlage EÜR
Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften sind grds. gesetzlich ver-
pflichtet, ihre Steuererklärung elektronisch beim Finanzamt ein-
zureichen (vgl. Tz 12.1). Wird keine Steuerbilanz erstellt, sondern
eine Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung
nach § 4 Abs. 3 EStG durchgeführt, ist zusätzlich zu den Anlagen
S, G und L eine standardisierte Anlage EÜR mit den zugehörigen
Anlage-Vordrucken (s. u.) nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz elektronisch in authentifizierter Form an die Finanzverwaltung
zu übermitteln (§ 60 Abs. 4 Satz 1 EStDV i. V. mit § 87a Abs. 6 AO).
Für jeden Betrieb des Steuerpflichtigen ist dabei eine gesonderte
Anlage EÜR zu übermitteln. Der BFH hat im Übrigen die Auffassung
der Finanzverwaltung bestätigt, dass § 60 Abs. 4 EStDV für die
Abgabe der Anlage EÜR als wirksame Rechtsgrundlage anzusehen
ist (BFH-Urteil vom 16.11.2011, BStBl 2012 II S. 129).

Zur Anlage EÜR gehören
. der Hauptvordruck »Anlage EÜR« für die Einnahmenüber-

schussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG,
. die »Anlage SZ« zur Ermittlung der nach § 4 Abs. 4a EStG nicht

abziehbaren Schuldzinsen, wenn die im Wirtschaftsjahr ange-
fallenen Schuldzinsen – ohne die Berücksichtigung der Schuld-
zinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder
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Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens – den Betrag von 2 050 e übersteigen,

. die »Anlage AVEÜR« für das Anlageverzeichnis und den Aus-
weis des Umlaufvermögens sowie

. die »Anlage LuF« zur Geltendmachung der im Weinbau fest-
gelegten Richtbeträge für Betriebsausgaben und pauschaler Be-
triebsausgaben für Holznutzungen nach § 51 EStDV sowie nach
§ 4 Forstschäden-Ausgleichsgesetz in der Forstwirtschaft,

. eine gesonderte Ausfüllanleitung zu den Vordrucken.

Für Mitunternehmerschaften sind – neben der Anlage EÜR – auf
gesonderten Vordrucken Sonder- und Ergänzungsrechnungen erfor-
derlich. Hierfür sind für jeden Beteiligten die Vordrucke »Anlage SE«
(Sonderberechnung bei Personengesellschaften), »Anlage ER« (Er-
gänzungsrechnung bei Personengesellschaften), »Anlage AVSE«
(Anlagenverzeichnis/Ausweis des Umlaufvermögens zur Anlage
SE) elektronisch zu übermitteln. Zu den »Anlagen SE, ER und AVSE«
steht eine gesonderte Ausfüllanleitung zur Verfügung.

Die Verpflichtung die Anlage EÜR auf elektronischem Weg in
authentifizierter Form abzugeben, gilt grds. für alle Steuerpflich-
tige, die Ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung
ermitteln. Sie gilt auch für nicht buchführungspflichtige Weinbau-
betriebe und verpachtete land- und forstwirtschaftliche Betriebe,
deren Gewinn den Freibetrag nach § 13 Abs. 3 EStG nicht über-
schreitet. Die frühere Nichtbeanstandungsregelung anstelle der
Anlage EÜR eine formlose Gewinnermittlung einzureichen, wenn
die im Wirtschaftsjahr erzielten Betriebseinnahmen weniger als
17 500 e betragen haben, ist ab dem VZ 2017 aufgehoben worden.

Eine Ausnahme von der Pflicht zur elektronischen Übermitt-
lung besteht für Antragveranlagungen nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 bis 8
EStG, wenn die neben dem Arbeitslohn erzielten Gewinnein-
künfte und die weiteren nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegen-
den Einkünfte (z.B. Renteneinkünfte; Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung) in ihrer Summe den Betrag von 410 e nicht
übersteigen.

In Härtefällen nach § 150 Abs. 8 AO (vgl. Tz 12.1) kann das
Finanzamt auf Antrag von einer Übermittlung der standardisierten
Einnahmenüberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten. Für die Einnah-
menüberschussrechnung sind in diesen Fällen die bei den Finanz-
ämtern erhältlichen Papiervordrucke der Anlage EÜR (einschließ-
lich Anlagen SZ, AVEÜR und LuF) zu verwenden.

Keine Verpflichtung zur Abgabe einer Anlage EÜR besteht für
ehrenamtlich selbständig tätige Personen, deren Einnahmen ins-
gesamt nach den § 3 Nr. 26, § 3 Nr. 26a und § 3 Nr. 26b EStG steuer-
frei bleiben. In diesen Fällen genügt es, die steuerfreien Einnahmen
in der Anlage S (Zeilen 38 und 39; vgl. Teil I Tz 22.15) zu erklären.
Übersteigen die Einnahmen die Freibeträge, ist zwingend die Anlage
EÜR abzugeben, wenn die ermittelten Einkünfte (Einnahmen nach
Abzug von Freibeträgen und/oder Betriebsausgaben) die Grenze
von 410 e überschreiten.

12.3 Online-Erklärungen

12.3.1 »Mein ELSTER«
ELSTER bietet allen Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Einkom-
mensteuererklärung elektronisch über das Internet an das Finanz-
amt zu übermitteln. Dazu kann die Einkommensteuererklärung
direkt online über das Anmeldeportal »Mein ELSTER« (www.els-
ter.de) eingegeben werden, also ganz ohne Ausdrucke, Formulare
und Postversand. Es wird dazu nur noch ein Internet-Browser
benötigt. Hierdurch erübrigt sich das jährliche Herunterladen, In-
stallieren und Aktualisieren umfangreicher Steuerprogramme. Der
Zugang ist nur nach erfolgter einmaliger Registrierung mit einem
elektronischen Zertifikat möglich (vgl. Tz 12.5.2).

»Mein ELSTER« kann auch über ein Tablet oder Smartphone
unter Verwendung der »ElsterSmart«-App genutzt werden, die aber
bestimmte Systemanforderungen erfüllen müssen. »ElsterSmart«
bietet die Option, die Zertifikatsdatei in einer Anwendung auf dem
mobilen Gerät zu hinterlegen.

Die Erstellung von Steuererklärungen über »Mein ELSTER« ori-
entiert sich an den amtlichen Formularen. Die Menüführung der
Online-Erklärung in »Mein ELSTER« ist wie folgt aufgebaut:
. Nach Auswahl der/des zu erstellenden Erklärung/Antrags, des

Kj. und der ggf. benötigten Anlage-Vordrucke (optional über
einen Anlageassistenten) gelangt man auf die Startseite des
Formulars, in der die Art der Erklärung oder des Antrags kennt-
lich zu machen sowie die Steuernummer einzugeben ist. Zu-
dem besteht hier die Möglichkeit die Daten aus dem gespei-
cherten Profil in die Erklärung zu übernehmen und soweit
erforderlich (z.B. bei einem Umzug) eine neue Steuernummer
zu beantragen.

. Die Eingabe und Übernahme der Erklärungsdaten erfolgt über
die Registerkarte »Eingeben«. Diese Registerkarte ist unterteilt
in ein Verzeichnis mit den bei Start des Programms ausgewähl-
ten Formularen und in einen Eingabe- und Übernahme-
bereich. Über das Verzeichnis können nachträglich weitere
Anlage-Vordrucke hinzugefügt oder ggf. wieder entfernt wer-
den. Im Eingabe- und Übernahmebereich wird für jedes For-
mular eine Gliederung angeboten, sodass die notwendigen
Erklärungsangaben gezielt in den dafür vorgesehen Eintra-
gungszeilen erfasst werden können. Für die Übernahme in die
Online-Erklärung müssen die eingegebenen Werte im Regelfall
per Mausklick bestätigt werden.

. Es empfiehlt sich im Übrigen – nach Eingabe der Identifikations-
nummer bei den allgemeinen Angaben zur Person im Haupt-
vordruck – sämtliche Daten aus dem Bescheinigungsabruf (vgl.
Tz 12.6) vorab in die Steuererklärung zu übernehmen. Zu be-
achten ist, dass bereits vorhandene Werte (z.B. aus der Vorjah-
resdatenübernahme) hierdurch überschrieben werden. Die Er-
gänzung der Online-Erklärung beschränkt sich dann nur noch
auf fehlende Angaben (z.B. zu Spenden, Handwerkerleistungen
oder Werbungskosten).

. Aufgrund einer Plausibilitätsprüfung werden über die Register-
karte »Prüfen« Fehler und Konflikte angezeigt, die gezielt in der
Online-Erklärung korrigiert werden können.

. In der Registerkarte »Berechnen und Versenden« werden sämt-
liche Eingaben der Online-Erklärung in einer Übersicht ange-
zeigt. Hier kann zudem eine vorläufige unverbindliche Steuer-
berechnung durchgeführt und die Online-Erklärung schließlich
an das Finanzamt versendet werden. Für die Steuerberechnung
sind Zusatzangaben über eine entsprechende gesonderte An-
lage erforderlich (z.B. zum Verlustabzug, zu den geleisteten
Altersvorsorgebeiträgen, Angaben zum Ehegatten/Lebenspart-
ner bei der Einzelveranlagung). Diese Anlage kann über die
Anlagenauswahl ausgewählt werden; sie ist aber nicht Teil der
Einkommensteuererklärung und wird nicht an das Finanzamt
übermittelt.

. Nach jeder Aktion im Eingabe- und Übernahmebereich erfolgt
eine automatische Zwischenspeicherung der Online-Erklärung.
Beim Verlassen des Programms erfolgt eine Speicherung als
Entwurf unter »Meine Formulare«, sodass die Erklärung vor
dem Absenden an das Finanzamt jederzeit noch korrigiert und
ergänzt werden kann.

Diese Anleitung enthält in den Erläuterungen zu den einzelnen
Steuererklärungsvordrucken gezielte Hinweise zur Anwendung
von »Mein ELSTER«. Die Hinweise sind in einem Kasten mit dem
Begriff »ELSTER« besonders gekennzeichnet.

12.3.2 Online-Angebote für Rentner und Pensionäre
Mit dem von der Finanzverwaltung angebotenen kostenlosen Ser-
vice »einfachELSTER« können Rentner und Pensionäre ihre Ein-
kommensteuererklärung in leichter und bequemer Weise erstellen
und online abgeben. Die Nutzung dieses Services setzt voraus, dass
nur inländische Renteneinkünfte oder Pensionen, Kapitaleinkünfte
(von denen bereits Abgeltungsteuer an das Finanzamt abgeführt
oder für die über einen Freistellungsantrag der Sparer-Pauschbetrag
in Anspruch genommen wurde) sowie Einkünfte aus einem Minijob
erzielt wurden. Um den neuen Service nutzen zu können, ist unter
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www.einfach.elster.de eine einmalige Registrierung mit der steuer-
lichen Identifikationsnummer und der Angabe des Geburtsdatums
erforderlich. Nach Erhalt der Zugangsnummer per Brief kann mit der
Eingabe der Steuererklärung unter www.einfach.elster.de bereits
begonnen werden. »einfachELSTER« bietet hierfür eine einfache
und übersichtliche Benutzerführung. Es sind lediglich einige Fragen
(z.B. zu Spenden, Arztrechnungen, Behinderung, haushaltsnahen
Dienstleistungen und Handwerkerkosten) zu beantworten. Elektro-
nische Bescheinigungen (z.B. Rentenbezugsmitteilungen, Lohn-
steuerbescheinigungen von einem früheren Arbeitgeber) liegen
dem Finanzamt bereits vor und werden automatisch berücksichtigt.

Neben »einfachELSTER« konnten Rentner und Pensionäre ihre
Steuererklärung bisher auch über den »Steuerlotsen« des BMF in
einfacher Weise elektronisch abgeben. Dieser Service wurde einge-
stellt und kann daher nicht mehr genutzt werden (siehe unter
www.steuerlotse-rente.de).

12.4 Steuererklärungssoftware
Neben »Mein ELSTER« kann für die Abgabe der elektronischen Steu-
ererklärung jedes kommerzielle Steuersoftware-Produkt verwendet
werden, in das die ELSTER-Clientsoftware (vgl. Tz 12.5.2) integriert
ist. Eine Liste der Softwareprodukte, die ELSTER unterstützen, ist
unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt abrufbar.

12.5 Datenübermittlung

12.5.1 Rechtliches
In der Abgabenordnung (AO) und den Einzelsteuergesetzen sind
verschiedene Regelungen für die Ausgestaltung der elektronischen
Datenübermittlung enthalten. Auf Grundlage von § 87a bis § 87d AO
und der Verordnung über den automatisierten Abruf von Steuer-
daten (Steuerdaten-Abrufverordnung) ergeben sich umfassende
Möglichkeiten zur elektronischen Kommunikation zwischen Bür-
gern, Unternehmern und Finanzverwaltung. Für die elektronische
Kommunikation mit der Finanzverwaltung ist ein Zugang über ein
sicheres Verfahren notwendig. Die Finanzverwaltung stellt hierfür
das Verfahren ELSTER bereit.

Die Abgabe der elektronischen Steuererklärung per ELSTER er-
laubt die Finanzverwaltung ab der Steuererklärung 2021 nur noch
mit elektronischer Authentifizierung unter Verwendung eines
ELSTER-Zertifikats (vgl. Vorbemerkungen Tz 12.5.2).

Zum Schutz des Steuergeheimnisses werden die Steuerdaten
verschlüsselt vom Anwender in die Rechenzentren der Bundeslän-
der übermittelt. Dazu wurde eine hybride Verschlüsselung gewählt,
die dem aktuellen Stand der Sicherheitstechnik entspricht. Näheres
hierzu wird unter www.elster.de (Rubrik »Sicherheit«) erläutert.

12.5.2 Authentifizierte Datenübermittlung (papierlos)
Die Daten der Steuererklärung werden von der Software über die
integrierte ELSTER-Clientsoftware authentifiziert als papierlose
Steuererklärung übermittelt. Die Authentifizierung des Daten-
übermittlers (z.B. des Steuerberaters) ersetzt dabei die Vorlage
einer vom Steuerpflichtigen zu unterschreibenden Steuererklä-
rung. Das für die Authentifizierung erforderliche Zertifikat wird
durch eine einmalige Registrierung über das Anmeldeportal
»Mein ELSTER« (www.elster.de unter »Benutzerkonto erstellen«)
erstellt. Für den Login bestehen nach der Registrierung folgende
Optionen:
. Nach dem Registrierungsprozess kann die Zertifikatsdatei elek-

tronisch abgerufen und auf dem Computer dauerhaft gespeichert
werden. Es entstehen dabei keine Kosten. Das Zertifikat berech-
tigt den Steuerpflichtigen für sich und andere Personen (z.B.
Ehegatte/Lebenspartner) Steuererklärungen elektronisch zu
übermitteln und weitere Leistungen von »Mein ELSTER« nutzen
(z.B. den Abruf seiner elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male). Diese Art der Registrierung ist für die meisten Steuer-
pflichtigen ausreichend.

. Über die Onlinefunktion des Personalausweises kann ein Be-
nutzerkonto eingerichtet und unmittelbar für die elektronische
Abgabe von Steuererklärungen genutzt werden. Für den Login

mit dem Personalausweis benötigt man lediglich ein Kartenlese-
gerät sowie die »AusweisApp2«.

. Das elektronische Zertifikat kann auf einen speziellen Sicher-
heitsstick geladen werden. Für den Erwerb des Sicherheits-
sticks entstehen einmalige Kosten. Diese Art der Registrierung
wird insbesondere Unternehmen für die elektronische Abgabe
ihrer Steuererklärungen und -anmeldungen oder den Abruf von
ELStAM-Daten ihrer Arbeitnehmer empfohlen. Der Sicherheits-
stick kann als Firmenzertifikat von allen Mitarbeitern eines
Unternehmens genutzt werden.

. Nach der Registrierung kann für die elektronische Abgabe von
Steuererklärungen und weiteren Leistungen das persönliche
Zertifikat einer von ELSTER unterstützten Signaturkarte ver-
wendet werden. Die Signaturkarte ist insbesondere für Steuerbe-
rater interessant, da diese insbesondere die Steuerkontenabfrage
für ihre Mandanten ermöglicht.

. Über die neue App »ElsterSecure« besteht die Option, sich kom-
fortabel und sicher in »Mein ELSTER« einzuloggen, ohne auf
eine Zertifikatsdatei angewiesen zu sein. Näheres zur Aktivie-
rung und Nutzung von »ElsterSecure« wird in der Online-Hilfe
von ELSTER (unter Registrierung/Allgemeines) erläutert.

Im Finanzamt werden die Daten der authentifiziert übermittelten
Steuererklärungen dem zuständigen Bearbeiter zur weiteren Bear-
beitung nur angezeigt, wenn eine nähere Prüfung der Erklärungs-
angaben oder Korrektur der übermittelten Daten notwendig sind.
Elektronisch abgegebene Steuererklärungen führen ansonsten zu
einer ausschließlich automationsgestützten Steuerfestsetzung (vgl.
Tz 12.7).

Die Teilnahme am ELSTER-Verfahren bzw. die Nutzung von
»Mein ELSTER« hat gegenüber der Abgabe der Steuererklärung auf
Papier eine Reihe von Vorteilen:
. »Mein ELSTER« bietet gegenüber den amtlichen Vordrucken

insbesondere die Möglichkeit einer vereinfachten Übernahme
von Vorjahresdaten, erweiterte Eingabemöglichkeiten, ge-
zielte Eingabehilfen zum Ausfüllen der elektronischen Erklä-
rung (auch zur Unterstützung von Anwendern mit Sehschwä-
che), eine Plausibilitätsprüfung der Steuererklärung sowie eine
(vorläufige) unverbindliche Steuerberechnung (vgl. Tz 12.3.1).

. Mit dem Abruf von elektronischen Bescheinigungen können die
der Finanzverwaltung bereits vorliegenden Daten des aktuellen
VZ in eine »vorausgefüllte Steuererklärung« übernommen
werden (vgl. Tz 12.6). Hierdurch wird die Erstellung der laufen-
den Steuererklärung erheblich erleichtert.

. Über die Schnittstelle von ELSTER wird ein PDF-Ausdruck für
den Steuerpflichtigen erzeugt, der den elektronisch übermittel-
ten Datensatz in überschaubarer Form abbildet. Dieser Ausdruck
kann von Steuerberatungskanzleien – neben der Dokumentati-
on – auch dazu genutzt werden, den Mandanten die zu über-
mittelnden Daten in leicht nachprüfbarer Form zur Zustimmung
zur Verfügung zu stellen (§ 87d Abs. 3 Satz 1 AO).

. Es besteht die Option der Bescheiddatenbereitstellung/-abho-
lung. Nach der Erstellung des Steuerbescheids werden die Be-
scheiddaten von der Steuerverwaltung über ELSTER elektro-
nisch zum Abholen/zur Übernahme in die verwendete Steuer-
software bereitgestellt. Der Steuerpflichtige erhält eine E-Mail,
wenn seine Steuerbescheiddaten zum Abruf bereitgestellt wur-
den. Diese Daten können dann maschinell mit den erklärten
Angaben abgeglichen werden; Abweichungen werden direkt
angezeigt.

12.6 Vorausgefüllte Steuererklärung
Die vorausgefüllte Steuererklärung ist ein kostenloses, elektro-
nisches Serviceangebot der Finanzverwaltung. Sie hat das vorran-
gige Ziel, die Erstellung der Einkommensteuererklärungen zu er-
leichtern. Dies wird dadurch erreicht, dass dem Steuerpflichtigen
oder seinem Bevollmächtigten die zu seiner Person gespeicherten
Daten über einen Bescheinigungsabruf elektronisch bereitgestellt
werden. Die abgerufenen Daten können sodann automatisch in die
richtigen Felder der (elektronischen) Steuererklärung übernommen
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werden. Durch die automatische Datenübernahme verringert sich
insbesondere der Eingabeaufwand und Fehlerquellen werden von
vornherein reduziert. Nach Prüfung und ggf. Ergänzung der Anga-
ben sendet der Steuerpflichtige seine Einkommensteuererklärung
dann an das Finanzamt elektronisch zurück. Mit dem Datenabruf ist
allerdings kein Zwang zur elektronischen Übermittlung der Steu-
ererklärung verbunden.

Mit der vorausgefüllten Steuererklärung werden die folgenden
Daten der letzten 4 Jahre bereitgestellt:
. die vom Arbeitgeber bescheinigten Lohnsteuerdaten,
. Bescheinigungen über den Bezug von Rentenleistungen,
. Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen,
. Beiträge zu bestimmten Vorsorgeaufwendungen (z.B. Riester-

oder Rürup-Rentenverträge),
. Lohn- und Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld,

Krankengeld, Elterngeld),
. Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen sowie
. Name, Adresse, Bankverbindung, Geburtsdatum, Religionsschlüs-

sel, Steuer- und Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen.

Weitere Daten (z.B. elektronisch übermittelte Spenden- und Mit-
gliedsbeiträge, Pauschbeträge für behinderte Menschen) werden zu
einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Bescheinigungsabruf für die vorausgefüllte Steuererklärung
ist direkt über das Anmeldeportal »Mein ELSTER« (www.elster.de)
möglich. Bei kommerziellen Softwareprodukten, die den Abruf von
Bescheinigungen unterstützen, können die von Dritten übermittel-
ten Steuerdaten, ebenfalls direkt in die zu erstellende Steuererklä-
rung übernommen werden. Zu beachten ist, dass die meisten Steu-
erdaten aufgrund der gesetzlichen Übermittlungsfristen für den
aktuellen VZ nicht unmittelbar am 1. Januar, sondern erst ab
1. März des Folgejahres zur Verfügung stehen. Die Finanzverwal-
tung selbst hat im Übrigen keine Kenntnis über die Vollständigkeit
der an sie übermittelten Daten (z.B. bei Lohnsteuerbescheinigungen
von mehreren Arbeitgebern zu einem Steuerfall). Es bleibt daher
auch bei Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung Aufgabe der
Steuerpflichtigen, die abgerufenen Daten auf Vollständigkeit und
Richtigkeit zu überprüfen und ggf. entsprechende Änderungen und
Ergänzungen vorzunehmen. Hierdurch eröffnet sich aber auch die
Möglichkeit, dass fehlerhafte Daten bereits im Vorfeld erkannt und
durch Kontaktaufnahme zwischen Steuerpflichtigem und ursprüng-
lichem Datenlieferanten (z.B. Arbeitgeber, Krankenversicherung)
bereinigt werden können.

Der Datenabruf für die eigenen Daten ist für jeden Steuerpflichti-
gen möglich, der mit seiner Identifikationsnummer über das Anmel-
deportal »Mein ELSTER« registriert ist und sich als Teilnehmer am
Abrufverfahren angemeldet hat. Die Teilnehmer erhalten für den
Datenabruf automatisch ein Schreiben mit einem 10-stelligen Ab-
rufcode, der bei jedem Datenabruf einzugeben ist.

Dritte wie z.B. Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein, Ehepartner,
usw. müssen zum Datenabruf vorab gesondert berechtigt werden.
Im Berufsregister eingetragene Steuerberater können den Zugriff
auf die Daten ihrer Mandanten über eine bei den Steuerberaterkam-
mern geführte Vollmachtsdatenbank beantragen. Unabdingbare Vo-
raussetzung für die elektronische Übermittlung von Vollmachts-
daten ist eine durch den Mandanten erteilte Vollmacht nach amtlich
vorgeschriebenem Muster (BMF-Schreiben vom 8.7.2019, BStBl I
S. 594). Die Mandanten werden über den beantragten Datenzugriff
gesondert informiert. Für andere bevollmächtigte Personen, die
nicht im Berufsregister der Steuerberaterkammer eingetragen sind,
steht über das Anmeldeportal »Mein ELSTER« eine Möglichkeit zur
Verfügung, den Datenabruf für Dritte zu beantragen. Welche
Schritte im Einzelnen dazu erforderlich sind, ergibt sich aus der
Beschreibung unter www.elster.de »Abruf von Bescheinigungen –
Vorausgefüllte Steuererklärung«.

Die vorausgefüllte Steuererklärung in ELSTER soll in den näch-
sten Jahren technisch weiterentwickelt werden. Sie soll künftig
nicht mehr optional, sondern obligatorisch genutzt werden. Die
Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung muss dann aber nicht
mehr explizit beantragt werden.

12.7 »Vollautomatische« Steuerbescheide
Die vorausgefüllte Steuererklärung wird mit dem Ziel einer »voll-
automatischen Bearbeitung« weiterentwickelt. Die Grundlage da-
für bilden die von Dritten (z.B. Arbeitgeber, Krankenkassen, Bun-
desagentur für Arbeit) an die Finanzverwaltung elektronisch über-
mittelten Daten. Mitteilungspflichtige Dritte sind ausdrücklich ver-
pflichtet, den Steuerpflichtigen in geeigneter Weise und binnen
angemessener Frist darüber zu informieren, welche Daten sie an
die Finanzverwaltung übermittelt haben (§ 93c AO i.d.F. des Geset-
zes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016,
BGBl I S. 1679). Diese Daten gelten als »eigene Angaben« des Steuer-
pflichtigen; seine Steuererklärung ist insoweit »vollständig«, ohne
dass er die Daten nochmal ausdrücklich erklären muss (§ 150 Abs. 7
Satz 2 AO). Die Geltendmachung von steuermindernden Aufwen-
dungen (z.B. Werbungskosten oder Sonderausgaben) in der Steu-
ererklärung bleibt davon selbstverständlich unberührt.

Stellt sich erst nachträglich heraus, dass die an die Finanzver-
waltung übermittelten Daten bei der Steuerfestsetzung nicht oder
nicht zutreffend berücksichtigt worden sind, kann der Steuer-
bescheid ohne Weiteres aufgehoben oder geändert werden (§ 175b
Abs. 1 AO). Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige auf die
Richtigkeit der übermittelten Daten vertraut hat, diese aber zu
seinem Nachteil unrichtig sind (§ 175b Abs. 2 AO). Einen Antrag
auf Korrektur des Steuerbescheids können Steuerpflichtige in die-
sem Fall auch dann noch stellen, wenn sie den Fehler erst nach
Ablauf der Einspruchsfrist bemerken.

Der Finanzverwaltung wird es auf dieser Basis ermöglicht, voll-
ständig automationsgestützt Steuerbescheide zu erlassen, wenn
kein Anlass für eine individuelle Prüfung durch den Bearbeiter im
Finanzamt besteht; zur Zulässigkeit siehe § 155 Abs. 4 AO. Der
Steuerpflichtige erhält über ein sog. »Freitextfeld« in der Steuerer-
klärung allerdings die Möglichkeit, das Finanzamt auf die individu-
elle Prüfung eines bestimmten Sachverhalts hinzuweisen, der zu
seinen Gunsten zu berücksichtigen ist (vgl. Teil I Tz 1.11 unter
Erläuterungen zu Zeile 37 des Hauptvordrucks ESt 1 A). Hierdurch
wird eine Steuererklärung von der »vollautomatischen Bearbeitung«
ausgeschlossen und für eine personelle Prüfung dem Bearbeiter im
Finanzamt zugeführt.

12.8 Digitaler Verwaltungsakt
Mit dem Verfahren »Digitaler Verwaltungsakt« (DIVA) bietet die
Finanzverwaltung die Möglichkeit, Einkommensteuer-Erstbeschei-
de, Einkommensteuer-Folgebescheide und Bescheide für die be-
schränkte Steuerpflicht elektronisch bekanntzugeben. Rechtsgrund-
lage hierfür ist § 122a AO.

Die elektronische Bekanntgabe eines Steuerbescheids ist nur
möglich, wenn der Steuerpflichtige oder die von ihm bevollmäch-
tigte Person (z.B. Steuerberater) hierzu vorab seine Einwilligung
erteilt hat. Diese Einwilligung ist nur für elektronisch eingereichte
Steuererklärungen möglich, entweder über »Mein ELSTER« oder
über eine Fremdsoftware mit integrierter ELSTER-Schnittstelle. Da-
bei ist stets eine E-Mail-Adresse der abrufberechtigten Person anzu-
geben, an die eine Benachrichtigungs-E-Mail übersandt wird, wenn
der Steuerbescheid (PDF-Dokument) des Finanzamts zur Abholung
bereitsteht. Die abrufberechtigte Person muss dann den Steuer-
bescheid aktiv über »Mein ELSTER« oder die verwendete Fremdsoft-
ware abrufen; Datum und Zeitpunkt dieses Abrufs werden für
Zwecke des § 122a Abs. 4 AO protokolliert. Steuerberater und Lohn-
steuerhilfevereine können die elektronische Bescheidbekanntgabe
seit März 2023 auch über die Vollmachtsdatenbank aktivieren.

Für die Bekanntgabe des digitalen Steuerbescheids bestimmt
§ 122 Abs. 4 Satz 1 AO, dass ein zum Abruf bereitgestellter Verwal-
tungsakt am dritten Tag nach Absendung der elektronischen Be-
nachrichtigung über die Bereitstellung der Daten (Benachrichti-
gungs-E-Mail) an die abrufberechtigte Person als bekannt gegeben
gilt. Dies setzt die Einspruchsfrist von im Regelfall einem Monat in
Gang. Bestreitet die abrufberechtigte Person den Zugang der Be-
nachrichtigungs-E-Mail, gilt der Steuerbescheid an dem Tag als
bekannt gegeben, an dem die abrufberechtigte Person den Daten-
abruf durchgeführt hat (§ 122a Abs. 4 Satz 2 AO).
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13 Verzicht auf die Angabe von eDaten

Zahlreiche Daten zu den Besteuerungsgrundlagen (z.B. Brutto-
arbeitslöhne und die zugehörigen Lohnsteuerabzugsbeträge, be-
stimmte Beiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung und Altersvor-
sorge, Lohnersatzleistungen, Renten etc.), die in der Einkommen-
steuererklärung bislang angegeben werden mussten, liegen der
Finanzverwaltung aufgrund entsprechender elektronischer Daten-
übermittlungen der mitteilungspflichtigen Stellen (z.B. Arbeit-
geber, Krankenkassen, Versicherungsunternehmen, Bundesagen-
tur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung) bereits vor. Seit dem
VZ 2019 verzichtet die Finanzverwaltung in der Einkommensteu-
ererklärung auf die Angabe der sog. eDaten und übernimmt diese
automatisch in die Einkommensteuerveranlagung. Dabei gelten
die Daten als Angaben des Steuerpflichtigen, soweit er nicht in
einem dafür vorgesehen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklä-
rung abweichende Angaben macht (§ 150 Abs. 7 Satz 2 AO). Ein-
tragungen in den dunkelgrün hinterlegten und mit dem Logo »e«
gekennzeichneten Zeilen der Erklärungsvordrucke (insbesondere
in den Anlagen N, R, R-AV/bAV und Vorsorgeaufwand) sind grds.
nicht mehr erforderlich.

Welche eDaten an die Finanzverwaltung elektronisch übermit-
telt wurden, kann aus den zugesandten Mitteilungen der mittei-
lungspflichtigen Stellen (z.B. dem Ausdruck der Lohnsteuerbeschei-
nigung des Arbeitgebers oder der Mitteilung über die geleisteten
Versicherungsbeiträge der Versicherungsunternehmen) entnom-
men werden. Bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung
wird diese Mitteilung erstmalig nur auf Anforderung hin und in den
darauffolgenden Jahren automatisch zugesandt. Die mitteilungs-
pflichtigen Stellen müssen die Daten bis Ende Februar des Folge-
jahres an die Finanzbehörden übermitteln und den Steuerpflichtigen
darüber binnen angemessener Frist informieren, welche für seine
Besteuerung relevanten Daten sie übermittelt haben (§ 93c Abs. 1
Nr. 1 und 3 AO).

Die der Finanzverwaltung vorliegenden eDaten haben allerdings
keine Bindungswirkung. Es steht den Steuerpflichtigen weiterhin
frei, eigene Angaben vorzunehmen (z.B. Änderung des Brutto-
arbeitslohns aufgrund einer abweichenden Bewertungsmethode
für die private Firmenwagennutzung, vgl. Teil I Tz 11.3.5). Nur in
diesem Fall sind die abweichenden Daten in den dafür vorgesehenen
Zeilen/Bereichen in der Einkommensteuererklärung anzugeben,
auch wenn diese mit dem Logo »e« gekennzeichnet sind. Eine
Erklärung ist auch dann erforderlich, wenn der Steuerpflichtige
erkennt oder Zweifel hat, dass die übermittelten eDaten unvoll-
ständig oder unrichtig sind. Sofern der Steuerpflichtige deren Un-
vollständigkeit oder Unrichtigkeit erst im Steuerbescheid erkennt, ist
er verpflichtet, dies dem Finanzamt anzuzeigen und die erforderli-
che Richtigstellung seiner Steuererklärung vorzunehmen (§ 153
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

ELSTER:
Der Verzicht auf die Erklärung der eDaten gilt nur für die papier-
gebundenen Steuererklärungsvordrucke. Bei den elektro-
nischen Steuererklärungen wird die vorausgefüllte Steuerer-
klärung technisch weiter entwickelt (vgl. Tz 12.6 a.E.). Steuer-
pflichtige, die den Abruf elektronischer Bescheinigungen oder
die Datenübernahme aus dem Vorjahr nicht nutzen, müssen
vorerst bei der Erstellung ihrer elektronischen Steuererklärung
sämtliche eDaten händisch erfassen.

14 Belegvorlage-/Belegvorhaltepflicht

14.1 Umgang mit Belegen zur
Einkommensteuererklärung

Für Belege gilt eine sog. Belegvorhaltepflicht. Das bedeutet, dass
Belege und Nachweise auf Papier grds. nicht mehr zusammen mit
der Einkommensteuererklärung beim Finanzamt eingereicht wer-

den müssen. Die Finanzämter fordern diese Belege im Einzelfall an,
wenn dies für die Prüfung der Steuererklärung erforderlich ist. Der
Steuerpflichtige muss daher die Belege aufbewahren (vgl. Tz 14.3)
und diese auf Anforderung dem Finanzamt auf elektronischem
Weg oder in Kopie – nicht im Original – vorlegen. Die elektroni-
sche Übersendung von Belegen ist sowohl über »Mein ELSTER«
(www.elster.de) als auch über die Software anderer Anbieter
möglich (vgl. Tz 14.2).

Für steuermindernde Tatsachen trägt nach ständiger Rspr. der
Steuerpflichtige die objektive Beweislast (siehe z.B. BFH-Beschluss
vom 12.7.2017, BStBl 2018 II S. 13). Kommt der Steuerpflichtige der
Beleganforderung des Finanzamts nicht nach, geht das zu seinen
Lasten, d.h., geltend gemachte Aufwendungen oder beantragte
Steuerermäßigungen werden aufgrund der fehlenden Nachweise
vom Finanzamt nicht anerkannt.

Die Belegvorhaltepflicht gilt für alle Steuererklärungen, also
nicht nur bei elektronischer Abgabe, sondern auch für die auf Papier-
vordrucken abgegebenen Steuererklärungen. Sie gilt auch für Belege,
für die früher eine Vorlage gesetzlich vorschrieben war (z.B. Belege
über Spenden und Mitgliedsbeiträge, Steuerbescheinigungen über
Kapitalertragsteuer). Für Steuerbescheinigungen über Kapitalertrag-
steuer beschränkt sich die Belegvorhaltepflicht auf die Überprüfung
des Steuereinbehalts nach § 32d Abs. 4 EStG und die Günstigerprü-
fung nach § 32d Abs. 6 EStG (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 EStG). In ande-
ren Fällen der Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die tarifliche
ESt sind die Steuerbescheinigungen dem Finanzamt weiter zusam-
men mit der Steuererklärung vorzulegen.

Sofern in bestimmten Fällen (z.B. bei der erstmaligen Beantra-
gung oder der Änderung eines Behinderten-Pauschbetrags, vgl. Teil
I Tz 5.2.1.4 oder eines Pflegepauschbetrags, vgl. Teil I Tz 5.3.3.1)
vorerst weiter dem Finanzamt ein entsprechender Nachweis vor-
zulegen ist, wird in den Vordrucken besonders darauf hingewiesen.
Ist es erforderlich bestimmte Angaben in der Steuererklärung näher
in einer gesonderten Aufstellung zu erläutern, sind diese der Steu-
ererklärung ebenfalls beizufügen. In dem sog. »qualifizierten Frei-
textfeld« in Zeile 37 des Hauptvordrucks ESt 1 A ist in diesen Fällen
aber keine Eintragung vorzunehmen (vgl. Teil I Tz 1.11).

14.2 Elektronische Einreichung von Belegen
Die Finanzverwaltung hat inzwischen eine technische Möglichkeit
geschaffen, Belege zur Steuererklärung auf elektronischem Weg
einzureichen. Angeforderte Belege können über den ELSTER-
Datenweg digital im PDF-Format an das zuständige Finanzamt
übersandt werden. Im Programm »Mein ELSTER« kann dafür das
Formular »Belegnachreichung zur Steuererklärung« verwendet wer-
den (Aufruf unter »ELSTER/Formulare & Leistungen/Alle Formula-
re/Anträge, Einspruch und Mitteilungen«). Im Rahmen vordefinier-
ter Rahmenbedingungen (u. a. in Bezug auf die Dateigröße, Anzahl
der Belege) ist das Hochladen mehrerer Anhänge möglich. Die
kommerziellen Softwarehersteller haben diese Funktion ebenfalls
in ihre Programme übernommen und entsprechend freigeschaltet.

14.3 Belegaufbewahrung
Soweit Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten (§ 140, § 141
AO) bestehen, sind die Ordnungsvorschriften zur Aufbewahrung
von Unterlagen (§ 147 AO) zu beachten. Darüber hinaus besteht
nach § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG auch für Nichtunternehmer für die
Dauer von zwei Jahren eine Pflicht zur Aufbewahrung von Rech-
nungen über umsatzsteuerpflichtige Werklieferungen und Leistun-
gen, die der Steuerpflichtige im Zusammenhang mit einem Grund-
stück erhalten hat (z.B. für eine Heizungswartung). Die zweijährige
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kj., in dem die
Rechnung ausgestellt worden ist.

Für Spendenbelege, die nicht vom Finanzamt angefordert wor-
den sind und die nicht elektronisch übermittelt wurden, gilt eine
besondere Aufbewahrungsfrist von einem Jahr nach Bekanntgabe
des Steuerbescheids (vgl. Teil I Tz 2.5.3.1).

Für sonstige Belege und Nachweise zur Steuererklärung (z.B.
Reisekostenabrechnungen, Belege zu Unterhaltsleistungen, Krank-
heitskosten oder Kinderbetreuungskosten) besteht keine gesetzliche
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Aufbewahrungsfrist. Es empfiehlt sich aber, diese Unterlagen min-
destens bis zur Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids aufzubewah-
ren, da diese ggf. in einem Einspruchs- oder Klageverfahren noch-
mals als Beweismittel vorgelegt werden müssen. Bei Dauersachver-
halten (z.B. Versorgungsleistungen, doppelter Haushaltsführung,
Vermietungseinkünften) empfiehlt sich ohnehin eine dauerhafte
Aufbewahrung der begründenden Unterlagen (z.B. Verträge).

14.4 Elektronische Belege
Wichtige Belege für die nächste Einkommensteuererklärung kön-
nen mit der neuen App »MeinELSTER+« fotografiert und bereits im

laufenden Jahr in das Benutzerkonto von »Mein ELSTER« hochgela-
den werden. Sie stehen dann für die spätere Erstellung der Erklärung
zur Verfügung. Im Beleg markierte Werte (z.B. einzelne Rechnungs-
beträge) können dann mit einem Klick direkt in das Steuerformular
an die richtige Stelle übernommen werden.

Die Belege werden weder beim Hochladen in das Benutzerkonto
noch bei der Nutzung des Belegs für die Steuererklärung an das
Finanzamt übertragen. Wenn das Finanzamt im Rahmen der Bearbei-
tung der Einkommensteuererklärung Belege anfordert, können diese
aus dem Benutzerkonto einfach mit dem Formular »Belegnachrei-
chung zur Steuererklärung« weitergeben werden (vgl. Tz 14.2).
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1. Hauptvordruck ESt 1 A 2023 für unbeschränkt steuerpflichtige Personen

1.1 Vorbemerkungen

Die Einkommensteuererklärung ist von allen unbeschränkt stpfl.
Personen mit dem »Hauptvordruck ESt 1 A« sowie ggf. mit wei-
teren Anlage-Vordrucken (vgl. Vorbemerkungen Tz 2) abzugeben.
Der »Hauptvordruck ESt 1 A« enthält nur die Angaben zur Person
sowie bestimmte allgemeine Anträge und Angaben.

Die Finanzverwaltung verzichtet in den Steuererklärungsvordru-
cken auf die Angabe der von den mitteilungspflichtigen Stellen (z.B.
Arbeitgeber, Versicherungsunternehmen) elektronisch übermittel-
ten Daten (sog. »eDaten«) und übernimmt diese automatisch in die
Einkommensteuererklärung (vgl. Vorbemerkungen Tz 13). Daten
für die mit dem Logo »e« gekennzeichneten und dunkelgrün hervor-
gehobenen Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen daher nicht in
den Erklärungsvordrucken eingetragen werden. Im Hauptvordruck
ESt 1 A betrifft dies nur die Abfrage der elektronisch übermittelten
Einkommensersatzleistungen in Zeile 35 (vgl. Tz 1.10.1). Sofern
darüber hinaus keine Steuerermäßigungen oder Ausgaben (z.B. für
Werbungskosten oder Handwerkerleistungen) zu berücksichtigen
sind, genügt es, den unterschriebenen zweiseitigen Hauptvordruck
ESt 1 A ohne weitere Anlage-Vordrucke als »wirksame« Steuerer-
klärung beim Finanzamt einzureichen.

Der Hauptvordruck ESt 1 A kann weiter zusammen mit der An-
lage N und ggf. der Anlage N-Doppelte Haushaltsführung sowie der
Anlage Kind auch als Antrag auf Einkommensteuerveranlagung
zur Erstattung von LSt (früher: Lohnsteuer-Jahresausgleich) ver-
wendet werden.

Ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung kann sich ins-
besondere lohnen, wenn
. ein Arbeitnehmer nicht ununterbrochen in einem Arbeits- oder

Dienstverhältnis gestanden oder die Höhe seines Arbeitslohns
im Laufe des Jahres geschwankt und der Arbeitgeber keinen
Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt hat;

. bislang nicht als Freibetrag beim Lohnsteuerabzug berücksich-
tigte Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Be-
lastungen oder Steuerermäßigungen entstanden sind;

. Verluste aus anderen Einkunftsarten oder Verlustabzüge aus
anderen Jahren berücksichtigt werden sollen.

Ein Antrag auf Durchführung einer Einkommensteuerveranlagung
kann darüber hinaus auch dann zweckmäßig sein, wenn – trotz der
Abgeltungsteuer – von Kapitalerträgen einbehaltene Kapitalertrag-
steuer angerechnet und ggf. erstattet werden soll (vgl. Tz 14.3 unter
Erläuterungen zur Anlage KAP). Dies gilt insbesondere in Fällen eines
nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-Pauschbetrags oder zur
Überprüfung des Steuereinbehalts von Kapitalerträgen dem Grunde
und der Höhe nach (§ 32d Abs. 4 EStG). Hierfür sind der Hauptvor-
druck ESt 1 A und der Vordruck Anlage KAP zu verwenden.

Für Ehegatten/Lebenspartner, die beide unbeschränkt stpfl.
sind, nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese Vorausset-
zungen zu Beginn des Kj. 2023 vorgelegen haben oder im Laufe des
Kj. 2023 eingetreten sind, gilt Folgendes:

Machen Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz (LPartG) von der Möglichkeit der Zusammen-
veranlagung (mit Anwendung des Splittingtarifs) Gebrauch, so ist
eine gemeinsame Erklärung abzugeben und nur ein gemeinsamer
Hauptvordruck ESt 1 A auszufüllen. Dabei muss jeder der Ehegat-
ten/Lebenspartner, der Arbeitslohn, bestimmte Lohnersatzleis-
tungen oder steuerfreien Arbeitslohn für eine Auslandstätigkeit
erhalten hat, eine eigene Anlage N und ggf. zusätzlich die Anlage

N-Doppelte Haushaltsführung sowie die Anlage N-AUS abgeben.
Machen die Ehegatten/Lebenspartner von der Einzelveranla-
gung Gebrauch, so hat jeder der Ehegatten/Lebenspartner für sich
einen eigenen Hauptvordruck ESt 1 A auszufüllen und die erfor-
derlichen weiteren Anlage-Vordrucke der Steuererklärung bei-
zufügen (vgl. Tz 1.5.3).

Kinder, die im Kj. 2023 eigene Einkünfte bezogen haben, müs-
sen eine eigene Einkommensteuererklärung abgeben, wenn ein
Pflichtveranlagungsgrund (vgl. Vorbemerkungen Tz 7) vorliegt oder
ein Antrag auf Einkommensteuererklärung (z.B. zur Erstattung
einbehaltener LSt) gestellt wird.

1.2 Art der Erklärung/des Antrags

Der Hauptvordruck ESt 1 A und die entsprechenden Anlage-Vordru-
cke sind auch dann zu verwenden, wenn entweder i. V. mit der
Abgabe der Einkommensteuererklärung oder gesondert
. die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt wird

(vgl. Tz 1.9) oder
. zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags nach

§ 10d Abs. 4 EStG (vgl. Tz 10.5.3, Tz 10.5.4 zu den Zeilen 17
und 18 der Anlage Sonstiges) oder

. zur Festsetzung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge bei feh-
lendem Einbehalt im Rahmen der Abgeltungsteuer (z.B. weil
dem Datenabruf zum Kirchensteuereinbehalt widersprochen
wurde; vgl. Tz 14.4) eine Erklärung eingereicht wird.

1–2In den Zeilen 1 und 2 ist die Art der Erklärung bzw. des Antrags
durch Ankreuzen entsprechend kenntlich zu machen.

Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist
grds. zusammen mit der Einkommensteuererklärung in Zeile 34 zu
stellen. Ein gesonderter »Nur-Sparzulagen-Antrag« ist z.B. erforder-
lich, wenn
. der Steuerpflichtige und ggf. auch sein Ehegatte/Lebenspartner

ausschließlich steuerfreien oder pauschal besteuerten Arbeits-
lohn bezogen haben oder

. keine Steuerabzugsbeträge in der Lohnsteuerbescheinigung ent-
halten sind.

In diesem Fall genügt es, nur die allgemeinen Angaben zur Person
auf Seite 1 des Hauptvordrucks ESt 1 A auszufüllen und den Antrag
auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage in Zeile 34 zu stellen.

Grundlage für die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist
die elektronische Vermögensbildungsbescheinigung des Anbieters
(vgl. Tz 1.9). Wurde es in den Vorjahren versäumt, den Antrag auf
Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beim zuständigen Fi-
nanzamt zu stellen, kann dies innerhalb von 4 Jahren nach Ablauf
des jeweiligen Sparjahrs nachgeholt werden; zur Antragsfrist vgl.
Vorbemerkungen Tz 5.

3Seit dem VZ 2021 können Pendler mit einem zu versteuernden
Einkommen bis zur Höhe des Grundfreibetrags (VZ 2023: 10 908 e

bei Einzelveranlagung, 21 816 e bei Zusammenveranlagung) zusam-
men mit der Einkommensteuererklärung einen Antrag auf Festset-
zung der Mobilitätsprämie stellen, wenn sich bei ihnen die erhöhte
Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer (ab VZ 2022: 38 Cent/
km) als Betriebsausgaben oder Werbungskosten steuerlich nicht
auswirkt. Für diesen Antrag ist in Zeile 3 das entsprechende
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Auswahlfeld anzukreuzen und die Anlage Mobilitätsprämie aus-
zufüllen und einzureichen (vgl. Tz 35).

1.3 Steuernummer; zuständiges Finanzamt

4–6 Die allen Steuerpflichtigen vom Finanzamt zugeteilte Steuernum-
mer ist in Zeile 4 anzugeben. Diese bleibt als Ordnungskriterium
parallel zur Identifikationsnummer (Zeilen 8 und 20) vorerst beste-
hen, weil die Finanzverwaltung intern mit ihr weiterarbeitet. Um das
in den Finanzämtern zur Belegerfassung eingesetzte Scannerverfah-
ren nicht zu behindern, sollte die Steuernummer fortlaufend ohne
Trennstriche angegeben werden.

Für die Besteuerung des Einkommens ist bei natürlichen Personen
das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige sei-
nen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat (»Wohnsitzfinanzamt«). Bei mehr-
fachem Wohnsitz im Inland ist regelmäßig der Ort, an dem sich der
Steuerpflichtige vorwiegend aufhält, maßgebend. Bei verheirateten,
nicht dauernd getrenntlebenden Steuerpflichtigen ist das Finanzamt
des Wohnsitzes zuständig, an dem sich die Familie des Steuerpflich-
tigen vorwiegend aufhält; diese Zuständigkeit gilt auch für Lebens-
partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem LPartG.

Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung von
Arbeitnehmern kommt es auf den derzeitigen Wohnsitz an. Arbeit-
nehmer haben deshalb die Einkommensteuererklärung 2023 (ein-
schließlich eines Antrags auf Durchführung einer Einkommensteu-
erveranlagung; früher: Lohnsteuer-Jahresausgleich) ebenfalls bei
dem Finanzamt einzureichen, in dessen Bezirk sie gegenwärtig
wohnen.

Ehegatten und Lebenspartner nach dem LPartG, die im Kj. 2023
erstmals dauernd getrennt gelebt haben, können die Steuererklä-
rung noch bei dem Finanzamt einreichen, das zuletzt mit ihrer
Besteuerung befasst war.

Nähere Informationen zum zuständigen Finanzamt findet man
unter www.finanzamt.de.

ELSTER:
Die Erfassung des zuständigen Finanzamts und der Steuernum-
mer unterstützt ELSTER durch entsprechende Eingabehilfen.

1.4 Allgemeine Angaben

1.4.1 Identifikationsnummer
8, 20 Allen natürlichen Personen wird bereits mit der Geburt auf der

Grundlage der §§ 139a, 139b AO eine bundeseinheitliche Identifi-
kationsnummer für steuerliche Zwecke zugeteilt. Entsprechendes
gilt bei einem späteren Zuzug aus dem Ausland. Die Identifikations-
nummer wird vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) aufgrund
von Mitteilungen der kommunalen Meldebehörden automatisch
vergeben und dem Bürger entsprechend per Brief mitgeteilt. Ein
Antrag auf Vergabe ist grds. nicht erforderlich. Das BZSt teilt die
steuerliche Identifikationsnummer auf schriftliche Anforderung an
die aktuelle Meldeanschrift erneut mit, wenn diese verlegt oder
vergessen wurde. In der Regel findet man die Identifikationsnum-
mer aber auf dem letzten Einkommensteuerbescheid oder auf der
Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers.

Die Zuteilung der Identifikationsnummer und die dazu erfolgte
Datenspeicherung sind mit dem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung und sonstigem Verfassungsrecht vereinbar (BFH-Urteil
vom 18.1.2012, BStBl II S. 168).

Die Identifikationsnummer gilt bundesweit und bleibt dauerhaft
bestehen (z.B. bei einem Umzug). Hierdurch ist es möglich, steuer-
lich relevante Daten (z.B. elektronische Lohnsteuerbescheinigun-
gen, Einkommensersatzleistungen, Rentenbezugsmitteilungen) je-
dem Steuerpflichtigen eindeutig zuzuordnen. Der Arbeitgeber ver-

wendet für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuer-
bescheinigung die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers; eine
Verwendung der sog. eTIN ist ab dem VZ 2023 nicht mehr zulässig.
Die Bundesagentur für Arbeit braucht für die elektronische Über-
mittlung von Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-
geld, Insolvenzgeld) die Identifikationsnummer des Leistungsemp-
fängers; Leistungsnachweise auf Papier müssen daher dem Finanz-
amt nicht mehr mit der Steuererklärung vorgelegt werden. Renten-
bezugsmitteilungen nach § 22a EStG werden von den Renten aus-
zahlenden Stellen und den Versicherungsunternehmen ebenfalls
mittels Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung übermit-
telt. Das Gleiche gilt für die als Vorsorgeaufwendungen abziehbaren
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie für Beiträge zu
»Riester- und Rürup-Verträgen«.

Von der Angabe der Identifikationsnummer hängt eine Reihe von
Steuervergünstigungen ab. So ist der Abzug von Unterhaltsaufwen-
dungen nach § 33a Abs. 1 EStG an die Angabe der Identifikations-
nummer der unterstützten Person geknüpft, wenn diese der unbe-
schränkten oder beschränkten Steuerpflicht unterliegt (vgl. Tz 6.6).
Entsprechendes gilt für den Sonderausgabenabzug von Unterhalts-
leistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden
Ehegatten nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG (vgl. Tz 2.7.2.3). Der Abzug
von auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhenden, lebenslan-
gen und wiederkehrenden Versorgungsleistungen nach § 10
Abs. 1a Nr. 2 EStG (vgl. Tz 2.7.1.3) und von Ausgleichsleistungen/-
zahlungen beim Versorgungsausgleich nach § 10 Abs. 1a Nr. 3 und
4 EStG (vgl. Tz 2.7.3, Tz 2.7.4) setzt ebenfalls die Angabe der Iden-
tifikationsnummer des Leistungsempfängers voraus. Voraussetzung
für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerzie-
hende nach § 24b EStG ist die Identifizierung des Kindes durch die
an dieses Kind vergebene Identifikationsnummer (vgl. Tz 9.10.1).

Die Identifikationsnummer besteht aus elf Ziffern, die nicht aus
anderen Daten über den Steuerpflichtigen gebildet oder abgeleitet
werden. Die 11. Ziffer ist eine Prüfziffer. Sie wird ohne Trennstriche
in dreistelligen Kolonnen von hinten beginnend dargestellt (Bei-
spiel: 12 345 678 901).

Die Identifikationsnummer ist bei allen Anträgen, Erklärungen
oder Mitteilungen gegenüber den Finanzbehörden anzugeben, also
auch in der Einkommensteuererklärung 2023 in Zeile 8. Ehegatten/
Lebenspartner nach dem LPartG erhalten jeweils eine eigene Identi-
fikationsnummer; diese ist bei der Zusammenveranlagung in Zeile
20 gesondert anzugeben.

1.4.2 Angaben zur Person
7–33Im Abschnitt »Allgemeine Angaben« des Hauptvordrucks ESt 1 A

sind die Personendaten, die aktuelle Anschrift der stpfl. Person und
ggf. des Ehegatten/Lebenspartners sowie die aktuelle Bankverbin-
dung einzutragen. Für telefonische Rückfragen des Finanzamts
empfiehlt sich in Zeile 7 die Angabe einer Telefonnummer.

ELSTER:
Bei Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung in »Mein ELS-
TER« oder einer kommerziellen Software, die den Bescheinigungs-
abruf unterstützt, können die allgemeinen Angaben aus den bei
der Finanzverwaltung gespeicherten Grunddaten abgerufen und
automatisch in die elektronische Steuererklärung übernommen
werden (vgl. Vorbemerkungen Tz 12.6).

8–17,
20–29

Bei gleichgeschlechtlichen Ehen (vgl. Tz 1.4.4) und bei Lebens-
partnern, die nach dem LPartG eine Lebenspartnerschaft begründet
haben, trägt sich bei der Zusammenveranlagung in den Zeilen 8 bis
17 als »Person A« (Ehepartner[in] A/Lebenspartner[in] A) die Per-
son ein, die nach der alphabetischen Reihenfolge an erster Stelle
steht; bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des
Vornamens, bei Gleichheit des Vornamens nach dem Alter der
Personen (ältere Person). Die »Person B« (Ehepartner[in]/Lebens-
partner[in] B) trägt sich in den Zeilen 20 bis 29 ein. Diese Reihen-
folge ist wegen der richtigen Zuordnung der von den Ehegatten einer
gleichgeschlechtlichen Ehe und Lebenspartnern nach dem LPartG
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erzielten Einkünfte und geleisteten Aufwendungen in der gesamten
Steuererklärung unbedingt beizubehalten. Deswegen wird auch bei
Ehegatten einer verschiedengeschlechtlichen Ehe in allen Vordru-
cken nach »Ehemann« und »Ehefrau« unterschieden, um eine ein-
deutige Zuordnung der gemachten Angaben zu gewährleisten. Die
gleiche Eintragungsreihenfolge gilt auch bei Ehen, in denen eine
oder beide Personen den Geschlechtseintrag »divers« führen. Eine
wahlfreie Eintragung ist derzeit nicht möglich.

Das Geburtsdatum (Zeile 8) ist auch für die Gewährung von
steuerlichen Vergünstigungen von Bedeutung (z.B. für die Berück-
sichtigung des Altersentlastungsbetrags nach § 24a EStG, vgl.
Tz 1.6). Im Sterbefall ist in Zeile 8 das Sterbedatum anzugeben.
Das Finanzamt muss im Sterbefall eines Steuerpflichtigen prüfen, an
wen der Einkommensteuerbescheid adressiert und ein sich bei der
Einkommensteuerveranlagung ergebender Erstattungsbetrag aus-
gezahlt werden kann. Ggf. ist dem Finanzamt dafür von den berech-
tigten Erben ein Erbschein vorzulegen; zur Belegvorlage vgl. Vor-
bemerkungen Tz 14.1.

Nach seinem Namen und Vornamen kann der Steuerpflichtige in
Zeile 11 einen Titel oder akademischen Grad angeben. In Zeile 12
sind der ausgeübte Beruf oder die Art der Tätigkeit möglichst genau
anzugeben. Dies erleichtert dem Finanzamt die Schlüssigkeitsprü-
fung der Steuererklärung (z.B. bei den Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben).

In Zeile 14 kann neben der Hausnummer ein »Hausnummer-
zusatz« angegeben werden (z.B. der Buchstabe bei Hausnummern
mit Buchstabenzusatz) sowie eine »Adressergänzung« (z.B. Rück-
gebäude, Appartement). Als Wohnort in Zeile 16 gilt der Ort des
derzeitigen Wohnsitzes. Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die nicht
dauernd getrennt leben und eine Familie haben, ist in der Regel der
Wohnsitz der Familie maßgebend. Steuerpflichtige mit Wohnsitz
im Ausland, die bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 Abs. 3
EStG auf Antrag als unbeschränkt stpfl. behandelt werden (vgl.
Tz 33.5.1), können in Zeile 15 die Postleitzahl des ausländischen
Wohnorts sowie in Zeile 17 den Wohnsitzstaat angegeben. Ent-
sprechendes gilt im laufenden VZ für Wegzugsfälle in das Ausland
(vgl. Tz 33.3).

Die entsprechenden Angaben in den Zeilen 20 bis 29 für die
Ehefrau oder Person B sind nur im Fall der Zusammenveranlagung
auszufüllen. Die Angaben sind auch dann einzutragen, wenn die
Ehefrau oder die Person B keine eigenen Einkünfte bezogen hat. Bei
einer Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern sind diese
Zeilen nicht auszufüllen. Die Adressangaben der Ehefrau oder der
Person B in den Zeilen 25 bis 29 sind nur dann auszufüllen, wenn
diese von den Zeilen 13 bis 17 abweichen.

Falls die im Vordruck vorgesehenen Schreibstellen (Kästchen für
GROSSBUCHSTABEN in Blockschrift, wenn die Vordrucke hand-
schriftlich ausgefüllt werden) nicht ausreichen, ist der Name, Vor-
name, die Straßenbezeichnung usw. in geeigneter Weise abzukürzen.

1.4.3 Religionszugehörigkeit

1.4.3.1 Kirchensteuererhebung
Die Angaben über die Religionszugehörigkeit sind für die Erhe-
bung der Kirchensteuer von Bedeutung. Alle öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaften haben zwar das Besteuerungsrecht für
ihre Kirchenangehörigen, nicht alle haben jedoch die Erhebung der
Kirchensteuer der Finanzverwaltung übertragen. Einzelheiten erge-
ben sich aus den Kirchensteuergesetzen der Länder.

Die in den einzelnen Ländern geltenden Kirchensteuersätze und
Mindestbeträge sind aus der in dieser Anleitung enthaltenen Zu-
sammenstellung ersichtlich (vgl. Teil II Tz 10). Die Kirchensteuer
wird mit dem maßgebenden Prozentsatz (8 % oder 9 %) aus der
festgesetzten ESt berechnet. Über Besonderheiten der Kirchensteuer
(z.B. bei glaubensverschiedenen Ehegatten) gibt das zuständige
Finanzamt Auskunft. Bei hohen zu versteuernden Einkommen kann
eine Begrenzung (sog. Kappung) der Kirchensteuer auf einen be-
stimmten Prozentsatz (je nach Religionsgemeinschaft 2,75 % bis
4 %) des zu versteuernden Einkommens in Betracht kommen. Aus-
künfte hierüber erteilt auch die jeweilige Religionsgemeinschaft.

Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen Kj.,
wird für jeden Kalendermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht
gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der sich bei ganz-
jähriger Kirchensteuerpflicht als Jahressteuerschuld ergäbe. Die
Kirchensteuerpflicht endet bei Austritt aus der Kirche in den meisten
Bundesländern mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der
Kirchenaustritt wirksam wird, also zu Beginn des Folgemonats. In
einzelnen Bundesländern endet die Kirchensteuerpflicht erst mit
Ablauf des Kalendermonats, der auf die Erklärung des Kirchenaus-
tritts folgt. Maßgebend dafür sind die jeweiligen Kirchensteuerge-
setze der Bundesländer. Damit im Rahmen der Veranlagung bei
unterjährigem Kircheneintritt oder Kirchenaustritt oder Wechsel
der Religionszugehörigkeit die Kirchensteuererhebung zutreffend
durchgeführt werden kann, sind dem Finanzamt entsprechende
Nachweise (z.B. des Standesamtes oder des Amtsgerichts) auf elek-
tronischem Weg oder in Kopie vorzulegen (vgl. Vorbemerkungen
Tz 14.1). Außerdem sollte in Zeile 37 bei der Kennzahl »175« der
Wert »1« eingetragen werden, damit die Steuererklärung von der
vollmaschinellen Verarbeitung ausgeschlossen und einer personel-
len Prüfung dem Bearbeiter im Finanzamt zugeführt wird (vgl.
Tz 1.11).

ELSTER:
Unterjährige Änderungen der Religionszugehörigkeit können bei
mit ELSTER erstellten elektronischen Steuererklärungen im
Hauptvordruck unter »Sonstige Angaben und Anträge« monats-
weise angegeben werden. Ein Eintrag bei der Kennzahl »175« in
Zeile 37 ist dadurch entbehrlich.

1.4.3.2 Religionsschlüssel
11, 23In der gemeinsamen Steuererklärung von Ehegatten/Lebenspart-

nern ist die Religionsgemeinschaft für jeden Ehegatten/Lebens-
partner mit dem maßgebenden Religionsschlüssel anzugeben
(Zeile 11 und 23 am rechten Vordruckrand). Nicht kirchensteuer-
pflichtige Personen tragen dort »VD« (= »verschieden«, z.B. bei
Zugehörigkeit zu einer nicht kirchensteuererhebungsberechtigten
Religionsgemeinschaft, konfessionslos) ein. Ein konfessionsloser
Ehegatte darf nicht durch ein staatliches Gesetz zur Erfüllung der
Kirchensteuerpflicht seines Partners herangezogen werden (Be-
schlüsse des BVerfG vom 14.12.1965, BStBl 1966 I S. 192, 196, 205).
Dagegen sind Gesetzesregelungen, wonach in glaubensverschie-
denen Ehen die Kirchensteuer des der Kirche angehörenden Ehe-
gatten aus dem Teil der ESt erhoben wird, der auf diesen Ehegatten
entfällt, nicht verfassungswidrig (BFH-Urteil vom 8.4.1997, BStBl II
S. 545). Dieser Grundsatz gilt auch für glaubensverschiedene Le-
benspartner nach dem LPartG entsprechend.

Zur Bezeichnung der kirchensteuererhebenden Religions-
gemeinschaft können folgende Abkürzungen benutzt werden:

EV = Evangelisch; LT = Lutherisch (Evangelisch-Lutherisch);
RF = Reformiert (Evangelisch-Reformiert); FR = Französisch-
Reformiert; RK = Römisch-Katholisch; AK = Alt-Katholische Kir-
che; FA = Freie Religionsgemeinschaft Alzey; FB = Freireligiöse
Landesgemeinde Baden; FG = Freireligiöse Landesgemeinde
Pfalz; FM = Freireligiöse Gemeinde Mainz; FS = Freireligiöse Ge-
meinde Offenbach/M.; IB = Israelitische Religionsgemeinschaft
Baden; IL = Israelitische Kultussteuer Land Hessen; IS = Israeli-
tische Bekenntnissteuer (Bayern); Israelitische Kultussteuer Frank-
furt/M.; Jüdische Kultusgemeinden Koblenz und Bad Kreuznach;
Synagogengemeinde Saar; IW = Israelitische Religionsgemein-
schaft Württembergs; JD = Jüdische Kultussteuer (Nordrhein-
Westfalen); JH = Jüdische Kultussteuer (Hamburg).

1.4.3.3 Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer
Sind beim Steuerpflichtigen Kinder zu berücksichtigen (vgl. Tz 9),
so bemisst sich die Kirchensteuer stets nach der ESt, die nach
Abzug der Freibeträge für Kinder nach § 32 Abs. 6 EStG vom zu
versteuernden Einkommen festzusetzen wäre (§ 51a EStG). Dabei
werden stets die vollen Jahresfreibeträge abgezogen, auch wenn
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das Kind nur für einen Teil des Kj. zu berücksichtigen ist (z.B. bei
Geburt) oder das ausgezahlte Kindergeld im Rahmen des Familien-
leistungsausgleichs gegenüber den Freibeträgen für Kinder güns-
tiger ist und daher bei der Einkommensteuerfestsetzung ein Abzug
der Freibeträge für Kinder nicht in Frage kommt.

Die Steuerbefreiung für Dividenden und bestimmte Veräuße-
rungserlöse nach § 3 Nr. 40 EStG und die pauschalierte Anrechnung
von Gewerbesteuer auf die ESt nach § 35 EStG sind bei der Kirchen-
steuerberechnung nicht anzuwenden. Nach § 51a Abs. 2 Sätze 2 und
3 EStG ist die festgesetzte ESt für die Berechnung der Kirchensteuer
in diesen Fällen entsprechend zu korrigieren.

1.4.3.4 Kirchensteuer für Kapitalerträge
Die auf die Abgeltungsteuer für Kapitalerträge entfallende Kirchen-
steuer wird entsprechend dem Kirchensteuersatz der Religions-
gemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zu-
schlag erhoben (§ 51a Abs. 2b EStG). Der Kirchensteuereinbehalt
erfolgt in einem automatisierten Verfahren:

Alle zum Steuerabzug vom Kapitalertrag verpflichteten Stellen,
z.B. Kreditinstitute, Versicherungen, Kapitalgesellschaften, Ge-
nossenschaften (Abzugsverpflichtete), fragen zur Vorbereitung
des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer
einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die
Religionszugehörigkeit aller Kunden, Versicherten oder Anteils-
eigner ab. Auf Basis der den Abzugsverpflichteten vom BZSt bereit-
gestellten elektronischen Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiS-
tAM) wird dann die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchen-
steuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Ist die Person,
für die der Abzugsverpflichtete beim BZSt anfragt, kein Mitglied
einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft, dann meldet das
BZSt dem Anfragenden einen neutralen »Nullwert« zurück, damit
in diesen Fällen keine Kirchensteuer einbehalten wird. Zu weiteren
Einzelheiten wird auf die gleichlautenden Erlasse der obersten
Finanzbehörden des Bundes und der Länder vom 19.7.2021
(BStBl I S. 1014) hingewiesen.

Jeder Kirchensteuerpflichtige hat die Möglichkeit, dem automati-
sierten Datenabruf schriftlich gegenüber dem BZSt unter Angabe
seiner Steueridentifikationsnummer zu widersprechen (Sperrver-
merk). Während der Dauer der rechtlichen Verbindung ist der
Schuldner der Kapitalertragsteuer zumindest einmal vom Kirchen-
steuerabzugsverpflichteten auf die Datenabfrage sowie das gegen-
über dem Bundeszentralamt für Steuern bestehende Widerspruchs-
recht, das sich auf die Übermittlung von Daten zur Religionszuge-
hörigkeit bezieht, schriftlich oder in geeigneter Form hinzuweisen.
Die schriftliche »Erklärung zum Sperrvermerk« muss grds. auf einem
amtlichen Vordruck beim BZSt bis spätestens 30.6. eingereicht
werden, damit sie beim nächsten Regelabruf der Daten desselben
Jahres berücksichtigt werden kann. Der Vordruck kann unter
www.bzst.de unter der Rubrik »Privatpersonen/Kapitalerträge/Kir-
chensteuer auf Abgeltungsteuer« abgerufen werden; er ist auch bei
allen Finanzämtern kostenlos erhältlich. Die Erklärung kann aber
auch papierlos über das BZSt-Online-Portal (www.elster.de/bpor-
tal) unter Verwendung des ELSTER-Zertifikats übermittelt werden.
An den Abzugsverpflichteten werden dann aufgrund dieses Sperr-
vermerks keine Daten zur Religionszugehörigkeit des Kunden über-
mittelt. An den kirchensteuerlichen Verpflichtungen ändert der
Sperrvermerk jedoch nichts; es unterbleibt lediglich der Abzug
direkt an der Quelle. Das BZSt ist gehalten, bei eingelegtem Sperr-
vermerk Namen und Anschrift der anfragenden Kreditinstitute,
Banken, Versicherungen, usw. an das zuständige Finanzamt des
Steuerpflichtigen weiterzureichen. Den kirchensteuerlichen Pflich-
ten ist dann gegenüber dem Finanzamt im Rahmen der Veranlagung
nachzukommen (§ 51a Abs. 2d Satz 1 EStG); zu den Eintragungen in
der Anlage KAP vgl. Tz 14.4.

1.4.3.5 Besonderes Kirchgeld
Die Religionszugehörigkeit kann auch von Bedeutung sein, wenn in
einzelnen Bundesländern aufgrund der Kirchensteuergesetze ein
besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen erhoben wird,
deren Ehegatte keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an-

gehört (sog. Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe). Näheres ist
in den Beschlüssen der zuständigen Kirchenbehörden festgelegt
(z.B. für Baden-Württemberg im BStBl 2023 I S. 248, für Berlin im
BStBl 2022 I S. 56, für Brandenburg im BStBl 2022 I S. 341, für
Bremen im BStBl 2022 I S. 996, für Hamburg im BStBl 2015 I S. 30,
für Mecklenburg-Vorpommern im BStBl 2022 I S. 158, für Nieder-
sachsen im BStBl 2023 I S. 678, für Nordrhein-Westfalen im
BStBl 2023 I S. 345, für Rheinland-Pfalz im BStBl 2023 I S. 343, für
Sachsen im BStBl 2023 I S. 342, für Schleswig-Holstein im BStBl 2022
I S. 343, für Thüringen im BStBl 2023 I S. 3466). Die Evangelisch-
Lutherische Kirche und die Evangelisch-Reformierte Kirche in Bay-
ern verzichten seit dem Steuerjahr 2018 auf die Erhebung des
besonderen Kirchgelds (BStBl 2019 I S. 213).

Das besondere Kirchgeld wird auch von glaubensverschiede-
nen Lebenspartnern nach dem LPartG erhoben, wenn dies nach
den Kirchensteuergesetzen der einzelnen Bundesländer vorsehen
ist. Näheres ergibt sich aus den o.g. Kirchensteuerbeschlüssen.

Die Erhebung des besonderen Kirchgeldes ist verfassungs-
gemäß und verstößt nicht gegen den Grundsatz der Individual-
besteuerung. Dies gilt auch in Fällen, in denen ein kirchenange-
höriger Ehegatte mit eigenen Einkünften infolge der Anwendung
der sog. Vergleichsrechnung zum besonderen Kirchgeld und nicht
zur Kircheneinkommensteuer herangezogen wird (BFH-Beschluss
vom 5.10.2021, I B 65/19, BFH/NV 2022 S. 351). Das besondere
Kirchgeld kann nicht nur in den Fällen erhoben werden, in denen
der mit seinem nicht kirchenangehörigen Ehegatten zusammen-
veranlagte kirchenangehörige Ehegatte über kein eigenes Einkom-
men verfügt, sondern auch dann, wenn beide Ehegatten über ein
eigenes Einkommen verfügen (FG Baden-Württemberg vom
14.10.2021, 3 K 3268/18, EFG 2022 S. 173 – rkr.; die hiergegen
eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde mit BFH-Beschluss
vom 11.1.2023, I B 91/21 als unbegründet zurückgewiesen). Bei
der Zusammenveranlagung bemisst sich das besondere Kirchgeld
nach dem gemeinsamen Einkommen der glaubensverschiedenen
Ehegatten/Lebenspartner. Dies könnte zwar durch einen Antrag
auf Einzelveranlagung (vgl. Tz 1.5.3) vermieden werden, wodurch
dann aber der bei der Zusammenveranlagung bestehende Split-
tingvorteil verloren ginge.

1.4.4 Familienstand
18Die näheren Angaben über den Familienstand in Zeile 18 sind für

die Anwendung der Tarifbestimmungen, für die Berechnung des
Höchstbetrags für Sonderausgaben, für die Ehegattenbesteuerung
sowie für die Besteuerung von Lebenspartnern (s. u.) von Bedeu-
tung. Im ersten Eintragungsfeld der Zeile 18 »Verheiratet/Lebens-
partnerschaft begründet seit dem« ist von Ehegatten das Heirats-
datum und von Lebenspartnern das Datum der Begründung der
Lebenspartnerschaft nach dem LPartG anzugeben. Im Eintragungs-
feld »Geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben seit dem« ist das
Scheidungsdatum bzw. das Datum der Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft einzutragen.

Ob jemand verheiratet ist, beurteilt sich nach dem bürgerlichen
Recht (BFH-Urteil vom 21.6.1957, BStBl III S. 300). Eine Ehe können
auch gleichgeschlechtliche Personen eingehen (§ 1353 Abs. 1
Satz 1 BGB i.d.F. des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Ehe-
schließung für Personen gleichen Geschlechts vom 20.7.2017,
BGBl I S. 2787). Eine bestehende Lebenspartnerschaft nach dem
LPartG kann in eine Ehe umgewandelt werden (§ 20a LPartG i.d.F.
des v. g. Gesetzes); neue Lebenspartnerschaften können nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes (1.10.2017) allerdings nicht mehr ge-
schlossen werden.

Bei Ausländern sind die materiell-rechtlichen Voraussetzungen
für das Vorliegen einer Ehe für jeden Beteiligten nach den Gesetzen
des Staates zu beurteilen, dem er angehört (vgl. H 26 – Allgemei-
nes – EStH). Entsprechendes gilt für ausländische Lebenspartner,
wenn diese Form der Lebensgemeinschaft nach dem Recht des
ausländischen Staates der Ehe in diesem Land rechtlich vergleichbar
ausgestaltet ist. Bei den französischen und luxemburgischen
»PACS« handelt es sich lediglich um einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen Personen gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts,
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der nicht mit der Ehe nach dem Recht dieser Staaten vergleichbar ist.
Gemischt- oder gleichgeschlechtliche Partner einer sog. faktischen
Lebensgemeinschaft nach portugiesischem Recht (»união de
facto«) sind ebenfalls nicht als Ehegatten i. S. des § 26 Abs. 1 Satz 1
EStG anzusehen. Entsprechendes gilt für die sog. »cohabitation
légale« nach belgischem Recht (FG Köln vom 19.10.2021, 8 K
3282/18, EFG 2022 S. 510 – rkr.). Eine Zusammenveranlagung (vgl.
Tz 1.5.2) kommt für diesen Personenkreis daher nicht in Betracht.
Die Anwendung eines ausländischen Gesetzes ist im Übrigen aus-
geschlossen, wenn sie gegen die guten Sitten oder den Zweck eines
deutschen Gesetzes verstoßen würde (BFH-Urteil vom 6.12.1985,
BStBl 1986 II S. 390).

Eine Ehe ist bei Scheidung oder Aufhebung nach § 1564 BGB
erst mit Rechtskraft des Urteils aufgelöst; diese bürgerlich-rechtliche
Regelung ist auch für das Einkommensteuerrecht maßgebend (BFH-
Urteil vom 9.3.1973, BStBl II S. 487). Wird eine Ehe für nichtig
erklärt (§ 1324 BGB), so wird sie einkommensteuerrechtlich bis zur
Rechtskraft der Nichtigerklärung wie eine gültige Ehe behandelt. Ein
Steuerpflichtiger, dessen Ehegatte verschollen oder vermisst ist, gilt
als verheiratet. Eine verwitwete Person, die eine neue Ehe einge-
gangen und danach geschieden worden ist, wird wieder als verwit-
wet behandelt (BFH-Urteil vom 9.6.1965, BStBl III S. 590 sowie BFH-
Beschluss vom 19.7.1974, BStBl II S. 683).

Im Falle einer Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft im Jahr 2023 ist auch anzugeben, seit wann die Ehegat-
ten/Lebenspartner zuvor dauernd getrennt gelebt haben. Ehegat-
ten/Lebenspartner leben dauernd getrennt, wenn nach dem Ge-
samtbild ihrer gegenseitigen Beziehungen die zum Wesen der Ehe/
Lebenspartnerschaft gehörende Lebens- und Wirtschaftsgemein-
schaft auf Dauer aufgehoben ist. Dabei ist unter Lebensgemein-
schaft die räumliche, persönliche und geistige Gemeinschaft der
Ehegatten/Lebenspartner, unter Wirtschaftsgemeinschaft die ge-
meinsame Erledigung der die Ehegatten/Lebenspartner gemeinsam
berührenden wirtschaftlichen Fragen ihres Zusammenlebens zu
verstehen (BFH-Urteil vom 15.6.1973, BStBl II S. 640). Die Lebens-
und Wirtschaftsgemeinschaft gilt nicht schon als aufgehoben, wenn
die Ehegatten/Lebenspartner aus beruflichen Gründen oder infolge
zwingender äußerer Umstände vorübergehend räumlich voneinan-
der getrennt leben müssen (vgl. R 26 Abs. 1 Satz 2 EStR). Eine –
zwar eingeschränkte – Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft ist
auch dann zu bejahen, wenn einer der Ehegatten/Lebenspartner
mit einer dritten Person zusammenlebt und der andere Ehegatte/
Lebenspartner krankheitsbedingt in einem Pflegeheim unterge-
bracht ist (FG Niedersachsen vom 23.6.2015, 13 K 225/14, EFG 2015
S. 1945). Für die Frage, ob Ehegatten i.S. des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG
dauernd getrennt leben, kommt es nur auf das Verhältnis zwischen
den Ehegatten/Lebenspartnern an.

Sofern der Ehegatte/Lebenspartner im VZ verstorben ist, ist in
Zeile 18 im Feld »Verwitwet seit dem« das Sterbedatum des Ehegat-
ten/Lebenspartners einzutragen. Dies ist insbesondere für die An-
wendung des sog. »Witwensplittings« von Bedeutung (vgl.
Tz 1.5.4). Das Sterbedatum des Ehegatten/Lebenspartners ist zu-
dem auch in Zeile 8 einzutragen (vgl. Tz 1.4.2).

1.5 Veranlagungsarten, Steuertarif

1.5.1 Veranlagungswahlrecht
Ehegatten, die beide unbeschränkt stpfl. sind (d.h. die ihren Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben) und nicht
dauernd getrennt leben und bei denen diese Voraussetzungen zu
Beginn des Jahres 2023 vorgelegen haben oder im Laufe des Jahres
2023 eingetreten sind (also auch erst am 31.12.), können zwischen
der Zusammenveranlagung (vgl. Tz 1.5.2) und der Einzelveranla-
gung (vgl. Tz 1.5.3) wählen. Das Wahlrecht zwischen der Zusam-
menveranlagung und der Einzelveranlagung steht auch den Lebens-
partnern einer nach dem LPartG eingetragenen Lebenspartner-
schaft zu; diese werden steuerlich den Ehegatten gleichgestellt (§ 2
Abs. 8 EStG).

Partner einer nichtehelichen oder nicht eingetragenen Lebens-
gemeinschaft haben nicht die Möglichkeit, die Zusammenveranla-
gung mit der Anwendung des Splittingtarifs zu wählen (FG Münster
vom 18.5.2016, 10 K 2790/14 E, EFG 2016 S. 1501; die hiergegen
eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde mit BFH-Beschluss
vom 26.4.2017, III B 100/16, BFH/NV 2017 S. 1105 als unbegründet
zurückgewiesen). Dies gilt selbst dann, wenn die Partner ihre
Rechtsbeziehungen auf eine vertragliche Grundlage gestellt haben
(BFH-Urteil vom 26.6.2014, BStBl II S. 829). Für diesen Personen-
kreis kommt daher nur eine Einzelveranlagung nach § 25 Abs. 1
EStG in Betracht.

Im Falle der Auflösung einer Ehe/Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft und Wiederverheiratung eines der Ehegatten bzw. Be-
gründung einer neuen Lebenspartnerschaft im gleichen Jahr kann
das Veranlagungswahlrecht nur im Verhältnis zu dem neuen Ehe-
gatten/Lebenspartner ausgeübt werden. Für den nicht mehr verhei-
rateten Ehegatten bzw. den nicht mehr in einer Lebenspartnerschaft
lebenden Lebenspartner kommt im Jahr der Auflösung der Ehe/Auf-
hebung der Lebenspartnerschaft unter den Voraussetzungen des
§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EStG ebenfalls das Splittingverfahren zur
Anwendung. Bedingung ist, dass für die aufgelöste Ehe/aufgeho-
bene Lebenspartnerschaft die Voraussetzungen für das Veranla-
gungswahlrecht vorgelegen haben und der bisherige Ehegatte/Le-
benspartner und dessen neuer Ehegatte/Lebenspartner ebenfalls die
Voraussetzungen für das Veranlagungswahlrecht erfüllen.

Für EU-/EWR-Staatsangehörige mit fast ausschließlich inländi-
schen Einkünften bestehen zur Zusammenveranlagung mit der
Anwendung des Splittingtarifs Sonderregelungen (vgl. Tz 33.5).

Die Wahl der Veranlagungsart ist auch nach dem Tod eines
Ehegatten/Lebenspartners für das Todesjahr möglich, wobei bezüg-
lich der Antragstellung an die Stelle des Verstorbenen dessen Erben
treten. Falls die zur Wahl der Veranlagungsart erforderlichen Erklä-
rungen nicht abgegeben werden, wird unterstellt, dass eine Zusam-
menveranlagung gewählt wird, wenn der Erbe Kenntnis von seiner
Erbenstellung und den steuerlichen Vorgängen des Erblassers hat.
Bis zur Ermittlung des Erben ist grds. einzeln zu veranlagen (BFH-
Urteil vom 21.6.2007, BStBl II S. 770).

Die in der Steuererklärung getroffene Wahl der Veranlagungsart
ist nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids grds.
bindend und kann daher nach Ablauf der Einspruchsfrist für das
Rechtsbehelfsverfahren oder bei einer Klage nach der mündlichen
Verhandlung beim FG nicht mehr geändert werden. Eine abwei-
chende Wahl der Veranlagungsart innerhalb eines VZ ist nach dem
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids nur noch dann
zulässig, wenn (kumulativ)
. ein die Ehegatten/Lebenspartner betreffender Steuerbescheid

aufgehoben, geändert oder berichtigt wird, und
. die geänderte Wahl der Veranlagungsart dem Finanzamt bis zum

Eintritt der Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Berichti-
gungsbescheides mitgeteilt wird, und

. die ESt der Ehegatten/Lebenspartner nach Änderung der Ver-
anlagungsart niedriger ist als nach der bisher gewählten Ver-
anlagungsart; die ESt der einzeln veranlagten Ehegatten/Lebens-
partner ist hierbei zusammenzurechnen (§ 26 Abs. 2 Satz 4
EStG).

Die Wahlrechtsänderung kann unabhängig davon stets noch erfol-
gen, wenn das Veranlagungsverfahren wenigstens eines Ehegatten/
Lebenspartners noch nicht durchgeführt und ein Steuerbescheid
gegenüber diesem noch nicht erlassen wurde. Ist in diesem Fall
gegenüber dem anderen Ehegatten/Lebenspartner bereits ein be-
standskräftiger Steuerbescheid erlassen worden, so kann dieser
nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert werden.

1.5.2 Zusammenveranlagung
19Die Zusammenveranlagung wird durchgeführt, wenn die Ehegat-

ten/Lebenspartner nach dem LPartG übereinstimmend diese Ver-
anlagungsart wählen (erstes Ankreuzfeld in Zeile 19). Wird eine
Erklärung über die Wahl der Veranlagungsart nicht abgegeben, so
wird – sofern die Voraussetzungen für das Wahlrecht vorliegen (vgl.
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Tz 1.5.1) – vom Finanzamt unterstellt, dass die Ehegatten/Lebens-
partner die Zusammenveranlagung wählen. Die Zusammenveranla-
gung ist für Ehegatten/Lebenspartner in der Regel die günstigste
Veranlagungsart (insbesondere bei unterschiedlich hohen Einkom-
men der Ehegatten/Lebenspartner).

Bei der Zusammenveranlagung bilden die Ehegatten/Lebens-
partner bezüglich des Einkommens und der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens eine Veranlagungseinheit. Diese bewirkt
zwar, dass bestimmte Abzugsbeträge (z.B. Sonderausgabenhöch-
stbetrag) den Ehegatten/Lebenspartnern gemeinschaftlich zwar nur
einmal gewährt werden, gibt jedoch auch beiden Ehegatten/Lebens-
partnern Anteil an einer steuerlichen Vergünstigung, die etwa nur
einem von ihnen zustehen würde. Die Besteuerung erfolgt nach dem
sog. Splittingverfahren. Dabei wird zunächst das gemeinsame zu
versteuernde Einkommen der Ehegatten/Lebenspartner halbiert.
Für diesen Betrag wird sodann die tarifliche ESt nach dem Grundtarif
ermittelt und der sich daraus ergebende Steuerbetrag verdoppelt
(§ 32a Abs. 5 EStG).

1.5.3 Einzelveranlagung
19 Bei der Einzelveranlagung wird jeder Ehegatte/Lebenspartner nach

dem für Unverheiratete geltenden Grundtarif einzeln veranlagt. Die
Einzelveranlagung wird bereits dann durchgeführt, wenn nur einer
der Ehegatten/Lebenspartner diese beantragt (zweites Ankreuzfeld
in Zeile 19). Insoweit handelt es sich um ein einseitiges Wahlrecht.

Die Einzelveranlagung sollte in der Regel nur dann gewählt
werden, wenn sie zu einer niedrigeren Gesamtsteuerbelastung
als bei Zusammenveranlagung führt. Eine steueroptimierende freie
Zuordnung verschiedener Kosten ist bei der Einzelveranlagung
nicht vorgesehen. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen
sowie die Steuerermäßigungen nach § 35a und § 35c EStG werden
dem Ehegatten/Lebenspartner zugerechnet, der sie aufgrund einer
eigenen Verpflichtung wirtschaftlich selbst getragen hat. Dies gilt
auch dann, wenn die Aufwendungen von einem gemeinsamen
Konto der Ehegatten/Lebenspartner gezahlt werden; ggf. sind die
Aufwendungen in diesem Fall hälftig auf die Ehegatten/Lebens-
partner aufzuteilen. Auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten/
Lebenspartner kann – abweichend von der wirtschaftlichen Zurech-
nung – in Zeile 21 der Anlage Sonstiges ein einheitlicher hälftiger
Abzug der Aufwendungen beantragt werden (§ 26a Abs. 2 Satz 2
EStG; vgl. Tz 10.8).

Die Einzelveranlagung ist im Allgemeinen ungünstiger als die
Zusammenveranlagung mit Anwendung des Splittingtarifs; sie
kann aber in Ausnahmefällen günstiger sein, z.B. bei Anwendung
des Verlustausgleichs nach § 10d EStG oder des Progressions-
vorbehalts nach § 32b EStG sowie wegen des bei der Einzelver-
anlagung möglichen doppelten Härteausgleichs nach § 46 Abs. 3
EStG i. V. mit § 70 EStDV. Bei Vorliegen außerordentlicher Ein-
künfte i.S. des § 34 EStG (z.B. Veräußerungsgewinne und Ent-
schädigungen) kann es ebenfalls vorteilhaft sein, die Einzelver-
anlagung zu wählen, wenn ein Ehegatte/Lebenspartner fast aus-
schließlich nur außerordentliche Einkünfte erzielt hat und der
andere Ehegatte/Lebenspartner positive andere Einkünfte. Im Ein-
zelfall ist eine genaue Vergleichsberechnung erforderlich, welche
der beiden Veranlagungsarten für Ehegatten/Lebenspartner am
günstigsten ist.

Bei der Einzelveranlagung besteht weiter eine Veranlagungs-
pflicht für beide Ehegatten/Lebenspartner (§ 26 Abs. 2 Satz 1 EStG;
vgl. R 25 Abs. 1 EStR). Daher hat jeder der Ehegatten/Lebenspartner
für sich eine Einkommensteuererklärung mit den von ihm bezoge-
nen Einkünften abzugeben. Einkünfte eines Ehegatten/Lebenspart-
ners sind allerdings nicht allein deshalb z. T. dem anderen Ehegat-
ten/Lebenspartner zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der
Einkünfte mitgewirkt hat. Der Ehegatte/Lebenspartner muss viel-
mehr die Einkünfte kraft eigenen Rechts bezogen haben.

Ist ein Ehegatte/Lebenspartner von Amts wegen zu veranlagen
und wird auf Antrag eines der beiden Ehegatten/Lebenspartner
eine Einzelveranlagung durchgeführt, ist auch der andere Ehegat-
te/Lebenspartner zwingend einzeln zu veranlagen. Für die Ver-
anlagung kommt es in einem solchen Fall auf das Vorliegen der

Voraussetzungen des § 46 EStG nicht an (BFH-Urteil vom
21.9.2006, BStBl 2007 II S. 11).

Der einseitige Antrag eines Ehegatten/Lebenspartners auf Ein-
zelveranlagung ist allerdings rechtsunwirksam, wenn dieser selbst
keine eigenen – positiven oder negativen – Einkünfte hat oder
wenn seine positiven Einkünfte so gering sind, dass weder eine ESt
festzusetzen ist noch die Einkünfte einem Steuerabzug (z.B. bei
Arbeitslohn) zu unterwerfen waren. In einem solchen Fall sind die
Ehegatten/Lebenspartner zusammen zu veranlagen, wenn der an-
dere Ehegatte/Lebenspartner dies beantragt hat (BFH-Urteile vom
12.8.1977, BStBl II S. 870, und vom 10.1.1992, BStBl II S. 297).

1.5.4 »Witwensplitting«
Verwitwete Personen, die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten/
Lebenspartners von diesem nicht dauernd getrennt gelebt haben
(BFH-Urteil vom 27.2.1998, BStBl II S. 350), werden auch noch in
dem auf das Todesjahr folgenden Jahr nach dem Splittingtarif
besteuert (§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG). Es kommt nicht darauf
an, ob die Ehegatten/Lebenspartner für das Todesjahr die Zusam-
menveranlagung gewählt haben.

Verwitwete Personen mit Kindern können u.U. zusätzlich einen
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24b EStG erhalten
(vgl. Tz 9.10).

1.5.5 Steuertarif
Bei der Anwendung des Einkommensteuertarifs ist zwischen dem
Grundtarif und dem Splittingtarif zu unterscheiden. Die ESt be-
misst sich in beiden Fällen nach dem zu versteuernden Einkom-
men. In dem geltenden Steuertarif ist für den VZ 2023 ein persönli-
cher Grundfreibetrag von 10 908 e berücksichtigt, durch den das
sog. Existenzminimum des Steuerpflichtigen steuerfrei gestellt wird
(§ 32a Abs. 1 EStG i.d.F. des Inflationsausgleichsgesetzes vom
8.12.2022, BGBl I S. 2230). Bei der Einzelveranlagung wird stets nur
der Grundtarif angewendet. Beim Splittingtarif wird rechnerisch ein
doppelter Grundfreibetrag von 21 816 e auf das gemeinsame zu
versteuernde Einkommen der Ehegatten/Lebenspartner angewen-
det (§ 32a Abs. 5 EStG). Der dadurch entstehende Splittingvorteil
fällt dabei umso größer aus, je weiter die Einkommen beider Ehegat-
ten/Lebenspartner voneinander abweichen.

Der Eingangssteuersatz beträgt weiterhin 14 %. Für Einkom-
men ab 277 826 e/555 652 e (Einzel-/Zusammenveranlagung) gilt
ein konstanter Spitzensteuersatz von 45 % (sog. »Reichensteu-
er«). Die ESt bemisst sich in den einzelnen Tarifzonen nach der
reinen Tarifformel ohne Tarifstufen (§ 32a Abs. 1 EStG). Dies
bedeutet, dass sich für jeden Euro, um den das zu versteuernde
Einkommen ansteigt, grds. eine höhere ESt ergibt. Ausnahmen
bestehen nur dadurch, dass der sich ergebende Einkommensteuer-
betrag auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden ist. Durch
eine Rechtsverschiebung der Tarifeckwerte wird im Steuertarif
2023 der Effekt der sog. »Kalten Progression« weiter ausgeglichen.
Hierdurch sollen trotz steigender Inflation Lohnsteigerungen und
Entlastungen auch tatsächlich bei den Bürgern ankommen und
nicht durch eine progressionsbedingt höhere Einkommensbesteue-
rung gemindert werden. Erstmals werden allerdings die Tarifeck-
werte zu Beginn der sog. Reichensteuer (s.o.) unverändert beibe-
halten.

Rechtsänderungen geplant:
Der Grundfreibetrag steigt für den VZ 2024 auf 11 604 e (Art. 3
Nr. 2 des o.g. Inflationsausgleichsgesetzes). Zudem werden die
übrigen Tarifeckwerte des Steuertarifs 2024 (mit Ausnahme der
Tarifeckwerte zu Beginn der sog. Reichensteuer) erneut nach
rechts verschoben.

Der Steuertarif nach § 32a EStG ist nach Ansicht des BVerfG und des
BFH verfassungsgemäß. Die konkrete Ausgestaltung des Steuer-
tarifs ist eine politische Entscheidung, die sich weitgehend richterli-
cher Kontrolle entzieht (Beschluss des BVerfG vom 21.6.2006,
BGBl I S. 1857 sowie BFH-Urteil vom 27.7.2017, BStBl 2018 II S. 96).
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Die Anwendung des Splittingtarifs bei Alleinerziehenden ist
gesetzlich ausgeschlossen. Insoweit liegt kein gleichheitswidriger
Begünstigungsausschluss gegenüber Ehegatten/Lebenspartnern
vor (BFH-Beschluss vom 29.9.2016, BStBl 2017 II S. 259; die hier-
gegen eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde durch Beschluss
des BVerfG vom 18.9.2018, Az. 2 BvR 221/17 nicht zur Entschei-
dung angenommen). Die steuerliche Berücksichtigung der gemin-
derten Leistungsfähigkeit von Familien mit Kindern findet nach der
Systematik des EStG nicht über die Anwendung des Grund- oder
Splittingtarifs, sondern über den Familienleistungsausgleich durch
die Gewährung von Kindergeld oder Freibeträgen für Kinder statt.
Anhängig ist noch das Revisionsverfahren III R 50/17 (Vorinstanz
FG Sachsen vom 15.3.2017, 2 K 1429/16) u.a. zur Frage, ob die
Versagung des Splittingtarifs bei einem verwitweten Alleinerziehen-
den gegen Verfassungsrecht verstößt; Einsprüche, die sich auf die-
ses Verfahren stützen, ruhen kraft Gesetzes (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO).
Das v. g. Revisionsverfahren III R 50/17 wurde inzwischen durch
BFH-Beschluss vom 9.12.2020 bis zur Entscheidung des BVerfG in
dem Normenkontrollverfahren 2 BvL 3/17 (hier zur Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der Höhe des Kinderfreibetrages; vgl. Tz 9.2.3.1)
ausgesetzt.

1.5.6 Solidaritätszuschlag
Als Ergänzungsabgabe zur ESt wird weiter der Solidaritätszuschlag
erhoben (§ 1 Abs. 1 SolZG). Seit dem VZ 2021 wird jedoch durch die
Anhebung der Freigrenzen erreicht, dass für rund 90 % der Steuer-
zahler der Solidaritätszuschlag entfällt (§ 3 Abs. 3 SolZG). Im Rahmen
des Inflationsausgleichsgesetzes vom 8.12.2022 (BGBl I S. 2230)
wurde die Berechnung des Solidaritätszuschlags durch eine weitere
Anhebung der Freigrenzen an die Inflation angepasst. Solidaritäts-
zuschlag wird hiernach von einkommensteuerpflichtigen Personen
für das Jahr 2023 nur erhoben, wenn die im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung berechnete ESt 17 543 e/35 086 e (Einzel-/Zu-
sammenveranlagung) überschritten wird. Beim Überschreiten dieser
Freigrenzen verhindert eine erweiterte Milderungsregelung einen
Belastungssprung; diese sorgt dafür, dass die Belastung durch den
Solidaritätszuschlag allmählich an den vollen Steuersatz von 5,5 %
herangeführt wird (§ 4 SolZG). Der Solidaritätszuschlag knüpft bei
der Einkommensteuerveranlagung unverändert an die ESt an, die
unter Berücksichtigung der vollen Jahresfreibeträge für Kinder fest-
zusetzen wäre (vgl. Tz 9.2.3.3).

Rechtsänderungen geplant:
Für das Jahr 2024 steigen die Freigrenzen für die Erhebung des
Solidaritätszuschlags auf 18 130 e/36 260 e (Einzel-/Zusam-
menveranlagung). Die o.g. Milderungsregelung zur Verhin-
derung von Belastungssprüngen greift (unverändert) erst bei
Überschreiten dieser Freigrenzen.

Die Rspr. geht bisher nahezu einhellig von der Verfassungsmäßigkeit
der zeitlich nicht beschränkten Erhebung des Solidaritätszuschlags
aus (siehe u.a. Beschluss des BVerfG vom 8.9.2010, BFH/NV 2010
S. 1290; BFH-Urteil vom 21.7.2011, BStBl 2012 II S. 43). Aufgrund
anhängiger BFH-Verfahren (Az. u.a. II R 27/15) und Verfahren beim
BVerfG (s.u.) erfolgt die Festsetzung des Solidaritätszuschlags jedoch
weiter nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO vorläufig (BMF-Schreiben
vom 28.3.2022, BStBl I S. 203), sodass sich insoweit die gesonderte
Einlegung eines Einspruchs erübrigt. Für VZ ab 2020 erfasst dieser
Vorläufigkeitsvermerk auch die Frage, ob die fortgeltende Erhebung
des Solidaritätszuschlags nach dem Auslaufen des Solidarpakts II zum
31.12.2019 verfassungsgemäß ist. Hierzu sind beim BFH neue Revisi-
onsverfahren anhängig (Az. IX R 9/22, Vorinstanz FG Baden-Würt-
temberg vom 16.5.2022, 10 K 1693/21, EFG 2022 S. 1397; Az. IX R
16/22, Vorinstanz FG München vom 12.10.2022, 2 K 330/22, EFG 2023
S. 151). Gegen die Fortführung des Solidaritätszuschlages über das
Jahr 2019 hinaus richtet sich auch eine von Bundestagsabgeordneten
erhobene Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Rückführung
des Solidaritätszuschlags vom 10.12.2019, BGBl I S. 2115 (Az. beim
BVerfG: 2 BvR 1505/20).

Die Verfassungsmäßigkeit der Erhebung des Solidaritäts-
zuschlags in den Jahren 2020 und 2021 hat der BFH inzwischen in
einer aktuellen Entscheidung bestätigt und eine Vorlage an das
BVerfG abgelehnt (BFH-Urteil vom 17.1.2023, IX R 15/20, BStBl II
S. 351). Begründet hat der BFH sein Urteil damit, dass der Solidari-
tätszuschlag nach dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neu-
regelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahresende 2019 seine
Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe nicht verloren hat. Es bestehe
keine zwingende rechtstechnische Verbindung zwischen dem Soli-
darpakt II, dem Länderfinanzausgleich und dem Solidaritäts-
zuschlag. Zudem bestand in den Streitjahren nach wie vor ein
wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. Auch ein
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Art 3
Abs. 1 des GG liegt nach Ansicht des BFH nicht vor. Ab dem Jahr
2021 werden zwar aufgrund der erhöhten Freigrenzen nur noch die
Bezieher höherer Einkommen mit Solidaritätszuschlag belastet. Die
darin liegende Ungleichbehandlung ist aber gerechtfertigt. Bei Steu-
ern, die wie die ESt und damit auch der Solidaritätszuschlag an der
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist die
Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig. Daher kann
auch der Gesetzgeber beim Solidaritätszuschlag, der im wirtschaftli-
chen Ergebnis eine Erhöhung der Einkommensteuer darstellt, sozia-
len Gesichtspunkten Rechnung tragen und diesen auf Steuerpflich-
tige mit hohen Einkünften beschränken.

Der Vorläufigkeitsvermerk in den Steuerbescheiden bleibt auf-
grund der weiteren beim BFH und BVerfG anhängigen Verfahren
vorerst erhalten (s. o.). Die bisher unter dem Az. 2 BvL 6/14 beim
BVerfG anhängige Richtervorlage des FG Niedersachsen zum Soli-
daritätszuschlaggesetz 1995 wurde mit Beschluss des BVerfG vom
7.6.2023 für unzulässig erklärt, sodass eine Sachentscheidung des
BVerfG weiter aussteht.

1.5.7 Einkommensteuertabellen
Im Anhang dieser Anleitung (Printausgabe) ist für das Kj. 2023 ein
Auszug der Einkommensteuertabellen (Grund- und Splittingtabel-
le) abgedruckt. Damit die aus dem Steuertarif abgeleiteten (nicht
amtlichen) Tabellen nicht einen unvertretbar großen Umfang an-
nehmen, sind sie in Stufen von 36 e aufgestellt. Die in der Tabelle
angegebenen Steuerbeträge gelten eurogenau (bei der ESt) bzw.
centgenau (bei Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) nur für das
exakt ausgewiesene zu versteuernde Einkommen. Für Zwischen-
werte des zu versteuernden Einkommens können die Steuerbeträge
entweder anhand der Tabelle annäherungsweise geschätzt oder mit
Hilfe des »Abgabenrechners« des Bundesfinanzministeriums (un-
ter www.bmf-steuerrechner.de) exakt ermittelt werden. In diesem
Berechnungstool sind für die Berechnung der Abgaben lediglich die
folgenden Eingaben erforderlich:
. Höhe des zu versteuernden Einkommens (zvE),
. persönliche Verhältnisse: »verheiratet/verpartnert« oder »allein-

stehend« (wegen der Anwendung des Splitting- oder Grundtarifs)
und

. das Berechnungsjahr.

Als Ergebnis werden die genaue tarifliche ESt sowie die Höhe des
darauf entfallenden Solidaritätszuschlags angezeigt.

In der Onlineversion der Anleitung steht unter »Arbeitshilfen/
Berechnungen« ein Einkommensteuerrechner zur Verfügung, mit
dem für den jeweiligen VZ die ESt sowie die sog. Annexsteuern
(Solidaritätszuschlag, KiSt) ebenfalls euro- bzw. centgenau ermittelt
werden können.

1.5.8 Maßgebender Güterstand
19Die in Zeile 19 vorgesehene Angabe (drittes Ankreuzfeld), ob Ehe-

gatten/Lebenspartner den Güterstand der Gütergemeinschaft ver-
einbart haben, ist insbesondere für die Beurteilung von Bedeutung,
wem innerhalb der Gütergemeinschaft bestimmte Einkünfte zuzu-
rechnen sind. Diese Entscheidung hat nicht nur bei der wahlweisen
Einzelveranlagung, sondern auch bei der Zusammenveranlagung
Bedeutung (z.B. für die Berechnung des Altersentlastungsbetrags
durch das Finanzamt, vgl. Tz 1.6). Auch bei der steuerlichen Beur-
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teilung von Vergütungen an Ehegatten/Lebenspartner kann der
bestehende Güterstand bedeutsam sein.

Beim gesetzlichen Güterstand, der Zugewinngemeinschaft,
bezieht jeder Ehegatte/Lebenspartner wie bei der Gütertrennung
die Früchte aus der Nutzung seines Vermögens selbst. Bezüglich
der Gütergemeinschaft hat der BFH im Gutachten vom 18.2.1959
(BStBl III S. 263) und in anschließenden Urteilen entschieden, dass
die steuerlichen Auswirkungen der Gütergemeinschaft bei den
einzelnen Einkunftsarten unterschiedlich sind. Bei den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, Vermietung und Verpachtung
und Kapitalvermögen sind in der Regel die Einkünfte auf beide
Ehegatten/Lebenspartner zur Hälfte aufzuteilen. Dies gilt auch bei
wiederkehrenden Bezügen (z.B. Leibrenten), wenn das Bezugs-
recht durch gemeinsame Aufwendungen der Ehegatten/Lebens-
partner erworben wurde. Bei freien Berufen wirkt sich die Güter-
gemeinschaft in der Regel nicht aus, weil Gesellschaftsverträge
zwischen freiberuflich Tätigen und Berufsfremden nicht üblich
sind. Wenn jedoch beide Ehegatten/Lebenspartner den gleichen
freien Beruf ausüben oder wenn der eine Ehegatte/Lebenspartner
dem anderen freiberuflich tätigen Ehegatten/Lebenspartner er-
hebliches Kapital zur Verfügung gestellt hat, so führt in diesen
Fällen die Gütergemeinschaft zu einer nach den Verhältnissen des
Einzelfalles angemessenen Aufteilung der Einkünfte. Bei Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit hat die Gütergemeinschaft keine
Auswirkung.

Gehört bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb der Betrieb zum
Gesamtgut, so ist regelmäßig ein Gesellschaftsverhältnis zwischen
den Ehegatten/Lebenspartnern anzunehmen mit der Folge, dass
jedem Ehegatten/Lebenspartner bereits wegen der Beteiligung am
Betriebsvermögen ein entsprechender Anteil am Gewinn zusteht
(BFH-Urteile vom 16.2.1995, BStBl II S. 592 und vom 18.8.2005,
BStBl II 2006 S. 165). Wenn beide Ehegatten/Lebenspartner im
Gewerbebetrieb mitarbeiten – besonders häufig ist das der Fall bei
Handwerkern und Einzelhandelsbetrieben –, so ist der Gewinn in
der Regel zur Hälfte auf beide Ehegatten/Lebenspartner aufzutei-
len. In Fällen dieser Art spricht eine allgemeine Vermutung für die
Mitarbeit beider Ehegatten/Lebenspartner im Betrieb. Wenn dage-
gen offenbar nur ein Ehegatte/Lebenspartner Arbeitsleistungen
erbringt, so ist das bei der Gewinnverteilung zu berücksichtigen.
Gewinnanteile aus einer Personengesellschaft, an der nur einer der
in allgemeiner Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten/Lebens-
partner beteiligt ist, sind dem an der Personengesellschaft betei-
ligten Ehegatten/Lebenspartner allein zuzurechnen, sofern es sich
hierbei um Einkünfte aus dem Sondergut handelt (BFH-Urteil vom
7.3.1961, BStBl III S. 253). Dies wird damit begründet, dass ein
Anteil an einer Personengesellschaft grds. nach § 719 Abs. 1 BGB
nicht durch Rechtsgeschäft übertragen werden kann und unter
dieser Voraussetzung zum Sondergut gehört (§ 1417 Abs. 2 BGB).
Auch ein Anteil an einer Personengesellschaft kann jedoch durch
Rechtsgeschäft übertragen werden, wenn die Übertragung im Ge-
sellschaftsvertrag zugelassen ist oder die anderen Gesellschafter
der Übertragung zustimmen (siehe Palandt, Bürgerliches Gesetz-
buch, § 719 Anm. 6a). In diesem Fall fällt auch der Anteil eines
Ehegatten/Lebenspartners an einer Personengesellschaft in das
Gesamtgut mit der Folge, dass beide Ehegatten/Lebenspartner als
Mitunternehmer zu behandeln sind (BFH-Urteil vom 1.10.1992,
BStBl 1993 II S. 574).

In den Fällen, in denen ein Gewerbebetrieb zum Gesamtgut
der in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten/Lebenspartner ge-
hört, wird wegen der anzunehmenden Mitunternehmerschaft ein
an den mitarbeitenden Ehegatten/Lebenspartner gezahlter Ar-
beitslohn grds. als Gewinnanteil behandelt; wegen Ausnahmen
siehe BFH-Urteile vom 7.10.1976, BStBl 1977 II S. 201 und vom
22.6.1977, BStBl II S. 836. Ein Arbeitsverhältnis zwischen Ehegat-
ten/Lebenspartnern wird wegen der Annahme einer Mitunterneh-
merschaft regelmäßig auch nicht in einem zum Gesamtgut gehö-
renden land- und forstwirtschaftlichen Betrieb anerkannt. Im
Rahmen einer freiberuflichen Praxis wird ein ernstlich verein-
barter und tatsächlich durchgeführter Arbeitsvertrag zwischen

Ehegatten/Lebenspartnern anerkannt, wenn es sich bei der Mit-
arbeit des einen Ehegatten/Lebenspartners um eine untergeord-
nete Tätigkeit handelt.

1.6 Altersentlastungsbetrag

Ein Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) wird Steuerpflichtigen
gewährt, die vor Beginn des Jahres 2023 das 64. Lebensjahr
vollendet haben, wenn sie nicht nur Pensionen oder private Leib-
renten beziehen. Der Altersentlastungsbetrag errechnet sich mit
einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz des Arbeitslohns (ohne
Versorgungsbezüge) und der positiven Summe der übrigen Ein-
künfte (ohne Leibrenten); er ist zudem auf einen Höchstbetrag
begrenzt. Der Altersentlastungsbetrag wird vor der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte von der Summe der Einkünfte abge-
zogen.

BEISPIEL:
Der Steuerpflichtige hat im VZ 2022 das 64. Lebensjahr vollendet.
Im VZ 2023 hat er folgende Einkünfte erzielt:

Arbeitslohn 14 000 e

darin enthaltene Versorgungsbezüge 6 000 e

Einkünfte aus selbständiger Arbeit 500 e

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ./. 1 500 e

Der Altersentlastungsbetrag beträgt 13,6 % des Arbeitslohns
ohne Versorgungsbezüge (14 000 e ./. 6 000 e = 8 000 e), das
sind 1 088 e, höchstens jedoch 646 e (siehe nachstehende Tabel-
le). Die Einkünfte aus selbständiger Arbeit und aus Vermietung
und Verpachtung werden für die Berechnung des Altersentlas-
tungsbetrags nicht berücksichtigt, weil ihre Summe negativ ist
(./. 1 500 e + 500 e = ./. 1 000 e). Von der Summe der Einkünfte
wird hiernach ein Altersentlastungsbetrag in Höhe von 646 e abge-
zogen.

Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unterliegen, sind in die
Berechnung des Altersentlastungsbetrags nicht einzubeziehen (vgl.
R 24a Abs. 1 Satz 2 EStR; FG München vom 6.6.2014, 8 K 2051/12,
EFG 2014 S. 2118 – rkr.). Das Gleiche gilt für bestimmte Leistungen
aus Altersvorsorgeverträgen und aus der betrieblichen Altersversor-
gung i.S. des § 22 Nr. 5 Satz 1 und 2 Buchst. a EStG (§ 24a Satz 2
Nr. 4 und 5 EStG).

Nach Ansicht des FG Köln kann der Altersentlastungsbetrag
auch im Rahmen der Verlustfeststellung zu berücksichtigen sein,
selbst wenn sich hierdurch ein nicht ausgeglichener Verlust weiter
erhöht (Urteil vom 12.12.2018, 10 K 1730/17, EFG 2019 S. 533). Der
BFH hat dieses Urteil jedoch aus formellen Gründen aufgehoben
und die Klage als unzulässig abgewiesen (BFH-Urteil vom
30.6.2020, BStBl 2021 II S. 859). Die Klage hätte sich nicht gegen
den Einkommensteuerbescheid, in dem der Altersentlastungs-
betrag in zutreffender Höhe berücksichtigt wurde, sondern gegen
den Verlustfeststellungsbescheid richten müssen. Die Frage, ob der
Altersentlastungsbetrag im Rahmen der gesonderten Feststellung
des verbleibenden Verlustvortrags erhöhend zu berücksichtigen
ist, ist Gegenstand eines neuen Revisionsverfahrens (Az. beim
BFH: IX R 7/22; Vorinstanz: FG Thüringen vom 26.4.2022, 4 K
510/20, EFG 2023 S. 395). Vor dem FG richtete sich die Klage (nun
formell korrekt) gegen den Verlustfeststellungsbescheid. Die Ent-
scheidung des BFH in der vorliegenden Rechtsfrage bleibt somit
abzuwarten.

Sowohl der Prozentsatz der Einkünfte als auch der Höchstbetrag
für den Altersentlastungsbetrag werden bis zum Jahr 2040 jahr-
gangsweise verringert. Für jeden Geburtsjahrgang bleiben die Werte
aber zeitlebens festgeschrieben. Die bis einschließlich VZ 2023
maßgebenden Werte für den Altersentlastungsbetrag können der
nachstehenden Tabelle entnommen werden:
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geboren Prozentsatz der
Einkünfte

Höchstbetrag

vor dem 2.1.1941 40,0 % 1 900 e

nach dem 1.1.1941
und vor dem 2.1.1942

38,4 % 1 824 e

nach dem 1.1.1942
und vor dem 2.1.1943

36,8 % 1 748 e

nach dem 1.1.1943
und vor dem 2.1.1944

35,2 % 1 672 e

nach dem 1.1.1944
und vor dem 2.1.1945

33,6 % 1 596 e

nach dem 1.1.1945
und vor dem 2.1.1946

32,0 % 1 520 e

nach dem 1.1.1946
und vor dem 2.1.1947

30,4 % 1 444 e

nach dem 1.1.1947
und vor dem 2.1.1948

28,8 % 1 368 e

nach dem 1.1.1948
und vor dem 2.1.1949

27,2 % 1 292 e

nach dem 1.1.1949
und vor dem 2.1.1950

25,6 % 1 216 e

nach dem 1.1.1950
und vor dem 2.1.1951

24,0 % 1 140 e

nach dem 1.1.1951
und vor dem 2.1.1952

22,4 % 1 064 e

nach dem 1.1.1952
und vor dem 2.1.1953

20,8 % 988 e

nach dem 1.1.1953
und vor dem 2.1.1954

19,2 % 912 e

nach dem 1.1.1954
und vor dem 2.1.1955

17,6 % 836 e

nach dem 1.1.1955
und vor dem 2.1.1956

16,0 % 760 e

nach dem 1.1.1956
und vor dem 2.1.1957

15,2 % 722 e

nach dem 1.1.1957
und vor dem 2.1.1958

14,4 % 684 e

nach dem 1.1.1958
und vor dem 2.1.1959

13,6 % 646 e

Rechtsänderungen geplant:
Ab dem Jahr 2023 sollen der Prozentsatz und der Höchstbe-
trag für den Altersentlastungsbetrag für jeden neuen Jahrgang
langsamer als bisher sinken. Nach dem Entwurf eines Wachs-
tumschancengesetzes ist für Steuerpflichtige, die vor Beginn
des Jahres 2023 das 64. Lebensjahr vollendet haben, eine Ver-
ringerung des Prozentsatzes der Einkünfte auf nur 14,0 %
(anstatt 13,6 %) und des Höchstbetrags für den Altersentlas-
tungsbetrag auf nur 665 e (anstatt 646 e) vorgesehen.

Hierdurchverlängert sich der Berücksichtigungszeitraum bis
zum Jahr 2057.
Das Gesetzgebungsverfahren zu diesem Gesetz bleibt abzuwarten.

Bei der Zusammenveranlagung ist der Altersentlastungsbetrag für
jeden der Ehegatten/Lebenspartner, der die Altersvoraussetzung
erfüllt, nach seinen Einkünften gesondert zu ermitteln. Die Ein-
künfte der Ehegatten/Lebenspartner werden also nicht zusammen-
gerechnet. Für die Ermittlung des Altersentlastungsbetrags ist es
daher erforderlich, in den Erklärungsvordrucken durch Eintragung
in die vorgesehenen Spalten genau anzugeben, wer von den Ehegat-
ten/Lebenspartnern welche Einkünfte erzielt hat.

Die Höhe des vom Finanzamt bei der Veranlagung zu ermitteln-
den Altersentlastungsbetrags kann durch Eintragung der maßgeben-
den Beträge in das folgende Schema leicht überprüft werden:

Altersentlastungsbetrag 2023

* nur ausfüllen, wenn die betref-
fende Person das 64. Lebensjahr
vollendet hat und eigene Einkünfte
bezieht

Steuerpfl./
Ehemann/
Lebenspart-
ner(in) A*

e

Ehefrau/
Lebenspart-
ner(in) B*

e

Bruttoarbeitslohn ohne Versor-
gungsbezüge ...............................
Positive Summe der übrigen Ein-
künfte ohne Leibrenten (kein Ein-
trag, wenn Summe negativ) ..........

+ +

Bemessungsgrundlage insgesamt

davon %, höchstens je ............. e

(siehe o. a. Tabelle)......................

1.7 Bankverbindung

30–33Der Zahlungsverkehr mit dem Finanzamt wird unbar abgewickelt.
Daher ist in den Zeilen 30 bis 33 stets die Bankverbindung anzuge-
ben. Diese wird nur für aktuelle und künftige Einkommensteuerer-
stattungen verwendet. Ändert sich die Bankverbindung vor der
Überweisung eines etwaigen Erstattungsbetrags, sollte dies dem
Finanzamt umgehend schriftlich mitgeteilt werden. Für Zahlungen
besteht die Möglichkeit, ein gesondertes SEPA-Lastschriftmandat zu
erteilen; dieses bleibt solange bestehen, bis es widerrufen wird.

Bei Überweisungen innerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraums kommt ausschließlich das sog. SEPA-Verfahren
(SEPA = Single Euro Payments Area) zur Anwendung. Zum ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum gehören alle Staaten der EU,
des EWR (Island, Norwegen und Liechtenstein) sowie Vereinigtes
Königreich, Gibraltar, Monaco, San Marino, Saint Barthelemy, Saint
Pierre, Miquelon, Mayotte, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Schweiz,
Andorra und Vatikanstadt. Im Zuge der Umstellung der nationalen
Zahlungsverfahren auf das SEPA-Verfahren wurden die Angaben
zur Kontonummer und zur Bankleitzahl durch die IBAN (Interna-
tional Bank Account Number) ersetzt.

Bei Bankverbindungen innerhalb des Euro-Zahlungsverkehrs-
raums ist es ausreichend, in Zeile 30 die IBAN des inländischen
Geldinstituts (beginnend mit dem bereits vorgedruckten »DE«) oder
in Zeile 31 die IBAN des ausländischen Geldinstituts anzugeben.
Die IBAN ist z.B. auf dem Kontoauszug des kontoführenden Geld-
instituts oder auf der Rückseite der Bankkarte ausgewiesen und
können von dort übertragen werden. Für Steuererstattungen im
SEPA-Zahlungsverkehr in Länder außerhalb des EU-/EWR-Raumes
ist – neben der IBAN in Zeile 31 – in Zeile 32 zusätzlich noch der BIC
(Business Identifier Code – Bankkennzeichnung) des ausländischen
Geldinstituts einzutragen. Bei anderen Bankverbindungen außer-
halb des Euro-Zahlungsverkehrsraums sind die erforderlichen An-
gaben zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs dem Finanzamt ge-
sondert mitzuteilen.
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In Zeile 33 ist anzukreuzen, wer Kontoinhaber/-in ist (»stpfl.
Person/Ehemann/Person A« laut den Zeilen 9 und 10 oder »Ehe-
frau/Person B« laut den Zeilen 21 und 22); bei Gemeinschaftskonten
von Ehegatten/Lebenspartnern sind beide Felder anzukreuzen.

Wenn die Erstattung des Finanzamts nicht auf das Konto des
Steuerpflichtigen, sondern an einen Abtretungsempfänger erfolgen
soll, ist mit der Steuererklärung der »amtliche Abtretungsvordruck«
einzureichen. Dieser Vordruck kann im Internet unter www.formula-
re-bfinv.de (Rubrik: Bürger/Sicherungsübereignung) abgerufen wer-
den; er ist ggf. auch beim Finanzamt erhältlich. Bei der förmlichen
Abtretung ist zu beachten, dass der geschäftsmäßige Erwerb und die
geschäftsmäßige Einziehung von Erstattungs- und Vergütungs-
ansprüchen nur bei Sicherungsabtretungen und nur Bankunterneh-
men gestattet sind (BFH-Urteil vom 23.10.1985, BStBl 1986 II S. 124).

Eine Auszahlung von Erstattungs- oder Vergütungsansprüchen
ist auch ohne formelle Abtretung möglich, wenn der Erstattungs-
empfänger eine sog. Zahlungsanweisung erteilt. Durch die Zah-
lungsanweisung wird der Anweisungsempfänger (Dritter) ermäch-
tigt, die Leistung beim Angewiesenen (Finanzamt) im eigenen Na-
men zu erheben, und das Finanzamt wird ermächtigt, an den Emp-
fänger für Rechnung des Anweisenden (Steuerpflichtiger) zu leis-
ten. Es ist allerdings in das Ermessen des Finanzamts gestellt, ob es
die Zahlungsanweisung annehmen will oder nicht. Anders als bei
der Abtretung sind für die Zahlungsanweisung keine besonderen
Formvorschriften zu beachten; insbesondere braucht keine Abtre-
tungsanzeige eingereicht zu werden. Es genügt, wenn der Steuer-
pflichtige schriftlich erklärt, dass der Erstattungsbetrag an den An-
weisungsempfänger ausgezahlt werden soll; die Anweisung kann
auch in der Steuererklärung (Zeilen 30 bis 33 des Hauptvordrucks
ESt 1 A) vorgenommen werden.

1.8 Empfangsvollmacht für den Steuerbescheid

Die Möglichkeit der Angabe einer Einmalzustellvollmacht an eine
andere Person ist ab dem VZ 2023 im Hauptvordruck ESt 1 A
entfallen. Soll der Steuerbescheid einer anderen Person zugesandt
werden, kann hierzu eine Empfangsvollmacht über die Voll-
machtsdatenbank (§ 80a AO) erteilt werden. Die Verwaltung der
Vollmachten in dieser Datenbank ist sowohl über www.elster.de als
auch über die Programme kommerzieller Softwareanbieter möglich.

Sofern noch Bedarf für eine gesonderte Empfangsvollmacht in
Papierform besteht, ist eine entsprechende formlose Anlage mit der
Überschrift »Ergänzende Angaben zur Steuererklärung« zusammen
mit der Steuererklärung einzureichen. In Zeile 37 ist zudem in dem
dafür vorgesehenen Eintragungsfeld zur Kennzahl 175 eine »1« (=
Ja) einzutragen, damit die Steuererklärung von der vollmaschinel-
len Bearbeitung ausgeschlossen wird.

1.9 Antrag auf Festsetzung der
Arbeitnehmer-Sparzulage

34 Für zulagebegünstigte vermögenswirksame Leistungen setzt das
Finanzamt nach Ablauf des Kj. auf Antrag eine Arbeitnehmer-Spar-
zulage fest. Vermögenswirksame Leistungen sind Geldleistungen,
die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer entweder zusätzlich zum
Arbeitslohn oder von Teilen des üblichen Arbeitslohns anlegt. An-
leger vermögenswirksamer Leistungen können je nach Anlagepro-
dukt ein Kreditinstitut, ein (Fremd-)Unternehmen oder der Arbeit-
geber selbst sein. Es sind die Vorschriften des 5. VermBG zu beach-
ten. Zur vierjährigen Antragsfrist vgl. Vorbemerkungen Tz 5 a.E.

Der Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage kann in
Zeile 34 durch Eintragung einer »1« in den dafür vorgesehenen
Eintragungsfeldern für die/den »stpfl. Person/Ehemann/Person A«
und die »Ehefrau/Person B« gestellt werden. Die Antragstellung gilt
für alle vom Anbieter und/oder Arbeitgeber übermittelten elektro-
nischen Vermögensbildungsbescheinigungen. Die für die Festset-

zung der Arbeitnehmer-Sparzulage erforderlichen Daten hat der An-
bieter/Arbeitgeber nach Maßgabe des § 93c Abs. 1 AO bis spätestens
Ende Februar des nachfolgenden Kj. an die Finanzverwaltung zu
übermitteln. Bei Neuverträgen (Vertragsabschluss ab dem 25.5.2018)
erfolgt die Datenübermittlung nur, wenn der Arbeitnehmer gegen-
über dem Anbieter/Arbeitgeber als mitteilungspflichtige Stelle in die
Datenübermittlung eingewilligt hat (§ 15 Abs. 1 Satz 1 5. VermBG).

Werden die erforderlichen Daten trotz der vorliegenden Einwil-
ligung des Arbeitnehmers nicht mittels elektronischer Vermögens-
bildungsbescheinigung übermittelt, kann der Arbeitnehmer den
Nachweis der vermögenswirksam angelegten Leistungen in anderer
Weise erbringen (Abschnitt 15 Abs. 3b des BMF-Schreibens vom
29.11.2017, BStBl I S. 1626). Dies ist z.B. der Fall, wenn die elektro-
nische Datenübermittlung aus technischen Gründen ausgeblieben
ist. Aus dem Nachweis müssen alle Daten hervorgehen, die Inhalt
des amtlich vorgeschriebenen Datensatzes sind. Außerdem muss
aus dem Nachweis hervorgehen, dass der Arbeitnehmer in die
Datenübermittlung eingewilligt und dem zur Datenübermittlung
Verpflichteten seine Identifikationsnummer mitgeteilt hat. Erfolgt
trotz einer grds. Einwilligung keine Datenübermittlung, weil der
Arbeitnehmer seine Identifikationsnummer nicht mitgeteilt hat, ist
ein Nachweis der vermögenswirksam angelegten Leistungen in
anderer Weise nicht möglich.

Die Arbeitnehmer-Sparzulage für die Anlage vermögenswirk-
samer Leistungen in Vermögensbeteiligungen (z.B. Aktien, Mitarbei-
terbeteiligungen, VL-Investmentsparplan) beträgt 20 %, soweit die
angelegten Beträge 400 e im Kj. nicht übersteigen (also höchstens
20 % von 400 e = 80 e). Für Bausparverträge und Aufwendungen
des Arbeitnehmers zum Wohnungsbau beträgt der Sparzulagensatz
9 % der vermögenswirksam angelegten Leistungen, höchstens aber
9 % von 470 e (= 42,30 e) im Kj. Beide Förderungen können neben-
einander in Anspruch genommen werden, sodass vermögenswirk-
same Leistungen bis zu 870 e jährlich mit einer Arbeitnehmer-Spar-
zulage von insgesamt rund 122 e begünstigt sind.

Ein Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage besteht regelmäßig
nur, wenn das zu versteuernde Einkommen 17 900 e, bei zusam-
menveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern 35 800 e nicht über-
steigt. Für Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeit-
gebers und Vermögensbeteiligungen an anderen Unternehmen gilt
für den Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage ein zu versteuern-
des Einkommen von 20 000 e, bei zusammen veranlagten Ehegat-
ten/Lebenspartnern von 40 000 e, das nicht überschritten sein darf
(§ 13 Abs. 1 5. VermBG).

Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird in der Regel erst nach Ablauf
der für die Anlageform vorgeschriebenen Sperrfrist ausgezahlt.
Wurde ein Vertrag über die Anlage vermögenswirksamer Leistun-
gen vor Ablauf der Sperrfrist unschädlich aufgelöst (z.B. bei längerer
Arbeitslosigkeit), wird die Arbeitnehmer-Sparzulage vorzeitig aus-
gezahlt. Entsprechendes gilt, wenn ein Bausparvertrag zugeteilt
wird. Bei einer Anlage zum Wohnungsbau (z.B. Grundstücksent-
schuldung) wird die Arbeitnehmer-Sparzulage jährlich ausgezahlt.

1.10 Einkommensersatzleistungen

1.10.1 Angaben im Hauptvordruck ESt 1 A
35–36

eDaten:
Inländische Einkommensersatzleistungen (vgl. Tz 1.10.3), die
von den auszahlenden Stellen elektronisch an die Finanzverwal-
tung übermittelt werden (vgl. Tz 1.10.2), brauchen in Zeile 35
nicht eingetragen zu werden. Die eDaten werden automatisch in
die Einkommensteuerveranlagung übernommen. Eintragungen in
Zeile 35 sind nur dann erforderlich, wenn Einkommensersatzleis-
tungen abweichend von den übermittelten eDaten zu berücksich-
tigen sind (z.B. weil die elektronische Datenübermittlung aus
technischen Gründen unterblieben ist oder die auszahlende Stelle
die Leistungen einem unzutreffenden VZ zugeordnet hat).
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Vergleichbare Einkommensersatzleistungen i.S. der Zeile 35 aus
einem EU-/EWR-Staat oder der Schweiz, die von ausländischen
Leistungsträgern nicht elektronisch übermittelt werden, sind in
Zeile 36 personell zu erklären; insoweit liegen der Finanzverwal-
tung keine eDaten vor.

Lohnersatzleistungen, die der Arbeitgeber gezahlt und unter
Nr. 15 der Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt hat (z.B. Kurzarbei-
tergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Aufstockungsbeträge nach
dem Altersteilzeitgesetz, Verdienstausfallentschädigungen nach dem
IfSG), sind nicht in den Zeilen 35 und 36 anzugeben; diese werden aus
der Lohnsteuerbescheinigung automatisch in die Kennzahlen der
Zeile 23 der Anlage N übernommen (vgl. Tz 11.8.1).

ELSTER:
Die automatische eDaten-Übernahme gilt nicht für die elektroni-
sche Steuererklärung; insoweit wird die »Vorausgefüllte Steu-
ererklärung« in den künftigen Jahren technisch weiterentwickelt
(vgl. Vorbemerkungen Tz 12.7). Steuerpflichtige, die den Be-
scheinigungsabruf in »Mein ELSTER« oder über eine kommer-
zielle Steuererklärungssoftware nutzen, können die Daten zu
Einkommensersatzleistungen allerdings mit wenigen Maus-
klicks in ihrer elektronische Steuererklärung übernehmen und
ersparen sich so den Eingabeaufwand. Ansonsten sind die Daten
zu Einkommensersatzleistungen vorerst weiter aus den vorlie-
genden Leistungsmitteilungen der auszahlenden Stellen in die
Zeile 35 zu übertragen. Zusätzliche Eintragungszeilen können
bei Bedarf per Mausklick der elektronischen Steuererklärung
hinzugefügt werden.

1.10.2 Elektronische Übermittlung
Die Einkommensersatzleistungen auszahlenden Stellen (z.B. die
Bundesagentur für Arbeit, Krankenkassen, Elterngeldstellen) sind
verpflichtet, die im Kj. gewährten Leistungen sowie die Dauer des
Leistungszeitraums für jeden Empfänger bis Ende Februar des Fol-
gejahres elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln
(§ 32b Abs. 3 EStG i. V. mit § 93c AO). Die Empfänger der Leistun-
gen erhalten im Regelfall – ohne besondere Aufforderung – einen
Leistungsnachweis über die an die Finanzverwaltung gemeldeten
Daten. In diesem Nachweis sind alle dem Progressionsvorbehalt
unterliegenden Leistungen enthalten. Entsprechendes gilt, wenn
die auszahlende Stelle die Leistungsbeträge nicht elektronisch über-
mitteln konnte (z.B. aus technischen Gründen oder bei ausländi-
schen Leistungsträgern) und deshalb über die gezahlten Einkom-
mensersatzleistungen eine Bescheinigung auf Papier erteilt hat. Zu
den Angaben in der Steuererklärung vgl. Tz 1.10.1.

1.10.3 Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt
unterliegen

Lohn- und Einkommensersatzleistungen sind zwar steuerfrei, sie
beeinflussen aber über die Anwendung eines besonderen Steu-
ersatzes die Höhe der festzusetzenden ESt (sog. Progressionsvor-
behalt). Dabei wird das zu versteuernde Einkommen um die Summe
der Leistungen i.S. des § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG vermehrt oder bei
negativen Beträgen vermindert (§ 32b Abs. 2 EStG). Der sich danach
ergebende besondere Steuersatz ist auf das nach § 32a Abs. 1 EStG
ermittelte zu versteuernde Einkommen anzuwenden.

BERECHNUNGSBEISPIELE:

Die Eheleute A und B haben im VZ 2023 ein zu versteuerndes
Einkommen von 40 000 e (Zusammenveranlagung). A hat im Kj.
2023
a) Arbeitslosengeld in Höhe von 10 000 e erhalten;
b) Arbeitslosengeld in Höhe von 3 000 e zurückgezahlt.
Das erhaltene bzw. zurückgezahlte Arbeitslosengeld ist im Rah-
men des Progressionsvorbehalts zu berücksichtigen. Die ESt ist
unter Anwendung des besonderen Steuersatzes wie folgt zu
berechnen:

Fall a) b)
zu versteuerndes Einkommen 40 000 e 40 000 e

Arbeitslosengeld + 10 000 e

zurückgezahltes Arbeits-
losengeld ./. 3 000 e

für die Berechnung des
besonderen Steuersatzes
maßgebendes Einkommen 50 000 e 37 000 e

ESt nach Splittingtarif 6 560 e 3 156 e

besonderer (durchschnitt-
licher) Steuersatz 13,12 % 8,53 %

Die Anwendung des besonde-
ren Steuersatzes auf das zu
versteuernde Einkommen
von 40 000 e ergibt als fest-
zusetzende ESt 5 248 e 3 412 e

Zum Vergleich: Ohne Anwen-
dung des Progressionsvor-
behalts hätte sich aus dem zu
versteuernden Einkommen
von 40 000 e eine ESt ergeben
von 3 912 e 3 912 e

Mehr-/Minderbetrag
aufgrund des erhaltenen/
zurückgezahlten Arbeits-
losengeldes + 1 336 e ./. 500 e

In den Progressionsvorbehalt sind die Lohn- und Einkommens-
ersatzleistungen mit den Beträgen einzubeziehen, die nach den
einschlägigen Leistungsgesetzen festgestellt werden. Kürzungen
dieser Leistungsbeträge, die sich im Falle der Abtretung oder durch
den Abzug von Versichertenanteilen an den Sozialversicherungs-
beiträgen ergeben, bleiben unberücksichtigt (vgl. R 32b. Abs. 2
EStR).

Die dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkommens-
ersatzleistungen sind in § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG abschließend auf-
gezählt. Andere dort nicht aufgeführte Leistungen (z.B. Streikunter-
stützungen oder Krankengelder aus einer privaten Krankenversiche-
rung) werden nicht von dieser Vorschrift erfasst. Dem Progressions-
vorbehalt unterliegen hiernach nur die folgenden Einkommens-
ersatzleistungen:
. Arbeitslosengeld (ohne sog. Arbeitslosengeld II), Teilarbeits-

losengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Übergangsgeld;
. Insolvenzgeld (einschließlich vorfinanziertes oder verpfändetes

Insolvenzgeld);
. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangs-

geld oder vergleichbare Einkommensersatzleistungen nach den
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften;

. Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Sonder-
unterstützung nach dem Mutterschutzgesetz sowie der Zu-
schuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder nach
einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während einer
Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften;

. Arbeitslosenbeihilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz;

. Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem Bun-
desversorgungsgesetz;

. Verdienstausfallentschädigungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz;

. Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 des Infektions-
schutzgesetzes, die aufgrund behördlich angeordneter Quar-
antänemaßnahmen an Selbständige und Arbeitnehmer gezahlt
werden;

. aus dem Europäischen Sozialfonds finanziertes Unterhaltsgeld
sowie Leistungen nach § 10 SGB III, die dem Lebensunterhalt
dienen;

. Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz;
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. Anpassungsgeld nach dem Kohleausstiegsgesetz vom 8.8.2020
(BGBl I S. 1818) für Arbeitnehmer der Braunkohlekraftwerke
und -tagebaue sowie Steinkohlekraftwerke, die aus Anlass einer
Stilllegungsmaßnahme ihren Arbeitsplatz verloren haben;

. vergleichbare Einkommensersatzleistungen aus einem EU-/
EWR-Staat oder der Schweiz.

1.10.4 Besonderheiten
Zu den dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkommens-
ersatzleistungen gehört auch das Krankengeld, das Gewerbetrei-
bende, Freiberufler oder Land- und Forstwirte aus der gesetzlichen
Krankenversicherung beziehen (BFH-Urteil vom 26.11.2008,
BStBl 2009 II S. 376). Es kommt dabei nicht darauf an, ob der
Bezieher des Krankengeldes pflichtversichertes oder freiwilliges
Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse ist. Krankengeldzahlungen
an nicht krankenversicherungspflichtige Personen, die in einer pri-
vaten Krankenkasse versichert sind, sind dagegen nicht zu erfassen.
Die Leistungen der privaten Krankenkasse werden nicht nach dem
SGB V gezahlt und unterliegen daher nicht dem Progressionsvor-
behalt. Die unterschiedliche Behandlung von Krankengeld aus der
gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung ist auch nach
Einführung des sog. Basistarifs in der privaten Krankenversicherung
nicht zu beanstanden (BFH-Urteil vom 13.11.2014, III R 36/13,
BFH/NV 2015 S. 562).

Das nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gezahlte
Elterngeld unterliegt auch mit dem sog. Mindest-/Sockelbetrag von
300 e dem Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 Buchst. j
EStG (Urteil des FG Nürnberg vom 19.2.2009, EFG 2009 S. 846;
bestätigt durch BFH-Beschluss vom 21.9.2009, VI B 31/09, BFH/NV
2009 S. 1897). Die gegen den v. g. BFH-Beschluss eingelegte Ver-
fassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen
(Beschluss des BVerfG vom 20.10.2010, 2 BvR 2604/09).

Einem Arbeitnehmer ist auch das Insolvenzgeld zuzurechnen,
das an Dritte im Wege der Abtretung (Vorfinanzierung) oder Ver-
pfändung ausgezahlt wurde (§ 32b Abs. 3 Satz 3 EStG). Das vor-
finanzierte Insolvenzgeld fließt dem Arbeitnehmer dabei bereits mit
der Auszahlung durch das Kreditinstitut zu und nicht erst mit der
Bewilligung durch die Bundesagentur für Arbeit (BFH-Urteil vom
1.3.2012, BStBl II S. 596).

Bezieht ein Steuerpflichtiger Lohn- und Einkommensersatzleis-
tungen aus den EU-/EWR-Staaten und der Schweiz, so werden
diese ebenfalls steuerfrei gestellt und in den Progressionsvorbehalt
einbezogen, soweit sie mit den in § 3 Nr. 1 bis 2 Buchst. d EStG
aufgezählten inländischen Leistungen vergleichbar sind (§ 3 Nr. 2
Buchst. e, § 32b Abs. 1 Nr. 1 Buchst. k EStG). Die Vergleichbarkeit
muss im Einzelfall aber genau geprüft werden. So unterliegt z.B.
Geburtengeld einer schweizerischen Krankenversicherung nicht
dem Progressionsvorbehalt, weil es nicht mit Mutterschaftsgeld
i.S. von § 32b Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b oder c EStG vergleichbar ist
(BFH-Urteil vom 29.4.2009, X R 31/08, BFH/NV 2009 S. 1625). Die
von einem Arbeitgeber in der Schweiz an einen im Inland ansässigen
Grenzgänger gezahlten steuerfreien Krankentaggelder einer
schweizerischen Kollektiv-Krankentaggeldversicherung sind eben-
falls nicht mit Leistungen inländischer öffentlicher Kassen vergleich-
bar, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen (FG Baden-Würt-
temberg vom 8.5.2019, 14 K 2647/18, EFG 2019 S. 1903 – rkr.). Bei
Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz in den Niederlanden haben
und nach § 1 Abs. 3 EStG auf Antrag als »unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig« behandelt werden können, sind die aus den Nieder-
landen stammenden steuerfreien Krankengeldzahlungen im Rah-
men des Progressionsvorbehalts zu berücksichtigen (BFH-Urteil
vom 1.6.2022, BStBl 2023 II S. 230).

Zu Besonderheiten, die sich bei der Rückzahlung von Einkom-
mensersatzleistungen ergeben, die sich ggf. als »negativer Progres-
sionsvorbehalt« auswirkt, vgl. R 32b Abs. 3 EStR. Bei einem rück-
wirkenden Wegfall von dem Progressionsvorbehalt unterliegenden
steuerfreien Sozialleistungen (z.B. Krankengeld oder Arbeitslosen-
geld) wegen einer nachträglichen Zubilligung einer Rente, ist R 32b
Abs. 4 EStR zu beachten. Soweit die nachträgliche Feststellung des
Rentenanspruchs auf VZ zurückwirkt, für die Steuerbescheide be-

reits ergangen sind, sind diese Steuerbescheide nach § 175 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern.

1.10.5 Aufwendungen
Sind im Zusammenhang mit den steuerfreien Einkommensersatz-
leistungen Aufwendungen entstanden, die im Falle stpfl. Einnah-
men als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig wä-
ren, sollten diese Aufwendungen in einer gesonderten Aufstellung
geltend gemacht und erläutert werden, damit sie vom Finanzamt bei
der Ermittlung des dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Be-
trags ggf. berücksichtigt werden können. In diesem Fall empfiehlt es
sich, in Zeile 37 in dem dafür vorgesehenen Eintragungsfeld zur
Kennzahl 175 eine »1« (= Ja) einzutragen, damit die Steuererklä-
rung von der vollmaschinellen Bearbeitung ausgeschlossen wird
(vgl. Tz 1.11).

Der bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit nicht ausgeschöpfte Arbeitnehmer-Pauschbetrag ist auch
von den Lohn- und Einkommensersatzleistungen abzuziehen (vgl.
R 32b. Abs. 2 Satz 3 EStR). Dies gilt jedoch nicht, wenn bei den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bereits Werbungskosten
zu berücksichtigen sind, die den Arbeitnehmer-Pauschbetrag über-
steigen (BFH-Urteil vom 25.9.2014, BStBl 2015 II S. 182).

1.11 Ergänzende Angaben zur Steuererklärung
(»Qualifiziertes Freitextfeld«)

37Steuererklärungen, die nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
abgegeben oder nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenfernübertragung übermittelt werden und die nach § 155 Abs. 4
Satz 1 AO zu einer ausschließlich automationsgestützten Steuerfest-
setzung führen können, müssen es dem Steuerpflichtigen ermög-
lichen, in einem dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der
Steuererklärung (»qualifiziertes Freitextfeld«) Angaben zu ma-
chen, die nach seiner Auffassung Anlass für eine Bearbeitung durch
Amtsträger sind (§ 150 Abs. 7 Satz 1 AO).

Sofern über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere
oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen
sind, ist vom Steuerpflichtigen eine Anlage mit der Überschrift
»Ergänzende Angaben zur Steuererklärung« beizufügen, in der
die entsprechenden abweichenden Angaben, Sachverhalte oder die
von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung
dargelegt werden. Diese Anlage wird Bestandteil der Steuererklä-
rung. Zusätzlich ist in Zeile 37 in dem dafür vorgesehenen Eintra-
gungsfeld zur Kennzahl 175 eine »1« (= Ja) einzutragen. Hierdurch
wird sichergestellt, dass die Steuererklärung von der vollmaschinel-
len Bearbeitung ausgeschlossen und einer personellen Prüfung dem
Bearbeiter im Finanzamt zugeführt wird.

Falls mit der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellun-
gen zur Erläuterung der Steuererklärung eingereicht werden, ist in
Zeile 37 keine Eintragung vorzunehmen.

ELSTER:
Auch bei elektronisch übermittelten Einkommensteuererklärun-
gen besteht die Möglichkeit, über die Angaben in der Steuerer-
klärung hinaus, weitere oder abweichende Angaben oder Sach-
verhalte zu erklären. Soweit das entsprechende Auswahlfeld
aktiviert wird, öffnet sich in ELSTER ein Textfeld (999 Zeichen),
in dem die entsprechenden abweichenden Angaben, Sachver-
halte oder die von der Verwaltungsauffassung abweichende
Rechtsauffassung vom Steuerpflichtigen eingegeben werden
können. Der Inhalt dieses Textfeldes wird zusammen mit den
übrigen Daten der Steuererklärung elektronisch an die Finanz-
verwaltung übermittelt; einer separaten Anlage »Ergänzende
Angaben zur Steuererklärung« bedarf es hier nicht. Die Steuerer-
klärung wird aber ebenfalls aufgrund der vom Steuerpflichtigen
gemachten Angaben im elektronischen Textfeld einer personel-
len Prüfung dem Bearbeiter im Finanzamt zugeführt.

Teil I: Hauptvordruck
Zeile 37

54



1.12 Unterschrift

1.12.1 Datenschutzhinweise
vor 38 Neben dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen die aufgrund der

Steuererklärung/dem Antrag von der Finanzverwaltung erhobenen
personenbezogenen Daten jedes Steuerpflichtigen dem Datenschutz.
In den Datenschutzhinweisen vor Zeile 38 wird auf die maßgebenden
Rechtsgrundlagen für die Datenerhebung sowie auf ein allgemeines
Informationsschreiben der Finanzverwaltung zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zu den Rechten der Steuerbürger nach der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den Ansprechpartnern
in Datenschutzfragen hingewiesen. Dieses Informationsschreiben ist
unter www.finanzamt.de (Rubrik »Datenschutz«) abrufbar oder kos-
tenfrei beim Finanzamt erhältlich. Die DSGVO wurde über die §§ 32a
bis 32f AO in das steuerliche Verwaltungsverfahren umgesetzt. Strit-
tig ist, ob darüber hinaus ein Rechtsanspruch auf eine alles umfas-
sende Überlassung von Informationen und Dokumenten der Finanz-
behörden besteht (abl. FG München vom 5.5.2022, 15 K 194/20, EFG
2022 S. 1357 – Revision eingelegt, Az. beim BFH: IX R 24/22; abl. FG
Thüringen vom 22.2.2022, 4 K 660/20, EFG 2022 S. 1347 – Revision
eingelegt, Az. beim BFH: IX R 25/22).

Weitergehende Informationen zum Datenschutz im Steuerver-
waltungsverfahren kann den BMF-Schreiben vom 13.1.2020 (BStBl I
S. 143) und vom 17.6.2021 (BStBl I S. 809) entnommen werden.

1.12.2 Eigenhändige Unterschrift
38 Wird der Vordruck von Ehegatten oder Lebenspartnern nach dem

LPartG im Rahmen der Zusammenveranlagung als gemeinsame
Erklärung abgegeben, so haben beide Ehegatten/Lebenspartner
die gemeinsame Steuererklärung in Zeile 38 eigenhändig zu un-
terschreiben. Dies gilt selbst dann, wenn ein Ehegatte/Lebens-
partner keine eigenen Einkünfte bezogen hat. Bei Einzelveranla-
gung von Ehegatten/Lebenspartnern, hat jeder Ehegatte/Lebens-
partner nur seine eigene Erklärung zu unterschreiben. Für Ge-
schäftsunfähige oder beschränkt Geschäftsfähige unterschreibt
der gesetzliche Vertreter.

Eigenhändigkeit der Unterschrift bedeutet, dass sie »von der
Hand« des Steuerpflichtigen stammen muss (BFH-Urteil vom
7.11.1997, BStBl 1998 II S. 54). Eine Blankounterschrift genügt den
Anforderungen nicht. Eine Einkommensteuererklärung kann aller-
dings fristwahrend auch per Telefax abgegeben werden; diese ist
auch ohne Originalunterschrift des Steuerpflichtigen wirksam

(BFH-Urteil vom 8.10.2014, BStBl II S. 438). Dabei ist nicht erfor-
derlich, dass der Steuerpflichtige den Inhalt der Steuererklärung
tatsächlich in vollem Umfang zur Kenntnis genommen hat, wenn
er einen Bevollmächtigten mit deren Erstellung beauftragt hat. Mit
der auf der Steuererklärung geleisteten Unterschrift macht sich der
Steuerpflichtige deren Inhalt zu Eigen und übernimmt dafür die
Verantwortung.

ELSTER:
Bei der Abgabe einer elektronischen Steuererklärung (z.B. über
»Mein ELSTER«) wird die nach § 87a Abs. 3 AO erforderliche
elektronische Unterschrift durch das verwendete elektronische
Zertifikat ersetzt; zur Zulässigkeit siehe § 87a Abs. 6 AO. Das
elektronische Zertifikat kann über die einmalige Registrierung im
Anmeldeportal »Mein ELSTER« (www.elster.de) erworben wer-
den; vgl. Vorbemerkungen Tz 12.5.2. Die Finanzverwaltung er-
kennt inzwischen auch per Telefax an das Finanzamt übermittelte
Steuererklärungen als wirksam an, wenn diese vom Steuerpflich-
tigen nur auf einem elektronischen Display signiert wurden.

Kehrt ein ausländischer Arbeitnehmer auf Dauer in sein Heimatland
zurück, so kann dessen Einkommensteuererklärung ausnahmsweise
durch einen Bevollmächtigten unter Offenlegung des Vertretungs-
verhältnisses unterzeichnet werden (BFH-Urteil vom 10.4.2002,
BStBl II S. 455).

1.12.3 Mitwirkung bei der Steuererklärung
39–40In Zeile 39 ist anzugeben, ob die Steuererklärung unter Mitwirkung

einer selbständig und eigenverantwortlich tätigen und zur Hilfeleis-
tung in Steuersachen nach den §§ 3 und 4 des Steuerberatungs-
gesetzes befugten Person oder Vereinigung angefertigt wurde (Ein-
tragungsfeld »1 = Ja«). Anhand dieser Angabe wird analog zu den
ELSTER-Erklärungen in den Grunddaten der Finanzverwaltung der
Merker »steuerliche Beratung« abgeglichen, der die Einhaltung der
gesetzlich verlängerte Steuererklärungsfrist für beratene Steuer-
pflichtige überwacht und bei Fristüberschreitung weitere Maßnah-
men (z.B. die Anforderung von ausstehenden Steuererklärungen
oder die Festsetzung von Verspätungszuschlägen) anstößt. Im Stem-
pelfeld der Zeile 40 kann angegeben werden, wer bei der Anfer-
tigung der Steuererklärung mitgewirkt hat (Kontaktdaten, Anschrift
des steuerlichen Beraters).
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2. Anlage Sonderausgaben 2023

2.1 Vorbemerkungen

Sonderausgaben sind grds. Aufwendungen der Lebensführung,
die jedoch steuerlich begünstigt werden. Für die Geltendmachung
des Sonderausgabenabzugs sind die folgenden Anlage-Vordrucke
zu verwenden:
. Die »Anlage Sonderausgaben« ist für die Geltendmachung von

Kirchensteuern, Spenden und Mitgliedsbeiträgen, Berufs-
ausbildungskosten sowie weiteren Aufwendungen (Versor-
gungsleistungen, Unterhaltsleistungen an den geschiedenen
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner,
Ausgleichszahlungen im Rahmen des schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleichs, Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des
Versorgungsausgleichs) zu verwenden.

. Vorsorgeaufwendungen (z.B. Beiträge zur Altersvorsorge, Bei-
träge zu Kranken- und Pflegeversicherungen) können in der
»Anlage Vorsorgeaufwand« geltend gemacht werden; vgl. Tz 3.

. Der zusätzliche Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgebei-
träge (zu sog. Riester-Verträgen) ist durch Abgabe der »Anlage
AV« zu beantragen; vgl. Tz 4.

. Für ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind geleistete Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Schulgeld für den Be-
such einer Privatschule oder Kinderbetreuungskosten sind in
der »Anlage Kind« anzugeben; vgl. Tz 9.

. Die »Anlage Sonstiges« ist u.a. zur Geltendmachung der Steu-
erbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter nach § 10g
EStG, den Spendenvortrag nach § 10b EStG sowie für den Ver-
lustabzug nach § 10d EStG zu verwenden; vgl. Tz 10.

. Abzugsbeträge für selbstgenutzte Wohnungen nach § 10e EStG
in »Altfällen« (§ 52 Abs. 19 Satz 6 EStG) sowie nach § 10f EStG,
die wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abge-
zogen werden können, sind in der »Anlage FW« geltend zu
machen; vgl. Tz 27, Teil II Tz 4.3, Teil II Tz 4.5.

Die in den Zeilen 4 bis 41 der »Anlage Sonderausgaben« bezeichne-
ten Aufwendungen fallen nicht unter die Sonderausgabenhöch-
stbeträge für Vorsorgeaufwendungen (vgl. Tz 3.2.4) und können
deshalb, soweit sie als Sonderausgaben anerkannt werden können,
grds. in unbeschränkter Höhe abgesetzt werden. Teilweise gelten
allerdings eigene Höchstbeträge (z.B. bei Zeilen 5 bis 12, 13 und 14,
29 bis 36).

Die »Anlage Sonderausgaben« ist bei Zusammenveranlagung von
Ehegatten/Lebenspartnern gemeinsam auszufüllen.

2.2 Sonderausgaben-Pauschbetrag

vor 4 Ohne Nachweis der abzugsfähigen Aufwendungen wird für Sonder-
ausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 4, 5, 7 und 9 sowie Abs. 1a EStG und
nach § 10b EStG ein Pauschbetrag von 36 e berücksichtigt (§ 10c
Satz 1 EStG). Die tatsächlich geleisteten Sonderausgaben wirken
sich nur insoweit steuermindernd aus, als sie den maßgebenden
Sonderausgaben-Pauschbetrag übersteigen. Nach dem Wortlaut des
§ 10c Satz 2 EStG verdoppelt sich der Sonderausgaben-Pausch-
betrag auf 72 e nur bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten/
Lebenspartnern, nicht jedoch bei Anwendung des sog. Witwen-
splittings (vgl. Tz 1.5.4). Im Falle der Einzelveranlagung von Ehe-
gatten/Lebenspartnern nach § 26a EStG (vgl. Tz 1.5.3) wird bei der
Veranlagung der Ehegatten/Lebenspartner jeweils mindestens der
Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 e abgezogen.

2.3 Nicht abziehbare Aufwendungen

2.3.1 Private Schuldzinsen
Private Schuldzinsen, die ihrem Wesen nach weder Betriebsausga-
ben noch Werbungskosten sind, können nicht als Sonderausgaben
abgezogen werden. Hierzu gehören insbesondere Zinsen für Schul-
den, die zur Anschaffung von Hausrat aufgenommen worden sind
oder mit einer Liebhaberei im Zusammenhang stehen. Nach dem
BFH-Urteil vom 29.7.1998 (BStBl 1999 II S. 81) ist die Nichtabzieh-
barkeit privat veranlasster Schuldzinsen verfassungsgemäß. Hän-
gen die geleisteten Schuldzinsen mit stpfl. Einnahmen (z.B. aus
Vermietung und Verpachtung, vgl. Tz 24.9.1 oder aus Gewerbe-
betrieb, vgl. Tz 21.2.1) in wirtschaftlichem Zusammenhang, können
sie dagegen als Werbungskosten oder Betriebsausgaben berücksich-
tigt werden. Fehlt ein solcher wirtschaftlicher Zusammenhang, so
können Schuldzinsen allenfalls als außergewöhnliche Belastung
allgemeiner Art berücksichtigt werden, wenn die Schuldaufnahme
durch Aufwendungen veranlasst wurde, die ihrerseits dem Grunde
nach eine außergewöhnliche Belastung darstellen (vgl. Tz 5.5.6.17
unter »Darlehen«).

2.3.2 Private Steuerberatungskosten
Die Möglichkeit, private Steuerberatungskosten als Sonderausgaben
geltend zu machen (§ 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG a.F.), ist bereits seit dem Kj.
2006 entfallen. Der BFH hält diese Streichung für verfassungsgemäß
(BFH-Urteile vom 4.2.1010, BStBl II S. 617, vom 16.2.2011, X R 10/10,
BFH/NV 2011 S. 977 und vom 17.10.2012, VIII R 51/09, BFH/NV 2013
S. 365). Ein Abzug von privat veranlassten Steuerberatungskosten
kommt nach dem v. g. BFH-Urteil vom 4.2.2010 auch nicht als »dau-
ernde Last« in Betracht.

Steuerlich nicht absetzbar sind nur privat veranlasste Steuerbe-
ratungskosten (z.B. das Steuerberaterhonorar für das Ausfüllen der
Anlage Kind, Anlage Unterhalt und des Hauptvordrucks ESt 1 A).
Steuerberatungskosten, die durch eine Einkunftsquelle veranlasst
sind (z.B. Ermittlung der Einkünfte, Ausfüllen der Anlagen N, V,
KAP, R, SO, G, S, L), können weiterhin als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben abgezogen werden (vgl. Tz 11.18.3.22 unter
»Steuerberatungskosten«; Teil II Tz 2.11.14).

Gemischt veranlasste Steuerberatungskosten sind aufzuteilen.
Zur Zuordnung von Steuerberatungskosten (einschließlich der Bei-
träge zu Lohnsteuerhilfevereinen) zu den Betriebsausgaben, Wer-
bungskosten und Kosten der Lebensführung ist das BMF-Schreiben
vom 21.12.2007, BStBl 2008 I S. 256 zu beachten; vgl. Tz 11.18.3.22
unter »Steuerberatungskosten«.

2.3.3 Bausparbeiträge
Bausparbeiträge können grds. nicht als Sonderausgaben abgezogen
werden. Der Bausparer sollte deshalb prüfen, ob für die geleisteten
Bausparbeiträge eine Wohnungsbauprämie in Betracht kommt. Im
Einzelnen wird auf Teil II Tz 9 hingewiesen. Für einen Bausparver-
trag kommt auch eine staatliche Förderung als »Wohn-Riesterver-
trag« in Betracht.

2.4 Kirchensteuer

4Die Kirchensteuer ist in der im jeweiligen Kj. tatsächlich entrichte-
ten Höhe – abzgl. etwaiger im selben Jahr erstatteter oder gut-
geschriebener Beträge – als Sonderausgaben abzugsfähig (BFH-
Urteil vom 22.11.1974, BStBl 1975 II S. 350) und in Zeile 4 einzutra-
gen. Es ist gleichgültig, ob es sich dabei um Vorauszahlungen auf die
Kirchensteuer oder um endgültig festgesetzte Zahlungen oder um
vom Arbeitgeber mit der LSt einbehaltene Kirchensteuer des Arbeit-
nehmers (bescheinigt in der Lohnsteuerbescheinigung) handelt.
Wird ein Arbeitgeber vom Finanzamt als Haftungsschuldner für nicht
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einbehaltene Kirchensteuern in Anspruch genommen und erstattet
der Arbeitnehmer später diese Beträge im Wege des zivilrechtlichen
Rückgriffs, kann der Arbeitnehmer diese Kirchensteuerbeträge nicht
als Sonderausgaben abziehen (FG Münster, Urteil vom 23.6.2020,
12 K 3738/19 E, EFG 2021 S. 1715 – Revision eingelegt, Az. beim BFH:
X R 16/21).

Auch Kirchensteuerzahlungen an Religionsgemeinschaften im
EU-/EWR-Ausland sind als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 4
EStG abziehbar, wenn diese Religionsgemeinschaften bei einer In-
landsansässigkeit als Körperschaft des öffentlichen Rechts anzuer-
kennen wären. Diese Voraussetzungen erfüllen nach dem BMF-
Schreiben vom 16.11.2010 (BStBl I S. 1311) derzeit nur die in Finnland
und Dänemark ansässige evangelisch-lutherische und orthodoxe
Staatskirche.

Ergibt sich bei der Kirchensteuer ein Erstattungsüberhang, so
wird dieser dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet (§ 10
Abs. 4b Satz 3 EStG). Hierdurch wird vermieden, dass die Einkom-
mensteuerveranlagung in dem Jahr der ursprünglichen Zahlung der
Sonderausgaben aufgerollt werden muss. Ein Kirchensteuer-Erstat-
tungsüberhang liegt auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige im VZ
der Kirchensteuererstattung keine Kirchensteuer gezahlt hat (BFH-
Urteil vom 29.6.2022, X R 1/20, BFH/NV 2023 S. 79). Die Hinzurech-
nung des Kirchensteuer-Erstattungsüberhangs nach § 10 Abs. 4b
Satz 3 EStG verstößt zudem nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG (FG Müns-
ter vom 7.7.2020, 6 K 2090/17 E, EFG 2020 S. 1742 – rkr.).

Bei der Berechnung vom Gesamtbetrag der Einkünfte zum Ein-
kommen konnten bislang sämtliche Abzüge (z.B. Verluste), die
nach § 2 Abs. 4 EStG i. V. mit R 2. Abs. 1 EStR zu berücksichtigen
sind, mit einem Erstattungsüberhang bei der Kirchensteuer saldiert
werden. Der BFH ist demgegenüber der Auffassung, dass ein Erstat-
tungsüberhang als Einkommen zu versteuern ist und nicht mit
Verlustvorträgen ausgeglichen werden kann (BFH-Urteil vom
12.3.2019, BStBl II S. 658). Durch die Hinzurechnung kann es daher
dazu kommen, dass ESt gezahlt werden muss, obwohl der Gesamt-
betrag der Einkünfte nach Verlustausgleich »0 e« beträgt. Dies gilt
auch dann, wenn sich die erstatteten Kirchensteuern im Zahlungs-
jahr letztlich nicht steuermindernd ausgewirkt haben, da ansonsten
der mit § 10 Abs. 4b EStG verfolgte Vereinfachungszweck verfehlt
würde, wenn dies in jedem Einzelfall ermittelt werden müsste. Das
v. g. BFH-Urteil wird aufgrund der Veröffentlichung im BStBl Teil II
von der Finanzverwaltung allgemein angewendet.

Ein Erstattungsüberhang bei der Kirchensteuer kann im Verlus-
tentstehungsjahr nicht mit einem negativen Gesamtbetrag der Ein-
künfte verrechnet und zusätzlich in Höhe dieses negativen Gesamt-
betrags als Verlustrücktrag nach § 10d EStG berücksichtigt werden
(BFH-Urteil vom 3.5.2023, IX R 6/21, BFH/NV 2023 S. 1237). Der
negative Gesamtbetrag der Einkünfte im Entstehungsjahr (§ 2 Abs. 3
EStG) ist nach Durchführung des Verlustrücktrags um den Betrag der
zurückgetragenen Einkünfte zu erhöhen. Der durch den Verlustabzug
modifizierte Gesamtbetrag der Einkünfte bildet dann die Ausgangs-
größe für die weitere Ermittlung des Einkommens nach § 2 Abs. 4
EStG, hier für die Hinzurechnung des Erstattungsüberhangs. Ein-
spruchsverfahren in vergleichbaren Fällen wird die Finanzverwal-
tung nun fortführen.

Kirchensteuer, die als Zuschlag zur Abgeltungsteuer von den
Banken einbehalten wurde, ist vom Sonderausgabenabzug aus-
geschlossen und darf nicht in Zeile 4 angegeben werden; die
Kirchensteuer wird in diesen Fällen bereits über eine Ermäßigung
des Steuersatzes für die Abgeltungsteuer berücksichtigt (§ 43a
Abs. 1 Satz 2 EStG). Das Gleiche gilt für die Kirchensteuer, die gemäß
§ 32d Abs. 1 Satz 3 EStG im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung nach dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapital-
vermögen nacherhoben wird. Abzugsfähig ist dagegen Kirchen-
steuer auf Kapitalerträge, die der tariflichen ESt unterliegen (bei
Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz nach § 32d Abs. 2 EStG oder
erfolgreicher Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG). Folgerich-
tig wird ein aus einer Erstattung von nicht veranlagter Kirchensteuer
zum Kapitalertrag sich ergebender Erstattungsüberhang im Rahmen
der Einkommensteuerveranlagung nicht steuererhöhend berück-
sichtigt (FG Niedersachsen vom 21.11.2018, 2 K 25/17, EFG 2019

S. 1090 – rkr.). Werden Zinseinnahmen zunächst nach dem regulä-
ren Einkommensteuertarif besteuert, löst eine spätere Anwendung
des gesonderten Tarifs gemäß § 32d Abs. 1 EStG eine Herabsetzung
der als Zuschlag zur tariflichen Einkommensteuer festgesetzten
Kirchensteuer aus. Die hiermit verbundene Minderung des Sonder-
ausgabenabzugs für gezahlte Kirchensteuer nach § 10 Abs. 1 Nr. 4
2. Halbsatz EStG ist in dem VZ zu berücksichtigen, in dem die
insoweit geänderte Einkommen- und Kirchensteuerfestsetzung
wirksam wird (BFH-Urteil vom 16.3.2021, BStBl 2022 II S. 510).

Der Zeitraum, für den die Zahlungen entrichtet wurden, ist ohne
Bedeutung, weil die Kirchensteuerzahlungen grds. in dem Jahr
abzugsfähig sind, in dem sie geleistet werden (sog. »Abflussprinzip«
gemäß § 11 Abs. 2 EStG). Willkürliche Zahlungen, für die kein ver-
nünftig begründeter Anlass bestand, sind nach der Rspr. aber nicht
abziehbar (BFH-Urteil vom 25.1.1963, BStBl III S. 141).

Als Kirchensteuer sind solche Geldleistungen abzugsfähig, die von
den als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religi-
onsgesellschaften von ihren Mitgliedern aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen in der Regel als Zuschlagsteuer zur ESt oder LSt erhoben
werden. Dazu zählt auch das besondere Kirchgeld (vgl. Tz 1.4.3.5).

Keine als Sonderausgaben abziehbaren Kirchensteuern sind
freiwillige Kirchenbeiträge, die an öffentlich-rechtliche Religions-
gemeinschaften oder andere religiöse Gemeinschaften entrichtet
werden. Diese Beiträge können aber im Rahmen des Spenden-
abzugs nach § 10b EStG steuerlich berücksichtigt werden (vgl.
Tz 2.5). Beiträge der Mitglieder solcher religiöser Gemeinschaften,
die mindestens in einem Bundesland als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts anerkannt sind, aber aus weltanschaulichen Gründen
während des ganzen Kj. auf die Erhebung von Kirchensteuern
verzichten, sind wie Kirchensteuern abziehbar. Der Abzug ist bis
zur Höhe der Kirchensteuer zulässig, die in dem betreffenden Land
von den als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten
Religionsgemeinschaften erhoben wird. Bei unterschiedlichen Kir-
chensteuersätzen ist der höchste Steuersatz maßgebend. Diese Bil-
ligkeitsregelung für freiwillige Beiträge gilt jedoch dann nicht,
wenn der Steuerpflichtige gleichzeitig als Mitglied einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft zur Zahlung von Kirchensteuer
verpflichtet ist (vgl. R 10.7 Abs. 1 Satz 5 EStR). Übersteigende frei-
willige Beiträge sind ebenfalls im Rahmen des Spendenabzugs be-
rücksichtigungsfähig (vgl. R 10.7 Abs. 2 EStR).

Kirchensteuerzahlungen eines Erben, die auf geänderten, ur-
sprünglich aber gegenüber dem Erblasser ergangenen Steuer-
bescheiden beruhen, sind im Jahr der Zahlung als Sonderausgaben
beim leistenden Erben abziehbar (BFH-Urteil vom 21.7.2016,
BStBl 2017 II S. 256). Die Rechtsprechungsänderung des GrS des
BFH hinsichtlich der Vererbbarkeit von Verlustvorträgen (vgl.
Tz 10.5.5) könne nach Ansicht des BFH nicht auf den Bereich des
Sonderausgabenabzugs der Kirchensteuer übertragen werden. Im
Gegenzug sind aber Erstattungen überzahlter Kirchensteuer des
Erblassers auf eigene Zahlungen des Erben anzurechnen, mit der
Folge, dass sie dessen Sonderausgabenabzug schmälern.

2.5 Spenden und Mitgliedsbeiträge

2.5.1 Rechtsentwicklung des Spendenrechts
vor 5Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter

Zwecke i.S. der §§ 52 bis 54 AO können insgesamt bis zu
. 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder
. alternativ bis zu 4 % der Summe der gesamten Umsätze und

der im Kj. aufgewendeten Löhne und Gehälter

als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10b Abs. 1 Satz 1 EStG).
Die Berechnung des alternativen Höchstbetrages bemisst sich auch
bei Steuerpflichtigen, deren Wirtschaftsjahr vom Kj. abweicht, nach
den Umsätzen, Löhnen und Gehältern des Kj. (FG Saarland vom
23.08.2018, 1 K 1121/16, EFG 2018 S. 1901 – rkr.). Auch nicht
steuerbare Umsätze sind bei der Ermittlung der Alternativgrenze zu
berücksichtigen (vgl. R 10b.3 Abs. 1 EStR).
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Ein zum Schluss des vorangegangenen Kj. vom Finanzamt fest-
gestellter verbleibender Spendenvortrag wird bei der Einkommen-
steuerveranlagung des laufenden Kj. automatisch berücksichtigt.
Das Vorliegen eines Spendenvortrags kann in Zeile 16 der Anlage
Sonstiges erklärt werden (vgl. Tz 10.4); zur Berechnung der vor-
tragsfähigen Spenden vgl. Tz 2.5.7.

Zum Abzug von Zuwendungen nach § 10b EStG wird im Übrigen
auf die Anwendungsschreiben vom 18.12.2008, BStBl 2009 I S. 16
und vom 15.9.2014, BStBl I S. 1278 hingewiesen.

2.5.2 Begriff der Zuwendungen

2.5.2.1 Zuwendungsbegriff
5–8 Der Begriff der Zuwendungen umfasst Spenden und Mitglieds-

beiträge. Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören auch Mitgliedsumla-
gen und Aufnahmegebühren.

In den Zeilen 5 bis 8 wird für die Eintragung von Spenden und
Mitgliedsbeiträgen nach dem Zuwendungsempfänger unterschie-
den und danach, ob
. eine Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers

vorliegt (vgl. Tz 2.5.3) oder
. eine Berücksichtigung aufgrund einer Mitteilung des Betriebs-

finanzamts zu erfolgen hat, wenn eine Gesellschaft oder ein
Betrieb Spenden und Mitgliedsbeiträge im Namen der Mitunter-
nehmer oder Beteiligten geleistet hat.

Die geleisteten Zuwendungen sind dementsprechend in den Zeilen 5
bis 8 in einer Summe, jeweils in die vorgesehenen Spalten einzutra-
gen. Zudem ist zu beachten, dass Spenden und Mitgliedsbeiträge zur
Förderung steuerbegünstigter Zwecke an Empfänger im Inland in
Zeile 5 und an Empfänger im EU-/EWR-Ausland in Zeile 6 – ge-
trennt – zu erklären sind. Für Zuwendungen an Empfänger im EU/
EWR-Ausland gelten besondere Abzugsvoraussetzungen (vgl.
Tz 2.5.2.2), die gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen sind.

ELSTER:
Für die Erfassung der geleisteten Einzelzuwendungen können
bei mit ELSTER erstellten elektronischen Steuererklärungen per
Mausklick weitere Eintragungszeilen zu den Zeilen 5 bis 8 hin-
zugefügt werden. Die erfassten Beiträge werden automatisch
aufaddiert.

2.5.2.2 Zuwendungsempfänger
Die Abziehbarkeit der Spenden ist davon abhängig, dass die Zuwen-
dungen
. an eine in einem EU-/EWR-Staat belegene juristische Person des

öffentlichen Rechts (z.B. Gemeinde) oder öffentliche Dienst-
stelle (z.B. Universität), oder

. an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer
befreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse, oder

. an eine in einem EU-/EWR-Staat belegene Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 i. V. mit § 5 Abs. 2 Nr. 2 2. Halbsatz KStG von der Körper-
schaftsteuer befreit wäre, wenn sie inländische Einkünfte erzie-
len würde,

geleistet werden (§ 10b Abs. 1 Satz 2 EStG).
Spenden- und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstig-

ter Zwecke können hiernach auch direkt an Empfänger geleistet
werden, die in einem anderen EU- oder EWR-Staat belegen sind.
Die ausländische Empfängerkörperschaft muss nach ihrer Satzung
und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung selbstlos, ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
verfolgen sowie die sonstigen Vorgaben der §§ 51 bis 68 AO erfüllen.
Der Nachweis, dass diese Voraussetzungen bei der im Ausland
ansässigen Empfängerkörperschaft vorliegen, obliegt dem inländi-

schen Spender (§ 90 Abs. 2 AO). Dieser hat im Rahmen seiner
Steuererklärung die Verwirklichung der maßgeblichen Tatbestands-
merkmale der §§ 51 bis 68 AO durch den ausländischen Zuwen-
dungsempfänger zu belegen (BFH-Urteil vom 17.9.2013, BStBl 2014
II S. 440 und vom 21.1.2015, BStBl II S. 588), insbesondere durch
Vorlage der Satzung, des Tätigkeitsberichts, einer Aufstellung der
Einnahmen und Ausgaben, des Kassenberichts, einer Vermögen-
sübersicht mit Nachweisen über die Bildung und Entwicklung der
Rücklagen, Aufzeichnungen über die Vereinnahmung von Zuwen-
dungen und deren zweckgerechte Verwendung sowie Vorstands-
protokollen der ausländischen Organisation. Bescheinigungen über
Zuwendungen von nicht im Inland stpfl. Organisationen reichen als
Nachweis nicht aus (§ 50 Abs. 1 Satz 2 EStDV; BMF-Schreiben vom
16.5.2011, BStBl I S. 559).

Für nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfänger ist für den
Spendenabzug zudem Voraussetzung, dass der andere Staat Amts-
hilfe und Unterstützung bei der Beitreibung von Steuern leistet, z.B.
im Fall einer möglichen Haftungsinanspruchnahme des EU-/EWR-
Zuwendungsempfängers. Bei Spenden an juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentliche Dienststellen im EU-/EWR-
Ausland ist für den Spendenabzug weitere Bedingung, dass natürli-
che Personen im Inland gefördert werden oder die Tätigkeit auch
zum Ansehen Deutschlands beitragen kann. Das FG Köln ist der
Auffassung, dass bei einer ausländischen Organisation, die den
Nachweis der Gemeinnützigkeit nach deutschem Recht erbracht
hat, ohne weitere Prüfung auch von einer möglichen Ansehens-
steigerung für die Bundesrepublik Deutschland auszugehen ist (Ur-
teil vom 20.1.2016, 9 K 3177/14, EFG 2016 S. 653). Der BFH hat mit
Urteil vom 22.3.2018, BStBl II 2018 S. 651 die Entscheidung des FG
Köln vom Ergebnis her bestätigt. Das Ansehen Deutschlands kann
gemäß § 10b Abs. 1 Satz 6 EStG auch gefördert werden, wenn im
Kernbereich der religiösen Tätigkeit einer ausländischen Kirche ein
gemeinnütziges Engagement erkennbar wird, das Deutschland mit-
telbar zuzurechnen ist. Eine Spende, die ein inländischer Steuer-
pflichtiger unmittelbar einer im EU-/EWR-Ausland belegenen Ein-
richtung zuwendet, die die Voraussetzungen der §§ 51ff. AO erfüllt
oder bei der es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
handelt, darf nach Ansicht des BFH nicht anders behandelt werden
als eine Spende an eine inländische gemeinnützige Körperschaft, die
ihre Mittel einer im Ausland ansässigen Einrichtung zur Erfüllung
eines bestimmten gemeinnützigen Zwecks überlässt. Die Vorlage
weitere Unterlagen zur Anerkennung des Spendenabzugs (z.B.
Mittelverwendungsrechnung, Rücklagenentwicklung) ist hiernach
nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Zuwendungsempfänger um
eine juristische Person des öffentlichen Rechts i.S. des § 10b Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 EStG handelt.

2.5.2.3 Steuerbegünstigte Zwecke
5Spenden und Mitgliedsbeiträge laut Zeile 5 müssen zur Förderung

steuerbegünstigter Zwecke i.S. der §§ 52 bis 54 AO geleistet werden.
Zu den als besonders förderungswürdig anerkannten gemein-

nützigen Zwecken i.S. des § 52 AO gehören z.B. die Förderung
. der öffentlichen Gesundheitspflege,
. der Jugend- und der Altenhilfe,
. des Sports,
. kultureller Zwecke,
. der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Stu-

dentenhilfe,
. der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohl-

fahrtspflege (Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-
wohlfahrt, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) ein-
schließlich ihrer Unterverbände und der diesen Verbänden an-
geschlossenen Einrichtungen und Anstalten,

. der Rettung aus Lebensgefahr,

. der Entwicklungshilfe,

. des Tierschutzes und des Naturschutzes sowie

. des Umweltschutzes.
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Abziehbar sind auch Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaf-
ten zur allgemeinen Förderung des Staatswesens i.S. von § 52
Abs. 2 Nr. 24 AO.

Mitgliedsbeiträge an Kulturfördervereine sind selbst dann als
Sonderausgaben abziehbar, wenn aufgrund der Satzung der Kör-
perschaft oder deren tatsächlicher Geschäftsführung den Mitglie-
dern Vergünstigungen gewährt werden, z.B. Jahresgaben, verbil-
ligter Eintritt, Veranstaltungen für Mitglieder (§ 10b Abs. 1 Satz 7
EStG).

Eine Zuwendung an einen Tierschutzverein mit der Zweckbin-
dung, ein bestimmtes einzelnes Tier in konkreter Art und Weise zu
unterstützen, kann als Sonderausgabe abzugsfähig sein (BFH-Urteil
von 16.3.2021, BStBl II S. 810). Da der Tierschutzverein als begüns-
tigter Empfänger die Zuwendung nicht annehmen muss, verbleibt
das Letztentscheidungsrecht darüber, ob und wie er seine steuerbe-
günstigten Zwecke fördert, bei ihm. Der Unentgeltlichkeit einer
Zuwendung steht nach Ansicht des BFH eine Zweckbindung nicht
per se entgegen. An der Unentgeltlichkeit fehlt es nicht, wenn der
Spender sich nur gewisse immaterielle Vorteile (wie z.B. eine Anse-
hensmehrung) erhofft.

Spenden an die vorstehend genannten gemeinnützigen Körper-
schaften sind bei Vorlage entsprechender Zuwendungsbestätigun-
gen (vgl. Tz 2.5.3) als Sonderausgaben abziehbar.

2.5.2.4 Nicht abziehbare Zuwendungen
Nicht als Sonderausgaben abziehbar sind nach § 10b Abs. 1 Satz 8
EStG Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die
. den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO),
. kulturelle Betätigungen (z.B. im Laientheater, Laienchor, Lai-

enorchester), die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen,
. die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AO

oder
. Zwecke i.S. des § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO (Förderung der Tierzucht,

der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauch-
tums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Fa-
schings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateur-
funkens, des Modellflugs und des Hundesports)

fördern. Entscheidend für die Nichtabziehbarkeit der Mitgliedsbei-
träge ist, ob die durch die Zuwendung begünstigte Körperschaft in
erster Linie den Freizeitaktivitäten ihrer Mitglieder dient. Auch
Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Körperschaften, die neben der
Freizeitgestaltung ihrer Mitglieder gleichzeitig auch zuwendungs-
begünstigte Zwecke verfolgen (sog. Mischzwecke), sind nicht als
Sonderausgaben abziehbar (BFH-Urteil vom 28.9.2022, BStBl 2023 II
S. 178 zu Mitgliedsbeiträgen an einen Musikverein, der auch Musi-
ker ausbildet).

Zuwendungen von Mitgliedern an den eigenen Verein, die – ggf.
im Verbund mit gleichgerichteten Leistungen anderer Vereinsmit-
glieder – unmittelbar und ursächlich mit einem durch den Verein
ermöglichten Vorteil (z.B. sog. Beitrittsspenden für den Erwerb der
Mitgliedschaft in einem Golfclub und die Nutzung der vereinseige-
nen Golfanlage) zusammenhängen, sind ebenfalls nicht als Zuwen-
dungen i.S. des § 10b Abs. 1 EStG steuerlich absetzbar (BFH-Urteil
vom 2.8.2006, BStBl 2007 II S. 8).

2.5.3 Zuwendungsnachweise

2.5.3.1 Zuwendungsbestätigungen
Der Erhalt einer Zuwendungsbestätigung ist weiter Voraussetzung
für die steuerliche Berücksichtigung von Spenden und Mitglieds-
beiträgen als Sonderausgaben nach § 10b EStG. Die Zuwendungs-
bestätigung muss aber nicht mehr zwingend mit der Steuererklä-
rung eingereicht werden. Der Steuerpflichtige muss sie nur vorhal-
ten und erst auf Anforderung des Finanzamts im Einzelfall auf
elektronischem Weg oder in Kopie vorlegen (»Belegvorlage-/Beleg-
vorhaltepflicht«, vgl. Vorbemerkungen Tz 14.1). Entsprechendes
gilt für die vereinfachten Spendennachweise nach Tz 2.5.3.4 (Bar-
einzahlungsbeleg, Buchungsbestätigung des Kreditinstituts), die der
Steuerpflichtige erhalten hat.

Für die Zuwendungsbestätigungen, die nicht vom Finanzamt
angefordert wurden, gilt seit dem VZ 2017 eine besondere Auf-
bewahrungsfrist bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides (§ 50 Abs. 8 Satz 2 EStDV); vgl. Vorbemerkun-
gen Tz 14.3.

Der Zuwendungsempfänger muss in der Zuwendungsbestäti-
gung versichern, dass der Zuwendungsbetrag (satzungsgemäß) nur
für einen nach den §§ 52 bis 54 AO steuerbegünstigten gemeinnüt-
zigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verwendet wird (§ 50
Abs. 1 EStDV). Zudem muss die Empfangsberechtigung des Zuwen-
dungsempfängers nachgewiesen sein. Gemeinnützige Körperschaf-
ten i.S. des § 10b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG dürfen Zuwendungsbestä-
tigungen nur ausstellen, wenn
. das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des

Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt
oder

. die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60a Abs. 1 AO
nicht länger als drei Kj. zurückliegt und bisher kein Freistellungs-
bescheid oder keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid
erteilt wurde (§ 63 Abs. 5 AO).

Die Körperschaft muss in der Zuwendungsbestätigung ausdrücklich
versichern, dass diese Bedingungen erfüllt sind.

Die Zuwendungsbestätigung ist vom Zuwendungsempfänger
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. Bei der
Erstellung und Verwendung der verbindlichen Muster für die Zu-
wendungsbestätigungen sind die BMF-Schreiben vom 7.11.2013,
BStBl I S. 1333 und vom 26.3.2014, BStBl I S. 791 zu beachten.

Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit einer Zuwendungs-
bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrauen (§ 10b
Abs. 4 EStG), es sei denn, dass er die Bestätigung durch unlautere
Mittel oder falsche Angaben (z.B. Wertangabe bei Sachspenden)
erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war (z.B. der
»Spende« steht eine Gegenleistung gegenüber). Der Schutz des Ver-
trauens in die Richtigkeit einer Zuwendungsbestätigung erfasst
nicht Gestaltungen, in denen die Bescheinigung zwar inhaltlich
unrichtig ist, der in ihr ausgewiesene Sachverhalt aber ohnehin
keinen Abzug rechtfertigt (BFH-Urteil vom 5.4.2006, BStBl 2007 II
S. 450). Das Gleiche gilt, wenn für den Leistenden der Zahlung klar
erkennbar ist, dass die Zahlung in einem Gegenleistungsverhältnis
steht (BFH-Urteil vom 2.8.2006, BStBl 2007 II S. 8).

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung
ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet
werden, haftet für die entgangene Steuer. Diese ist gemäß § 10b
Abs. 4 Satz 3 EStG mit 30 % des zugewendeten Betrags anzusetzen
(BFH-Urteile vom 24.4.2002, BStBl 2003 II S. 128 und vom 10.9.2003,
BStBl 2004 II S. 352).

Für nicht abzugsfähige Mitgliedsbeiträge darf keine Zuwen-
dungsbestätigung ausgestellt werden. Hiervon betroffene steuerbe-
günstigte Körperschaften müssen bei einer Geldspende ausdrück-
lich bestätigen, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge, sonstige
Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt.

2.5.3.2 Durchlaufspenden
Alle gemeinnützigen Körperschaften, die spendenbegünstigte Zwe-
cke verfolgen, sind zum unmittelbaren Empfang und zur Bestätigung
von Spenden berechtigt. Dennoch dürfen öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften oder öffentliche Dienststellen auch weiterhin als Durch-
laufstelle auftreten und Zuwendungsbestätigungen ausstellen (sog.
Durchlaufspendenverfahren). Auch im Durchlaufspendenverfah-
ren sind die Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck auszustellen (BMF-Schreiben vom 7.11.2013, BStBl I
S. 1333 ergänzt durch BMF-Schreiben vom 26.3.2014, BStBl I S. 791).
Eine Durchlaufspende ist aber nur dann absetzbar, wenn der Letzt-
empfänger für denjenigen VZ, für den die Spende steuerlich berück-
sichtigt werden soll, wegen eines begünstigten Zwecks von der Kör-
perschaftsteuer befreit ist (BFH-Urteil vom 5.4.2006, BStBl 2007 II
S. 450).
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2.5.3.3 Maschinelle Zuwendungsbestätigungen

Die Zuwendungsbestätigung muss grds. von mindestens einer
durch Satzung oder Auftrag zur Entgegennahme von Zuwendungen
(Zahlungen) berechtigten Person unterschrieben sein. Als Nachweis
reicht aber auch eine maschinell erstellte Zuwendungsbestätigung
ohne eigenhändige Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Per-
son aus, wenn der Zuwendungsempfänger die Nutzung eines ent-
sprechenden Verfahrens dem zuständigen Finanzamt angezeigt hat.
Mit der Anzeige ist insbesondere zu bestätigen, dass die Zuwen-
dungsbestätigungen dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck ent-
sprechen und eine Angabe über die Anzeige an das Finanzamt
enthalten. Zu den weiteren Voraussetzungen, die der Zuwendungs-
empfänger einhalten muss, vgl. R 10b.1 Abs. 4 EStR.

Die Zuwendungsempfänger können die maschinell erstellten
Zuwendungsbestätigungen nicht nur auf Papier, sondern auch auf
elektronischem Weg in der Form schreibgeschützter Dateien (z.B.
PDF-Dateien) an den Zuwendenden übermitteln (BMF-Schreiben
vom 6.2.2017, BStBl I S. 287). Darüber hinaus lässt es die Finanz-
verwaltung zu, dass der Zuwendungsempfänger die Original-Zu-
wendungsbestätigungen in einem passwortgeschützten Bereich ei-
nes digitalen Postfachs zum Download für den Zuwendenden
bereitstellt. Für die Abzugsberechtigung der Zuwendungen ist es
dabei unerheblich, dass der Zuwendungsempfänger den Ausdruck
des entsprechenden Dokuments nicht selbst übernimmt, sondern
dem Zuwendenden überlässt.

2.5.3.4 Vereinfachter Spendennachweis
Bei Zuwendungen von nicht mehr als 300 e genügt in bestimmten
Fällen als vereinfachter Spendennachweis der Bareinzahlungs-
beleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts. Auch für
die vereinfachten Spendennachweise gilt die sog. Belegvorhalte-
pflicht, d.h., dass sie nur auf Anforderung des Finanzamts auf
elektronischem Weg oder in Kopie vorzulegen sind (vgl. Tz 2.5.3.1).

Das vereinfachte Nachweisverfahren wird anerkannt, wenn
. der Empfänger der Zuwendung eine inländische juristische Per-

son des öffentlichen Rechts oder eine inländische öffentliche
Dienststelle ist oder

. der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse i.S. des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ist, wenn der
steuerbegünstigte Zweck, für den die Zuwendung verwendet
wird, und die Angaben über die Freistellung des Empfängers
von der Körperschaftsteuer auf einem von ihm hergestellten
Beleg aufgedruckt sind und darauf angegeben ist, ob es sich bei
der Zuwendung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag
handelt (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStDV).

Bei der Buchungsbestätigung kann es sich z.B. um den Kontoaus-
zug, den Lastschrifteinzugsbeleg oder um eine gesonderte Bestäti-
gung des Kreditinstituts handeln; beim Online-Banking genügt der
PC-Ausdruck. Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und
Kontonummer oder ein sonstiges Identifizierungsmerkmal des Auf-
traggebers und des Empfängers, der Betrag, der Buchungstag sowie
die tatsächliche Durchführung der Zahlung ersichtlich sein. Bei
Spenden, die über PayPal durchgeführt werden, genügt als Bu-
chungsbestätigung ein Kontoauszug des PayPal-Kontos, aus dem
der Kontoinhaber und dessen E-Mail-Adresse ersichtlich sein müs-
sen, und ein Ausdruck über die Transaktionsdetails der Spende.

Unabhängig von der Höhe der Zuwendung kann das verein-
fachte Nachweisverfahren zugelassen werden, wenn die Zuwen-
dung zur Hilfe in Katastrophenfällen innerhalb eines Zeitraums,
den die obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen bestimmen, auf ein für den
Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen
juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländischen
öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich aner-
kannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich sei-
ner Mitgliedsorganisationen eingezahlt worden ist (§ 50 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStDV). Spenden zur Hilfe in Katastrophen-
fällen, die vor Einrichtung eines solchen Sonderkontos geleistet

werden oder zu denen nicht steuerbegünstigte Dritte aufgerufen
hatten und die von diesen an den endgültigen Zuwendungsemp-
fänger weitergeleitet wurden, können ebenfalls in einem verein-
fachten Nachweisverfahren als Sonderausgaben geltend gemacht
werden (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und Abs. 5 EStDV). Es
können in diesem Rahmen auch Spendenaktionen von gemeinnüt-
zigen Körperschaften gebilligt werden, wenn diese die erhaltenen
Mittel ohne Satzungsänderung für die Hilfe weitergeleitet haben.
Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto
eines Dritten auf eines der genannten Sonderkonten eingezahlt,
genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungs-
bestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit
einer Kopie des Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestäti-
gung des Kreditinstituts des Dritten.

»Arbeitslohnspenden« der Arbeitnehmer, die der Arbeitgeber
zur Unterstützung der von den Naturkatastrophen Betroffenen auf
ein Spendenkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrich-
tung i.S. des § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG überweist oder als Beihilfe
an Arbeitnehmer des Unternehmens oder an Arbeitnehmer eines
Geschäftspartners unmittelbar auszahlt, bleiben bei der Feststel-
lung des stpfl. Arbeitslohns außer Ansatz; die steuerfrei belassenen
Lohnteile dürfen dann aber nicht im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung der Arbeitnehmer als Spende nach § 10b EStG be-
rücksichtigt werden.

Auf dieser Grundlage hat die Finanzverwaltung eine entspre-
chende Verwaltungsanweisung zur Unterstützung der vom Krieg in
der Ukraine Geschädigten erlassen (BMF-Schreiben vom 17.3.2022,
BStBl I S. 330 und vom 7.6.2022, BStBl I S. 923). Die Finanzverwal-
tung hat den zeitlichen Anwendungsbereich der v. g. BMF-Schrei-
ben aufgrund der Fortdauer des Ukrainekriegs auf alle begünstigten
Maßnahmen erweitert, die in der Zeit vom 24.2.2022 bis zum
31.12.2023 durchgeführt werden (BMF-Schreiben vom 17.11.2022,
BStBl I S. 1516).

Entsprechende Verwaltungserleichterungen gelten auch für Un-
terstützungsmaßnahmen an die Opfer des Erdbebens in der Türkei
und in Syrien, die in der Zeit vom 6.2.2023 bis 31.12.2023 durch-
geführt werden (BMF-Schreiben vom 27.2.2023, BStBl I S. 335).

2.5.4 Sachspenden
Steuerbegünstigt können nicht nur Geldspenden, sondern auch
Sachspenden (Sachzuwendungen) sein. Als Sachspenden kommen
Wirtschaftsgüter aller Art in Betracht. Der Spender muss bei Sach-
spenden der steuerbegünstigten Körperschaft oder im Rahmen des
Durchlaufspendenverfahrens der Durchlaufstelle das Eigentum an
dem Wirtschaftsgut verschaffen. Im Regelfall geschieht dies durch
Einigung und Übergabe des Wirtschaftsgutes (Verschaffung der
tatsächlichen Verfügungsmacht). Weitere Voraussetzung für die
Steuerbegünstigung von Sachspenden (wie auch bei Geldspenden)
ist, dass sie unmittelbar zur Förderung für gemeinnützige Zwecke
der steuerbegünstigten Körperschaft geleistet werden. Daher sind
Sachspenden für einen stpfl. wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
(dazu gehören z.B. auch Fest-, Verkaufsveranstaltungen oder Alt-
materialsammlungen, die an einen gewerblichen Altmaterialver-
werter verkauft werden), der nicht unmittelbar der Verwirklichung
gemeinnütziger Zwecke dient, nicht steuerbegünstigt.

Für die zutreffende Bewertung einer Sachspende ist es erforder-
lich, dass der Spender gegenüber der steuerbegünstigten Körper-
schaft ergänzende Angaben darüber macht, ob die Spende aus
seinem Privatvermögen stammt oder ob sie unmittelbar zuvor aus
dem Betriebsvermögen entnommen wurde:

Sachspenden aus dem Privatvermögen sind grds. mit dem ge-
meinen Wert (Verkehrswert einschließlich Umsatzsteuer) des Wirt-
schaftsgutes abziehbar. Das ist der Preis, der im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei
einer Veräußerung zu erzielen wäre. Bei Neuanschaffungen durch
den Spender kann dieser Wert durch die Einkaufsrechnung nach-
gewiesen werden. Bei gebrauchten Wirtschaftsgütern (z.B. ge-
brauchter Kleidung) ist der Wert anhand des Anschaffungspreises,
der Qualität, des Alters und des Erhaltungszustandes des Wirt-
schaftsgutes im Abgabezeitpunkt zu schätzen. Bei Sachspenden,

Teil I: Anlage Sonderausgaben
Zeile 5

60



die im Zeitpunkt der Zuwendung bei einer Veräußerung einen
Besteuerungstatbestand erfüllen würden (z.B. bei Veräußerungs-
tatbeständen, die unter § 17 oder § 23 EStG fallen), sind die fort-
geführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Wert der Zu-
wendung maßgebend (Tz 6 des BMF-Schreibens vom 7.11.2013,
BStBl I S. 1333).

Wird ein Wirtschaftsgut gespendet, das unmittelbar zuvor aus
dem Betriebsvermögen des Spenders entnommen wurde, so be-
misst sich nach § 10b Abs. 3 Satz 2 EStG der für die Sachspende
anzusetzende Wert nach dem bei der Entnahme des Wirtschafts-
gutes angesetzten Teilwert (einschließlich Umsatzsteuer, die auf
die Entnahme entfällt). Abweichend vom Teilwert kann das Wirt-
schaftsgut auch mit dem Buchwert entnommen werden (sog. Buch-
wertprivileg nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG). Die während der
Zugehörigkeit des Wirtschaftsgutes zum Betriebsvermögen entstan-
denen Wertsteigerungen (stillen Reserven) werden insoweit nicht
erfasst. Eine Gewinnrealisierung der stillen Reserven unterbleibt
auch dann, wenn die steuerbegünstigte Körperschaft das gespen-
dete Wirtschaftsgut zeitnah weiterveräußert (vgl. R 6.12 Abs. 3
EStR). Dadurch kann der Spender ESt und ggf. Gewerbesteuer
sparen. Allerdings wird dadurch der Wert der Sachspende auf den
Buchwert ggf. zzgl. Umsatzsteuer begrenzt (§ 10b Abs. 3 Satz 2
EStG). Das Buchwertprivileg gilt bei Sachspenden an Stiftungen
(vgl. Tz 2.5.10) entsprechend.

Bei Sachspenden hat die steuerbegünstigte Körperschaft in der
Zuwendungsbestätigung die der Wertermittlung zugrunde liegen-
den Angaben (genaue Bezeichnung der Sachspende mit Alter, Er-
haltungszustand, historischer Kaufpreis, Herkunft des Wirtschafts-
guts, bei Betriebsvermögen auch maßgeblicher Entnahmewert) und
Unterlagen gesondert aufzuführen und die erforderlichen Nach-
weise und Unterlagen aufzubewahren (Tz 6 des o.a. BMF-Schrei-
bens vom 7.11.2013 ergänzt durch BMF-Schreiben vom 26.3.2014,
BStBl I S. 791).

2.5.5 Aufwands- und Rückspenden
Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch der Verzicht auf einen
zuvor vereinbarten Aufwendungsersatz (Aufwandsspende) oder
einen sonstigen Anspruch (Rückspende) als Sonderausgabe nach
§ 10b EStG begünstigt. Unentgeltliche Nutzungen (z.B. kostenlose
Überlassung von Räumen oder Gewährung eines zinslosen Darle-
hens) und Leistungen (z.B. ehrenamtliche Tätigkeit) können zwar
nicht wie eine Sachspende behandelt werden, da dem Steuerpflich-
tigen insoweit kein finanzieller Aufwand entsteht (§ 10b Abs. 3
Satz 1 EStG). Auch die unentgeltliche Arbeitsleistung eines Ver-
einsmitglieds ist deshalb keine Spende. Werden die Nutzungen und
Leistungen aber entgeltlich erbracht, kann bei Verzicht auf den
rechtswirksam entstandenen Aufwendungsersatzanspruch nach
§ 10b Abs. 3 Satz 5 EStG eine steuerbegünstigte Spende vorliegen.
Beispielsweise kann auf einen rechtswirksam entstandenen An-
spruch auf Auszahlung einer Vergütung (z.B. für erbrachte Arbeits-
leistung, für Überlassung von Räumen oder Darlehen) oder eines
Aufwendungsersatzes (z.B. für den Verein verauslagte Aufwendun-
gen in Form von Fahrt-, Reise-, Telefon- und Portokosten) bedin-
gungslos verzichtet werden.

Nach den BMF-Schreiben vom 25.11.2014, BStBl I S. 1584 und
vom 24.8.2016, BStBl I S. 994 gelten zur steuerlichen Anerkennung
von Aufwandsspenden und Rückspenden an gemeinnützige Ver-
eine die folgenden Grundsätze:
. Der Aufwendungsersatzanspruch muss durch einen Vertrag

oder die Satzung eingeräumt worden sein, und zwar bevor die
zum Aufwand führende Tätigkeit begonnen worden ist. Auf-
wendungsersatzansprüche aus einer auf einer entsprechenden
Satzungsermächtigung beruhenden Vereinsordnung (z.B. Rei-
sekostenordnung) sind Ansprüche aus einer Satzung i.S. des
§ 10b Abs. 3 Satz 5 EStG.

. Die Anerkennung eines Aufwendungsersatzanspruchs ist auch
in den Fällen eines rechtsgültigen Vorstandsbeschlusses mög-
lich, wenn der Vorstand dazu durch eine Regelung in der Sat-
zung ermächtigt wurde. Eine nachträgliche rückwirkende Be-
gründung von Ersatzpflichten des Zuwendungsempfängers, z.B.

durch eine rückwirkende Satzungsänderung, reicht jedoch nicht
aus. Wird bei einer gemeinnützigen Körperschaft, die vor dem
1.1.2015 gegründet wurde, Aufwendungsersatz lediglich auf-
grund eines rechtsgültigen Vorstandsbeschlusses ohne aus-
drückliche Satzungsermächtigung eingeräumt, so muss die Sat-
zung allerdings nicht allein zur Einräumung dieser Ermächti-
gung geändert werden.

. Ansprüche auf einen Aufwendungsersatz oder auf eine Ver-
gütung (z.B. Lohn- oder Honorarforderungen) müssen ernsthaft
eingeräumt sein und dürfen nicht von vornherein unter der
Bedingung des Verzichts stehen:
Wesentliche Indizien für die Ernsthaftigkeit von Ansprüchen
auf Aufwendungsersatz oder auf eine Vergütung sind auch die
zeitliche Nähe der Verzichtserklärung zur Fälligkeit des An-
spruchs und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zu-
wendungsempfängers. Die Verzichtserklärung ist dann noch
zeitnah, wenn bei einmaligen Ansprüchen innerhalb von drei
Monaten und bei Ansprüchen aus einer regelmäßigen Tätigkeit
innerhalb eines Jahres nach Fälligkeit des Anspruchs der Ver-
zicht erklärt wird. Regelmäßig ist eine Tätigkeit, wenn sie
gewöhnlich monatlich ausgeübt wird. Die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit ist anzunehmen, wenn der Zuwendungsemp-
fänger ungeachtet eines späteren Verzichts durch den Zuwen-
denden zum Zeitpunkt der Einräumung des Anspruchs auf den
Aufwendungsersatz oder die Vergütung wirtschaftlich in der
Lage ist, die eingegangene Verpflichtung auch zu erfüllen. Von
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist immer dann aus-
zugehen, wenn die gemeinnützige Körperschaft offensichtlich
über genügend liquide Mittel oder sonstiges Vermögen verfügt,
das zur Begleichung der eingegangenen Verpflichtung heran-
gezogen wird.

. Wird auf einen Anspruch verzichtet, muss dieser auch im Zeit-
punkt des Verzichts tatsächlich werthaltig sein. Davon ist aus-
zugehen, wenn der Verein im Zeitpunkt der Einräumung des
Anspruchs auf einen Aufwendungsersatz oder eine Vergütung
wirtschaftlich in der Lage ist, die eingegangene Verpflichtung zu
erfüllen.

. Die Ausgabe muss beim Spender zu einer endgültigen wirt-
schaftlichen Belastung führen. Eine endgültige wirtschaftliche
Belastung liegt nicht vor, soweit der Wertabgabe aus dem Ver-
mögen des Steuerpflichtigen ein entsprechender Zufluss – im
Falle der Zusammenveranlagung auch beim anderen Ehegatten/
Lebenspartner – gegenübersteht (BFH-Urteil vom 20.2.1991,
BStBl II S. 690). Die von der spendenempfangsberechtigten Ein-
richtung erteilten Aufträge und die mit deren Ausführung ent-
stehenden Aufwendungen dürfen nicht, auch nicht z. T., im
eigenen Interesse des Zuwendenden ausgeführt oder getätigt
werden. Die Auszahlung von Aufwendungsersatz an den Spen-
der führt insoweit nicht zu einem schädlichen Rückfluss, als der
Aufwendungsersatz aufgrund eines ernsthaft eingeräumten Er-
satzanspruchs geleistet wird, der nicht unter der Bedingung
einer vorhergehenden Spende steht.

. Bei dem nachträglichen Verzicht auf den Ersatz der Aufwen-
dungen oder auf einen sonstigen Anspruch handelt es sich um
eine Geldspende, bei der entbehrlich ist, dass Geld zwischen
dem Zuwendungsempfänger und dem Zuwendenden tatsäch-
lich hin und her fließt. Dem Zuwendenden ist deshalb eine
Zuwendungsbestätigung über eine Geldzuwendung zu ertei-
len, in der auch ausdrückliche Angaben darüber zu machen
sind, ob es sich um den Verzicht auf die Erstattung von Auf-
wendungen handelt.

. Eine Zuwendungsbestätigung darf nur erteilt werden, wenn
sich der Ersatzanspruch auf Aufwendungen bezieht, die zur
Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke des Zuwendungsemp-
fängers erforderlich waren. Für die Höhe der Zuwendung ist
der vereinbarte Ersatzanspruch maßgeblich. Allerdings kann
ein unangemessen hoher Ersatzanspruch zum Verlust der
Gemeinnützigkeit des Zuwendungsempfängers führen (§ 55
Abs. 1 Nr. 3 AO). Der Zuwendungsempfänger muss die zutref-
fende Höhe des Ersatzanspruchs, über den er eine Zuwen-
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dungsbestätigung erteilt hat, durch geeignete Unterlagen im
Einzelnen belegen können.

2.5.6 Begünstigte Ausgaben

2.5.6.1 Keine Gegenleistung
Weitere Voraussetzung für den Spendenabzug ist, dass steuerbe-
günstigte Ausgaben (Zuwendungen) vorliegen, die freiwillig und
unentgeltlich, d.h. ohne Gegenleistung zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke geleistet werden. Ausgaben des Steuerpflichti-
gen, für die er eine Gegenleistung erhält, sind mangels Unentgelt-
lichkeit nicht steuerbegünstigt (vgl. H 10b.1 – Gegenleistung –
EStH). Das gilt auch, wenn die Zuwendung den Wert der Gegen-
leistung übersteigt (z.B. Kauf einer Eintrittskarte für eine Benefiz-
veranstaltung). Eine Ausnahme gilt für Mitgliedsbeiträge an Kultur-
fördervereine (vgl. Tz 2.5.2.3). Die Zweckbindung einer Zuwen-
dung steht der Unentgeltlichkeit nicht per se entgegen (BFH-Urteil
vom 16.3.2021, BStBl II S. 810).

Eine Aufteilung der Zuwendung in Gegenleistung und Spende ist
nicht zulässig (BFH-Urteil vom 2.8.2006, BStBl 2007 II S. 8). Im
Übrigen dürfen Ausgaben, die steuerbegünstigt sein sollen, nicht
einem stpfl. wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der steuerbegünstig-
ten Körperschaft zufließen.

Wer einen Geldbetrag als Schenkung mit der Auflage erhält, ihn
einer steuerbegünstigten Körperschaft zuzuwenden, ist mit diesem
Betrag grds. nicht wirtschaftlich belastet und daher nicht spenden-
abzugsberechtigt. Etwas anderes gilt aufgrund von § 26b EStG,
wenn es sich bei den Parteien des zugrunde liegenden Schenkungs-
vertrags um zusammenveranlagte Eheleute/Lebenspartner handelt.
In diesen Fällen ist die wirtschaftliche Belastung des Schenkers dem
mit ihm zusammenveranlagten zuwendenden Ehegatten/Lebens-
partners zuzurechnen (BFH-Urteil vom 15.1.2019, BStBl II S. 318).

2.5.6.2 Nicht abziehbare Spenden
Nicht abzugsfähig sind Spenden, die z.B. bei einer Straßensamm-
lung oder als sonntägliches Opfer in der Kirche gegeben werden,
sowie der Wohlfahrtszuschlag, der beim Kauf der von der Deut-
schen Post herausgegebenen Wohlfahrtsmarken zu entrichten ist
(BFH-Urteil vom 13.6.1969, BStBl II S. 701). Auch Aufwendungen
für Lose einer Wohlfahrtstombola sind keine Spenden (BFH-Urteil
vom 29.1.1971, BStBl II S. 799).

Zahlungen zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen, die als
Bewährungsauflage im Straf- oder Gnadenverfahren auferlegt
werden, können ebenfalls nicht als Spende abgezogen werden
(BFH-Urteil vom 8.4.1964, BStBl III S. 333). Gleiches gilt für Zah-
lungen an eine gemeinnützige Einrichtung zur Erfüllung einer
Auflage nach § 153a StPO oder § 56b StGB (BFH-Urteil vom
19.12.1990, BStBl 1991 II S. 234; vgl. H 10b.1 – Auflagen – EStH),
denn derartige Zahlungen erfolgen weder freiwillig noch unent-
geltlich.

Aufwendungen des Erben zur Erfüllung von Vermächtnis-
zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen sind weder beim
Erben noch beim Erblasser als Spenden abziehbar (BFH-Urteile vom
22.9.1993, BStBl II S. 874 und vom 23.10.1996, BStBl 1997 II S. 239).

2.5.6.3 Schulvereine
Zuwendungen (Beiträge, Spenden, Patengelder) an gemeinnützige
Schulvereine (Schulen in freier Trägerschaft) und entsprechende
Fördervereine von Personen, die selbst keine Kinder in der betref-
fenden Schule haben (fördernde Personen), sind steuerbegünstigte
Spenden, da in diesem Fall eine Verknüpfung der Zuwendung mit
einer konkreten Gegenleistung des Vereins regelmäßig nicht be-
steht.

Bei Personen, deren Kinder die Schule besuchen, ist eine Auftei-
lung der Elternbeiträge in einen steuerlich abziehbaren Spenden-
anteil und in ein nicht als Spenden abziehbares Leistungsentgelt
nicht möglich (BFH-Urteil vom 25.8.1987, BStBl II S. 850). Hiernach
können Eltern, deren Kinder die Schule eines gemeinnützigen Schul-
vereins (Schulträgers), z.B. eine Waldorfschule, besuchen, nicht
zur Deckung von Schulkosten ihrer Kinder steuerwirksam spenden.

Dies gilt auch dann, wenn ein sozial gestaffeltes Schulgeld oder ein
Schulgeld aufgrund einer Selbsteinschätzung der Eltern erhoben
wird. Diese Beträge können aber im Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 9
EStG als Sonderausgaben berücksichtigt werden (vgl. Tz 9.12).

Nach dem BMF-Schreiben vom 4.1.1991, BStBl 1992 I S. 266 ist
im Einzelnen Folgendes zu beachten:

Als Spenden kommen bei Personen, deren Kinder die Schule
besuchen, somit nur freiwillige Leistungen in Betracht, die über
den festgesetzten Elternbeitrag hinausgehen (z.B. Übernahme von
Patenschaften, Einzelspenden für besondere Veranstaltungen oder
Anschaffungen außerhalb des normalen Betriebs der Schule).
Hierzu gehören auch Zuwendungen für die Lehrerausbildung, z.B.
auf einer Hochschule oder für Schulbaukosten (oder andere Investi-
tionen), wenn hierfür allgemein zu Spenden aufgerufen wird; Zu-
wendungen der Eltern im Rahmen einer allgemeinen Kostenumlage
sind deshalb nicht begünstigt. Außerdem muss sichergestellt sein,
dass die festgesetzten Elternbeiträge zusammen mit etwaigen staat-
lichen Zuschüssen und Zuwendungen der fördernden Mitglieder die
voraussichtlichen Kosten des normalen Betriebs der Schule de-
cken. Zu den Kosten des normalen Schulbetriebs zählen insbeson-
dere:
. laufende Sachkosten, z.B. Kosten für Lehrmittel, Versicherun-

gen, Instandhaltung, Zinsen,
. laufende personelle Kosten, z.B. Lehrergehälter, Gehälter für

sonstige Mitarbeiter, Versorgungsbezüge, Aufwendungen zur
Lehrerfortbildung,

. nutzungsbezogene Aufwendungen, z.B. Mieten, Erbbauzins,
Absetzungen für Abnutzung,

. Kosten für Klassenfahrten, Exkursionen und ähnliche übliche
Veranstaltungen (falls sie von der Schule getragen werden).

Setzt der Schulträger die Elternbeiträge so niedrig fest, dass der
normale Betrieb der Schule z.B. nur durch Zuwendungen der Eltern
an einen Förderverein aufrechterhalten werden kann, die dieser
satzungsgemäß an den Schulverein abzuführen hat, so handelt es
sich wirtschaftlich betrachtet auch bei diesen Zuwendungen um ein
Leistungsentgelt, für das die Spendenbegünstigung nicht in Betracht
kommt. Deshalb werden Gestaltungen steuerlich nicht anerkannt,
nach denen der von den Eltern zu leistende Beitrag formal in einen
an den Schulverein zu entrichtenden Elternbeitrag (Leistungsent-
gelt) und in einen als Spende bezeichneten und an den Förderverein
zu zahlenden Betrag aufgespalten wird (BFH-Urteil vom 12.8.1999,
BStBl 2000 II S. 65). Die steuerliche Abziehbarkeit etwaiger über den
Elternbeitrag hinausgehender freiwilliger und unentgeltlicher Zu-
wendungen hängt nicht von der Zwischenschaltung eines Förder-
vereins ab.

Entscheidend für die steuerliche Anerkennung spendenbegüns-
tigter Zuwendungen ist, dass es sich hierbei wirtschaftlich nicht um
Schulgeldzahlungen – gleich in welcher Form –, sondern um frei-
willige Leistungen der Eltern ohne Entgeltcharakter handelt.

Die vorstehenden Grundsätze gelten für »Elternbeiträge«, die von
nahen Angehörigen der Kinder i.S. des § 15 AO (z.B. den Groß-
eltern) erbracht werden, entsprechend; ebenso für Spenden an
andere Bildungseinrichtungen (z.B. Kindergärten).

2.5.6.4 Sponsoring
Zuwendungen eines Sponsors, die keine Betriebsausgaben darstel-
len, sind als Spenden abziehbar, wenn sie zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke freiwillig oder aufgrund einer freiwillig einge-
gangenen Rechtspflicht erbracht werden, kein Entgelt für eine be-
stimmte Leistung des Empfängers sind und nicht in einem tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dessen Leistungen ste-
hen (siehe BFH-Urteile vom 25.11.1987, BStBl 1988 II S. 220 und
vom 12.9.1990, BStBl 1991 II S. 258 sowie BMF-Schreiben vom
18.2.1998, BStBl I S. 212).

2.5.6.5 Crowdfunding
Crowdfunding bezeichnet eine Form der Mittelakquise unter Nut-
zung internetbasierter Strukturen, die die Beteiligung einer Vielzahl
von Personen (der »Crowd«) ermöglicht. Dabei werden die einzel-
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nen durch einen Dritten (»Projektveranstalter«) durchzuführenden
Projekte oder zu entwickelnden Produkte auf einer Internetplatt-
form (sog. »Crowdfunding-Portal«) vorgestellt und gezielt Gelder
zur Erreichung eines häufig festen Finanzierungsziels eingeworben.

Das »klassische Crowdfunding« nutzen in der Regel sog. Start-
Up-Unternehmen, um eine möglichst effiziente Form der Anlauf-
finanzierung zu erreichen. Die Unterstützer dieses »klassischen
Crowdfunding« erhalten für ihren Beitrag zur Erreichung des Finan-
zierungsziels eine Gegenleistung. Ein Spendenabzug scheitert beim
»klassischen Crowdfunding« regelmäßig deswegen, weil der Zu-
wendungsempfänger entweder nicht steuerbegünstigt ist oder weil
der Zuwendende für seine Leistung eine Gegenleistung erhält; auf
das Verhältnis von Leistung oder Gegenleistung kommt es dabei
nicht an (BFH-Urteile vom 25.08.1987, BStBl II S. 850 und vom
12.08.1999, BStBl 2000 II S. 65).

Beim sog. »Spenden Crowdfunding«, die als anlassbezogene
Spendensammlungen organisiert werden, hängt die Zulässigkeit
des steuerlichen Spendenabzugs von den Eigenschaften der Betei-
ligten und den zwischen ihnen bestehenden rechtlichen Verbindun-
gen ab. Wenn der Empfänger der Finanzierungsmittel aus dem
Crowdfunding eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG i. V. mit §§ 51ff. AO
steuerbegünstigte Körperschaft oder juristische Person des öffentli-
chen Rechts ist, dann ist diese berechtigt, für die erhaltenen Mittel
Zuwendungsbestätigungen nach § 50 Abs. 1 EStDV auszustellen.
Das BMF-Schreiben vom 15.12.2017, BStBl 2018 I S. 246 ist dabei im
Einzelnen zu beachten.

2.5.7 Spendenhöchstsätze
Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke können einheitlich
. bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte oder
. alternativ bis zu 4 % der Summe der gesamten Umsätze und der

im Kj. aufgewendeten Löhne und Gehälter

als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10b Abs. 1 EStG). Für den
Sonderausgabenabzug vorgetragener Spendenbeträge gelten diese
Höchstsätze entsprechend. Zuwendungen, die im laufenden VZ
geleistet wurden, und diejenigen aus dem Spendenvortrag sind zur
Berechnung des Höchstbetrags zusammenzufassen. Ein hiernach
ggf. verbleibender vortragsfähiger Spendenbetrag wird wiederum
gesondert festgestellt.

BEISPIEL:

Zum 31.12.2022 beträgt der verbleibende Spendenvortrag
i.S. des § 10b Abs. 1 Satz 9 EStG 8 000 e. Im Jahr 2023 werden
weitere berücksichtigungsfähige Spenden von 15 000 e geleistet.
Der maßgebende Gesamtbetrag der Einkünfte des VZ 2023 be-
trägt 100 000 e.
Die laufenden Spenden des VZ 2023 und die Spenden aus dem
Vortrag sind als Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zusam-
men den Höchstbetrag von 20 % des maßgebenden Gesamt-
betrags der Einkünfte nicht übersteigen. Abziehbar sind somit:

aus Spendenvortrag 8 000 e

aus laufenden Spenden des VZ 2023 + 15 000 e

Gesamtbetrag 23 000 e

Spendenhöchstbetrag = 20 % von
100 000 e

20 000 e

insgesamt als Spenden abziehbar 20 000 e

Die nicht berücksichtigten Spenden des laufenden VZ 2023 in
Höhe von 3 000 e (15 000 e ./. 12 000 e) werden zum
31.12.2023 als verbleibender vortragsfähiger Spendenbetrag ge-
sondert festgestellt.

2.5.8 Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische
Parteien

7 Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien i.S. des § 2
des Parteiengesetzes sind nur in beschränkter Höhe als Sonder-
ausgaben abzugsfähig (§ 10b Abs. 2 EStG). Vorrangig werden

diese Zuwendungen über eine Ermäßigung der tariflichen ESt
berücksichtigt (§ 34g Nr. 1 EStG). Der Sonderausgabenabzug bzw.
die Tarifermäßigung sind durch Eintragung der zugewendeten
Beträge in Zeile 7 geltend zu machen. Eine Berücksichtigung der
Spenden und Mitgliedsbeiträge scheidet allerdings aus, sofern die
politische Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung aus-
geschlossen ist.

Bei Steuerpflichtigen, die Mitgliedsbeiträge und Spenden an po-
litische Parteien i.S. des § 2 des Parteiengesetzes leisten, ermäßigt
sich die tarifliche ESt (vermindert um die sonstigen Steuerermäßi-
gungen mit Ausnahme des sog. »Baukindergeldes« nach § 34f Abs. 3
EStG a.F.) um 50 % dieser Ausgaben, höchstens um 825 e, im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern höchs-
tens um 1 650 e. Diese Ermäßigung kann nicht zu einer negativen
Steuerschuld führen. Bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebens-
partnern spielt es insoweit keine Rolle, wer von den Ehegatten/
Lebenspartnern die begünstigten Aufwendungen geleistet hat. Bei
der Einzelveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern bemisst sich
die Steuerermäßigung nach § 34g Nr. 1 EStG für jeden Ehegatten/
Lebenspartner entsprechend den von ihm geleisteten Ausgaben zur
Förderung staatspolitischer Zwecke.

Für den Sonderausgabenabzug von Spenden und Mitgliedsbei-
trägen an politische Parteien gilt darüber hinaus eine Höchstgrenze
von insgesamt 1 650 e, im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten/Lebenspartnern von insgesamt 3 300 e im Kj. (§ 10b
Abs. 2 EStG). Als Sonderausgaben können Mitgliedsbeiträge und
Spenden an politische Parteien jedoch nur insoweit abgezogen
werden, als für sie nicht ein Abzug von der tariflichen ESt nach
§ 34g EStG gewährt worden ist (siehe nachfolgendes Beispiel).
Damit ist ein Sonderausgabenabzug auch möglich, soweit sich die
Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien nicht nach
§ 34g EStG auswirken, weil die tarifliche ESt zu niedrig ist. Ein
Wahlrecht zwischen dem Abzug von der Steuer (§ 34g EStG) und
dem Sonderausgabenabzug besteht nicht. Ein Abzug als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten ist nicht möglich (§ 4 Abs. 6, § 9
Abs. 5 EStG). Die genannten Höchstbeträge gelten neben den
Höchstsätzen für Zuwendungen zur Förderung der anderen steu-
erbegünstigten Zwecke nach § 10b Abs. 1 EStG (siehe folgendes
Beispiel).

BEISPIEL:

Ein alleinstehender Steuerpflichtiger mit einem Gesamtbetrag
der Einkünfte im VZ 2023 von 50 000 e leistete im Kj. 2023
folgende Spenden:

für gemeinnützige Zwecke 500 e,

für kirchliche Zwecke 2 500 e,
an politische Parteien i.S. des § 2 Parteiengesetzes 3 500 e.

Abzugsfähig sind:

. Von den Spenden an politische Parteien werden 825 e (50 %
aus höchstens 1 650 e) nach § 34g EStG als Abzugsbetrag
von der tariflichen ESt berücksichtigt.

. Von den verbleibenden Spenden an politische Parteien in
Höhe von 1 850 e (3 500 e ./. 1 650 e) sind höchstens 1 650 e

als Sonderausgaben abzugsfähig (§ 10b Abs. 2 EStG).
. Die Aufwendungen zur Förderung kirchlicher und gemein-

nütziger Zwecke von 3 000 e (2 500 e + 500 e) sind im
Rahmen des Höchstbetrags von 10 000 e (= 20 % von
50 000 e) in voller Höhe abzugsfähig (§ 10b Abs. 1 EStG).

. Insgesamt sind somit 4 650 e (1 650 e + 3 000 e) als Sonder-
ausgaben abzugsfähig.

Der Sonderausgabenabzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an
politische Parteien i.S. des § 2 des Parteiengesetzes ist weiter davon
abhängig, dass der Zuwendende eine Zuwendungsbestätigung des
Empfängers auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck erhalten hat
(§ 50 Abs. 1 EStDV). Die Zuwendungsbestätigung ist dem Finanzamt
aber nur auf Anforderung auf elektronischem Weg oder in Kopie
vorzulegen (vgl. Vorbemerkungen Tz 14.1); die Belegvorhalte- und
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Aufbewahrungspflichten (vgl. Tz 2.5.3.1) gelten gleichermaßen
auch für Zuwendungen an politische Parteien.

Bei der Erstellung und Verwendung der verbindlichen Muster für
die Zuwendungsbestätigungen sind die BMF-Schreiben vom
7.11.2013, BStBl I S. 1333 und vom 26.3.2014, BStBl I S. 791 zu
beachten. Auch Zuwendungsbestätigungen der Parteien können
dem Zuwendenden elektronisch in Form von schreibgeschützten
Dateien übermittelt werden (vgl. Tz 2.5.3.3).

Bei Zuwendungen an politische Parteien reicht als vereinfachter
Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung
eines Kreditinstituts, wenn die Zuwendung 300 e nicht übersteigt
und bei Spenden der Verwendungszweck auf dem vom Empfänger
hergestellten Beleg aufgedruckt ist (§ 50 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c
EStDV). Als Nachweis für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an
politische Parteien genügt ansonsten die Vorlage von Bareinzah-
lungsbelegen, Buchungsbestätigungen oder Beitragsquittungen
(§ 50 Abs. 6 EStDV).

2.5.9 Unabhängige Wählervereinigungen
8 Nach § 34g Nr. 2 EStG ermäßigt sich die tarifliche ESt für Spenden

und Mitgliedsbeiträge an unabhängige Wählervereinigungen um
50 % dieser Ausgaben, höchstens um 825 e, im Fall der Zusammen-
veranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern höchstens um
1 650 e. Diese Tarifermäßigung ist durch Eintragung der zugewen-
deten Beträge in Zeile 8 geltend zu machen; die Tarifermäßigung
kann nicht zu einer negativen Steuerschuld führen. Die genannten
Höchstbeträge gelten gesondert neben den gleich hohen Grenzen
für den Abzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an politische
Parteien nach § 34g Nr. 1 EStG (vgl. Tz 2.5.8). Anders als bei Zu-
wendungen an politische Parteien ist für Beiträge und Spenden an
unabhängige Wählervereinigungen, die über die nach § 34g EStG
berücksichtigungsfähigen Ausgaben hinausgehen, ein Sonderaus-
gabenabzug nach § 10b EStG nicht möglich; zur Verfassungsmäßig-
keit dieser Einschränkung siehe BFH-Urteil vom 20.3.2017, BStBl II
S. 1122.

Begünstigt sind nur Beiträge und Spenden an unabhängige Wäh-
lervereinigungen, die die Rechtsform eines eingetragenen oder nicht
rechtsfähigen Vereins haben und deren Zweck ausschließlich da-
rauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit eigenen Wahlvorschlägen an
Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der politi-
schen Willensbildung mitzuwirken. Weitere Voraussetzung ist, dass
die unabhängige Wählervereinigung entweder bei der letzten Wahl,
an der sie teilgenommen hat, wenigstens ein Mandat errungen hat,
oder dass sie der zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen
Wahlorgan mitgeteilt hat, dass sie sich an der jeweils nächsten Wahl
beteiligen will. Eine unabhängige Wählervereinigung, die entgegen
dieser Mitteilung nicht an der nächsten Wahl teilnimmt, ist erst
wieder zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berech-
tigt, wenn sie sich tatsächlich mit eigenen Wahlvorschlägen an einer
späteren Wahl beteiligt hat. Die Steuerermäßigung wird in diesem
Fall nur für Beiträge und Spenden gewährt, die nach Beginn des
Jahres, in dem die Wahl stattfindet, geleistet werden. Wegen Einzel-
heiten (mit Beispielen) wird auf das BMF-Schreiben vom 16.6.1989,
BStBl I S. 239 (abgedruckt zu H 34g EStH) hingewiesen.

Dass alle Voraussetzungen für die Gewährung der Tarifermäßi-
gung nach § 34g EStG erfüllt sind, hat der Steuerpflichtige auf
Anforderung des Finanzamts durch eine Zuwendungsbestätigung
der unabhängigen Wählervereinigung nachzuweisen; die besonde-
ren Belegvorhalte- und Aufbewahrungsfristen (vgl. Tz 2.5.3.1) gel-
ten entsprechend. Verbindliche Muster der Bestätigung für Geld-
und Sachzuwendungen an eine unabhängige Wählervereinigung
sind als Anlagen zum BMF-Schreiben vom 7.11.2013, BStBl I S. 1333
abgedruckt.

2.5.10 Spenden in das zu erhaltende Vermögen
einer Stiftung

9–12 Für die Berücksichtigung von Spenden zu steuerbegünstigten Zwe-
cken i.S. der §§ 52 bis 54 AO in das zu erhaltende Vermögen
(Vermögensstock) einer Stiftung, die im VZ der Zuwendung und
in den folgenden neun VZ neben den Höchstbeträgen nach § 10b

Abs. 1 EStG als Sonderausgaben abgezogen werden können, gilt
innerhalb dieses Zeitraums von 10 Jahren ein gesonderter Höch-
stbetrag von 1 Mio. e (§ 10b Abs. 1a Satz 1 EStG). Für zusammen
veranlagte Ehegatten/Lebenspartner ist ein gemeinsamer Höch-
stbetrag von 2 Mio. e maßgebend; hierdurch entfällt der Nach-
weis, dass jeder der Ehegatten/Lebenspartner aus seinem eigenen
Vermögen höchstens 1 Mio. e gespendet hat. Der besondere Ab-
zugsbetrag nach § 10b Abs. 1a Satz 1 EStG bezieht sich auf den
gesamten Zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach innerhalb
des Zehnjahreszeitraums nur einmal in Anspruch genommen
werden.

Spenden in das verbrauchbare Vermögen einer Stiftung sind
nicht nach § 10b Abs. 1a Satz 1 EStG abzugsfähig. Die Spenden in
den Teil des Vermögens, der verbraucht werden kann, können
jedoch im Rahmen der Spendenhöchstsätze des § 10b Abs. 1 EStG
(vgl. Tz 2.5.7) berücksichtigt werden. Der Spender muss daher
gegenüber der Stiftung deutlich machen, für welchen Teil des Ver-
mögens der Stiftung seine Zuwendung erfolgt (BMF-Schreiben vom
15.9.2014, BStBl I S. 1278). Spenden an eine sog. Vorstiftung sind
ebenfalls nicht als Sonderausgaben nach § 10b Abs. 1a Satz 1 EStG
abziehbar (BFH-Urteil vom 11.2.2015, BStBl II S. 545). Spenden in
den Vermögensstock einer rechtsfähigen Stiftung zur Förderung
steuerbegünstigter Zwecke sind erst dann berücksichtigungsfähig,
wenn sie geleistet werden, nachdem die Stiftung durch staatliche
Anerkennung (§ 80 Abs. 1 BGB) zivilrechtlich wirksam geworden
ist. Vorher erfolgte Zuwendungen können nur dann anerkannt
werden, wenn der Spender auf die Richtigkeit der Spendenbeschei-
nigung vertrauen durfte (§ 10b Abs. 4 EStG).

9–10Begünstigt sind nicht nur Spenden, die in den Vermögensstock
einer inländischen Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreiten inländischen Stiftung des pri-
vaten Rechts geleistet werden, sondern auch Spenden in den Ver-
mögensstock einer Stiftung mit Sitz im EU-/EWR-Ausland. Zu
beachten ist, dass die an Empfänger im Inland geleisteten Stiftungs-
spenden in Zeile 9 und die an Empfänger im EU-/EWR-Ausland
geleisteten Stiftungsspenden in Zeile 10 getrennt zu erklären sind.

Die zusätzlichen Fördervoraussetzungen des § 10b Abs. 1 Sätze 2
bis 6 EStG (vgl. Tz 2.5.2.2) sind für ausländische Stiftungen im
EU-/EWR-Raum entsprechend zu beachten. Der inländische Spen-
der muss hiernach nachweisen, dass die ausländische Stiftung sat-
zungsgemäß gemeinnützige Zwecke verfolgt und die Spenden aus-
schließlich für diese Zwecke einsetzt. Deshalb ist die Anforderung
eines bereits erstellten und bei der ausländischen Stiftungsbehörde
eingereichten Tätigkeits- oder Rechenschaftsberichts der ausländi-
schen Stiftung durch das Finanzamt eine unionsrechtlich nicht zu
beanstandende Maßnahme (BFH-Urteil vom 21.1.2015, BStBl II
S. 588). Der BFH verlangt im Übrigen nicht, dass die Zuwendungs-
bestätigung einer ausländischen Stiftung dem amtlich vorgeschrie-
benen Vordruck nach § 50 EStDV entsprechen muss. Zu den not-
wendigen Bestandteilen der Zuwendungsbestätigung einer auslän-
dischen Stiftung gehört aber, eine Bestätigung über den Erhalt der
Spende sowie eine Versicherung, dass die Stiftung satzungsgemäß
ausschließlich und unmittelbar auf die Erfüllung steuerbegünstigter
Zwecke ausgerichtet ist und die Spenden ausschließlich für diese
Zwecke eingesetzt werden.

Der Sonderausgabenabzug nach § 10b Abs. 1a EStG ist nur auf
Antrag des Steuerpflichtigen durch Eintragung der geleisteten Stif-
tungsspenden in den Zeilen 9 und 10 vorzunehmen; stellt der
Steuerpflichtige keinen Antrag, gelten auch für Vermögensstock-
spenden die allgemeinen Regelungen nach § 10b Abs. 1 EStG (Tz 3
des BMF-Schreibens vom 18.12.2008, BStBl 2009 I S. 16).

11–12Im Antragsfall ist es dem begünstigten Spender freigestellt, wie
er den Höchstbetrag von 1 bzw. 2 Mio. e auf das Jahr der Spende
und die neun folgenden VZ verteilen will. Die Verteilung sollte
zweckmäßigerweise so gewählt werden, dass unter Berücksichti-
gung der zu erwartenden Einkommensentwicklung, des progressi-
ven Steuertarifs und sonstiger Abzugsmöglichkeiten eine möglichst
hohe Steuerminderung erreicht werden kann. In Zeile 11 ist dem-
entsprechend anzugeben, welche von den in der Zeile 9 und 10
nachgewiesenen Spenden in 2023 berücksichtigt werden sollen. Der
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am Schluss des VZ des Zuwendungsjahrs verbleibende Spenden-
vortrag für eine Vermögensstockspende ist vom Finanzamt geson-
dert festzustellen (§ 10b Abs. 1a Satz 4 i. V. mit § 10d Abs. 4 EStG).
In diesem Verfahren und nicht erst im Festsetzungsverfahren späte-
rer VZ ist verbindlich zu klären, ob die tatbestandlichen Voraus-
setzungen für eine Vermögensstockspende i.S. des § 10b Abs. 1a
EStG vorliegen. Der Feststellungsbescheid hat für die nachfolgenden
Einkommensteuerbescheide insoweit Bindungswirkung (BFH-Ur-
teil vom 6.12.2018, X R 11/17, BFH/NV 2019 S. 622).

In Zeile 12 kann angegeben werden, in welcher Höhe bisher
noch nicht berücksichtigte Spenden aus Vorjahren in den Ver-
mögensstock einer Stiftung im VZ 2023 abgezogen werden sollen.
Leistet ein Steuerpflichtiger einen höheren Betrag als 1 bzw.
2 Mio. e in den Vermögensstock einer Stiftung, kann er den über-
steigenden Betrag zusätzlich im Rahmen der Höchstsätze nach
§ 10b Abs. 1 EStG (vgl. Tz 2.5.7) geltend machen.

Gefördert werden nicht nur Spenden anlässlich der Neugrün-
dung einer steuerbegünstigten Stiftung (so war die Rechtslage bis
einschließlich VZ 2006), sondern auch Spenden als sog. Zustiftun-
gen in das Vermögen bestehender Stiftungen. Die Rahmenbedin-
gungen des § 10 Abs. 1a EStG gelten deshalb auch zugunsten bereits
vor 2007 errichteter Stiftungen. Mit jeder Spende in den Vermögens-
stock beginnt insoweit ein neuer Zehnjahreszeitraum.

BEISPIEL:

In 2006 wurde eine Stiftung errichtet und mit einem Vermögen
von 500 000 e ausgestattet. Davon waren 307 000 e (= bis ein-
schließlich VZ 2006 geltender Höchstbetrag) über zehn Jahre
abziehbar. In 2023 leistet der Steuerpflichtige in den Vermögens-
stock derselben Stiftung eine weitere Spende von 1 Mio. e, die
wiederum über zehn Jahre (neuer Zehnjahreszeitraum) bis zum
VZ 2032 abziehbar ist.

Voraussetzung für den Spendenabzug ist, dass der Zuwendende
von der Stiftung eine Spendenbestätigung auf amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck erhalten hat (§ 50 Abs. 1 EStDV). Die Spenden-
bestätigung ist dem Finanzamt aber nur auf Anforderung auf elek-
tronischem Weg oder in Kopie vorzulegen (vgl. Vorbemerkungen
Tz 14.1); die Belegvorhalte- und Aufbewahrungspflichten (vgl.
Tz 2.5.3.1) gelten gleichermaßen auch für Spenden in den Ver-
mögensstock einer Stiftung. Als Anlagen zum BMF-Schreiben vom
7.11.2013, BStBl I S. 1333 sind entsprechende verbindliche Vor-
druckmuster für die Bestätigung von Geld- und Sachzuwendungen
an Stiftungen veröffentlicht worden.

2.6 Aufwendungen für die eigene
Berufsausbildung

2.6.1 Abzugsverbot
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder ein Erst-
studium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind nicht als
Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar (§ 4 Abs. 9, § 9
Abs. 6 EStG); es kommt insoweit nur ein auf 6 000 e im Kj. begrenz-
ter Sonderausgabenabzug in Betracht (vgl. Tz 2.6.2). Vorweg-
genommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben können nur
dann berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige zuvor be-
reits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abge-
schlossen hat (vgl. Tz 2.6.5, Tz 2.6.7) oder wenn die Berufsausbil-
dung oder das Erststudium Gegenstand eines Dienstverhältnisses ist
(vgl. Tz 11.17.3).

Das BVerfG hat inzwischen mit mehreren Beschlüssen vom
19.11.2019 (Az. 2 BvL 22/14 bis 2 BvL 27/14) entschieden, dass
der gesetzliche Ausschluss des Werbungskostenabzugs für Auf-
wendungen einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erst-
studiums nach § 9 Abs. 6 EStG sowie die Begrenzung des Sonder-
ausgabenabzugs in § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG verfassungsgemäß sind.
In zwei Nachfolgeverfahren hat der BFH keine Bedenken § 9 Abs. 6
EStG rückwirkend ab dem VZ 2004 anzuwenden (BFH-Urteil vom

12.2.2020, BStBl II S. 719; BFH-Beschluss vom 7.7.2020, VI R
18/20, BFH/NV 2021 S. 9). Entsprechendes gilt auch für die rück-
wirkende Anwendung des Ausschlusses des Betriebsausgaben-
abzugs nach § 4 Abs. 9 EStG (BFH-Urteil vom 16.6.2020, BStBl 2021
II S. 11). Die in weiteren Parallelfällen anhängigen Revisionen (u.a.
VI R 3/20, VI R 4/20, VI R 5/20, VI R 6/20, VI R 11/20) sind
inzwischen durch Rücknahme und entsprechenden Einstellungs-
beschluss beendet worden. Vor diesem Hintergrund erlässt die
Finanzverwaltung Steuerbescheide wegen der Abziehbarkeit von
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als
Werbungskosten oder Betriebsausgaben nicht mehr vorläufig
(BMF-Schreiben vom 18.5.2021, BStBl I S. 680). Ein Ruhenlassen
außergerichtlicher Rechtsbehelfsverfahren sowie eine Aussetzung
der Vollziehung kommen insoweit nicht mehr in Betracht.

2.6.2 Sonderausgaben-Höchstbetrag
Nach der Grundentscheidung des Gesetzgebers (vgl. Tz 2.6.1) sind
die erste Berufsausbildung und das Erststudium als »Erstausbil-
dung« der privaten Lebensführung zuzuordnen. Die Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für die eigene Berufsausbildung können je-
doch bis zum Abschluss der Erstausbildung bis zu 6 000 e im Kj. als
Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Dieser
Höchstbetrag ist personenbezogen, d.h., Aufwendungen des Ehe-
gatten oder Lebenspartners für dessen Berufsausbildung sind im
Rahmen eines eigenen Höchstbetrags von 6 000 e jährlich als Son-
derausgaben berücksichtigungsfähig. Aufwendungen für die Aus-
bildung von Kindern sind dagegen nicht als Sonderausgaben ab-
zugsfähig; wegen der hierfür vorgesehenen Vergünstigungen vgl.
Tz 9 unter Erläuterungen zur Anlage Kind.

13–14Die Summe der geleisteten Aufwendungen für die eigene Berufs-
ausbildung (»stpfl. Person/Ehemann/Person A«) ist in Zeile 13
einzutragen. Aufwendungen des Ehegatten/Lebenspartners (»Ehe-
frau/Person B«) für die eigene Berufsausbildung sind bei der Zu-
sammenveranlagung gesondert in Zeile 14 einzutragen, damit der
dem Ehegatten/Lebenspartner zustehende eigene Höchstbetrag von
6 000 e maschinell berücksichtigt werden kann. Die abziehbaren
Aufwendungen (vgl. Tz 2.6.10) sollten ggf. in einer Aufstellung
aufgegliedert und näher erläutert werden.

ELSTER:
ELSTER bietet zusätzliche Eintragungszeilen für die Eingabe der
Einzelaufwendungen an, die per Mausklick der elektronischen
Steuererklärung beliebig hinzugefügt werden können.

2.6.3 Begriff der Berufsausbildung
Aufwendungen für die Berufsausbildung sind solche, die geleistet
werden, um die für die Aufnahme eines Berufes notwendigen fach-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben (BFH-
Urteil vom 17.11.1978, BStBl 1979 II S. 180). Es muss sich um Maß-
nahmen handeln, durch die eine nachhaltige berufsmäßige Aus-
übung der erlernten Fähigkeiten zur Erzielung von Einkünften
angestrebt wird (BFH-Urteil vom 22.9.1995, BStBl 1996 II S. 8).
Voraussetzung ist, dass der Beruf durch eine Ausbildung im Rahmen
eines öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgangs erlernt wird
und der Ausbildungsgang durch eine Prüfung abgeschlossen wird
(siehe im Einzelnen Rz 4 bis 11 des BMF-Schreibens vom 22.9.2010,
BStBl I S. 721). Neben staatlich anerkannten oder staatlich geregel-
ten Ausbildungen kommen auch solche Berufsausbildungen in Be-
tracht, die nach Richtlinien von Berufs- oder Wirtschaftsverbänden
oder internen Vorschriften der Bildungsträger geordnet sind.

Die Fort- und Weiterbildung soll dagegen die Möglichkeit ge-
ben, die Kenntnisse und Fertigkeiten im bereits ausgeübten oder
erlernten Beruf zu erhalten, zu erweitern und der Entwicklung der
Verhältnisse anzupassen. Kosten, die der beruflichen Fort- und
Weiterbildung dienen (Fortbildungskosten), sind bei Arbeitneh-
mern als Werbungskosten abzugsfähig (vgl. Tz 11.17); bei selbst-
ändig Tätigen liegen insoweit Betriebsausgaben vor (vgl. Teil II
Tz 2.11.1). Die Einstufung als Fortbildungskosten und damit als
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Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben bedeutet, dass diese Kos-
ten grds. voll (ohne Höchstbetrag) abzugsfähig sind. Soweit Auf-
wendungen im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses
entstehen (z.B. bei einer Ausbildung im Betrieb des Arbeitgebers
oder bei Beamtenanwärtern), kommt nur ein Abzug als Werbungs-
kosten in Betracht (vgl. Tz 11.17.3).

2.6.4 Nicht abziehbare Aufwendungen (Einzelfälle)
Aufwendungen eines in Deutschland lebenden Ausländers für einen
Deutschkurs sind nicht als Aufwendungen für die Berufsausbil-
dung abziehbar (BFH-Urteil vom 15.3.2007, BStBl II S. 814). Dies gilt
auch dann, wenn zur Fortsetzung der bereits im Ausland ausgeüb-
ten beruflichen Tätigkeit ein ergänzendes Studium erforderlich ist,
dessen Aufnahme den Nachweis von Deutschkenntnissen voraus-
setzt (BFH-Urteil vom 5.7.2007, VI R 72/06, BFH/NV 2007 S. 2096).

Kosten für die Erlangung des Pkw-Führerscheins dienen regel-
mäßig der Allgemeinbildung und sind deshalb grds. nicht abziehbar
(BFH-Urteil vom 5.8.1977, BStBl II S. 834). Ein Abzug als Werbungs-
kosten kommt nur dann in Betracht, wenn der Führerschein unmit-
telbare Voraussetzung für die Berufsausübung ist (vgl. Tz 11.18.3.10
unter »Führerschein«).

Aufwendungen für einen Lehrgang, bei dem nicht ein Beruf,
sondern ein Hobby im Vordergrund steht (z.B. Fotokurs), sind
nicht abzugsfähig (BFH-Urteil vom 17.11.1978, BStBl 1979 II S. 180).
Dies gilt grds. auch für Aufwendungen zum Erwerb eines Jagd-
scheins (FG Münster vom 20.12.2018, 5 K 2031/18 E, EFG 2019
S. 338 – rkr.).

2.6.5 Erstmalige Berufsausbildung
Eine Berufsausbildung ist als erstmalige Berufsausbildung anzuse-
hen, wenn ihr keine andere abgeschlossene Berufsausbildung bzw.
kein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Hochschulstudium vo-
rausgegangen ist. Wird ein Steuerpflichtiger ohne entsprechende
Berufsausbildung in einem Beruf tätig und führt er die zugehörige
Berufsausbildung nachfolgend durch (nachgeholte Berufsausbil-
dung), handelt es sich dabei ebenfalls um eine erstmalige Berufs-
ausbildung (BFH-Urteil vom 6.3.1992, BStBl II S. 661).

Eine Berufsausbildung als Erstausbildung liegt seit dem VZ 2015
nur noch dann vor, wenn sie in Vollzeit durchgeführt wird und für
eine Mindestdauer von 12 Monaten angelegt ist (§ 9 Abs. 6 Satz 2
EStG). »Vollzeit« bedeutet eine wöchentliche Dauer der Ausbildung
von durchschnittlich mindestens 20 Stunden. Um eine geordnete
Berufsausbildung in diesem Sinne handelt es sich, wenn sie auf der
Grundlage von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder internen
Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt wird (§ 9 Abs. 6
Satz 3 EStG). Die Berufsausbildung muss zudem abgeschlossen
sein, damit sie als erstmalige Berufsausbildung anerkannt werden
kann. Ein Abschluss kann dabei durch Abschlussprüfung oder
mittels planmäßiger Beendigung erfolgen (§ 9 Abs. 6 Satz 4 EStG).
Eine abgebrochene Berufsausbildung ist damit keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Eine Erstausbildung liegt auch vor, wenn
ein Steuerpflichtiger mit langjähriger Berufserfahrung die Ab-
schlussprüfung einer durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
geregelten Berufsausbildung mit einer Mindestdauer von 12 Mona-
ten bestanden hat, ohne dass er zuvor die entsprechende Berufs-
ausbildung durchlaufen hat (§ 9 Abs. 6 Satz 5 EStG).

Berufsvorbereitende Maßnahmen oder Ausbildungen, die die o.a.
gesetzliche Mindestausbildungsdauer von 12 Monaten unterschrei-
ten, sind nach der Intention der vorliegenden Gesetzesänderung
keine Erstausbildungen, weil sie nicht auf eine hinreichend qualifi-
zierte berufliche Tätigkeit vorbereiten. Diese kurzen Ausbildungen
erfolgen zwar auch oft auf der Grundlage von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; es werden aber nur begrenzte berufliche Fähig-
keiten für einfache Tätigkeiten erworben. Die Regelung geht bei
diesen kurzen Ausbildungen typisierend davon aus, dass die auf eine
solche Ausbildung folgende Berufsausbildung keine »Zweitausbil-
dung« ist, für die ein Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug
gewährt werden kann. Keine erste Berufsausbildung i.S. dieser Rege-
lung sind z.B. ein Kurs zur Berufsorientierung oder -vorbereitung,
Kurse zur Erlangung der Fahrerlaubnis für Nutzfahrzeuge oder der

Berechtigung zum Fahren von Flurförderfahrzeugen (Gabelstapler),
ein Betriebspraktikum oder eine Maßnahme zur Vermittlung ein-
fachster Berufstätigkeiten (Anlerntätigkeiten, kurzfristige Einweisun-
gen). Auch der Abschluss mehrerer unabhängiger Kurse stellt keine
erste Berufsausbildung dar; dies gilt auch dann, wenn die Kurse
inhaltlich aufeinander aufbauen.

2.6.6 Weitere Berufsausbildung
Ist einer Berufsausbildung eine abgeschlossene erstmalige Berufs-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Erststudium vorausgegangen
(weitere Berufsausbildung), handelt es sich bei den durch die
weitere Berufsausbildung veranlassten Aufwendungen um Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben, wenn ein hinreichend kon-
kreter, objektiv feststellbarer Zusammenhang mit späteren im In-
land stpfl. Einnahmen aus der angestrebten beruflichen Tätigkeit
besteht. Entsprechendes gilt für ein Studium nach Abschluss einer
nichtakademischen Berufsausbildung (vgl. Tz 2.6.7) oder nach ei-
nem abgeschlossenen Erststudium (weiteres Studium).

Die dargestellten Grundsätze gelten auch für die Behandlung von
Aufwendungen für Anerkennungsjahre und praktische Ausbil-
dungsabschnitte als Bestandteil einer Berufsausbildung. Soweit
keine vorherige abgeschlossene Berufsausbildung vorangegangen
ist, stellen sie Teil einer ersten Berufsausbildung dar (vgl. Tz 2.6.5).
Nach einer vorherigen abgeschlossenen Berufsausbildung oder ei-
nem berufsqualifizierenden Studium können Anerkennungsjahre
und Praktika einen Bestandteil einer weiteren Berufsausbildung
darstellen oder bei einem entsprechenden Veranlassungszusam-
menhang als Fort- oder Weiterbildung anzusehen sein.

Zu weiteren Einzelheiten siehe Rz 4ff. des BMF-Schreibens vom
22.9.2010, BStBl I S. 721.

2.6.7 Erststudium
Die Finanzverwaltung erkennt Aufwendungen für ein Erststudium
dann als unbeschränkt abziehbare Werbungskosten an, wenn dem
Erststudium eine abgeschlossene nichtakademische Berufsaus-
bildung vorausgegangen ist. Sie folgt damit der BFH-Rspr. (u.a.
BFH-Urteil vom 18.6.2009, BStBl 2010 II S. 816). Zum Begriff der
Berufsausbildung vgl. Tz 2.6.3.

Ein Studium liegt dann vor, wenn es sich um ein Studium an
einer Hochschule i.S. des § 1 Hochschulrahmengesetz handelt
(BGBl 1999 I S. 18 zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.4.2007,
BGBl I S. 506, im Folgenden HRG). Nach dieser Vorschrift sind
Hochschulen die Universitäten, die Pädagogischen Hochschulen,
die Kunsthochschulen, die Fachhochschulen und die sonstigen
Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche
Hochschulen sind. Gleichgestellt sind private und kirchliche Bil-
dungseinrichtungen sowie die Hochschulen des Bundes, die nach
Landesrecht als Hochschule anerkannt werden (§ 70 HRG). Studien
können auch als Fernstudien durchgeführt werden (§ 13 HRG). Auf
die Frage, welche schulischen Abschlüsse oder sonstigen Leistun-
gen den Zugang zum Studium eröffnet haben, kommt es nicht an.

Ein Studium stellt dann ein erstmaliges Studium dar, wenn ihm
kein anderes durch einen berufsqualifizierenden Abschluss beende-
tes Studium oder keine andere abgeschlossene nicht akademische
Berufsausbildung vorangegangen ist. In Fällen, in denen während
des Studiums eine Berufsausbildung erst abgeschlossen wird, ist
eine Berücksichtigung der Aufwendungen für das Studium als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben erst ab dem Zeitpunkt des
Abschlusses der Berufsausbildung möglich. Davon ausgenommen
ist ein Studium, das im Rahmen der Berufsausbildung stattfindet
(vgl. Tz 11.17.3). Ein Studium wird aufgrund der entsprechenden
Prüfungsordnung einer inländischen Hochschule durch eine Hoch-
schulprüfung oder eine staatliche oder kirchliche Prüfung abge-
schlossen (§§ 15, 16 HRG).

Bei der erstmaligen Aufnahme eines Studiums nach dem berufs-
qualifizierenden Abschluss einer Fachschule handelt es sich auch
dann um ein Erststudium, wenn die von der Fachschule vermittelte
Bildung und das Studium sich auf ein ähnliches Wissensgebiet
beziehen. Bei einem Wechsel des Studiums – ohne Abschluss des
zunächst betriebenen Studiengangs (z.B. von Rechtswissenschaf-
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ten zu Medizin) – stellt das zunächst aufgenommene Studium kein
abgeschlossenes Erststudium dar, sodass weiterhin nur ein Sonder-
ausgabenabzug in Betracht kommt. Bei einer Unterbrechung eines
Studiengangs ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss und
seiner späteren Weiterführung stellt der der Unterbrechung nach-
folgende Studienteil kein weiteres Studium dar (Rz 18 und 19 des
BMF-Schreibens vom 22.9.2010, BStBl I S. 721).

Werden zwei (oder ggf. mehrere) Studiengänge parallel studiert,
die zu unterschiedlichen Zeiten abgeschlossen werden, handelt es
sich bei dem nach dem berufsqualifizierenden Abschluss eines der
Studiengänge weiter fortgesetzten anderen Studiengang vom Zeit-
punkt des Abschlusses an um ein weiteres Studium, dessen Kosten
als Werbungskosten oder Betriebsausgaben berücksichtigungsfähig
sind. Da die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst-
hochschulen, Fachhochschulen sowie weitere entsprechende lan-
desrechtliche Bildungseinrichtungen gleichermaßen Hochschulen
i.S. des § 1 HRG darstellen, stellt ein Studium an einer dieser Bil-
dungseinrichtungen nach einem abgeschlossenen Studium an einer
anderen dieser Bildungseinrichtungen ein weiteres Studium dar. So
handelt es sich bei einem Universitätsstudium nach einem abge-
schlossenen Fachhochschulstudium um ein weiteres Studium mit
der Folge, dass die Aufwendungen ebenfalls zu den Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben zählen.

Postgraduale Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien i.S. des
§ 12 HRG setzen den Abschluss eines ersten Studiums voraus und
stellen daher ein weiteres Studium dar. Als berufsqualifizierender
Studienabschluss gilt auch der Abschluss eines Studiengangs, durch
den die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst
oder eine berufliche Einführung vermittelt wird (§ 10 Abs. 1 Satz 2
HRG). Dazu zählt z.B. der juristische Vorbereitungsdienst (Referen-
dariat). Das erste juristische Staatsexamen stellt daher einen be-
rufsqualifizierenden Abschluss dar (Rz 23 des o.a. BMF-Schreibens
vom 22.9.2010).

Zu Bachelor- und Masterstudiengängen gilt nach Rz 24 des
o.a. BMF-Schreibens vom 22.9.2010 Folgendes:

Nach § 19 Abs. 2 HRG stellt der Bachelor- oder Bakkalaureusgrad
einer inländischen Hochschule einen berufsqualifizierenden Ab-
schluss dar. Daraus folgt, dass der Abschluss eines Bachelorstudien-
gangs den Abschluss eines Erststudiums darstellt und ein nach-
folgender Studiengang als weiteres Studium anzusehen ist.

Nach § 19 Abs. 3 HRG kann die Hochschule aufgrund von Prü-
fungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss
erworben wird, einen Master- oder Magistergrad verleihen. Die
Hochschule kann einen Studiengang ausschließlich mit dem Ab-
schluss Bachelor anbieten (grundständig). Sie kann einen Studien-
gang mit dem Abschluss als Bachelor und einem inhaltlich darauf
aufbauenden Masterstudiengang vorsehen (konsekutives Master-
studium). Sie kann aber auch ein Masterstudium anbieten, ohne
selbst einen entsprechenden Bachelorstudiengang anzubieten
(postgraduales Masterstudium).

Ein Masterstudium i.S. des § 19 HRG kann nicht ohne ein abge-
schlossenes Bachelor- oder anderes Studium aufgenommen wer-
den. Es stellt daher ein weiteres Studium dar. Dies gilt auch für den
Master of Business Administration (MBA), das Studenten verschie-
dener Fachrichtungen ein anwendungsbezogenes Postgraduier-
tenstudium in den Wirtschaftswissenschaften ermöglicht. Die Auf-
wendungen für ein Masterstudium sind, da sie beruflich veranlasst
sind, nach allgemeinen Grundsätzen als vorweggenommene Wer-
bungskosten zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom 12.2.2020,
BStBl II S. 719).

2.6.8 Berufsakademien
Bei Berufsakademien handelt es sich nicht um Hochschulen
i.S. des § 1 HRG. Einige Landeshochschulgesetze sehen allerdings
vor, dass bestimmte an Berufsakademien erfolgreich absolvierte
Ausbildungsgänge einem abgeschlossenen Studium an einer Fach-
hochschule gleichwertig sind und die gleichen Berechtigungen ver-
leihen. Soweit dies der Fall ist, stellt ein entsprechend abgeschlosse-
nes Studium an einer Berufsakademie unter der Voraussetzung, dass
ihm kein anderes abgeschlossenes Studium oder keine andere abge-

schlossene Berufsausbildung vorausgegangen ist, ein Erststudium
dar (Rz 25 des BMF-Schreibens vom 22.9.2010, BStBl I S. 721). So
sind z.B. die Berufsakademien in Baden-Württemberg den Fach-
hochschulen gleichgestellt; sie vermitteln dieselben Berechtigungen
wie ein abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule (§ 1
Abs. 2 des Berufsakademiegesetzes von Baden-Württemberg vom
1.2.2000, GBl S. 197). Da das Studium an einer Berufsakademie nur
im dualen System möglich ist (ständiger Wechsel zwischen The-
oriephasen an der Akademie und berufspraktischen Phasen im
Unternehmen/der sozialen Einrichtung), erfolgt dieses Studium im
Rahmen eines Ausbildungsdienstverhältnisses. Die Aufwendun-
gen sind daher als Werbungskosten abzugsfähig. Die Kosten eines
anschließenden Hochschulstudiums sind Betriebsausgaben oder
Werbungskosten, da das abgeschlossene Studium an einer Berufs-
akademie in Baden-Württemberg bereits ein Erststudium darstellt.

2.6.9 Ausbildungs-/Studiendarlehen
Die Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bzw. das Erst-
studium sind in dem Jahr abzugsfähig, in dem sie geleistet worden
sind, und zwar auch dann, wenn sie mit Darlehensmitteln bestritten
wurden. Aufwendungen zur Tilgung von Ausbildungs-/Studien-
darlehen sind deshalb keine als Sonderausgaben abzugsfähigen
Ausbildungskosten (BFH-Urteil vom 15.3.1974, BStBl II S. 513),
wohl aber Zinsen für ein Ausbildungsdarlehen, auch wenn sie nach
Abschluss der Berufsausbildung gezahlt werden (vgl. H 10.9 – Aus-
bildungsdarlehen/Studiendarlehen – EStH).

Die mit Hilfe von Darlehen bezahlten Ausbildungskosten (z.B.
Studiengebühren) wirken sich hiernach im Regelfall steuerlich
kaum aus, da die Studierenden im Allgemeinen keine oder nur
geringe eigene Einkünfte haben. Es ist aber zulässig, für die Studien-
beiträge eine staatliche Stundung der Beiträge und eine spätere
einkommensabhängige Rückzahlung vorzusehen (sog. nachlau-
fende Studiengebühren). Dies hat zur Folge, dass die Aufwendun-
gen für die Studiengebühren erst nach Abschluss des Studiums
anfallen und der Steuerpflichtige sie erst nach Aufnahme der Berufs-
tätigkeit im Rahmen des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG geltend machen kann
(vgl. R 10.9 Abs. 2 EStR).

2.6.10 Abziehbare Aufwendungen
Zu den abzugsfähigen Aufwendungen gehören insbesondere
. Lehrgangs-, Schul- und Studiengebühren,
. Ausgaben für Fachliteratur, Arbeitsmittel (z.B. Computer) und

anderes Lernmaterial,
. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer,
. Tagespauschale für Tätigkeiten in der häuslichen Wohnung

(Homeoffice),
. Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und Ausbil-

dungsstätte sowie Unterkunftskosten und Verpflegungsmehr-
aufwendungen bei einer auswärtigen Unterbringung.

Der Sonderausgabenabzug ist für alle abzugsfähigen Aufwendun-
gen insgesamt auf den gesetzlichen Höchstbetrag von 6 000 e be-
grenzt (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG).

Seit dem VZ 2014 wird eine Bildungseinrichtung, die außer-
halb eines Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudi-
ums oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht
wird, als »erste Tätigkeitsstätte« behandelt (§ 9 Abs. 4 Satz 8 EStG;
vgl. Tz 11.12.2.11). Ein Vollzeitstudium oder eine vollzeitige Bil-
dungsmaßnahme liegt insbesondere vor, wenn der Steuerpflich-
tige im Rahmen des Studiums oder im Rahmen der Bildungsmaß-
nahme für einen Beruf ausgebildet wird und daneben entweder
keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder während der gesamten
Dauer des Studiums oder der Bildungsmaßnahme eine Erwerb-
stätigkeit mit durchschnittlich bis zu 20 Stunden regelmäßiger
wöchentlicher Arbeitszeit oder in Form eines geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisses i.S. der §§ 8 und 8a SGB IV ausübt.

Bei einem Vollzeitstudium oder einer vollzeitigen Bildungsmaß-
nahme können Fahrtkosten zu der Bildungseinrichtung nur mit der
Entfernungspauschale geltend gemacht werden; zur Höhe der Ent-
fernungspauschale und den Abzugsmöglichkeiten vgl. Tz 11.12.3.

Teil I: Anlage Sonderausgaben
Zeilen 13–14

67



Diese gelten auch für den Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1
Nr. 7 EStG (Rz 35 des BMF-Schreibens vom 25.11.2020, BStBl I
S. 1228). Da in diesen Fällen keine Auswärtstätigkeit vorliegt,
kommt ein Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen nicht in
Betracht.

Wird neben dem Studium oder der Bildungsmaßnahme eine
Erwerbstätigkeit mit durchschnittlich mehr als 20 Stunden wö-
chentlicher Arbeitszeit ausgeübt, ist die Bildungseinrichtung nicht
als »erste Tätigkeitsstätte« anzusehen. Dies hat für diesen Fall zur
Folge, dass der Steuerpflichtige die tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen oder die pauschalen Kilometersätze nach dem BRKG
(beim Pkw 0,30 e, bei anderen motorbetriebenen Fahrzeugen z.B.
Motorrad, Motorroller 0,20 e je gefahrenem Kilometer) als Fahrt-
kosten geltend machen kann, ebenso Verpflegungsmehraufwen-
dungen im Rahmen der gesetzlichen Abzugsbeschränkungen (§ 9
Abs. 4a EStG).

Bei einer auswärtigen Unterbringung sind Unterkunftskosten
und Mehraufwendungen für Verpflegung weiter als Sonderaus-
gaben abziehbar. Der Abzug von Aufwendungen für eine auswär-
tige Unterbringung als Sonderausgaben ist grds. nicht davon abhän-
gig, dass die Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung
vorliegen (BFH-Urteil vom 20.3.1992, BStBl II S. 1033; Rz 29 des
BMF-Schreibens vom 22.9.2010, BStBl I S. 721). Es muss nur eine
auswärtige Unterbringung i.S. von § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3 EStG
vorliegen. Ein Student, der seinen Lebensmittelpunkt aber an den
Studienort verlagert hat, ist regelmäßig dort nicht auswärts unterge-
bracht (BFH-Urteil vom 19.9.2012, BStBl 2013 II S. 284). Bei Vorlie-
gen eines doppelten Haushalts (vgl. Tz 12.2) gelten in diesem Fall
die Regelungen in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG entsprechend (§ 10
Abs. 1 Nr. 7 Satz 4 EStG).

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können
grds. Berufsausbildungskosten i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG sein.
Auch bei den Berufsausbildungskosten ist zu beachten, dass die
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur dann be-
rücksichtigt werden können, wenn das Arbeitszimmer der Mittel-
punkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Betätigung
des Steuerpflichtigen bildet (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 4 EStG i. V. mit
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG). Hierbei kommt es nach der
Rspr. des BFH darauf an, ob das Arbeitszimmer in qualitativer
Hinsicht als Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betriebli-
chen Tätigkeit anzusehen ist. Dies dürfte z.B. bei einem Studium
allenfalls noch für ein Fernstudium anzunehmen sein. Bei einer
Berufsausbildung ist bezüglich der Abziehbarkeit der Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer u.U. eine Prognose in Bezug
auf die künftig angestrebte Tätigkeit erforderlich (BFH-Urteile vom
2.12.2005, BStBl 2006 II S. 329 und vom 23.5.2006, BStBl II S. 600).
Wird das häusliche Arbeitszimmer auch zur Einkunftserzielung
genutzt, sind die Aufwendungen oder die Jahrespauschale (s. u.)
entsprechend dem Nutzungsumfang den darin ausgeübten Tätig-
keiten zuzuordnen (Rz 17 des BMF-Schreibens vom 15.8.2023,
BStBl I S. 1551). Alternativ zum Abzug der tatsächlichen Aufwen-
dungen für das häusliche Arbeitszimmer, kann ab dem VZ 2023
eine Jahrespauschale in Höhe von 1 260 e abgezogen werden (§ 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 EStG). Wird das Arbeitszimmer nicht
ganzjährig für die Berufsausbildung genutzt, ermäßigt sich der
Betrag von 1 260 e für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölf-
tel. Zu weiteren Einzelheiten vgl. Tz 11.15.1.

Für Tätigkeiten in der häuslichen Wohnung (Homeoffice)
kommt auch bei einer Berufsausbildung ein Abzug der Tagespau-
schale in Betracht (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 4 EStG i. V. mit § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 6c EStG). Diese beträgt ab dem VZ 2023 6 e für jeden
Kalendertag, an dem die Berufsausbildung überwiegend in der
häuslichen Wohnung ausgeübt und keine außerhalb der Wohnung
belegene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird, höchstens 1 260 e

im Kalenderjahr. Die Tagespauschale gilt ab dem VZ 2023 auch für
die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers, wenn für die beruf-
liche Tätigkeit (Berufsausbildung) dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht (vgl. Tz 11.16.3). Wird für eine betrieb-
liche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen Wohnung die
Tagespauschale als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-

zogen, kommt daneben ein weiterer Abzug als Sonderausgaben
nicht in Betracht (Rz 41 des o. a. BMF-Schreibens vom 15.8.2023).

Schafft ein Steuerpflichtiger für Zwecke seiner Berufsausbil-
dung abnutzbare Wirtschaftsgüter mit mehrjähriger Nutzungsdauer
an, so sind ebenso wie bei beruflichen Arbeitsmitteln grds. nur die
auf die Nutzungsdauer verteilten Anschaffungskosten (d.h. nur die
AfA-Beträge) als Sonderausgaben abziehbar (BFH-Urteil vom
7.5.1993, BStBl II S. 676). Die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten von Arbeitsmitteln – einschließlich der Umsatzsteuer – können
jedoch im Jahr ihrer Verausgabung in voller Höhe als Sonderaus-
gaben abgezogen werden, wenn sie für das einzelne Arbeitsmittel
den Betrag von 952 e einschl. Umsatzsteuer nicht übersteigen (vgl.
H 10.9 »Aufwendungen i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG – Arbeitsmit-
tel« EStH). Für Computerhardware (einschließlich der dazuge-
hörenden Peripheriegeräte) und Software gilt seit dem VZ 2021 nur
noch eine einjährige Nutzungsdauer (BMF-Schreiben vom
22.2.2022, BStBl I S. 187). Die Aufwendungen für im Rahmen der
Berufsausbildung genutzte Computerhardware und Software sind
grds. zeitanteilig (monatsweise) auf das Anschaffungsjahr und das
Folgejahr zu verteilen. Es wird von der Finanzverwaltung jedoch
nicht beanstandet, wenn die Abschreibung im Anschaffungsjahr –
unabhängig von der o.a. Grenze von 952 e für geringwertige Wirt-
schaftsgüter – in voller Höhe vorgenommen wird.

2.6.11 Anrechnung steuerfreier Ausbildungsbeihilfen
Erhält der Steuerpflichtige zur unmittelbaren Förderung seiner
Ausbildung steuerfreie Bezüge, mit denen Aufwendungen für die
Berufsausbildung im o.g. Sinne abgegolten werden, so entfällt
insoweit der Sonderausgabenabzug (BFH-Urteil vom 4.3.1977,
BStBl II S. 503). Das gilt auch, wenn die zweckgebundenen steuer-
freien Bezüge erst nach Ablauf des betreffenden Kj. gezahlt wer-
den. Aus Vereinfachungsgründen wird eine Kürzung bei den
abzugsfähigen Sonderausgaben nur vorgenommen, wenn die steu-
erfreien Bezüge ausschließlich zur Bestreitung der obengenannten
Ausbildungsaufwendungen bestimmt sind (z.B. Leistungen für
Lern- und Arbeitsmittel nach § 4 der VO über Zusatzleistungen in
Härtefällen nach dem BAföG). Gelten die steuerfreien Bezüge
dagegen ausschließlich oder teilweise Aufwendungen für den Le-
bensunterhalt – ausgenommen solche für auswärtige Unterbrin-
gung – ab (z.B. Berufsausbildungsbeihilfen nach § 59 SGB III, Leis-
tungen nach den §§ 12 und 13 BAföG), so sind die als Sonder-
ausgaben geltend gemachten Berufsausbildungsaufwendungen
nicht zu kürzen (vgl. R 10.9 Abs. 1 Satz 4 EStR).

2.7 Weitere Aufwendungen

2.7.1 Versorgungsleistungen (Renten und dauernde
Lasten)

2.7.1.1 Rechtslage seit VZ 2008
Den Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen aufgrund
von Vermögensübertragungen, die nach dem 31.12.2007 verein-
bart worden sind, hat der Gesetzgeber stark eingeschränkt. Es sind
nur noch auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende lebens-
lange und wiederkehrende Versorgungsleistungen begünstigt, die
im Zusammenhang mit der Übertragung
. eines Mitunternehmeranteils an einem land- und forstwirt-

schaftlichen, einem Gewerbebetrieb oder einer selbständigen
Tätigkeit stehen,

. eines Betriebs oder Teilbetriebs stehen,

. eines mindestens 50 % betragenden Anteils an einer GmbH
stehen, wenn der Übergeber Geschäftsführer war und der Über-
nehmer diese Tätigkeit übernimmt (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG).

Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist ab dem VZ 2021
zudem die zwingende Angabe der Identifikationsnummer des
Empfängers der Versorgungsleistungen in der Steuererklärung des
Leistenden (vgl. Tz 2.7.1.3). Zur Übergangsregelung in »Altfällen«
(Vermögensübertragungen vor dem 1.1.2008) vgl. Tz 2.7.1.2.
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Der Übergeber eines GmbH-Anteils muss nach dessen Übertra-
gung seine Geschäftsführertätigkeit für die GmbH insgesamt auf-
geben (BFH-Urteil vom 20.3.2017, BStBl II S. 985). Abzugsfähig ist
auch der Teil der Versorgungsleistungen, der auf den Wohnteil
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (insbesondere auf die
von den Altenteilern genutzte Wohnung) entfällt.

Eine lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleistung liegt
auch dann vor, wenn die vereinbarten Leistungen der Höhe nach
nicht gleich bleiben. Ausreichend ist, dass sämtliche Zahlungen auf
einem einheitlichen Verpflichtungsgrund beruhen und diese aus-
schließlich für die Dauer der Lebenszeit des versorgten Altenteilers
zu erbringen sind (FG Baden-Württemberg vom 21.3.2016, 9 K
1718/14, EFG 2016 S. 1089 – rkr.).

Versorgungsleistungen müssen dem Übernehmer grds. im Über-
gabevertrag selbst oder in einer letztwilligen Verfügung (z.B.
Testament) auferlegt werden. Es kann jedoch auch ein gesetzlicher
Anspruch des Versorgungsempfängers auf Versorgungsleistungen
bestehen und damit ein »besonderer Verpflichtungsgrund« i.S. des
§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG vorliegen (BFH-Urteil vom 16.6.2021, X R
4/20, BFH/NV 2022 S. 497 zu Altenteilsleistungen nach § 23 Abs. 2
bis 4 des Landesgesetzes über die Höfeordnung Rheinland-Pfalz –
HO-RhPf). Eine die Höhe der Altenteilsleistungen konkretisierende
nachträgliche Vereinbarung muss aber den Vorgaben der gesetzli-
chen Regelung (hier: § 23 Abs. 3 HO-RhPf) entsprechen, wenn die
Leistungen als Sonderausgaben abziehbar sein sollen.

Zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der gesetzlichen Neu-
regelung hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom
11.3.2010 (BStBl I S. 227) sowie ergänzend mit BMF-Schreiben vom
6.5.2016 (BStBl I S. 476) ausführlich Stellung genommen.

Aufgrund der v. g. gesetzlichen Einschränkung ist die Übertra-
gung von privatem Geld-, Grund- und Wertpapiervermögen im
Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge nicht mehr begünstigt,
wenn der Vermögensübergabevertrag nach dem 31.12.2007 abge-
schlossen wurde. Entsprechendes gilt für die Übertragung von An-
teilen an Kapitalgesellschaften nach dem 31.12.2007, die die Voraus-
setzungen des § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2 Buchst. c EStG nicht erfüllen.
In diesen Fällen liegt aus der Sicht des Verpflichteten ein (teil-)ent-
geltliches Rechtsgeschäft vor, das bei ihm zu abschreibungsfähigen
Anschaffungskosten führt, wenn die wiederkehrenden Leistungen
für den Erwerb eines zur Einkunftserzielung dienenden abnutz-
baren Wirtschaftsguts gezahlt werden (BFH-Urteil vom 29.9.2021,
BStBl 2022 II S. 165). Der in den wiederkehrenden Zahlungen ent-
haltene Zinsanteil kann dann als Werbungskosten abziehbar sein
(BFH-Urteil vom 9.2.1994, BStBl 1995 II S. 47); ein Abzug als Sonder-
ausgaben i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG kommt nicht in Betracht.
Aus Sicht des Empfängers der wiederkehrenden Leistungen kann
demgegenüber ein stpfl. Veräußerungsgeschäft vorliegen (Rz 74 des
o.a. BMF-Schreibens vom 11.3.2010).

Nach Auffassung des FG Münster sind dauernde Lasten im
Zusammenhang mit der Übertragung vermieteter Grundstücke,
die aufgrund einer vor dem 1.1.2008 errichteten Verfügung von
Todes wegen geleistet werden, nicht als Sonderausgaben abzugs-
fähig, wenn der Erbfall erst nach diesem Stichtag eingetreten ist
(Urteil vom 13.12.2017, 7 K 572/16 F, EFG 2018 S. 296). Der BFH
hat in dem sich anschließenden Revisionsverfahren die Frage der
Anwendung von neuem oder altem Recht offen gelassen, weil im
Streitfall die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug nach
beiden Rechtslagen nicht erfüllt gewesen sind (BFH-Urteil vom
9.9.2020, X R 3/18, BFH/NV 2021 S. 304). Nach neuem Recht liegt
kein begünstigtes Vermögen i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 2
Buchst. a bis c EStG vor, das übertragen worden ist. Wenn ein
Pflichtteilsberechtigter lediglich auf seinen Pflichtteilsanspruch
verzichtet, können die im Gegenzug vereinbarten Versorgungsleis-
tungen keine zurückbehaltenen Vermögenserträge sein, die den
Sonderausgabenabzug nach altem Recht rechtfertigen.

Auf einem nach dem 31.12.2007 abgeschlossenen Wirtschafts-
überlassungsvertrag beruhende Leistungen des Nutzungsberech-
tigten an den Überlassenden sind nach der Neufassung des § 10
Abs. 1a Nr. 2 EStG ebenfalls nicht mehr als Sonderausgaben abzieh-
bar (BFH-Urteil vom 25.6.2014, BStBl II S. 889). Bei einem Wirt-

schaftsüberlassungsvertrag wird kein Betriebsvermögen in Vorweg-
nahme der künftigen Erbfolge übertragen, sondern der Eigentümer
behält sein Vermögen und überlässt dem Nutzungsberechtigten
lediglich die Nutzung des Vermögens gegen Übernahme verschie-
dener Verpflichtungen. Die Aufwendungen des Wirtschaftsüber-
nehmers für die altenteilsähnlichen Leistungen können bei diesem
aber als Betriebsausgaben abziehbar sein.

2.7.1.2 Übergangsregelung in »Altfällen«
Für bis 31.12.2007 geschlossene Vereinbarungen (»Altfälle«) ist eine
für die volle Laufzeit (in der Regel bis zum Tod des Versorgungs-
berechtigten) geltende Übergangsregelung vorgesehen, mit der die
frühere Rechtslage weiter angewendet wird (§ 52 Abs. 18 Satz 2
EStG). Im Rahmen der Vertrauensschutzregelung sind daher z.B.
laufend zu erbringende Versorgungsleistungen wegen des Erhalts
eines Mietwohngrundstücks im Rahmen vorweggenommener Erb-
folge weiter begünstigt, wenn die notarielle Beurkundung bis zum
31.12.2007 erfolgte. Das Gleiche gilt für Versorgungsleistungen zur
Ablösung eines Nießbrauchrechts im Zusammenhang mit einem
vor dem 1.1.2008 unter Nießbrauchvorbehalt abgeschlossenen Üb-
ertragungsvertrag von Privatvermögen. Dabei kommt es nicht da-
rauf an, in welchem Zeitpunkt der Nießbrauch abgelöst wurde und
die Versorgungsleistung vereinbart worden ist. Unerheblich ist
auch, ob die Ablösung des Nießbrauchs und der Zeitpunkt bereits
im Übergabevertrag verbindlich vereinbart waren (BFH-Urteil vom
12.5.2015, BStBl 2016 II S. 331; zur Anwendung dieses BFH-Urteils
siehe BMF-Schreiben vom 6.5.2016, BStBl I S. 476).

Die Vertrauensschutzregelung für »Altfälle« gilt nicht für übertra-
genes Kapitalvermögen, das der Übernehmer zur Schuldentilgung
einsetzen muss, um aus den ersparten Schuldzinsen die wiederkeh-
renden Leistungen an den Übergeber zu zahlen. Das den Sonder-
ausgabenabzug eröffnende BFH-Urteil vom 1.3.2005 (BStBl 2007 II
S. 103) war bisher schon nicht allgemein anzuwenden. Im Übrigen
bleibt in »Altfällen« das BMF-Schreiben vom 16.9.2004 (BStBl I S. 922)
weiter anwendbar.

2.7.1.3 Korrespondenzprinzip, Angaben im Vordruck
22–28Auf die Unterscheidung zwischen Renten und dauernden Lasten

wird in »Neufällen« verzichtet, sodass die Versorgungsleistungen
aufgrund von Vermögensübertragungen nach dem 31.12.2007 stets
im vollen Umfang als Sonderausgaben abziehbar sind, korrespon-
dierend dazu aber vom Empfänger in voller Höhe versteuert wer-
den müssen (§ 22 Nr. 1a EStG). Für die Geltendmachung als Sonder-
ausgaben i.S. von § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG müssen die im VZ tatsäch-
lich gezahlten Versorgungsleistungen aus »Dauernden Lasten« für
die erste empfangsberechtigte Person in Zeile 22 und für die zweite
empfangsberechtigte Person in Zeile 25 eingetragen werden. In
diesen Zeilen ist jeweils auch der Rechtsgrund der Versorgungsleis-
tungen sowie das Datum des Vertrags anzugeben.

Zusätzlich sind in Zeile 23 der Name sowie in Zeile 24 die
Identifikationsnummer der ersten empfangsberechtigten Person
einzutragen, die entsprechenden Angaben für die zweite empfangs-
berechtigte Person in den Zeilen 26 und 27. Die Angabe der Identi-
fikationsnummer der empfangsberechtigten Person in der Steuerer-
klärung des Leistenden gehört zu materiell-rechtlichen Vorausset-
zungen für den Sonderausgabenabzug von Versorgungsleistungen
(§ 10 Abs. 1a Nr. 2 Satz 4 EStG). Hierdurch wird die korrespondie-
rende Versteuerung beim Empfänger der Versorgungsleistungen
sichergestellt. Dieser ist für diese Zwecke verpflichtet, dem Leisten-
den seine Identifikationsnummer mitzuteilen. Kommt der Empfän-
ger der Versorgungsleistungen dieser Verpflichtung nicht nach, ist
der Leistende berechtigt, bei seinem Wohnsitzfinanzamt die Identi-
fikationsnummer des Leistungsempfängers zu erfragen.

Gezahlte Versorgungsleistungen in »Neufällen«, die im Rahmen
einer gesonderten und einheitlichen Feststellung berücksichtigt
wurden, sind gesondert in Zeile 28 anzugeben.

Wird erstmals der Sonderausgabenabzug für eine Versorgungs-
leistung geltend gemacht, so empfiehlt es sich der Steuererklärung
eine Ausfertigung des Vertrages beizufügen, auf dem die Versor-
gungsleistung beruht. Für diese Unterlagen besteht allerdings keine
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Belegvorlagepflicht, sondern nur eine Belegvorhaltepflicht; sie
müssen daher grds. nur auf Anforderung des Finanzamts auf elek-
tronischem Weg oder in Kopie vorlegt werden (vgl. Vorbemerkun-
gen Tz 14.1). Hängt die Dauer der Versorgungsleistung nicht von der
Lebenszeit des Steuerpflichtigen, sondern von der Lebenszeit einer
anderen Person oder mehrerer Personen ab, so sollten die Namen,
Anschriften und Geburtsdaten dieser Personen in einer formlosen
Aufstellung angegeben werden, soweit sie nicht aus dem Vertrag
ersichtlich sind.

15–21 Der Abzug von Versorgungsleistungen in »Altfällen« ist ebenfalls
vom sog. Korrespondenzprinzip abhängig, d.h., die Zahlungen
werden in der Höhe als Sonderausgaben berücksichtigt, wie sie beim
Empfänger der Besteuerung unterliegen. Liegt beim Empfänger eine
mit dem Ertragsanteil zu versteuernde Leibrente vor, kann der
Verpflichtete auch nur in dieser Höhe den Sonderausgabenabzug
beanspruchen. In diesem Fall sind vom Verpflichteten die im VZ
tatsächlich gezahlten Versorgungsleistungen und der abziehbare
Ertragsanteil (Prozentsatz) für die erste empfangsberechtigte Per-
son in Zeile 15 und für die zweite empfangsberechtigte Person in
Zeile 18 anzugeben. Zur Ermittlung des Prozentsatzes für den
Ertragsanteil vgl. Tz 17.5. Die Begrenzung des Abzugs auf den
Ertragsanteil unterliegt keinen verfassungsrechtlichen Bedenken
(BFH-Urteil vom 16.12.1997, BStBl 1998 II S. 339). In den Zeilen 15
und 18 ist jeweils auch der Rechtsgrund der Versorgungsleistungen
sowie das Datum des Vertrags anzugeben. Zur Sicherstellung der
korrespondierenden Versteuerung beim Empfänger der Versor-
gungsleistungen sind – wie für den Abzug von Versorgungsleistun-
gen in »Neufällen« (s. o.) – zusätzlich in Zeile 16 der Name und in
Zeile 17 die Identifikationsnummer der ersten empfangsberechtig-
ten Person anzugeben, die entsprechenden Angaben für die zweite
empfangsberechtigte Person in den Zeilen 19 und 20.

Gezahlte Versorgungsleistungen in »Altfällen«, die im Rahmen
einer gesonderten und einheitlichen Feststellung berücksichtigt
wurden, sind gesondert in Zeile 21 mit dem abziehbare Ertragsanteil
(Prozentsatz) anzugeben.

Wird die Versorgungsleistung beim Empfänger (ausnahmswei-
se) in voller Höhe nachgelagert besteuert, sind die im VZ gezahlten
Versorgungsleistungen auch in »Altfällen« in Zeile 22 und/oder 25
oder bei Berücksichtigung im Rahmen einer gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung in Zeile 28 als »Dauernde Lasten« einzutra-
gen; sie werden dann ungekürzt als Sonderausgaben berücksichtigt.

ELSTER:
Leistet ein Steuerpflichtiger Versorgungsleistungen i.S. des § 10
Abs. 1a Nr. 2 EStG an mehr als zwei empfangsberechtigte Per-
sonen, kann er in ELSTER seiner elektronischen Steuererklärung
per Mausklick zusätzliche Eintragungszeilen zu den Zeilen 15 bis
28 hinzufügen.

2.7.1.4 Allgemeine Abzugsvoraussetzungen
Allgemein gelten sowohl bezogen auf »Neufälle« als auch in »Altfäl-
len« folgende Abzugsvoraussetzungen:

Der Sonderausgabenabzug setzt grds. voraus, dass der Empfän-
ger der Versorgungsleistungen unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig ist. Leistungen an einen Empfänger mit Wohnsitz in einem
EU-/EWR-Staat oder in der Schweiz sind dann abziehbar, wenn die
Besteuerung der erhaltenen Versorgungsleistungen beim Empfän-
ger durch eine Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde
nachgewiesen wird (§ 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG); wegen der weiteren
Voraussetzungen vgl. Tz 33.5.2.

Die Versorgungsleistungen dürfen nicht mit Einkünften im wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehen, die bei der Veranlagung außer
Betracht bleiben (z.B. kein Abzug bei steuerfreien Einkünften aus
übertragenem Auslandsbetrieb); siehe Rz 49 des BMF-Schreibens
vom 11.3.2010 (BStBl I S. 227).

Wichtig ist die vertragsgemäße Zahlung der Versorgungsleis-
tungen. Versorgungsleistungen, die in unregelmäßiger Höhe gezahlt
werden und nicht durch Änderung der Verhältnisse gerechtfertigt

sind, können nicht als Sonderausgaben abgezogen werden (BFH-
Urteile vom 3.3.2004, BStBl I S. 826 und vom 15.9.2010, X R 16/09,
BFH/NV 2011 S. 428; FG Münster vom 14.5.2020, 5 K 2761/18 E).
Das Gleiche gilt bei fehlender zeitnaher Umsetzung einer in einem
Versorgungsvertrag vereinbarten Erhöhung der Barleistungen (FG
Niedersachsen vom 27.6.2019, 11 K 291/18, EFG 2020 S. 996).

Wiederkehrende Leistungen, die Gegenstand eines entgeltli-
chen Rechtsgeschäfts sind (z.B. Kauf auf Rentenbasis), sind eben-
falls keine abziehbaren Sonderausgaben i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 2
EStG. Wiederkehrende Leistungen im Austausch mit einer Gegen-
leistung enthalten bis zur Grenze der Angemessenheit eine nicht
steuerbare oder steuerbare Vermögensumschichtung in Höhe ihres
Barwerts (Tilgungsanteil) und einen Zinsanteil. Weitere Einzelhei-
ten zur entgeltlichen Vermögensübertragung gegen wiederkehrende
Leistungen ergeben sich aus Abschnitt C des o.a. BMF-Schreibens
vom 11.3.2010.

Unterhaltsleistungen (Zuwendungen) dürfen auch in Form
von Renten und dauernden Lasten nach § 12 Nr. 2 EStG nicht
abgezogen werden. Das Abzugsverbot umfasst sowohl freiwillige
Zuwendungen, d.h. solche, denen keine rechtswirksam begrün-
dete Verpflichtung zugrunde liegt als auch Zuwendungen an ge-
setzlich unterhaltsberechtigte Personen (z.B. Eltern, Kinder) oder
deren Ehegatten/Lebenspartner, auch wenn besondere Verein-
barungen vorliegen. Das Abzugsverbot gilt auch für Zuwendungen
an eine lediglich dem Ehegatten/Lebenspartner gegenüber gesetz-
lich unterhaltsberechtigte Person, z.B. an die Schwiegermutter
und für Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht an nicht unterhaltsberechtigte Personen. Wegen der
Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an einen geschiedenen
oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten/Lebenspartner als Son-
derausgaben vgl. Tz 2.7.2. Zur Frage, unter welchen Vorausset-
zungen Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belastung be-
rücksichtigt werden können, vgl. Tz 6.2.

Steht den Versorgungsleistungen eine Gegenleistung (z.B. die
Übertragung von Vermögen) gegenüber, so ist der Sonderaus-
gabenabzug u.a. davon abhängig, ob der Unterhaltscharakter der
Zuwendungen oder der Gesichtspunkt der Gegenleistung über-
wiegt. Ein Überwiegen des Unterhaltscharakters ist anzunehmen,
wenn der Barwert der wiederkehrenden Leistungen mehr als dop-
pelt so hoch ist wie der Wert des übertragenen Vermögens. In
diesem Fall liegt insgesamt eine Zuwendung i.S. des § 12 Nr. 2
EStG vor (Rz 66 des BMF-Schreibens vom 11.3.2010, BStBl I
S. 227); vgl. Teil II Tz 7.3.5.

2.7.1.5 Einzelfragen zu Renten und dauernde Lasten
Dem Abzug von Rentenzahlungen als dauernde Last steht nicht
entgegen, dass der Begünstigte durch Erbeinsetzung oder Ver-
mächtnis existenzsicherndes Vermögen aus der Erbmasse erhält
(BFH-Urteil vom 11.10.2007, BStBl 2008 II S. 123). Das Gleiche gilt
für Vermögensübertragungen im Zusammenhang mit Versorgungs-
leistungen unter Vorbehalt eines Nießbrauchs, wenn der Nieß-
brauch lediglich Sicherungszwecken dient und der Vermögensüb-
ergeber gleichzeitig mit der Bestellung des Nießbrauchs dessen
Ausübung nach § 1059 BGB dem Vermögensübernehmer überlässt.
Weitere Einzelheiten zur Ablösung eines Nießbrauchs oder eines
anderen Nutzungsrechts ergeben sich aus Rz 25 und 85 des BMF-
Schreibens vom 11.3.2010 (BStBl I S. 227) unter Berücksichtigung
der Änderungen durch das BMF-Schreiben vom 6.5.2016 (BStBl I
S. 476) sowie aus Rz 55 bis 67 des BMF-Schreibens vom 30.9.2013
(BStBl I S. 1184).

Dauernde Lasten sind wiederkehrende Sach- und Geldleistun-
gen, die in sachlichem Zusammenhang mit einer Vermögensüb-
ergabe (z.B. im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge) vertrag-
lich vereinbart werden, wenn sie abänderbar sind (Beschluss des
Großen Senats des BFH vom 15.7.1991, BStBl 1992 II S. 78). Für den
Sonderausgabenabzug ist zudem Voraussetzung, dass sie nicht mit
Einkünften i.S. des Einkommensteuerrechts zusammenhängen.
Wiederkehrende Leistungen sind auch dann als dauernde Last
anzusehen, wenn zwar die Abänderbarkeit der Barleistungen bei
wesentlich veränderten Lebensbedürfnissen (Heimunterbringung,
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Pflegebedürftigkeit) teilweise ausgeschlossen wird, der Vermögen-
sübernehmer sich aber im Übergabevertrag verpflichtet, im nen-
nenswerten Umfang selbst Pflege- und Betreuungsleistungen zu
erbringen (BFH-Urteil vom 23.11.2016, BStBl 2017 II S. 517) oder in
entsprechendem Umfang die Kosten für die häusliche oder externe
Pflege zu übernehmen (BFH-Urteil vom 16.6.2021, BStBl 2022 II
S. 165). Wurde bei einer Vermögensübergabe des elterlichen Be-
triebs gegen monatliche Versorgungsleistungen die Übernahme
von Mehrkosten für eine Unterbringung in einem Alten- oder Pfle-
geheim ausdrücklich ausgeschlossen, liegt nur eine mit dem Ertrags-
anteil als Sonderausgaben abzugsfähige Leibrente vor. Darauf, ob
voraussichtlich ein Mehrbedarf aufgrund einer Pflegebedürftigkeit
oder Heimunterbringung des Übergebers tatsächlich entstehen
wird, kommt es nicht an (FG Rheinland-Pfalz vom 20.11.2019, 1 K
1899/18, EFG 2021 S. 752 – Revision eingelegt, Az. beim BFH: X R
3/21). Wurde die Abänderbarkeit der Versorgungsleistungen von
Voraussetzungen abhängig gemacht, die einer Wertsicherungsklau-
sel entsprechen, ist die Verpflichtung des Vermögensübernehmers
zu wiederkehrenden Barleistungen ebenfalls nur als Leibrente zu
beurteilen (BFH-Urteil vom 23.11.2016, BStBl 2017 II S. 512).

Dauernde Lasten müssen ebenso wie Renten auf rechtlich klag-
baren Verpflichtungsgründen beruhen. Sie dürfen bei Vorliegen
der v. g. Voraussetzungen in voller Höhe (in »Altfällen« nicht nur
mit dem Ertragsanteil) abgesetzt werden. Ein voller Abzug als
Sonderausgabe wirkt sich – nach dem Korrespondenzprinzip –
andererseits auf die Höhe wiederkehrender Bezüge nach § 22
Nr. 1a EStG auf Seiten des Berechtigten entsprechend aus (vgl.
Tz 20.2).

Der Höhe nach sind die bei einer Vermögensübergabe als dau-
ernde Last abziehbaren Versorgungsleistungen durch den nach
einer Prognose im Zeitpunkt der Übergabe erzielbaren Nettoertrag
begrenzt. Zur Ermittlung der maßgebenden Erträge siehe Rz 32ff.
des BMF-Schreibens vom 11.3.2010 (BStBl I S 227). Zahlungen, die
nicht mehr aus dem Ertrag des übergebenen Vermögens erbracht
werden können, sind steuerlich nicht abziehbare freiwillige Leistun-
gen i.S. des § 12 Nr. 2 EStG (BFH-Urteil vom 13.12.2005, BStBl II
2008 S. 16).

Nach der Rspr. des BFH sind z.B. wiederkehrende Erbschaft-
steuerzahlungen für eine durch Vermächtnis erworbene Leibrente
als dauernde Last zu behandeln (Urteil vom 5.4.1965, BStBl III
S. 360). Nach dem BFH-Urteil vom 23.2.1994 (BStBl II S. 690) darf
die aufgrund einer Erbschaftsteuerfestsetzung nach § 23 ErbStG
gezahlte jährliche Erbschaftsteuer dann und insoweit als Sonder-
ausgabe (dauernde Last) abgezogen werden, als Erbschafts- und
Einkommensbesteuerung tatsächlich zu einer Doppelbelastung ge-
führt haben.

Grabpflegekosten aus Altverträgen, die vom Erben aufgrund
testamentarischer Anordnung erbracht werden, können – soweit sie
den Wert des Nachlasses übersteigen – als dauernde Last abgezogen
werden (BFH-Urteil vom 4.4.1989, BStBl II S. 779). Als dauernde
Last sind in »Altfällen« auch aufgrund einer Verpflichtung im Alten-
teilsvertrag übernommene Grabmalkosten anzusehen, soweit sie
angemessen sind (BFH-Urteil vom 15.2.2006, BStBl 2007 II S. 160);
ebenso die Kosten für eine standesgemäße Beerdigung, soweit nicht
der Vermögensübernehmer, sondern ein Dritter Erbe ist (BFH-Urteil
vom 19.1.2010, BStBl II S. 544). Beerdigungskosten sind dagegen
nicht als dauernde Last abziehbar, wenn der Vermögensüberneh-
mer Alleinerbe ist (BFH-Urteil vom 19.1.2010, BStBl 2011 II S. 162).
Ob solche einmaligen Kosten ab dem VZ 2008 zur »lebenslangen
Versorgung« gehören, ist fraglich; ein Sonderausgabenabzug dürfte
für »Neufälle« aufgrund des fehlenden steuerlichen Zuflusses beim
Empfänger bereits scheitern. Wegen der Behandlung von Alten-
teilsleistungen vgl. Teil II Tz 7.3.9.

Die Verpflichtung zur Zahlung wiederkehrender Erbbauzinsen,
die im Zusammenhang mit der Selbstnutzung einer Wohnung im
eigenen Haus anfallen, begründet keine dauernde Last (BFH-Urteil
vom 24.10.1990, BStBl 1991 II S. 175). Hat jemand von seinen Eltern
einen Geldbetrag erhalten und sich verpflichtet, ihnen »als Gegen-
leistung« Unterhalt zu zahlen, so führt dies nicht zu einer als Sonder-
ausgabe abziehbaren dauernden Last (BFH-Urteil vom 27.2.1992,

BStBl II S. 609). Schuldzinsen, die im wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit der Finanzierung dauernder Lasten (private Versorgungs-
rente) gezahlt werden, sind nicht ihrerseits als dauernde Last ab-
ziehbar (BFH-Urteil vom 14.11.2001, BStBl 2002 II S. 413).

2.7.2 Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben

2.7.2.1 Realsplitting
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten, Lebenspart-
ner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft oder dauernd getrennt
lebenden Ehegatten/Lebenspartner sind nach § 10 Abs. 1a Nr. 1
EStG als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn der Geber dies mit
Zustimmung des Empfängers beantragt und der Empfänger im
Inland lebt, d.h. unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist (sog.
Realsplitting). Entsprechendes gilt auch für Unterhaltsleistungen in
den Fällen der Nichtigkeit oder der Aufhebung der Ehe.

Die Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen als Sonderaus-
gaben ist auch dann möglich, wenn die dauernde Trennung der
Ehegatten/Lebenspartner erst im Laufe des Kj. eingetreten ist oder
die Ehe bzw. die Lebenspartnerschaft erst im Laufe des Kj. geschie-
den/aufgehoben wurde. Die Unterhaltsleistungen sind jedoch nicht
als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn die Ehegatten/Lebenspart-
ner für das Jahr des Beginns der dauernden Trennung oder das Jahr
der Scheidung/Aufhebung der Lebenspartnerschaft noch die Zu-
sammenveranlagung wählen; ein Abzug kommt in diesen Fällen
nur bei einer Einzelveranlagung nach § 26a EStG in Frage.

Das Realsplitting gilt nicht für Unterhaltsleistungen an Kinder.
Diese sind durch die staatlichen Leistungen im Rahmen des Famili-
enleistungsausgleichs abgegolten (vgl. Tz 9.2).

Zu den Eintragungen in der Anlage U vgl. Tz 2.7.2.5.

2.7.2.2 Höchstbetrag
Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsaufwendungen
beträgt 13 805 e. Dieser Betrag erhöht sich um die vom Steuer-
pflichtigen tatsächlich geleisteten Aufwendungen für die Basis-
Krankenversicherung und gesetzliche Pflegeversicherung des
unterstützten Ehegatten/Lebenspartners (Erhöhungsbetrag). Es ist
dabei ohne Bedeutung, ob der Unterhaltsempfänger oder der Unter-
haltsverpflichtete Versicherungsnehmer sind. Die vom Unterhalts-
verpflichteten geleisteten Beiträge werden stets als eigene Beiträge
des unterstützten Ehegatten/Lebenspartners behandelt (§ 10 Abs. 1
Nr. 3 Satz 3 EStG).

Die als Sonderausgaben beim Unterhaltsverpflichteten berück-
sichtigten Unterhaltsleistungen unterliegen beim Unterhaltsempfän-
ger in gleicher Höhe der Besteuerung nach § 22 Nr. 1a EStG (Korres-
pondenzprinzip). Der Unterhaltsempfänger kann aber im Rahmen
seiner Einkommensteuerveranlagung für die geleisteten Beiträge
zur Basis-Krankenversicherung und zur gesetzlichen Pflegever-
sicherung den (erhöhten) Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1
Nr. 3 EStG geltend machen (vgl. Tz 3.2.4.4).

Leistet der Steuerpflichtige Unterhalt an mehrere Empfänger, so
sind die Unterhaltsleistungen an jeden der Unterhaltsempfänger
jeweils bis zum gesetzlichen Höchstbetrag abziehbar (vgl. R 10.2
Abs. 3 EStR).

2.7.2.3 Angaben im Vordruck
29–36In den Zeilen 29 bis 36 können Unterhaltsleistungen für zwei Unter-

haltsempfänger geltend gemacht werden. Hierzu ist in Zeile 29 der
Name der ersten unterstützten Person sowie in Zeile 30 die an diese
Person vergebene Identifikationsnummer anzugeben; die entspre-
chenden Angaben für die zweite unterstützte Person sind in den
Zeilen 33 und 34 vorzunehmen. Die Angabe der Identifikations-
nummer des Unterhaltsempfängers gehört zu den materiell-recht-
lichen Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug nach § 10
Abs. 1a Nr. 1 EStG. Hierdurch soll die korrespondierende Versteue-
rung der Unterhaltsleistungen beim Empfänger als »sonstige Ein-
künfte« nach § 22 Nr. 1a EStG (vgl. Tz 20.3) sichergestellt werden.
Der Unterhaltsempfänger ist verpflichtet, dem Unterhaltsleistenden
seine Identifikationsnummer mitzuteilen. Kommt der Unterhalts-
empfänger dem nicht nach, kann der Unterhaltsleistende bei seinem
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Wohnsitzfinanzamt die Identifikationsnummer der unterstützten
Person erfragen.

Die tatsächlich im VZ 2023 gezahlten Unterhaltsleistungen
und die darin enthaltenen Beiträge zur Basis-Krankenversiche-
rung und gesetzlichen Pflegeversicherung des unterstützten Ehe-
gatten/Lebenspartners sind für die erste unterstützte Person in den
Zeile 29 und 31 anzugeben, die entsprechenden Angaben für die
zweite unterstützte Person in den Zeilen 33 und 35. In einheitlichen
Unterhaltsleistungen enthaltener Kindesunterhalt ist nicht anzuge-
ben (vgl. Tz 2.7.2.1). Die in Zeile 31 und/oder 35 einzutragenden
Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und zur gesetzlichen
Pflegeversicherung sind ggf. um die im VZ geleisteten Erstattungen
der Krankenkasse und um steuerfreie Zuschüsse zu mindern. Zu-
sätzlich wird in Zeile 32 und 36 die Höhe der Krankenversiche-
rungsbeiträge mit Anspruch auf Krankengeld abgefragt; insoweit
ist eine Minderung der abzugsfähigen Beiträge um 4 % vorgeschrie-
ben (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a Satz 4 EStG, vgl. Tz 3.3.3.1). Dies hat
entsprechende Auswirkungen auf den Höchstbetrag nach § 10
Abs. 1a Nr. 1 EStG (vgl. Tz 2.7.2.2).

ELSTER:
Leistet ein Steuerpflichtiger Unterhaltsleistungen i.S. des § 10
Abs. 1a Nr. 1 EStG an mehr als zwei Unterhaltsempfänger, kann
er in ELSTER zusätzliche Eintragungszeilen zu den Zeilen 29 bis
36 per Mausklick seiner elektronischen Steuererklärung hin-
zufügen.

2.7.2.4 Begriff der Unterhaltsleistungen
Unerheblich ist, ob die Unterhaltsleistungen freiwillig oder auf-
grund gesetzlicher Unterhaltspflicht erbracht werden. Ferner ist
ohne Bedeutung, ob es sich um laufende oder einmalige Leistungen
bzw. Nachzahlungen oder Vorauszahlungen handelt.

Zu Abfindungen von Unterhaltsansprüchen, die ebenfalls nur
betragsmäßig begrenzt im Wege des Realsplittings nach § 10 Abs. 1a
Nr. 1 EStG oder nach § 33a EStG abgezogen werden können, siehe
BFH-Urteil vom 19.6.2008, BStBl II S. 365. Auch als Unterhalt er-
brachte Sachleistungen können berücksichtigt werden (vgl.
H 10.2 – Unterhaltsleistungen – EStH). Gleiches gilt für den Miet-
wert einer im Rahmen einer Unterhaltsvereinbarung unentgeltlich
überlassenen Wohnung. Die ortsübliche Miete ist auch dann anzu-
setzen, wenn die Parteien unterhaltsrechtlich einen betragsmäßig
geringeren Wohnvorteil vereinbart haben (BFH-Urteil vom
29.6.2022, BStBl 2023 II S. 237). Ein auf gemeinsame Kinder entfal-
lender Wohnvorteil bleibt bei der Beurteilung der abziehbaren
Unterhaltsleistungen allerdings außer Betracht. Befindet sich die
überlassene Wohnung im Miteigentum des unterstützten Ehegat-
ten/Lebenspartners, kann der überlassende Ehegatte/Lebenspart-
ner neben dem Mietwert seines Miteigentumsanteils auch die von
ihm aufgrund der Unterhaltsvereinbarung getragenen verbrauchs-
unabhängigen Kosten für den Miteigentumsanteil des anderen Ehe-
gatten/Lebenspartners als Sonderausgaben abziehen (BFH-Urteil
vom 12.4.2000, BStBl 2002 II S. 130).

2.7.2.5 Anlage U – Zustimmung des
Unterhaltsempfängers

Für den erstmaligen förmlichen Antrag des Unterhaltsgebers auf
Abzug der Unterhaltsleistungen als Sonderausgaben und die Zu-
stimmungserklärung des Unterhaltsempfängers ist der beim Finanz-
amt erhältliche Vordruck »Anlage U« zu verwenden, der von beiden
Steuerpflichtigen zu unterschreiben ist. Der Antragsvordruck kann
auch im Internet unter www.formulare-bfinv.de abgerufen werden.

In der Anlage U sind Unterhaltsleistungen an Kinder gesondert
anzugeben; diese sind nicht als Sonderausgaben abzugsfähig (vgl.
Tz 2.7.2.1) und müssen aus einheitlichen Unterhaltszahlungen des
Unterhaltsgebers ausgeschieden werden. Neben den tatsächlich
erbrachten Unterhaltsleistungen sind die darin enthaltenen Beiträge
für die Basis-Krankenversicherung (ggf. mit Krankengeldanspruch)
und die gesetzliche Pflegeversicherung des unterstützten Ehegat-

ten/Lebenspartners anzugeben; hierdurch wird die steuerliche Be-
rücksichtigung dieser Beiträge über den Unterhaltshöchstbetrag von
13 805 e hinaus (vgl. Tz 2.7.2.2) sichergestellt.

Der Antrag auf Abzug von Unterhaltsaufwendungen als Sonder-
ausgaben kann jeweils nur für ein Kj. gestellt und nicht zurück-
genommen werden. Ein Antrag auf Sonderausgabenabzug, der für
die Berücksichtigung eines Freibetrags beim Lohnsteuerabzug
durch den Arbeitgeber oder bei der Festsetzung von ESt-Voraus-
zahlungen schon gestellt worden ist, ist daher auch bei der Einkom-
mensteuerveranlagung für dasselbe Kj. bindend.

Die Zustimmung des Unterhaltsempfängers in der »Anlage U«
schließt – unabhängig davon wann diese erteilt wurde – eventuelle
Erhöhungsbeträge des Höchstbetrags für die Kranken- und Pflege-
versicherung des Unterhaltenen (vgl. Tz 2.7.2.2) mit ein. Die Zu-
stimmungserklärung gilt – solange sie nicht widerrufen wird – auch
für alle darauffolgenden Kj. Der Widerruf ist vor Beginn des Kj., für
das die Zustimmung erstmals nicht gelten soll, gegenüber dem
Finanzamt zu erklären. Die Zustimmung wirkt auch dann bis auf
Widerruf, wenn sie im Rahmen eines Vergleichs erteilt wird (vgl.
R 10.2 Abs. 2 EStR).

Wird ein Antrag auf Sonderausgabenabzug nicht gestellt oder
fehlt hierzu die Zustimmung des Empfängers der Unterhaltsleistun-
gen, so können diese im VZ 2023 nur als außergewöhnliche Belas-
tungen nach § 33a Abs. 1 EStG bis zu einem Höchstbetrag von
10 908 e (zzgl. tatsächlich geleisteter Beiträge für eine Basis-Kran-
ken- und die gesetzliche Pflegeversicherung des Unterhaltsempfän-
gers) geltend gemacht werden; vgl. Tz 6.2. In diesem Fall sind die
Unterhaltsleistungen beim Empfänger nicht als stpfl. Einkünfte zu
behandeln.

Die Unterhaltsleistungen können nur insgesamt als Sonderaus-
gaben oder als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden
(BFH-Urteil vom 7.11.2000, BStBl 2001 II S. 338). Sind die Unter-
haltsleistungen vom Finanzamt zunächst antragsgemäß als außer-
gewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden, so kann bis zur
Bestandskraft des Steuerbescheids noch beantragt werden, dass der
Abzug als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG gewünscht
wird. Darüber hinaus kann auch ein bestandskräftiger Einkommen-
steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert werden,
wenn erst nach Eintritt der Bestandskraft sowohl die Zustimmung
des Empfängers zur Anwendung des Realsplittings erteilt, als auch
der Antrag auf Berücksichtigung der Unterhaltsleistungen als Son-
derausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG gestellt werden (BFH-Ur-
teil vom 12.7.1989, BStBl II S. 957). Ein Einkommensteuerbescheid
kann nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO jedoch nicht geändert wer-
den, wenn der Antrag auf Realsplitting erst nach Eintritt der Be-
standskraft des Einkommensteuerbescheids gestellt wird, obwohl
die Zustimmungserklärung des Unterhaltsempfängers dem Geber
bereits vor Eintritt der Bestandskraft vorlag (BFH-Urteil vom
20.8.2014, BStBl 2015 II S. 138).

Der Antrag auf Abzug als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 1
EStG kann auf einen geringeren, unterhalb des Höchstbetrags (vgl.
Tz 2.7.2.2) liegenden, Teilbetrag beschränkt werden (vgl. R 10.2
Abs. 1 EStR). Aber auch dies bedarf der Zustimmung des Empfän-
gers, der in diesem Fall nur den geringeren Betrag als sonstige
Einkünfte i.S. des § 22 Nr. 1a EStG anzusetzen hat. Ein betragsmäßig
begrenzter Antrag zum Realsplitting kann auch nach der Bestands-
kraft des Einkommensteuerbescheides noch erweitert werden (BFH-
Urteil vom 28.6.2006, BStBl 2007 II S. 5). Der erweiterte Antrag stellt
i. V. mit der erweiterten Zustimmungserklärung ein rückwirkendes
Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar.

Verweigert der Unterhaltsempfänger missbräuchlich die Unter-
schrift im Vordruck »Anlage U«, obwohl z.B. bei ihm die Steuer-
pflicht der Unterhaltsleistungen zu keiner Steuerbelastung und zu
keinem sonstigen Nachteil führen würde, so ist es Sache des Unter-
haltsleistenden, seinen Anspruch auf Zustimmung ggf. in einem
zivilgerichtlichen Verfahren geltend zu machen. Eine rechtskräf-
tige Verurteilung zur Erteilung der Zustimmung wird als Zustim-
mung i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG angesehen (BFH-Urteil vom
25.10.1988, BStBl 1989 II S. 192); diese wirkt jedoch nur für das Kj.,
das Gegenstand des Rechtsstreits war.
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2.7.2.6 Erbe
Ein Erbe kann von ihm nach § 1586b BGB zu zahlende Unterhalts-
leistungen an den geschiedenen Ehegatten/früheren Lebenspartner
des Erblassers nicht als Sonderausgaben (Realsplitting) abziehen
(BFH-Urteil vom 12.11.1997, BStBl 1998 II S. 148).

2.7.2.7 Unterhaltsempfänger im Ausland
Ist der Unterhaltsempfänger nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig (weil er im Ausland lebt), hat er aber seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichem Aufenthalt in einem EU-/EWR-Staat oder in der
Schweiz, kommt ein Abzug der Unterhaltsleistungen im Rahmen
des § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG in Betracht; zur Anwendung des § 1a
Abs. 1 Nr. 1 EStG, wenn der Unterhaltsempfänger seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, siehe BMF-
Schreiben vom 16.9.2013, BStBl I S. 1325. Die Besteuerung der Un-
terhaltszahlungen beim Empfänger muss durch eine Bescheinigung
der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wer-
den; wegen der weiteren Voraussetzungen vgl. Tz 33.5.2.

Ein Abzug der Unterhaltsleistungen ist auch aufgrund bestimm-
ter DBA möglich. Entsprechende Regelungen sind z.B. in den DBA
mit Kanada (BStBl 2002 I S. 505, 521), und den USA (BStBl 2008 I
S. 766) sowie in der mit der Schweiz getroffenen Verständigungsver-
einbarung (BStBl 2011 I S. 146) enthalten.

2.7.3 Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich
Während der Ehe/Lebenspartnerschaft erworbene Versorgungs-
anwartschaften wegen Alters sowie Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keit werden bei einer Scheidung der Ehe oder der Aufhebung
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft geteilt (§ 1 Abs. 1 Ver-
sorgungsausgleichgesetz – VersAusglG, § 20 Abs. 1 LPartG). Diese
Anwartschaftsrechte werden grds. intern innerhalb des jeweiligen
Versorgungssystems oder ausnahmsweise extern durch Begrün-
dung eines Anrechts außerhalb des auszugleichenden Versor-
gungssystems geteilt. Sowohl die interne als auch die externe
Teilung lösen beim Ausgleichsverpflichteten und beim Ausgleichs-
berechtigten keine (belastenden) steuerlichen Konsequenzen aus.
Die Übertragung von Anrechten ist im Zeitpunkt der internen
Teilung nach § 3 Nr. 55a EStG steuerfrei; entsprechendes gilt nach
§ 3 Nr. 55b EStG für die bei einer externen Teilung an ein neues
Versorgungssystem zu leistenden Ausgleichswerte. Erst die späte-
ren Versorgungsleistungen sind bei der ausgleichsberechtigten
Person so zu besteuern, wie sie bei der ausgleichsverpflichteten
Person ohne Berücksichtigung der Teilung zu besteuern gewesen
wären (z.B. als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19
EStG oder als Leibrenten i.S. des § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a EStG).
Anders als beim schuldrechtlichen Versorgungsausgleich (s.u.)
können im Fall der internen oder externen Teilung die Leistungen
bei der ausgleichspflichtigen Person nicht als Sonderausgaben
abgezogen werden. Die der ausgleichspflichtigen Person zuzurech-
nenden Leistungen sind bereits durch die Teilung der Versorgungs-
anwartschaften gemindert und müssen nur in dieser Höhe ver-
steuert werden (Rz 21 des BMF-Schreibens vom 21.3.2023, BStBl I
S. 611).

Bezieht eine ausgleichspflichtige Person eine laufende Versor-
gung aus einem noch nicht ausgeglichenen Anrecht, so kann die -
ausgleichsberechtigte Person nach einer Scheidung von ihr den Aus-
gleichswert als schuldrechtliche Ausgleichsrente (§ 20 Abs. 1 Ver-
sAusglG), die Abtretung des Anspruchs gegen den Versorgungs-
träger in Höhe der Ausgleichsrente (§ 21 Abs. 1 VersAusglG) oder
den Ausgleichswert in Form einer Kapitalzahlung (§ 22 VersAusglG)
verlangen. Solche schuldrechtlichen Ausgleichszahlungen des
Ausgleichsverpflichteten sind bei der ausgleichspflichtigen Person
als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG zu berücksichti-
gen. Entsprechendes gilt in Fällen, in denen ein noch nicht ausgegli-
chenes Anrecht bei einem ausländischen, zwischen- oder überstaat-
lichen Versorgungsträger besteht und die Witwe oder der Witwer
gegenüber dem geschiedenen Ehegatten nach § 26 VersAusglG zum
Ausgleich verpflichtet ist. Der Sonderausgabenabzug gilt zudem für
Ausgleichszahlungen nach § 1587f, § 1587g und § 1587i BGB in der
bis zum 31.8.2009 geltenden Fassung sowie nach § 3a des Gesetzes

zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich (Rz 29 des o.a.
BMF-Schreibens vom 21.3.2023).

Nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG begünstigte Ausgleichszahlungen
können auch dann vorliegen, wenn Ehegatten bereits im Ehever-
trag oder Lebenspartner in einem Lebenspartnerschaftsvertrag
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich geregelt und gleichzeitig
den gesetzlichen Versorgungsausgleich ausgeschlossen haben
(BFH-Urteil vom 22.8.2012, BStBl 2014 II S. 109). Entscheidend ist
dabei, dass im Zuge der Ehescheidung oder Aufhebung einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft der versorgungsberechtigte Ehegatte/
Lebenspartner an den Versorgungsanwartschaften beteiligt wird
und insoweit ein »Einkünftetransfer« stattfindet.

Der Umfang des Sonderausgabenabzugs richtet sich nach der
Besteuerung der den Ausgleichszahlungen zugrunde liegenden Ein-
nahmen (sog. Korrespondenzprinzip). Liegt der Leistung z.B. eine
beim Ausgleichsverpflichteten nur mit dem Ertragsanteil zu besteu-
ernde Leibrente zugrunde, ist beim Ausgleichsverpflichteten nur der
entsprechende Ertragsanteil als Sonderausgaben abzugsfähig und
beim Ausgleichsberechtigten auch nur dieser Ertragsanteil nach § 22
Nr. 1a EStG nach Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags von
102 e zu versteuern (Rz 34 und Beispiel 3 des o.a. BMF-Schreibens
vom 21.3.2023). Entsprechendes gilt für Renten aus der Basisver-
sorgung, die der sog. »Kohortenbesteuerung« mit einem Besteue-
rungsanteil unterliegen (Rz 32 und Beispiel 1 des v. g. BMF-Schrei-
bens vom 21.3.2023; zur Ermittlung des Besteuerungsanteils vgl.
Tz 17.3).

Handelt es sich dagegen um Versorgungsbezüge i.S. des
§ 19 EStG, kann der an den Ausgleichsberechtigten abgetretene
Teil der Bezüge, die nach Abzug des Versorgungsfreibetrags und
des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag nach § 19 Abs. 2 EStG
beim Ausgleichspflichtigen der Besteuerung unterliegen, als Sonder-
ausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG geltend gemacht werden
(BFH-Urteil vom 9.12.2014, X R 7/14, BFH/NV 2015 S. 824). Der
Ausgleichsberechtigte hat die empfangenen Leistungen in entspre-
chendem Umfang nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern. Der BFH hat
in dem v. g. Urteil im Übrigen die Verwaltungsauffassung bestätigt,
dass die abgetretenen Bestandteile der Versorgungsbezüge zu den
stpfl. Einkünften des ausgleichspflichtigen Versorgungsempfängers
gehören; diese sind nicht nach § 3 Nr. 55a Satz 2 EStG steuerfrei.

BEISPIEL:

Der Ausgleichsverpflichtete A bezieht im Jahr 2023 (Versor-
gungsbeginn 1.1.2023) eine Pension in Höhe von 20 000 e. Die
Ausgleichsberechtigte B erhält eine Ausgleichsrente in Höhe von
50 % der Versorgungsbezüge (= 10 000 e jährlich).
Nach Abzug der Freibeträge für Versorgungsbezüge nach § 19
Abs. 2 EStG in Höhe von 1 326 e wird bei A ein Betrag von
18 674 e der Besteuerung zugrunde gelegt. A kann einen Betrag
in Höhe von 9 337 e (= 50 % von 18 674 e) als Sonderausgaben
nach § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG geltend machen.
B hat einen Betrag in Höhe von 9 235 e (= 9 337 e ./. 102 e

Werbungskosten-Pauschbetrag) nach § 22 Nr. 1a EStG zu ver-
steuern.

Bemisst sich die Ausgleichszahlung nach Leistungen aus einem
Altersvorsorgevertrag (sog. Riester-Vertrag), einem Pensionsfonds,
einer Pensionskasse oder einer Direktversicherung, kann die aus-
gleichspflichtige Person den Sonderausgabenabzug in der Höhe
erhalten, wie die entsprechende Leistung anteilig bei ihr zu stpfl.
Einnahmen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 oder Satz 2 EStG führt. Der Aus-
gleichsberechtigte hat die Leistung ebenfalls in entsprechendem
Umfang nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern (Rz 35 und 36 sowie
Beispiel 4 des o.a. BMF-Schreibens vom 21.3.2023).

37–39Ausgleichszahlungen im Rahmen des schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleichs sind in Zeile 37 geltend zu machen. Hier
sind – neben dem Rechtsgrund und dem Datum der erstmaligen
Zahlung – nur die tatsächlich gezahlten Leistungen anzugeben.
Das Finanzamt stellt – abhängig von dem o.g. Korrespondenzprin-
zip – den abziehbaren Betrag fest und berücksichtigt diesen im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung.
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In Zeile 38 sind der Name sowie in Zeile 39 die Identifikations-
nummer der empfangsberechtigten Person einzutragen. Hier-
durch soll bei dieser Person die korrespondierende Versteuerung
der Versorgungsleistungen nach § 22 Nr. 1a EStG sichergestellt wer-
den. Die Angabe der Identifikationsnummer ist dabei materielle
Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug der Ausgleichszah-
lungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 Satz 3 EStG). Der Zahlungsempfänger ist
für diese Zwecke verpflichtet, dem Ausgleichsverpflichteten seine
Identifikationsnummer mitzuteilen. Kommt der Zahlungsempfän-
ger dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Ausgleichsverpflich-
tete bei seinem Wohnsitzfinanzamt die Identifikationsnummer des
Zahlungsempfängers erfragen.

Werden erstmals entsprechende Sonderausgaben geltend ge-
macht, empfiehlt es sich, der Steuererklärung eine Ausfertigung des
Vertrags oder der Versorgungsvereinbarung beizufügen. Es besteht
für diese Unterlagen allerdings nur eine Belegvorhaltepflicht; sie
müssen daher grds. nur auf Anforderung des Finanzamts auf elek-
tronischem Weg oder in Kopie vorgelegt werden (vgl. Vorbemer-
kungen Tz 14.1).

Die Berücksichtigung als Sonderausgaben ist für Ausgleichszah-
lungen im Rahmen des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
nicht von der Zustimmung des Empfängers der Ausgleichszahlun-
gen abhängig; die Abgabe einer zusätzlichen Anlage U (vgl.
Tz 2.7.2.5) ist daher in diesem Fall nicht erforderlich. Zur Berück-
sichtigung Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungs-
ausgleichs als Sonderausgaben vgl. Tz 2.7.4.

ELSTER:
Für die Angaben zu Ausgleichszahlungen in den Zeilen 37 bis 39,
die auf unterschiedlichen Rechtsgründen beruhen und an unter-
schiedliche Zahlungsempfänger geleistet werden, stehen in ELS-
TER gegenüber dem amtlichen Vordruck weitere Eintragungs-
zeilen zur Verfügung. Diese können durch Mausklick der elek-
tronischen Steuererklärung hinzugefügt werden.

Lebt die ausgleichsberechtigte Person nicht im Inland und ist diese
nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, kann der Aus-
gleichsverpflichtete die Ausgleichszahlungen im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs grds. nicht als Sonderausgaben nach § 10
Abs. 1a Nr. 4 EStG abziehen; der Ausgleichsberechtigte hat diese
Zahlungen korrespondierend dazu auch nicht zu versteuern. Eine
Ausnahme besteht dann, wenn die ausgleichberechtigte Person
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem EU-/EWR-
Staat oder in der Schweiz hat. Die Ausgleichszahlungen können
dann als Sonderausgaben i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 4 EStG abgezogen
werden, wenn deren Besteuerung beim Empfänger durch eine Be-
scheinigung der ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird
(§ 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG); wegen der weiteren Voraussetzungen vgl.
Tz 33.5.2.

Weitere Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung von Aus-
gleichszahlungen im Rahmen des schuldrechtlichen Versorgungs-
ausgleichs ergeben sich im Übrigen aus dem o.a. BMF-Schreiben
vom 9.4.2010.

2.7.4 Ausgleichsleistungen zur Vermeidung
des Versorgungsausgleichs

Für Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungsaus-
gleichs besteht nach § 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG ein gesonderter Abzugs-
tatbestand. Der Sonderausgabenabzug durch den Ausgleichsver-
pflichteten hängt hier aber von der Zustimmung des Ausgleichs-
berechtigten ab (s. u.). Eine Berücksichtigung der Ausgleichsleis-
tungen als (vorweggenommene) Werbungskosten ist seit dem
VZ 2015 grds. nicht mehr möglich (FG Köln vom 14.2.2019, 15 K
2800/17).

Als Sonderausgaben sind Ausgleichsleistungen nach § 6 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2 und § 23 VersAusglG sowie nach § 1408 Abs. 2 und
§ 1587 BGB abzugsfähig, auch wenn diese aufgrund eines notariell
beurkundeten Ehe-/Partnerschaftsvertrags oder eines gerichtlichen
Vergleichs geleistet werden. Begünstigt sind danach insbesondere

zweckgebundene Abfindungen für ein noch nicht ausgeglichenes
Versorgungsanrecht (z.B. aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung), die an den Versorgungsträger des Ausgleichsberechtigten zu
zahlen sind, bei dem damit ein bestehendes Anrecht ausgebaut oder
ein neues Anrecht begründet werden soll. Anstelle einer Einmalzah-
lung kommen auch Ratenzahlungen an den Versorgungsträger in
Betracht. Darüber hinaus werden von der Vorschrift auch Aus-
gleichsleistungen für Anrechte aus der Beamtenversorgung (z.B.
nach § 58 BeamtVG) erfasst, die bei der Ehescheidung oder der
Auflösung einer Lebenspartnerschaft zur Vermeidung des Versor-
gungsausgleichs gezahlt werden. Begünstigt sind auch unmittelbare
Leistungen der ausgleichspflichtigen Person an die ausgleichberech-
tigte Person (Rz 13 des BMF-Schreibens vom 21.3.2023, BStBl I
S. 611). Die ausgleichspflichtige Person kann jederzeit freiwillig
Zahlungen vornehmen, um aufgrund eines durchgeführten Versor-
gungsausgleichs geminderte eigene Versorgungsanwartschaften
wieder aufzufüllen. Beiträge in die gesetzlichen Rentenversiche-
rungen, zur landwirtschaftlichen Alterskasse oder zu berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtungen sowie zu zertifizieren Basisren-
tenverträgen können im Jahr der Zahlung als Sonderausgaben nach
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b EStG im Rahmen des Höchstbetra-
ges nach § 10 Abs. 3 EStG berücksichtigt werden (BFH-Urteil vom
19.8.2021, BStBl 2022 II S. 256; vgl. Tz 3.3.1.2). Zahlungen eines
Beamten an den Dienstherrn zur Auffüllung seines geminderten
Versorgungsanspruchs i.S. des § 19 EStG können im Jahr der Zah-
lung als vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt wer-
den, da dies den Bezug höherer Versorgungsbezüge sichert (Rz 15
des o.a. BMF-Schreibens vom 21.3.2023; vgl. 11.18.3.30).

40–41Die Ausgleichsleistungen zur Vermeidung des Versorgungsaus-
gleichs können vom Steuerpflichtigen in Zeile 40 geltend gemacht
werden. Außerdem sind in dieser Zeile der Name sowie in Zeile 41
zwingend die Identifikationsnummer des Empfängers der Aus-
gleichsleistungen anzugeben. Dieser ist für diese Zwecke verpflich-
tet, dem Ausgleichsverpflichteten seine Identifikationsnummer mit-
zuteilen. Hierdurch wird die Versteuerung der Ausgleichsleistungen
beim Empfänger als sonstige Einkünfte i.S. des § 22 Nr. 1a EStG
sichergestellt (s. u.).

Dem Finanzamt ist mit der Steuererklärung zusätzlich der unter-
schriebene Vordruck »Anlage U« einzureichen, die den förmlichen
Antrag des Ausgleichspflichtigen auf Abzug der Ausgleichsleistun-
gen als Sonderausgaben sowie die Zustimmungserklärung des
Empfängers der Leistungen enthält. Die »Anlage U« ist entweder
beim Finanzamt erhältlich oder kann im Internet unter www.formu-
lare-bfinv.de abgerufen werden.

Der Antrag auf Sonderausgabenabzug kann jeweils nur für ein
Jahr gestellt und nicht zurückgenommen werden. Die Zustim-
mungserklärung gilt – solange sie nicht widerrufen wird – auch für
alle darauffolgenden Kj. Der Empfänger der Ausgleichsleistung kann
ggf. seine Zustimmung auf einen Teilbetrag begrenzen. Der Wider-
ruf ist vor Beginn des Kj., für das die Zustimmung erstmals nicht
gelten soll, gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Im Übrigen
gelten die allgemeinen Verfahrenshinweise zur Anlage U unter
Tz 2.7.2.5 entsprechend.

Soweit der Ausgleichsverpflichtete die Ausgleichsleistungen zur
Vermeidung des Versorgungsausgleichs mit Zustimmung des Aus-
gleichsberechtigten als Sonderausgaben geltend macht, sind die
Ausgleichsleistungen beim Ausgleichsberechtigten in gleicher Höhe
als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern (vgl.
Tz 20.3). Es kommt nicht darauf an, dass sich der Sonderausgaben-
abzug tatsächlich steuermindernd auswirkt.

BEISPIEL:

Die Eheleute A und B haben im Scheidungsfolgeverfahren ver-
einbart, dass B auf den Versorgungsausgleich verzichtet (§ 6
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VersAusglG). A zahlt im Gegenzug für diesen
Verzicht 80 000 e an B. A beantragt im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung für die Zahlung von 80 000 e den Sonderaus-
gabenabzug und gibt die Identifikationsnummer von B an. B ist
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und hat auf der Anlage
U die Zustimmung erteilt.
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Besteuerung bei A:
A kann die Ausgleichszahlung an B in Höhe von 80 000 e als
Sonderausgaben abziehen (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG).
Besteuerung bei B:
B muss korrespondierend 80 000 e abzgl. 102 e Werbungskos-
ten-Pauschbetrag bzw. abzüglich tatsächlicher Werbungskosten
als sonstige Einkünfte versteuern (§ 22 Nr. 1a EStG). Dies würde
auch gelten, wenn sich im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung von A die Ausgleichszahlung nicht in voller Höhe als
Sonderausgaben auswirken sollte.

Lebt der Empfänger der Ausgleichsleistungen nicht im Inland
und ist nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, kann der

Ausgleichsverpflichtete die Ausgleichsleistungen zur Vermeidung
des Versorgungsausgleichs grds. nicht als Sonderausgaben nach
§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG geltend machen. Hat die ausgleichberechtigte
Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem
EU-/EWR-Staat oder in der Schweiz, können die Ausgleichsleis-
tungen jedoch dann als Sonderausgaben i.S. des § 10 Abs. 1a Nr. 3
EStG abgezogen werden, wenn deren Besteuerung beim Empfänger
durch eine Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde nach-
gewiesen wird (§ 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG); wegen der weiteren Voraus-
setzungen vgl. Tz 33.5.2.
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3. Anlage Vorsorgeaufwand 2023 – Vorsorgeaufwendungen

3.1 Vorbemerkungen

Zur Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen als Sonderaus-
gaben ist die »Anlage Vorsorgeaufwand« abzugeben. Zusammen-
veranlagte Ehegatten/Lebenspartner brauchen nur eine gemein-
same »Anlage Vorsorgeaufwand« ausfüllen; die Abfrage der von
Ehegatten/Lebenspartnern geleisteten Beiträge erfolgt in gesonder-
ten Spalten (»Ehemann/Person A«, »Ehefrau/Person B«). Die Be-
rücksichtigung von zusätzlichen Beiträgen zur Altersvorsorge (sog.
Riester-Rente) als Sonderausgaben kann nicht mit der Anlage Vor-
sorgeaufwand beantragt werden; hierfür ist die »Anlage AV« zu
verwenden (vgl. Tz 4).

Arbeitgeber und Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, die
Daten zu den im VZ geleisteten Vorsorgeaufwendungen bis Ende
Februar des Folgejahres elektronisch an die Finanzverwaltung zu
übermitteln (§ 93c Abs. 1 AO). Die der Finanzverwaltung vorliegen-
den »eDaten« sind nicht in die mit dem Logo »e« gekennzeichneten
und dunkelgrün hervorgehobenen Zeilen/Bereichen der Anlage Vor-
sorgeaufwand einzutragen; sie werden automatisch in die Einkom-
mensteuerveranlagung übernommen (vgl. Vorbemerkungen Tz 13).
Welche eDaten dem Finanzamt bereits vorliegen, kann entweder dem
vom Arbeitgeber ausgestellten Ausdruck der Lohnsteuerbescheini-
gung oder den Mitteilungen der Versicherungsunternehmen entnom-
men werden. Das bedeutet auch, dass die Abgabe der Anlage Vorsor-
geaufwand entfällt, wenn über die eDaten hinaus keine weiteren
Angaben zu den Vorsorgeaufwendungen erforderlich sind.

Eintragungen sind in den mit »e« gekennzeichneten Zeilen/Berei-
chen der Anlage Vorsorgeaufwand nur noch dann vorzunehmen,
wenn von den eDaten abweichende Angaben berücksichtigt werden
sollen oder der Arbeitgeber die Daten nicht elektronisch übermittelt
und dem Arbeitnehmer stattdessen eine »Besondere Lohnsteuer-
bescheinigung« für das Kj. 2023 ausgehändigt hat (vgl. Tz 11.1 a.E.).
Das Gleiche gilt, wenn die Versicherungsunternehmen die Daten aus
technischen Gründen nicht (rechtzeitig) elektronisch übermitteln
konnten und dem Versicherten eine »Bescheinigung zur Vorlage beim
Finanzamt« über die geleisteten Beiträge erteilt haben (vgl. Tz 3.2.3.6).

Die Anlage Vorsorgeaufwand 2023 gliedert sich in folgende Ab-
schnitte:
. Beiträge zur Altersvorsorge (Zeilen 4 bis 10),
. Beiträge zur inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegever-

sicherung (Zeilen 11 bis 22),
. Beiträge zur inländischen privaten Kranken- und Pflegeversiche-

rung (Zeilen 23 bis 27),
. Beiträge zur ausländischen gesetzlichen oder privaten Kranken-

und Pflegeversicherung (Zeilen 28 bis 33),
. steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken- und Pflegever-

sicherung (Zeilen 34 bis 36),
. als Versicherungsnehmer für andere Personen übernommene

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Zeilen 37 bis 42),
. weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen (Zeile 43 bis 48),
. ergänzende Angaben zu den Vorsorgeaufwendungen (Zeilen 49

bis 55).

Zu den als Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen
wird in den nachfolgenden Erläuterungen zunächst die Rechtslage
(insbesondere die einzelnen Höchstbetragsberechnungen) erläu-
tert. Daran schließen sich die Erläuterungen zu den in der Anlage
Vorsorgeaufwand einzutragenden Aufwendungen und Angaben an.

3.2 Vorsorgeaufwendungen

3.2.1 Rechtsentwicklung
vor 4 Im Zuge der Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das Alters-

einkünftegesetz vom 5.7.2004 (BStBl I S. 554 und 740) wurde der

Abzug von Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben grund-
legend geändert. Seit dem VZ 2005 wird zwischen Beiträgen für die
Altersversorgung und den sonstigen Vorsorgeaufwendungen, wie
den Beiträgen zu Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Haftpflichtversiche-
rungen unterschieden:
. Beiträge zur Altersvorsorge wurden bis einschließlich VZ 2014

bei der Einzelveranlagung bis zu einem Höchstbetrag von
20 000 e und bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Le-
benspartnern bis zu 40 000 e als Sonderausgaben berücksich-
tigt. Ab dem VZ 2015 wurde das Abzugsvolumen für die Basis-
versorgung im Alter an den Höchstbeitrag zur knappschaftlichen
Rentenversicherung gekoppelt. Für den VZ 2023 ergibt sich hier-
nach ein Höchstbetrag von 26 528 e bei der Einzelveranlagung
bzw. von 53 056 e bei der Zusammenveranlagung (vgl.
Tz 3.2.4.2).

. Ab dem VZ 2023 können die geleisteten Beiträge zur Altersvor-
sorge i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG zu 100 % als Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden. Der ursprünglich erst ab dem Jahr
2025 vorgesehene vollständige Sonderausgabenabzug von Al-
tersvorsorgeaufwendungen wurde im Rahmen des JStG 2022
vom 16.12.2022 (BGBl I S. 2294) auf das Jahr 2023 vorgezogen.
Zur Altersvorsorge gehören insbesondere die Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung, zu einer vergleichbaren berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung oder zu einem Basisrenten-
vertrag (sog. »Rürup-Rente«). Basisrentenverträge müssen seit
dem VZ 2010 »zertifiziert« sein (vgl. Tz 3.2.3.4).

. Bis zum VZ 2019 wurde eine Günstigerprüfung nach der Rechts-
lage bis 2004 durchgeführt, um Schlechterstellungen gegenüber
dem Abzugsvolumen ab 2005 zu vermeiden. Der nach der
Rechtslage bis 2004 zu berücksichtigende Vorwegabzug wurde
beginnend mit dem Jahr 2011 schrittweise bis zum VZ 2019
abgeschmolzen. Beiträge zu einem Basisrentenvertrag wurden
im Rahmen der Günstigerprüfung ggf. durch einen Erhöhungs-
betrag berücksichtigt. Seit dem VZ 2020 ist diese Günstigerprü-
fung entfallen.

. Der beschränkte Abzug von sonstigen Vorsorgeaufwendungen
geriet sehr schnell auf den Prüfstand des BVerfG. Mit Beschlüs-
sen vom 13.2.2008 (u.a. 2 BvL 1/06) hat das BVerfG festgestellt,
dass die bestehenden Regelungen in § 10 EStG zum Umfang der
steuerlichen Berücksichtigung von Beiträgen zu einer privaten
Kranken- und Pflegeversicherung nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar sind, da sie nicht die volle steuerliche Abziehbarkeit
der Beiträge zur sozialhilfegleichen Kranken- und Pflegeversor-
gung des Steuerpflichtigen und seiner Familie gewährleisten
würden. Der Entscheidung des BVerfG lag zwar der Fall eines
privat Krankenversicherten zu Grunde, das Gericht machte je-
doch deutlich, dass die Grundaussagen der Beschlüsse für privat
und gesetzlich Krankenversicherte gleichermaßen gelten. Der
Gesetzgeber wurde verpflichtet, den Sonderausgabenabzug von
sonstigen Vorsorgeaufwendungen ab dem 1.1.2010 gesetzlich
neu zu regeln. Diese Neuregelung ist mit dem Bürgerentlas-
tungsgesetz Krankenversicherung vom 16.7.2009 (BStBl I S. 782)
geschaffen worden. Im Wesentlichen gilt hiernach mit Wirkung
seit dem VZ 2010 Folgendes:

. Die vom Steuerpflichtigen tatsächlich geleisteten Beiträge für
eine Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau
(Basisabsicherung) zur privaten und gesetzlichen Krankenver-
sicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung (soziale Pfle-
geversicherung und private Pflege-Pflichtversicherung) werden
in vollem Umfang steuerlich berücksichtigt.

. Nicht der Basisabsicherung zuzurechnen ist der Beitragsanteil,
der der Finanzierung des Krankengeldes dient. Dieser Anteil wird
bei in der gesetzlichen Kranversicherung versicherten Personen
mit einem pauschalen Abschlag in Höhe von 4 % bemessen.

. Der Basisabsicherung in einer privaten Krankenversicherung
dienen nur die jeweiligen Beitragsanteile, mit denen Versiche-
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